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Tagblatt
des Grossen Rates des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder des Grossen Rates

Urtenen, den 17. August 1962

Herr Grossrat,

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat und
gemäss § 1 der Geschäftsordnung für den Grossen
Rat ist der Beginn der ordentlichen Herbstsession
des Grossen Rates auf

Montag, den 3. September 1962

angesetzt worden.

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tage
um 14.15 Uhr im Grossratssaal im Rathaus in Bern
zur ersten Sitzung einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Gesetzesentwürfe

zur ersten Beratung:
1. Gesetz über die Kinderzulagen für

Arbeitnehmer vom 5. März 1961; Abänderung -
Direktion der Volkswirtschaft

2. Gesetz betreffend die Abänderungen des
Gesetzes über die Mittelschulen vom 3. März 1957
und des Gesetzes über die Besoldungen der
Lehrerschaft an Primär- und Mittelschulen vom
3. September 1956 - Erziehungsdirektion

3. Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen
(Bestellung einer Kommission) - Baudirektion

Volksbegehren
Volksbegehren zur Erleichterung des Steuerdrucks

zugunsten der Familie und
Gegenentwurf - Finanzdirektion

Dekretsentwürfe
1. Dekret betreffend die Taggelder und

Reiseentschädigungen in der Gerichts- und
Justizverwaltung vom 10. November 1952;
Abänderung - Justizdirektion

2. Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
Bethlehem-Bern - Kirchendirektion

3. Dekret betreffend die Errichtimg von
Pfarrstellen in den Kirchgemeinden Bévilard,
Utzenstorf und Bümpliz (Bestellung einer
Kommission) - Kirchendirektion

4. Dekret über die Organisation der
Militärdirektion vom 22. Februar 1956; Abänderung -
Militärdirektion

5. Dekrete betreffend Erhöhung der Teuerungszulagen

an das Staatspersonal, die Lehrerschaft
und die Rentenbezüger für die Jahre 1962 und
1963 (Bestellung einer Kommission) -
Finanzdirektion

6. Dekret über die Organisation der
Finanzdirektion vom 11. November 1959; Abänderung
- Finanzdirektion

7. Dekret über die Besoldungen der Professoren
und Dozenten der Universität vom 14. Februar
1956; Abänderung - Erziehungsdirektion

8. Dekret über die Betreuung der Kunstdenkmäler
- Erziehungsdirektion

9. Dekret über die Haftpflichtversicherung der
Fahrradhalter (Bestellung einer Kommission) -
Polizeidirektion

10. Dekret über die Organisation der Direktion der
Bauten und Eisenbahnen vom 11. November
1952; Abänderung - Baudirektion

11. Dekret über die Beiträge des Staates an die
Betriebskosten von Gymnasien und eventuell
Abänderung des Dekretes über die
Schulhausbausubventionen vom 21. Mai 1957/8. September
1959 - Erziehungsdirektion

Vorträge der Direktionen

Präsidialverwaltung
1. Beeidigung der noch nicht beeidigten Mitglieder

des Grossen Rates Dr. Ernst Ackermann und
Joseph Voyame

2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
3. Kenntnisgabe der Ergebnisse der

Volksabstimmungen vom 1. April und 27. Mai 1962

4. Staatsverwaltungsbericht 1961

Justizdirektion
1. Erteilung des Enteignungsrechtes
2. Verantwortlichkeitsbeschwerden
3. Eingaben an den Grossen Rat

Polizeidirektion
1. Einbürgerungen
2. Strafnachlassgesuche

Pinanzdirektion
1. Nachkredite
2. Staatsrechnung 1961
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3. Käufe und Verkäufe von Domänen
4. Hypothekarkasse; Jahresrechnung 1961

5. Kantonalbank; Jahresrechnung 1961

6. Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung und
Geschäftsbericht 1961

7. Kantonalbank; Aufnahme einer festen öffentlichen

Anleihe
8. Pfrundgut Neuenegg; Abtretung an die

Kirchgemeinde

9. Steuerverwaltung; Einführung des Lochkartenverfahrens,

Kredit
10. Beteiligung der Bernischen Kraftwerke AG an

den Engadiner Kraftwerken AG

Motionen, Postulate, Interpellationen
und Einfache Anfragen

Motionen der Herren:

1. Freisinnig-demokratische Fraktion (Graber) -
Aufhebung der Stempelsteuer

2. Dr. Winzenried - Kinderzulage für ausländische
Arbeitskräfte

3. Michel - Brückenerneuerung auf der Staatsstrasse

Brienzwiler - Innertkirchen
4. Arni (Schleumen) - Erhöhung der subventionsberechtigten

Baumsummen für
Lehrerwohnungen

Kirchendirektion
Gsteig (Interlaken), Kirchgemeinde, Loskauf
von der Wohnungsentschädigungspflicht

ErxiehtmgsdireJetion
1. Beiträge an Schulhausbauten, Turn- und

Sportplatzanlagen

2. Übernahme des Jenner-Kinderspitals durch den
Staat

Bau- und Eisenbahndirektion
1. Programm über den Ausbau der Hauptstrassen

und der Verbindungs-und Nebenstrassen in den
Jahren 1963/64

2. Strassen- und Hochbauten
3. Flusskorrektionen
4. Wasserversorgung-und Abwasseranlagen in den

Gemeinden; Beiträge
5. Volksbeschluss für die Erstellung eines

Unterrichtsgebäudes sowie eines Freizeit- und
Verpflegungsgebäudes für das kantonaleTechnikum
Burgdorf

6. Volksbeschluss für den Bau eines Schulgebäudes
für das Haushaltungslehrerinnenseminar
Pruntrut

Forstdirektion
1. Waldankäufe und -Verkäufe
2. Verbauungs- und Aufforstungsprojekte;

Beiträge
3. Waldweganlagen; Beiträge
4. Erstellung eines Strandweges in der Gemeinde

Lüscherz; Plangenehmigung

Zandwirtsehaftsdirektion
Bodenverbesserungen und Alpweganlagen

Direktion des Fürsorgewesens

Stiftung Schulheim Rossfeld, Bern; Darlehen

Sanitätsdirektion
1. Beiträge an Heilstätten und Spitäler
2. Tbc-Schutzimpfung 1963; Kredit

Postulat des Herrn:
5. Krauchthaler - Starkstromleitung Bickigen-

Laufenburg

Interpellationen der Herren:

6. Blatti - Geschwindigkeitsmessungen im
Strassenverkehr

7. BGB-Fraktion (Hadorn) - Eindämmung der
Hochkonjunktur

8. Trachsel - Eidgenössische Subventionspraxis
bei landwirtschaftlichen Güterweganlagen

9. Sozialdemokratische Fraktion (Trächsel) -
Erhöhung der Beiträge an die Bezirksspitäler

10. Lädrach - Linienführung der Autobahn Bern-
Thun

11. Dr.Schorer - Linienführung der Nationalstrasse
Bern - Thun

12. Boss - Nutzbarmachung der Wasserkräfte im
Lauterbrunnental

13. Huber - Sicherstellung von Melk- und
Alppersonal im Mobilisationsfall

Einfache Anfrage des Herrn:
14. Huwyler - Fakultativer Algebraunterricht auf

der Oberstufe der Primarschule

Wahlen

Es sind zu wählen

1. Präsident des Obergerichtes infolge Ablaufes
der Amtsdauer (neue Amtsdauer 1. Oktober 1962
bis 30. September 1966)

2. Zehn Mitglieder des Obergerichtes infolge
Ablaufes der Amtsdauer (neue Amtsdauer
1. Oktober 1962 bis 30. September 1970)

3. Vier Ersatzmänner des Obergerichtes infolge
Ablaufes der Amtsdauer (neue Amtsdauer
1. Oktober 1962 bis 30. September 1970)
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tzun9 Erste SitzungAuf die Tagesordnung der ersten Si
werden folgende Geschäfte gesetzt:

1. Beeidigung der nicht beeidigten Mitglieder des
Grossen Rates Dr. Ackermann und Voyame

2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
3. Ergebnis der Volksabstimmungen vom 1. April

und 27. Mai 1962

4. Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
Bethlehem-Bern - Kirchendirektion

5. Volksbegehren zur Erleichterung des Steuerdrucks

zugunsten der Familie und
Gegenentwurf - Finanzdirektion

6. Volksbeschluss für die Erstellung eines Unter-
richtsgebäudes sowie eines Freizeit- und
Verpflegungsgebäudes für das kantonaleTechnikum
Burgdorf - Baudirektion

7. Volksbeschluss für den Bau eines Schulgebäudes
für das Haushaltungslehrerinnenseminar in
Pruntrut - Baudirektion

Mit Hochschätzung

Der Grossratspräsident:
Adolf Blaser

Hängige Geschäfte

1. Gesetz über die Bodenverbesserungen und
landwirtschaftliche Hochbauten

2. Geschäftsordnung des Grossen Rates;
Abänderung

3. Interpellation Wyss (Rüegsau) - Beiträge an die
Prämien der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung

Montag, den 3. September 1962,
14.15 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 194 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 6 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bächtold, Hubacher,
Winzenried; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Gigandet, Oeuvray, Petignat.

Präsident. Verehrte Ratskollegen, Verehrte Herren

Regierungsräte, Ich eröffne die Herbstsession
und begrüsse Sie, wie den Herrn Regierungspräsidenten

und die Mitglieder der Regierung. Ich hoffe,
dass die parlamentarische Arbeit des Einzelnen
nicht durch häusliche oder berufliche Sorgen
beeinträchtigt werde.

Von Rousseau stammt die Erkenntnis «Wenn es
ein Volk von Göttern gäbe, so müsste es demokratisch

regiert werden. Eine so vollkommene
Regierungsform passt nicht für Menschen.» - Den
demokratischen Staat zu regieren, ist eine grosse, aber
auch schöne Aufgabe. Ich bitte deshalb die
ehemaligen wie die neuen Mitglieder des Rates um ihre
kollegiale Mitarbeit im Dienste dieses Staates.

Im Verwaltungsbericht der Volkswirtschafts-
direktion ist zu lesen, dass die Schweiz ein weiteres
Jahr der Hochkonjunktur hinter sich hat. Das
Volumen der Ausfuhr erreichte 8822 Millionen Franken,

oder 692 Millionen mehr als im Vorjahr. Das
entspricht einer Steigerung um 8,5 °/o.

In der Neuen Zürcher Zeitung war von Herrn
Direktor Hummler zu lesen: «Wir dürfen aus der
Schweiz nicht eine Fabrik machen, die so gross ist,
dass sie nur mit mehr als einer halben Million
ausländischer Arbeitskräfte in Gang gehalten werden
kann.» Mittlerweile wurde die halbe Million
überschritten. In unserem Kanton waren es Ende August
1961 58 000 oder 27 % mehr als im Vorjahr.

Die Hochkonjunktur hat deutlich sichtbare Folgen.

Die Gewinne und Einkommen steigen, wenn
auch nicht parallel. Die Luxusautos nehmen an
Länge, Breite und Kompliziertheit des Armaturenbrettes

zu, und die Zahl der motorrollenden
Angestellten, Beamten und Arbeiter, die so ihren Arbeitsplatz

aufsuchen, wächst an. In den untern
Gesellschaftsschichten unseres Kantons nimmt nicht der
Wohlstand, aber doch eine gewisse wirtschaftliche
Sicherheit zu, wenn auch nicht von selber. In un-
sern Strafnachlassgesuchen sind allerdings noch
monatliche Bruttolöhne von Fr. 800.— bis Fr. 400.—
ausgewiesen, neben einem Einzelfall von monatlich
Fr. 4000.—.

Der von allen Parteien geschätzte Bundesrat
Markus Feldmann hat einmal an der Olma gesagt:
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Es kann keine Rede davon sein, dass der Bund,
unter Berufung auf eine schrankenlose Wirtschaftsfreiheit,

ganze Berufsgruppen einfach ihrem Schicksal

überlässt. Ein vom Volk getragener Staat kann
sich nicht an der wirtschaftssozialen Lage dieses
Volkes schlechtweg desinteressieren.»

Die Zeiten, da das Ausmass der
Arbeitslosenunterstützungen in den Gemeinden gleich gross
oder grösser war als die Aufwendungen für die
Armen, sind wohl, so wollen wir hoffen, für immer
vorbei. Die Statistiken, aus denen man lesen konnte,
dass in gewissen Gemeinden des St. Immertales die
Zahl der Arbeitslosen grösser war als diejenige der
Stimmberechtigten, sollten nie mehr erstellt werden

müssen.
Heute fehlt es nicht an Mahnungen, die die Sucht

zum Luxus und bequemen Leben anprangern und
darauf hinweisen, dass dies einer der Gründe sei,
dass unsere Industrie über Gebühr belastet ist.
Dabei ist es aber wohl deplaciert, wenn der
Besitzer des feudalen Strassenkreuzers dem Velo-
und Hilfsmotorfahrenden Bescheidenheit predigt,
denn es ist ja nicht absolut notwendig, dass die
Scheibe mit dem elektrischen Knopf betätigt werden

kann. Solche Bequemlichkeiten verlangen ebenfalls

zusätzliche Einrichtungen und zusätzliche
Arbeitskräfte in der Industrie.

Im Bericht der Volkswirtschaftsdirektion ist aber
auch zu lesen, dass alle Arbeitslosenkassen über
einen merklichen Mitgliederschwund zu klagen
haben, und dass dies vom sozialen Standpunkt aus
bedauerlich sei; denn die gegenwärtige günstige
Wirtschaftslage dürfe nicht zur Annahme verleiten,
dass der Arbeits- und Verdienstausfall für alle
Zeiten gebannt sei. Eine gewisse Vorsorge gegen die
wirtschaftlichen Folgen der Arbeitslosigkeit sei
auch weiterhin geboten, trage sie doch dazu bei,
einkommensmässig weniger begünstigte
Arbeitnehmer im Falle einer Depression vor der öffentlichen

Fürsorge zu bewahren.
Im Staatsverwaltungsbericht wird immer mehr

auf äusserlich nicht sichtbare Folgen der Konjunktur
hingewiesen. Hier nur ein Ausschnitt aus dem

umfangreichen Katalog:
Die Förderung der Elternschulung sei dringend

notwendig, denn die Jugendlichen, mit denen sich
die Jugendanwaltschaften zu befassen hätten, seien
oft in erschreckendem Masse innerlich verwahrlost.
Häufig fehle den Betroffenen äusserlich nichts, im
Gegenteil, sie würden verwöhnt, nicht erzogen;
man stelle keine Anforderungen und verlange keine
Einordnung und Disziplin. Immer mehr komme es
vor, dass Jugendliche, auch schulpflichtige, keinen
innern Halt hätten und sich nicht in die Ordnung
eines Erziehungsheimes einfügen könnten. Zudem
werde es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche

in Pflegefamilien oder in privaten Lehr- und
Arbeitsstellen unterzubringen. Und dies im Zeitalter

der Hochkonjunktur! Die Lehrmeister möchten

sich über das Wochenende ihrer Schutzbefohlenen

nicht mehr annehmen, da sie nicht gebunden
sein möchten.

In den städtischen Gebieten sei die Zahl der
verzeigten Mädchen grösser als vorher. Hindelbank
meldet, dass immer mehr junge Leute aufgenommen
werden müssten. Das Loryheim meldet, dass das
Niveau der Lehrtöchter in den letzten fünf Jahren
stark gesunken sei.

Die Sexualdelikte vieler Erwachsener zum Schaden

Minderjähriger nehmen zu.
Die Militärdirektion schreibt, dass trotz Freizeit

kaum 50% der Jünglinge den turnerisch-sportlichen
Vorunterricht, eine ausgezeichnete

Freizeitbeschäftigung, besuchen.
Das Amt für Berufsberatimg schreibt, dass es in

der gutgehenden Wirtschatf nicht schwer sei, für
die Jugendlichen Lehr-und Arbeitsplätze zu finden.
Die Jugend sei in dieser Hinsicht verwöhnt. Sie
können sich einen Zustand, wie er in den dreissiger
Jahren herrschte, nicht vorstellen.

Es fehle an der seelischen Betreuung durch die
Familie. Die Jugend wird nicht gelehrt, mit dem
Geld umzugehen. Es ist bezeichnend, dass ein
Jugendlicher, der aus persönlicher Einsicht bescheiden,

das heisst mit wenig Taschengeld lebt, nie
stiehlt, weil er zuwenig Geld hätte. Die jugendlichen

Schelme rekrutieren sich meist aus denjenigen
Kreisen, bei welchen das Paradoxum gilt: «Wer

zuviel Geld hat, hat stets zuwenig!»
Das Schutzaufsichtsamt stellt fest, dass die gute

Wirtschaftslage die Begehrlichkeit und die Meinung
wecke, dass es ohne Anstrengung und ohne grossen
Einsatz möglich sei, rasch viel zu verdienen und zu
gewinnen. Es gibt eine neue Kategorie von Leuten,
der eine solide achtstündige Arbeitszeit ein Greuel
ist. Sie wollen mit dem Mundwerk schnell einen
«grand coup» machen, mit dem man nachher wieder

14 Tage leben kann ohne zu arbeiten. - In den
Gemeinden macht man Bekanntschaft mit einer
neuen Kategorie von Leuten; das sind die
Vermittler bei Bodenverkäufen. Viele Spekulanten
haben durch diese Vermittler ihre Fühler überall auf
dem Lande ausgestreckt. Oft erhalten mehrere
Vermittler Provisionen, wodurch sich der
Quadratmeterpreis mitunter um 4 bis 5 Franken verteuert.

Das Schutzaufsichtsamt schreibt weiter, dass die
rapid ansteigende Motorisierung für haltlose und
schwache Charaktere eine Gefahr bedeute. Die Kon-
junktur hat überhaupt eine Kategorie von Fahrern
auf die Strasse gebracht, die in normaler
Wirtschaftslage die Strassen nicht befahren würde.

In den Verwaltungen der Landgemeinden macht
man auch noch andere Feststellungen, besonders
da, wo man sich in der Praxis mit der menschlichen
Gesellschaft befassen muss, nicht nur vom Büropult

aus. Man hat immer mehr Mühe, nebenamtliche
Funktionäre zu finden. Es will niemand mehr

Zeit haben, für die Gemeinde und für den Staat
ohne Lohn etwas zu leisten. In gewissen Gemeinden

stellt sich nicht mehr die Frage, welche Partei
nun die Mehrheit stellen könne, sondern die Frage,
ob überhaupt noch Leute da seien, die für die
Öffentlichkeit etwas leisten möchten. Dabei ist die
Rekrutierung unter den Jugendlichen besonders
mühsam. Diese bleiben den Abstimmungen in
besonders hoher Zahl fern. Ich glaube nicht, dass die
grosse Zahl von Vorlagen an der schlechten
Stimmbeteiligung schuld ist, denn man hat ja für alle
möglichen Dinge Zeit, nur nicht für das elementarste

Recht, nämlich für dasjenige Recht, für das
Millionen auf den Knien danken würden, wenn sie
es hätten. Man ruft deshalb nach vermehrter
staatsbürgerlicher Erziehung durch die Schule. Das ist
sicher richtig. Aber in den Gemeinden draussen
kann man sich nicht gut vorstellen, dass ein junger
Lehrer, der mit der Gemeinde und ihrer Bevölke-
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rung keinen Kontakt hat und noch nie eine
Gemeindeversammlung besucht hat, weil ihn diese
Geschäfte nicht interessieren, aus innerer
Überzeugung staatsbürgerlichen Unterricht erteilen
könnte.

Wenn diese Entwicklung so weitergehen und die
Generation nach uns sich nicht mehr um den Staat
kümmern sollte, während wir uns gerade aus einer
wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus um den
Staat kümmern mussten, so besteht doch die grosse
Gefahr, dass bei einem Rückgang der Konjunktur,
wenn nicht nur die Fremdarbeiter, sondern auch
einheimische Arbeitskräfte entlassen werden müss-
ten, die Masse der jungen Leute ihre staatspolitische
Schulung nicht mehr bei den historischen Parteien
suchen, sondern dem erstbesten politischen Scharlatan

nachlaufen würden, der ihnen das Blaue vom
Himmel herunter verspricht.

Wir können natürlich nicht erwarten, dass die
junge Generation zu uns kommt. Es ist wohl eher
an uns, den Weg zu ihr zu suchen, denn wir waren
ja alle einmal jung und sollten deshalb wissen, wie
wir damals gegenüber den Problemen der Alten
gefühlt und gehandelt haben. Ich glaube, dass sich
hier die Existenz der Parteien rechtfertigt. Ganz
abgesehen davon, dass sie in unserer Proporzdemokratie

nicht wegzudenken sind, erwächst ihnen hier
die grosse, aber schöne Aufgabe, die Jugend für
ihr Staatswesen, das ihr wirtschaftliche Sicherheit
und persönliche Freiheit bietet, zu interessieren.

Dazu erwächst den Parteien noch die weitere
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die an
der Schattenseite der Konjunktur leben, genug zu
essen, rechte Kleider, eine anständige, preiswürdige
Wohnung und alle jene Dinge haben, die das Leben
lebenswert machen, ferner dafür zu sorgen, dass
alle andern ihr Dasein nicht gegen das Linsengericht

der Bequemlichkeit verkaufen. Wir dürfen
im Gefolge der Konjunktur nicht geistige Substanz
für äussern Schein opfern! (Beifall)

Die Präsidentenkonferenz teilt mit: Alle
Geschäfte, die im Kreisschreiben vom 17. August
aufgeführt sind, sind verhandlungsbereit, ausgenommen

Dekret Nr. 1 betreffend die Taggelder und
Reiseentschädigungen in der Gerichts- und
Justizverwaltung, vom 10. November 1952, Abänderung.
Dieses Dekret ist von der Kommission zur
Neuprüfung an den Regierungsrat zurückgewiesen
worden.

In bezug auf die Bestellung von Kommissionen
hat die Präsidentenkonferenz, gestützt auf den
Paragraphen 11 der Geschäftsordnung, folgende
Mitgliederzahlen festgesetzt:

Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen,
23 Mitglieder; Dekret betreffend Errichtung von
Pfarrstellen in den Gemeinden Bévilard, Utzen-
storf und Bümpliz, 11 Mitglieder; Dekret betreffend
Erhöhung der Teuerungszulagen an das
Staatspersonal, die Lehrerschaft und die Rentenbezüger
für die Jahre 1962 und 1963, 19 Mitglieder; Dekret
betreffend die Haftpflichtversicherung der
Fahrradhalter, 11 Mitglieder; das Dekret über Beiträge
des Staates an die Betriebskosten von Gymnasien
und eventuell Abänderung des Dekretes über die
Schulhausbau-Subventionen, vom 21. Mai 1957/
8. September 1959 wird von der gleichen
Kommission vorbereitet, die das Mittelschulgesetz
vorberaten hat.

Die Sitzungen der Kommissionen, die sich mit
den Dekreten für die Errichtung neuer Pfarrstellen
zu befassen haben, dauern in der Regel sehr kurze
Zeit, manchmal weniger als eine halbe Stunde. Die
Einberufung einer Kommission nur für dieses
Geschäft bedeutet einen Verschleiss an Taggeldern
und Arbeitszeit. Die Präsidentenkonferenz hat die
Behandlung dieser Angelegenheit der Kommission
übertragen, die das Grossratsreglement revidieren
soll. Sie wird prüfen, ob derartige Dekrete, die in
ca. 20 Minuten revidiert werden können, in Zukunft
nicht der Staatswirtschaftskommission übertragen
werden könnten.

Von den hängigen Geschäften wird die
Interpellation Wyss (Rüegsau), betreffend Beiträge an
die Prämien der landwirtschaftlichen Unfallversicherung,

im November behandelt.
Die Wahlen finden am nächsten Mittwoch, den

12. September, um 9 Uhr statt.
Wegen der Fraktionsausflüge hat die Präsidentenkonferenz

beschlossen, die Sitzung am Dienstag,
11. September, um 11 Uhr zu schliessen.

Die Session soll höchstens drei Wochen dauern.
Den Fraktionspräsidenten ist ein Plan über die

Reihenfolge der Behandlung der Geschäfte zugestellt

worden. Zu den Geschäften des heutigen Tages

kämen der Reihe nach: Präsidialabteilung,
Landwirtschaft, Forsten, Volkswirtschaft, Gemeinden,

Sanität, Erziehung, Militär, Polizei, Bauten,
Eisenbahn, Finanzen, Kirche, Fürsorge. Das Dekret
betreffend Bildung und Umschreibung der evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinde Bethlehem-
Bern muss am ersten Sitzungstag behandelt werden,

weil in der betreffenden Kirchgemeinde nächstens

eine Abstimmung darüber stattfinden muss.
Das Volksbegehren zur Erleichterung des Steuerdrucks

zugunsten der Familie und Gegenentwurf,
sowie der Volksbeschluss für die Erstellung eines
Unterrichtsgebäudes und eines Freizeit- und
Verpflegungsgebäudes für das kantonale Technikum
Burgdorf, ferner der Volksbeschluss für den Bau
eines Schulgebäudes für das Haushaltungslehrerinnenseminar

Pruntrut müssen zu Beginn der Session
behandelt werden, weil diese Geschäfte am 4.
November dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden

müssen.
Der Präsidentenkonferenz ist ein Gutachten der

Justizdirektion betreffend Altersgrenze der bernischen

Ständeräte ausgeteilt worden.
In der Februarsession entstand in bezug auf die

Handhabung von Artikel 84 der Geschäftsordnung
eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem damaligen

Präsidenten und zwei Ratsmitgliedern betreffend

den Schluss der Beratungen (Tagblatt 1962,
S. 114 und 122). Die Präsidentenkonferenz stellt
fest, dass die Beratung als geschlossen zu erklären
ist, wenn niemand mehr das Wort verlangt oder
Schluss der Rednerliste beschlossen worden ist.
Nach dem Schlussvotum des Regierungsrates kann
die Diskussion nicht wieder neu aufgenommen werden,

es sei denn, es liege ein gegenteiliger Beschluss
des Grossen Rates vor. Die Diskussion würde sich
sonst oft endlos verlängern.

Zur Handhabung von Artikel 47 der Geschäftsordnung:

Es ist üblich und entspricht dem Willen
der Geschäftsordnung, dass bei jeder Vorlage
zuerst der Kommissionspräsident spricht, dann die
Kommissionsmitglieder reden, dann die Ratsmit-
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glieder und dann derRegierungsvertreter, und zwar
sowohl beim Eintreten wie bei der Detailberatung.
Der Paragraph 47 der Geschäftsordnung lautet:
«Die Beratung eines Gegenstandes beginnt in der
Regel mit der Berichterstattung des Sprechers der
vorberatenden Kommission. Die Aussprache steht
dann offen für die Mitglieder der vorberatenden
Kommission, sofern sie Anträge zu stellen haben.»
Die Präsidentenkonferenz ist der Auffassimg, dass
der Paragraph 47 im Interesse der produktiven
Arbeitsweise des Parlamentes so gehandhabt werden
soll, wie es in der Geschäftsordnung steht. Die
Kommissionsmitglieder sollen bei der Eintretensdebatte
oder bei der Einzelberatung bei Wortmeldungen
nur dann den Vorrang haben, wenn sie Anträge
stellen. Andernfalls kommen sie wie die andern
Ratsmitglieder in der Reihenfolge derWortmeldung
dran. Das ist derWunsch der Präsidentenkonferenz.
Die Praxis war bisher anders. Da man zur Revision
der Geschäftsordnung eine Kommission eingesetzt
hat, schadet es nicht, wenigstens die Möglichkeiten
zu handhaben, die in der Geschäftsordnung gegeben
sind.

Zu den hängigen Geschäften: Zur Vorberatung
des Gesetzes über die Bodenverbesserungen und
landwirtschaftlichen Hochbauten hat die
Kommission getagt und einen Augenschein vorgenommen.

Die Abänderung der Geschäftsordnung des Grossen

Rates wurde von der Kommission in einer
ersten Sitzung beraten. Der Herr Staatsschreiber
ist beauftragt worden, einen Entwurf für eine neue
Geschäftsordnung auszuarbeiten. Er soll zwischen
der September- und der Novembersession behandelt

werden.
Der neue Rat weist gut einen Drittel neue

Mitglieder auf. Ich werde mir daher erlauben, nötigenfalls

mitunter auf die Geschäftsordnung hinzuweisen
und bitte Sie, das nicht als Schulmeisterei

aufzufassen, sondern das soll der produktiven Abwicklung

der Verhandlung dienen.
Im Namen der Präsidentenkonferenz bitte ich

den Rat, bei der Diskussion über den
Staatsverwaltungsbericht diejenigen Fragen, Anregungen
usw., die man durch ein Telephon oder eine
persönliche Vorsprache auf der betreffenden Direktion

erledigen kann und ihrem Charakter nach nicht
vor den Rat gehören, direkt zu erledigen. Das hat
noch den Vorteil, dass man die Auskunft schneller
hat und nicht bis zur nächsten Session warten muss.

Ich bitte Sie, Begehren um Wortmeldungen wenn
möglich nicht durch Handaufheben, sondern schon
vorher hier anzubringen. Dann kann mitgeteilt
werden, wieviele Redner sich gemeldet haben, und
ferner können sich der Präsident und Vizepräsident
die Namen der neuen Mitglieder merken.

Entschuldigen lassen sich für die ganze Session
Herr Dr. Winzenried wegen Auslandaufenthalt und
Herr Hubacher (Tavannes) wegen Militärdienst.

In der grossrätlichen Kommission für die Initiative
betreffend Steuerdruck wird Herr Dr. Winzenried,

weil landesabwesend, durch Herrn Dr. Schorer
ersetzt.

Tagesordnung

Beeidigung von Mitgliedern des Grossen Rates

Die Grossräte ErnstAckermann undJosefVoyame
werden beeidigt.

Kenntnisgabe der Ergebnisse der
Volksabstimmungen vom 1. April und 27. Mai 1962

Zur Verlesung gelangen zwei Protokolle aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
derselbe, gestützt auf die von der Staatskanzlei
vorgenommene Zusammenstellung der Protokolle der
Volksabstimmungen vom 1. April 1962 und 27. Mai
1962 beurkundet:

Abstimmung vom 1. April 1962:
Das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und die

Arbeitslosenversicherung vom 5. Oktober 1952
(Abänderung) ist mit 83 681 gegen 30 074 Stimmen
angenommen worden; die Zahl der leeren Stimmen
betrug 4993, die der ungültigen 276.

Das Gesetz über das Dienstverhältnis der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung vom 7. Februar 1954 (Abänderung)

ist mit 75 749 gegen 37 974 Stimmen
angenommen worden; die Zahl der leeren Stimmen
betrug 5041, die der ungültigen 260.

Das Gesetz über die Besoldungen der Lehrerschaft

an den Primär- und Mittelschulen vom
2. September 1956/21. Februar 1960 (Abänderung)
ist mit 69 921 gegen 44 932 Stimmen angenommen
worden; die Zahl der leeren Stimmen betrug 3962,
die der ungültigen 209.'

Von den 257 037 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Bürgern sind 121614 an die
Urne gegangen.

Gegen diese Abstimmungsergebnisse sind keine
Einsprachen eingelangt; sie werden als gültig
zustandegekommen erklärt.

Dem Grossen Rat sind die Ergebnisse in
Ausführung von § 31 des Dekretes vom 10. Mai 1921
zur Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt öffentlich

bekanntzumachen.

Abstimmung vom 27. Mai 1962:
Das Volksbegehren betreffend Schaffung eines

Strassenverkehrsamtes im Jura mit Sitz in Tavannes

ist mit 23 419 gegen 64 498 Stimmen verworfen
worden; die Zahl der leeren Stimmen betrug 1284,
die der ungültigen 91.

Das Volksbegehren betreffend die Schaffung
eines landwirtschaftlichen Musterbetriebes und
einer Versuchsanstalt in den Freibergen ist mit
24 409 gegen 63 489 Stimmen verworfen worden;
die Zahl der leeren Stimmen betrug 1307, die der
ungültigen 87.

Das Volksbegehren betreffend die Aufhebung
der Stellvertretung bei Ausübung des kantonalen
Stimmrechtes ist mit 24 243 gegen 63 106 Stimmen
verworfen worden; die Zahl der leeren Stimmen
betrug 1823, die der ungültigen 120.

Von den 257 314 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Bürgern sind 90 142 an die Urne
gegangen.
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Gegen diese Abstimmungsergebnisse sind keine
Einsprachen eingelangt; sie werden als gültig
zustandegekommen erklärt.

Dem Grossen Rat sind die Ergebnisse in
Ausführung von § 31 des Dekretes vom 10. Mai 1921
zur Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt öffentlich

bekanntzumachen.
Gemäss den diesen Protokollen beigegebenen

Zusammenstellungen gestalten sich die Abstimmungsergebnisse

in den Amtsbezirken wie folgt:

(Siehe Tabellen auf Seiten 236 und 237)

Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
Bethlehem-Bern
(Siehe Nr. 22 der Beilagen; die Beschlüsse sind

nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Präsident. Der Regierungsrat hat den Dekretsentwurf

vom 8. Juni genehmigt. Da es sich um eine
kurze Beratung handelte, hat er die Einsetzung
einer besonderen Kommission nicht für nötig
erachtet und die Staatswirtschaftskommission
beauftragt, das Geschäft vorzubereiten.

Gullotti, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

In Bümpliz entsteht sozusagen eine
neue Stadt. Es drängt sich daher in dem Sinn eine
Neuordnung auf, dass man eine selbständige evan-
gelisch-reformierte Kirchgemeinde Bethlehem-
Bern errichtet. Die einstimmige Staatswirtschaftskommission

empfiehlt Ihnen, auf das Dekret
einzutreten und es gutzuheissen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Titel und Ingress, §§ 1 bis 6

Schlussabstimmung
Angenommen.

Für Annahme des
Dekretsentwurfes Grosse Mehrheit

Volksbegehren zur Erleichterung des Steuerdrucks

zugunsten der Familie und
Gegenentwurf

(Siehe Nr. 23 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Achermann Karl, Präsident der Kommission. Das

Volksbegehren zur Erleichterung des Steuerdrucks
zugunsten der Familie, das die Erhöhung des Haus¬

haltungsabzuges von Fr. 600.— auf Fr. 800.— und
des Kinderabzuges von Fr. 500.— auf Fr. 700.—
bzw. von Fr. 600.— auf Fr. 800.— vom dritten Kind
an verlangt, wirft verschiedene wichtige formelle
und sachliche Fragen auf. Der Regierungsrat und
die vorberatende Kommission waren bestrebt, alle
Fragen eingehend abzuklären. Die Kommission ist
zu vier Sitzungen zusammengetreten. Sie ist nach
den ersten beiden Sitzungen vom Januar und
Februar, im Anschluss an die Neuwahlen, neu bestellt
worden, und die Zahl der Mitglieder wurde von 15
auf 17 erhöht.

Das Volksbegehren weist verschiedene formelle
Mängel auf, die im Vortrag eingehend dargelegt
worden sind. Die Regierung gelangte von Anfang
an zum Schluss, dass die Mängel für einen
Nichteintretensentscheid des Grossen Rates nicht
ausreichen, weil Sinn und Zweck des Volksbegehrens
trotz formeller Mängel klar sind. Sie hat daher
beantragt, die Initiative als rechtsgültig
zustandegekommen zu betrachten.

In der Kommission sind zunächst ernsthafte
Bedenken formeller Art geäussert worden. Die
Kommission hat daher verlangt, dass ein Rechtsgutachten

erstattet werde. Dieses wurde von Professor
Huber erstattet. Er anerkennt, dass ein allgemeines
Interesse bestehen würde, die Urheber der
Volksbegehren zu grösserer Sorgfalt anzuhalten. Er hält
es aber bei der bestehenden Rechtslage nicht für
möglich, das Volksbegehren wegen formeller Mängel

als ungültig zu erklären. Eine solche Sanktion
müsste durch Verfassung oder Gesetz vorgesehen
sein, was eindeutig nicht der Fall ist. Da der Sinn
des Volksbegehrens trotz mangelhafter Formulierung

und mangelhafter Ubersetzung vollständig
klar ist, hat es als rechtsgültig zu gelten und ist als
zustandegekommen zu betrachten. Es ist nach
Auffassung des Rechtsgutachtens Sache des Grossen
Rates, für die Volksabstimmung die Ubereinstimmung

der Sprachfassungen zu erstellen und beide
Initiativtexte für die Volksabstimmung richtig zu
formulieren. Die erforderlichen Korrekturen sind
im Text des Vortrages enthalten, wie er Ihnen
vorgelegt worden ist und zur Volksabstimmung
vorgelegt wird.

Niemand bestreitet, dass die Initiative ein aktuelles
Problem aufwirft. Ihr offensichtlicher Mangel

ist jedoch, dass sie unter den zahlreichen Steuerfragen,

die schon für eine Revision angemeldet sind,
ein Einzelproblem willkürlich herausgreift und
ohne Rücksicht auf die Zusammenhänge ganz
einseitig einer Neuregelung zuführen will. Ich erlaube
mir, Sie daran zu erinnern, dass im Grossen Rat bis
jetzt rund 30 Vorstösse die Steuergesetzrevision
zum Gegenstand hatten. Es kann daher nicht
gesagt werden, dass der Grosse Rat es nötig hätte,
durch ein Volksbegehren aus dem Schlaf gerüttelt
zu werden. Insbesondere ist auch das Problem der
Anpassung der Haushalt- und Kinderabzüge an die
Teuerung im Grossen Rat bereits zur Sprache
gekommen. Der Rat hat sich jedoch den Überlegungen
des Regierungsrates nicht verschliessen können,
dass die verschiedenen Steuerfragen in grösserem
Zusammenhang geprüft werden müssen, und dass
eine solche Prüfung notwendigerweise Zeit erfordert.

Man hat davon Kenntnis genommen, dass die
Steuergesetzrevision auf das Jahr 1965 erfolgen
soll.
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l. 2. s.
Gesetz Gesetz Gesetz

fiber das Dienstverhältnis fiber die Besoldungen fiber die Arbeitsvermittlung
und die Arbeitslosenversicherung

Amtsbezirke
Zahl der Behfirdemitgiieder und des

Personals der bernischen Staats¬
der Lehrerschaft an den Primarund

Mittelschulen vom 2. Sepder

Stimmverwaltung vom 7. Februar 1954 tember 1956/21. Februar 1960 vom 5. Oktober 1952

berechtigten (Abänderung) (Abänderung) (Abänderung)

VerwerLeer u. VerwerLeer u. VerwerLeer u.
mende fende ungültig mende fende ungültig mende fende ungültig

Aarberg 6 524 2 118 961 102 2 000 1 104 77 2 347 729 105

Aarwangen 10 418 3 076 1 832 197 2 760 2 184 161 3 404 1 501 200
Bern 65 980 24 651 6 675 1236 22 312 9 141 1 109 25 884 5 372 1 306
Biel 17 542 5 645 1 800 388 4 893 2 640 300 6 083 1 412 338
Büren 4 950 1 285 835 102 1 148 971 103 1 567 567 88

Burgdorf 11 059 3 297 1 823 207 3 004 2137 186 3 679 1 443 205

Courtelary 7 540 2 165 1515 329 2 083 1 660 266 2 724 990 295

Delsberg 6 846 1 643 1 569 257 1 803 1 512 154 2 065 1 150 254
Erlach 2 461 799 255 24 771 288 19 825 221 32

Freibergen 2 515 492 706 89 595 630 62 676 506 105
Fraubrunnen 5 446 1751 857 88 1 681 955 60 1 963 644 89

Frutigen 4 306 823 677 106 771 759 76 970 548 88
Interlaken 9 441 2 427 1 293 141 2 131 1594 136 2 645 1 062 154

Konolfingen 10 661 3 165 1 818 166 2 863 2 152 134 3 547 1444 158
Laufen 3 275 587 396 76 636 366 57 696 297 66

Laupen 3 006 935 502 54 905 546 40 1001 437 53
Münster 8 470 2 190 1 725 263 2 240 1 763 175 2 710 1 220 248
Neuenstadt 1 309 348 229 47 348 240 36 418 168 38
Nidau 6 560 1994 777 141 1 746 1 066 100 2164 620 128
Nd.-Simmental. 5 029 1326 761 88 1 219 895 61 1438 653 84
Oberhasli 2 207 451 297 37 472 285 28 490 251 44
Ob.-Simmental. 2 365 527 324 54 483 392 30 588 273 44
Pruntrut 7 416 1282 1 742 300 1551 1 634 139 1 673 1 356 295
Saanen 1 949 434 179 33 446 177 23 450 159 37

Schwarzenburg 2 782 540 448 38 505 498 23 611 371 44
Seftigen 6 849 1 650 1256 107 1 654 1 262 97 1 916 1000 97

Signau 7 488 1 380 1467 113 1305 1570 85 1 647 1 198 115
Thun 18 900 5 613 2 884 300 4 657 3 891 249 5 906 2 573 318
Trachselwald 7 240 1517 1 178 99 1422 1 296 76 1 692 997 105
Wangen 6 503 1 534 1 162 110 1 421 1 287 98 1 781 898 127
Militär 104 31 9 96 37 11 121 14 9

Zusammen 257 037 75 749 37 974 5 301 69 921 44 932 4171 83 681 30074 5 269

Bei dieser Ausgangssituation ist es an und für
sich verständlich, dass der Regierungsrat zunächst
zur Auffassung gelangte, das Volksbegehren sei
ohne Gegenvorschlag dem Volk zur Ablehnung zu
empfehlen. Die Kommission hat sich jedoch der
Auffassimg nicht anschliessen können. Es ist zwar
unsympathisch, dass ein Teilaspekt der Steuerrevision

wegen eines vorübergehenden Provisoriums
nun sofort zur Diskussion gestellt werden musste;
doch darf nicht übersehen werden, dass die Teuerung,

die seit der letzten Steuergesetzrevision, im
Jahr 1956, mehr als 10 % beträgt, das Steuergefüge
auseinandergebracht hat und krasse Auswirkungen
entstanden sind, die durch eine Sofortlösung
beseitigt werden müssen. Vorerst führt die Aushöhlung

der Sozialabzüge durch die Teuerung, wie im
Vortrag eindeutig dargelegt worden ist, zu einer
Steuererhöhimg, die teilweise die Teuerung weit
übersteigt. Wenn, wie dies im Vortrag ausgeführt
ist, ein verheirateter Steuerpflichtiger mit 2
Kindern für ein der Teuerung angepasstes erhöhtes
Bruttoeinkommen von zum Beispiel Fr. 8800.— im
Jahr 1963 26 % mehr Staatssteuern zu zahlen hat
als im Jahre 1957, so ist das bestimmt eine Un¬

gerechtigkeit, die in einem Sozialstaat nicht tatenlos

hingenommen werden kann. Besonders krass
sind die Auswirkungen bei Verheirateten mit
Kindern. Aus der Tabelle im Vortrag ersehen Sie, dass
bei einem Verheirateten ohne Kinder bei einem
Bruttoeinkommen von Fr. 9900.— die Erhöhung
gegenüber 1957 bereits den ziemlich ansehnlichen
Prozentsatz von 18,3 °/o ausmacht, und bei einem
Verheirateten mit drei Kindern der Satz schon auf
28,9 % ansteigt, bei einem Verheirateten mit vier
Kindern sogar auf 34 %.

Bei diesen Beispielen ist zu berücksichtigen, dass
die Regierung mit einem Index von 192,2 gerechnet
hat (Stand vom März dieses Jahres), während er im
Juli schon auf 195,7 stand. Dass bei dieser Situation
in der Volksabstimmung die Parole auf Ablehnung
ohne einen vernünftigen Gegenvorschlag kaum
befolgt würde, liegt auf der Hand. Die Kommission
hat daher in ihrer zweiten Sitzung einstimmig
verlangt, dass ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werde.

Aus der Mitte der Kommission ist anfänglich ein
Steuerrabatt diskutiert worden. Da diese Lösung
nicht weiterverfolgt worden ist, verzichte ich darauf,

näher hierauf einzutreten. Ich verweise auf
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l. 2. 3.

Volksbegehren Volksbegehren Volksbegehren

Zahl
betreffend Schaffung eines betreifend die Schaffung eines

landwirtschaftlichen Muster¬
betreffend die Aufhebung

Amtsbezirke der Stimm¬
Strassenverkehrsamtes im Jura betriebes und einer Versuchs¬ der Stellvertretung bei Ausübung

berechtigten
mit Sitz in Tavannes anstalt in den Freibergen des kantonalen Stimmrechtes

VerwerLeer u. VerwerLeer u. VerwerLeer u.
mende fende ungültig mende fende ungültig mende fende ungültig

Aarberg 6 511 333 1 816 26 335 1 809 31 278 1 857 40
Aarwangen 10 429 625 3 000 47 658 2 963 51 760 2 832 80
Bern 66103 5 219 16 773 353 6 228 15 772 345 5 556 16163 626
Biel 17 587 1275 3 027 55 1 396 2 899 62 1 385 2 870 102
Büren 4 951 224 1 253 21 239 1 236 23 243 1 227 28

Burgdorf 11073 666 3 068 51 708 3 015 62 709 2 993 83

Courtelary 7 531 897 3 591 42 823 3 667 40 840 3 651 39

Delsberg 6 848 2 446 1 300 37 2 362 1 380 41 2 513 1 246 24
Erlach 2 434 103 601 11 116 588 11 104 594 17

Freibergen 2 495 1348 378 23 1 320 408 21 1 356 375 18

Fraubrunnen 5 492 401 1 601 33 386 1 619 30 386 1 600 49

Frutigen 4 324 261 1395 82 245 1 421 72 281 1 379 78

Interlaken 4 474 422 2 007 60 468 1966 55 531 1 896 62

Konolfingen 10 690 465 2 960 43 456 2 966 46 455 2 959 54
Laufen 3 291 138 509 9 148 495 13 166 477 13

Laupen 2 996 213 750 12 201 758 16 202 754 19

Münster 8 459 1589 3 126 41 1439 3 269 48 1 580 3129 47
Neuenstadt 1312 180 434 9 173 441 9 175 444 4
Nidau 6 589 401 1 996 42 472 1 922 45 478 1 886 75
Nd.-Simmental. 5 064 229 1 295 20 245 1 271 28 239 1 270 35
Oberhasli 2 208 70 415 12 87 401 9 118 365 14
Ob.-Simmental. 2 379 83 413 13 78 419 12 88 402 19

Pruntrut 7 413 2 660 1 454 48 2 547 1 552 63 2 819 1 303 40
Saanen 1 940 38 236 5 51 225 3 50 221 8

Schwarzenburg 2 764 143 444 15 140 450 12 131 456 15

Seftigen 6 880 372 1 535 31 394 1512 32 354 1 549 35

Signau 7 460 305 1 677 45 346 1 650 31 265 1 723 39
Thun 18 910 1 517 4 402 111 1 484 4 435 111 1 381 4 492 157
Trachselwald 7 202 317 1 424 44 372 1 377 36 337 1393 55
Wangen 6 505 467 1 589 33 478 1 577 34 454 1 571 64
Militär — 12 29 1 14 26 2 9 29 4

Zusammen 257 314 23 419 64 498 1 375 24 409 63 489 1 394 24 243 63 106 1 943

den Vortrag und erlaube mir, einige grundsätzliche
Bemerkungen zum 'Gegenentwurf anzubringen.

Worin unterscheidet sich der Gegenentwurf vom
Volksbegehren? Er korrigiert die Einseitigkeit des
Volksbegehrens. Wie erwähnt, liegt die Schwäche
des Volksbegehrens in der Einseitigkeit. Sie wissen,
dass ich ein Verfechter des Familienschutzgedan-
kens bin. Aber jedes Prinzip, auch wenn es an sich
noch so gut ist, wird schlecht, wenn man es zu Tode
reitet. Prinzipienreiter auf politischem Boden sind
meines Erachtens schlechte Reiter. Wenn man bei
einer Steuergesetzrevision nur die Familie berücksichtigt

und bei den Einzelpersonen die durch die
Teuerung entstandenen Härten einfach übersieht,
entsteht eine ungerechte Lösung. Auch Einzelpersonen

sind oft stark belastet. Ich erinnere nur an
solche, die Unterstützungspflichten erfüllen,
Unterhaltsbeiträge zu zahlen haben, an alte und invalide
Leute, und an solche, die sehr hohe Krankenkosten
zu tragen haben. Mit Recht erhöht daher der
Gegenentwurf den allgemeinen Abzug für natürliche
Personen und schafft durch eine gemässigtere
Erhöhung des Haushalt- und Kinderabzuges einen
angemessenen Ausgleich.

Ein weiterer Vorzug des Gegenentwurfes ist der,
dass er den Familienschutz verstärkt. In einem
Zusatz zum gedruckten.Vortrag wird Ihnen beantragt,
den Abzug für Kinder, die auswärts ausgebildet
werden, sofern dadurch erhebliche Mehrkosten
entstehen, von Fr. 1000.— auf höchstens Fr. 1100.—
zu erhöhen.

Der Gegenentwurf bringt eine grössere
Entlastung, nämlich um 13 Millionen Franken, gegenüber

11 Millionen des Volksbegehrens. In diesen
Zahlen sind die Gemeindesteuern einbezogen.

Was ist der Gegenentwurf nicht? Es liegt mir
daran, darauf hinzuweisen, dass es sich beim
Vorschlag, der zur Diskussion steht, um einen
Gegenentwurf zur Initiative handelt, und dass es nicht
um eine Teilrevision des Gesetzes geht. Der
Gegenentwurf muss gegenüber der Initiative attraktiver
und gerechter sein. Dass er das ist, habe ich
ausgeführt. Er darf aber die bevorstehende Revision
des Gesetzes nicht erschweren. Wir müssen uns
hüten, den Gegenentwurf etwa mit weiteren
Revisionspunkten, die an und für sich gerechtfertigt
wären und die auch in der Kommission in Menge
hätten genannt werden können, zu überlasten, sonst
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würde man mitten in die Diskussion über das

Steuergesetz geraten, deren Ende nicht abzusehen
wäre.

Die Konsequenzen des Gegenentwurfes für die
finanzschwachen Gemeinden sind ebenfalls geprüft
worden. Die Kommission hat verlangt, dass das
eindeutig abgeklärt werde. Aus der Mitte der
Kommission sind genaue Angaben hierüber verlangt
worden, und Sie haben sie im Vortrag erhalten. Sie
sehen daraus, dass damit gerechnet werden muss,
dass sich in finanzschwachen Gemeinden unter
Umständen ein ins Gewicht fallender Steuerausfall
ergibt. In der Kommission hat die Meinung
bestanden, dass die Rücksichtnahme auf die
finanzschwachen Gemeinden die Beseitigung der Härten
im Steuersystem nicht verhindern darf. Den
Gemeinden muss durch Verstärkung des Finanzausgleiches

geholfen werden, was nach den gesetzlichen

Grundlagen ohne weiteres möglich und auch
zugesichert ist.

Der Gegenentwurf ist in der Kommission nicht
ohne Opposition durchgegangen. Von zwei Mitgliedern

der freisinnigen Fraktion ist ihm Opposition
erwachsen. Ich habe gesagt, dass die Kommission
anfänglich einstimmig einen Gegenentwurf
verlangt hatte. Es hat aber in den Meinungen eine
Wandlung stattgefunden, was ich nicht etwa
ankreide, denn überall, wo Geist weht, sind Änderungen

in der Auffassung möglich. In der Abstimmung
ist der Gegenentwurf mit 15 : 2 Stimmen
angenommen worden. - Welches sind die Argumente
der Gegner eines Gegenentwurfes? Es wurde
geltend gemacht, man solle lieber sofort die
Steuergesetzrevision an die Hand nehmen. Dazu ist zu
sagen, dass das im Gange ist; die Regierung hat
zugesichert, das zu fördern. Die Verwaltung ist an
der Arbeit. Es ist aber nicht möglich, in kurzer
Frist etwas Brauchbares zu realisieren. Man muss
das Volksbegehren und den allfälligen Gegenentwurf

zur Abstimmung bringen, bevor man etwas
anderes, Greifbares in der Hand hat. Wenn kein
Gegenentwurf vorhanden ist, besteht die Gefahr,
dass das Volksbegehren angenommen wird, womit
die Steuergesetzrevision sehr unsympathisch prä-
judiziert würde. Wir hätten eine unbefriedigende
Lösung. - Ferner ist gesagt worden, man könnte,
anstatt einen Gegenvorschlag vorzulegen,
zusichern, die Steueranlage werde herabgesetzt. Dazu
ist zu sagen, dass diese Herabsetzung den
Kategorien von Steuerpflichtigen, denen man mit dem
Gegenentwurf helfen würde, nur mangelhaft helfen

könnte. Die bestehenden Härten würden nur
mangelhaft korrigiert. Durch die Herabsetzung der
Steueranlage könnten die dargelegten Härten nicht
genügend beseitigt werden. Der Steuerzehntel
macht bei einem Reineinkommen von Fr. 9900.—
bei einem Ehepaar mit zwei Kindern nur Fr. 24.—
aus, während nach dem Gegenentwurf die
Entlastung, wenn man die Gemeindesteuer mitberücksichtigt,

nahezu das Dreifache beträgt. Bei drei
Kindern beträgt die Entlastung sogar mehr als das
Dreieinhalbfache dessen, was bei Reduktion des
Steuerfusses um einen Steuerzehntel erreicht
würde.

Das Volksbegehren ist einseitig, bringt keine
gerechte Beseitigung aller Härten, deren Behebung
aus sozialen Gründen als Sofortlösung verlangt
werden muss. Anderseits stellt der Gegenvorschlag

eine zweckmässige Lösung dar. Er vermeidet eine
einseitige Verlagerung nur auf Familienabzüge.
Auch die alleinstehende Person kommt zu ihrem
Recht und zieht aus der Massnahme einen Vorteil.
Der Kreis der Begünstigten wird grösser, und die
Verteilung wird gerechter, ohne dass die Familie
im Verhältnis zum Initiativvorschlag dadurch
wesentlich schlechter wegkäme. Die Gesamtentlastung
beträgt nach Gegenentwurf 13 Millionen Franken,
nach Initiative 11 Millionen Franken.

Ich beantrage Ihnen im Namen der Mehrheit der
Kommission, auf den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission einzutreten, also das
Volksbegehren abzulehnen und dem Gegenentwurf
zuzustimmen.

Präsident. Im Eintreten wird beides behandelt,
das Volksbegehren und der Gegenentwurf.

Nahrath. Au nom de la fraction radicale, je vous
propose, d'une part, l'entrée en matière et, d'autre
part, le rejet de l'initiative du Rassemblement
jurassien et l'acceptation du contre-projet du
Gouvernement.

Un allégement fiscal des petits revenus et des
revenus moyens est une nécessité, déjà à l'heure
actuelle et elle est urgente. Il n'est pas possible de
renvoyer cette question, qui est d'ordre social, à
plus tard, soit jusqu'au moment de la revision de la
loi fiscale, revision qui n'interviendra que dans
quelques années.

Nous sommes donc en présence aujourd'hui d'un
projet du Rassemblement jurassien et, d'autre part,
d'une contre-proposition du Gouvernement. Or, il
est certain que le contre-projet du Gouvernement
présente des avantages sur l'initiative. En effet,
l'initiative du Rassemblement jurassien ne prévoit
que deux ordres d'allégements fiscaux: 1) une
augmentation de la déduction familiale et 2) une
augmentation de la déduction pour enfants. Le contre-
projet du Gouvernement, par contre, va plus loin;
il prévoit également une augmentation de la
déduction générale, de la déduction personnelle, qu'il
porte de 1600 à 1800 francs. Chaque contribuable,
personne physique, profite ainsi d'un allégement
fiscal, soit également les célibataires, les veufs, les
divorcés, hommes et femmes, et je pense ici avant
tout aux nombreuses femmes célibataires, veuves
ou divorcées, qui doivent gagner leur vie et qui
bénéficieraient ainsi du contre-projet du Gouvernement.

Le but social recherché par l'initiative et par le
contre-projet est ainsi mieux atteint.

Cette réforme fiscale que nous traitons aujourd'hui
est avant tout une réforme d'ordre social mais

nous ne devons pas oublier qu'une classe de nos
contribuables n'en profite pas du tout et pourtant
elle mérite également que sa situation fiscale soit
examinée et revue. Je pense ici aux personnes
morales, aux sociétés anonymes, à notre industrie, à
notre commerce. Nous ne pouvons pas rester passifs
devant le fait que certaines entreprises évitent le
canton de Berne, préfèrent s'installer dans d'autres
cantons et quittent même notre canton pour
s'installer ailleurs. La situation fiscale des personnes
morales et un certain allégement en leur faveur
devront également faire l'objet d'une étude approfondie

du Grand Conseil et du Gouvernement à
l'occasion de la revision totale de notre loi fiscale.
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Avec cette réserve, j'arrive donc à la conclusion
et à ma proposition, au nom de notre fraction, de
rejeter l'initiative du Rassemblement jurassien et
d'accepter le contre-projet du Gouvernement.

Mischler. Im Namen der sozialdemokratischen
Fraktion beantrage ich ebenfalls Eintreten auf die
Vorlage. Ich benütze die Gelegenheit, um dem
Regierungsrat für die Ausarbeitung des Gegenvorschlages

bestens zu danken. Nach gründlicher
Überprüfung dieses Vorschlages sind wir zur
Überzeugung gelangt, dass er gegenüber der Initiative
der Separatisten, die unsVorschläge aus dem
Handgelenk heraus unterbreitet, wesentliche Vorteile
bietet. Mir kam es vor, wie wenn mit der Initiative
etwas vorgeschlagen würde, nur um eben etwas
vorzuschlagen. So dürfen wir nicht an eine
Teilrevision des Steuergesetzes herantreten. Unbestritten

ist meines Erachtens, dass der allgemeinen
Revision des Gesetzes eine Sofortmassnahme vorausgehen

muss, die eine gewisse Erleichterung herbeiführt.

Aber diese Sofortmassnahme muss sehr
gründlich überlegt sein, muss sich in einem
bestimmten Rahmen bewegen. Wir glauben, dass der
Gegenvorschlag eine geeignete Lösung ist, wobei
die sozialdemokratischen Mitglieder der Kommission

bereits in der Vorberatung die Meinung
vertraten, dass der Gegenvorschlag in bezug auf die
Erhöhung des allgemeinen Abzuges zuwenig weit
gehe. Ich behalte mir vor, bei der Detailberatung
einen weitergehenden Antrag zu begründen. Jetzt
will ich nur noch auf gewisse Schwächen des
separatistischen Vorschlages hinweisen. Bei dieser
Sofortmassnahme sollten wir uns vom Gedanken leiten

lassen, das zu korrigieren, was sich durch die
Entwicklung verändert hat. Aus dem Vortrag geht
deutlich hervor, dass der Staat durch die Teuerung,
bei gleichen realwertmässigen Einkommen, real-
wertmässig zu mehr Steuereinnahmen kommt. Das
war sicher nicht die Absicht des Gesetzgebers. Wir
wollen das ursprüngliche Verhältnis wieder
herstellen. Trotz der geplanten allgemeinen
Steuergesetzrevision drängt sich diese Sofortmassnahme
nun auf. Wenn wir aber das Verhältnis zwischen
Steuerbetrag und Bruttoeinkommen wieder auf das
alte Verhältnis zurückführen wollen, dürfen wir
bei Erhöhung des allgemeinen Abzuges nicht bei
Fr. 1800.— stehenbleiben, sondern müssen weitergehen.

Unter diesem Vorbehalt stimmen wir dem
Gegenvorschlag zu. Ich werde in der Detailberatung
einen entsprechenden Antrag begründen.

Freiburghaus (Landiswil). Die einstimmige Fraktion

der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
beantragt Ihnen Eintreten auf den Gegenvorschlag
der Regierung und Ablehnung der Initiative. Die
vorberatende Kommission hat einstimmig noch
während der letzten Legislaturperiode von der
Regierung einen Gegenvorschlag verlangt. In
verdankenswerter Weise ist die Regierung diesem Wunsche

schon im Juni nachgekommen. Die Kommission

hat auch Unterlagen betreffend die Auswirkung

der Revision auf die Gemeinden verlangt. Das
zu würdigen ist wichtig.

Die Kommission hat das Gute im Initiativbegehren
anerkannt, trotz der Mängel formeller Art. -

Nim ist die Steuergesetzrevision im Gange, die

Steuerverwaltung hat die Vorbereitungen getroffen.

Darum sind wir der Auffassung, dass der
Gegenvorschlag zur Initiative nicht zu weit gehen
darf. Wir sind froh, dass er sich auf die Hauptpunkte

beschränkt, sie auf die Initiative anvisiert,
nämlich auf die Sozialabzüge. Wenn man nämlich
die Familien- und Kinderabzüge nur um je Franken

100.— erhöht, haben wir uns nicht so sehr
vergeben, dass man die Angelegenheit bei der grossen
Revision nicht neu diskutieren kann. Wenn wir
weitergehen, schaffen wir ein Präjudiz, und dann
besteht auch keine Verhandlungsmarge mehr. Was
sollen dann Kommission und Grossrat auf dem
Sektor noch diskutieren, wenn wir auf Grund eines
einmaligen guten Rechnungsabschlusses schon das
äusserste konzedieren? Ich glaube, es ist richtig,
die Teuerung auszugleichen und dabei auf das Jahr
1956 abzustellen, nicht auf das Jahr 1944. Das
Bernervolk hat unter zwei Malen mit gewaltigem Mehr
die Grundkonzeption des Steuergesetzes gutgeheis-
sen, und darum glaube ich, müssen wir uns jetzt
auf einen Gegenvorschlag beschränken, der an der
Grundkonzeption nicht allzu viel ändert. Nachher
werden wir ja die allgemeine Revision diskutieren.

Wir sind dankbar, dass man gerade auf dem
sozialen Sektor der Teuerung Rechnung trägt. Wenn
wir auf das Jahr 1956 abstellen, ist die Teuerung
in den meisten Positionen ausgeglichen, sogar
überschritten, weil man auf 100 Franken aufrundet.

Diskussionen über den Steuerfuss scheinen im
jetzigen Zeitpunkt nicht opportun zu sein. Wir
kennen diese Diskussionen in den Gemeinden; sie
finden immer bei den Budgetdebatten statt, und
über das Budget werden wir im November diskutieren

können. Dann liegt das Ergebnis der
Volksabstimmung schon vor.

Der Gegenvorschlag der Regierung geht in den
finanziellen Auswirkungen, gesamthaft gesehen,
weiter als die Initiative. Der Ausfall der Gemeinden
beträgt 6 bis 7 Millionen Franken. Die Gemeinden,
die eine grosse Zahl kleiner Steuerzahler haben,
trifft es am stärksten. Das sind natürlich nicht die
grossen Gemeinden; höchstens trifft es noch ein
paar mittlere Gemeinden etwas schwerer. In
Landiswil wird sich die Zahl derer, die nur noch
Personalsteuern bezahlen, um einen Sechstel erhöhen.
Vielleicht kommt aber ein Teil dieser Leute, wenn
die Teuerung weitergeht, wieder in die
Einkommenssteuer hinein. Das wäre staatspolitisch zu be-
grüssen, weil man nicht gerne eine grosse Zahl von
Pflichtigen hat, die nur die Personalsteuer bezahlen.

- In Gebieten, wo man von der Konjunktur
nichts spürt, ist manchmal nichts zu ändern. Wir
haben der Botschaft dankbar entnommen, dass
Regierung und Verwaltung dem Problem des
Finanzausgleichs ihre Aufmerksamkeit schenken. Der
Finanzausgleichsfonds enthält über 15 Millionen
Franken. Wir hoffen, diese Dotierung reiche aus
bis zur Steuergesetzrevision, bei der wir alles
grundsätzlich neu überprüfen müssen. Wir wissen,
dass im Jahr 1961 wegen der guten Steuereingänge
dem Finanzausgleich mehr Mittel als früher
zugeflossen sind, und dass weniger ausbezahlt werden
musste, weil eben der Steuereingang gross war. Bei
der Steuergesetzrevision wird man das nochmals
überprüfen; dann werden wir Unterlagen über die
Auswirkungen der Revision haben, über die wir
heute diskutieren.
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Nun ist von sozialdemokratischer Seite angekündigt

worden, man sei im allgemeinen einverstanden,
aber man wolle beim allgemeinen Abzug höher
gehen. Ich vermute, der Vorschlag werde auf Franken

2000.— lauten. Wir dürfen nicht vergessen:
Gerade der allgemeine Abzug wirkt sich auf die
Staats- und Gemeindefinanzen am stärksten aus,
weil das alle betrifft. Wir wissen, dass wir im Kanton

Bern mehr ledige Steuerzahler haben als
verheiratete. Wenn wir beim allgemeinen Abzug höher
gehen, sind die Auswirkungen bedeutend grösser,
als wenn nur der Kinderabzug erhöht wird. Ich
wiederhole, das wollen wir bei einer Gesamtrevision

diskutieren. Wir wissen dann, welches die
Auswirkungen sind. Dann müssen wir vielleicht den
allgemeinen Abzug nochmals erhöhen. Auf der
andern Seite wachsen die Aufgaben des Staates immer
an. Denken Sie an den Gewässerschutz, die Strassen,

die Schulhausbauten usw. Woher soll der Staat
die Mittel nehmen, um seine Aufgaben zu erfüllen
und seine gesetzlichen Beiträge zu leisten?

Unsere Fraktion ist der Auffassung, der
Gegenvorschlag zur Initiative sei massvoll und für Staat
und Gemeinden tragbar. Er entlastet alle Kreise,
mit Ausnahme der juristischen Personen. Daher
beantrage ich Ihnen im Auftrage der einstimmigen
Fraktion, den Gegenvorschlag der Regierung
anzunehmen und dem Volk die Ablehnung der Initiative

zu empfehlen.

Haitiner. Als Kommissionsmitglied habe ich keinen

Antrag zu stellen, äussere mich daher als
Einzelmitglied. Ich habe mich in der Kommission
sowohl gegen den Vorschlag der Separatisten wie
gegen den Vorschlag der Regierung gewendet. Ich
will die Gründe hiefür darlegen. Ich bin der
Auffassung, dass, wenn man Steuerabbau betreiben
will, man nicht den äusseren Anlass einer Initiative
benützen sollte, um eine aus politischen Gründen
rein opportunistische Lösung zu treffen. - Auch mir
ist bekannt, dass die Steuerbelastung im Kanton
Bern infolge der Teuerungszulagen und der
Erhöhung der Realeinkommen immer ungerechtere
Auswirkungen hat. Nach den Erhebungen, die die
Eidgenössische Steuerverwaltung in Verbindung
mit dem Biga durchgeführt hat, ist die Stadt Bern
seit der letzten Steuerrevision gegenüber den
andern Kantonshauptorten rangmässig im Sinne der
noch stärkeren Belastung aufgerückt. Trotz der
Revision vom Jahre 1956, die bedeutende Erleichterungen

brachte (man sprach von 12 Millionen Franken

Einbusse), sind die Steuerzahler in Bern schwerer

belastet als vorher. Ein Verheirateter ohne
Kinder, mit Fr. 5000.— Einkommen, ist vom sechsten

in den vierten Rang gestiegen (meistens sind
es die Kantonshauptorte Chur, Bellinzona und
Freiburg, die noch vor Bern rangieren), bei Franken

7000.— Einkommen ist der Steuerzahler im
zweiten Rang, bei Fr. 10 000.— Einkommen rückte
er vom vierten in den dritten Rang auf, bei Franken

15 000.— Einkommen ist er unverändert im
dritten Rang, bei Fr. 25 000.— Einkommen ist er
vom vierten in den dritten Rang aufgerückt. - Das
sind Gründe, die Revision des Steuergesetzes
allgemein in Angriff zu nehmen, aber nicht nur von
der Seite der Sozialabzüge, die wir absolut verstehen.

Vom Standpunkt des Indextheoretikers, der
sagt, die Teuerung sei seit der letzten Revision um

x Prozent gestiegen, folglich erhöhe man die
Abzüge um den gleichen Satz, muss ich zustimmen.
Aber das ist nur eine Teillösung. In der
Veranlagungsperiode 1963/64 wird man wesentlich höhere
Steuereinkommen zu verzeichnen haben. Aus meiner

beruflichen Stellung sehe ich, wie sehr die
Preise und Löhne steigen. Kanton und Gemeinden
können mit wesentlich höheren Steuererträgen
rechnen.

Ich war in der Kommission der Auffassung, dass
der Gegenvorschlag eine Vorbelastung für die
angekündigte Steuergesetzrevision bedeute. Ich habe
vermutet, dass nachher ein Wettlauf um eine Ver-
grösserung derAbzüge einsetzen werde, die wir jetzt
beschliessen werden. Kollege Mischler hat
angekündigt, er werde einen weitergehenden Antrag
stellen, und Herr Freiburghaus sagt, man könne
bei der Revision des Steuergesetzes über diese und
jene Position reden, denn man wolle jetzt nicht
ausmarchen. Die heutige Vorlage stellt nicht nur
Familienschutz, sondern auch Ledigenschutz dar.
Man kann nicht mit dem Familienschutzgedanken
allein operieren. Auch der Ledige hat durch
Erhöhung des persönlichen Abzuges eine Entlastung.

Es gibt aber viele Kategorien, Herr Freiburghaus
hat einige erwähnt, die keine Entlastung

erfahren. Das sind zum Beispiel die juristischen
Personen und die Sparer. Ich befürchte, dass die
Diskussion um den Finanzausgleich in neuer Schärfe
entbrennen werde, wenn die Höhe der Abzüge dazu

führt, dass die Zahl derer, die überhaupt kein
steuerpflichtiges Einkommen haben, die sogenannten

Nuller, bedeutend ansteigt. Wie wird dann der
Finanzausgleich bewerkstelligt? Der Vortrag über-
lässt das mehr oder weniger dem lieben Gott (Seite
4 oben rechts). Man sagt, man werde dann sehen,
was zu machen sei.

Herr Freiburghaus hat von der Grundkonzeption
gesprochen. Schon bei der Revision von 1956 wurde

sie in wesentlichen Punkten vernachlässigt.
Wenn der bernische Stimmbürger damals der
Grundkonzeption, in Anführungszeichen,
zugestimmt hätte, hätte er nicht sagen können, dass
wir heute einen ungerechten, unflexiblen Steuertarif

haben. Der Tarif (Artikel 46) lässt den
Einheitssatz in den Einkommensstufen bei Fr. 400.—
Mehreinkommen um ein halbes Zehntel steigen.
Wie schnell sind aber bei Einkommen von Franken
9000.— Fr. 400.— erreicht! Das führt dann zu
rascher scharfer Progression. Ich und viele andere,
die das studiert haben, sind der Auffassung, dass
man als erstes den ungerechten Steuertarif in
Angriff nehmen muss. Dieser muss harmonischer
verlaufen als beim jetzigen treppenhaften Anstieg.

Der Gegenvorschlag stellt eine politische Reverenz

dar, eine Verbeugung vor den Separatisten.
Als St. Galler erlaube ich mir, darauf hinzuweisen,
dass es politisch nicht unbedingt klug ist, zuzustimmen.

Ich enthalte mich eines Gegenantrages, aus
Überlegungen, die Sie aus dem Abstimmungsergebnis

sehen werden. Es ist eben eine rein
opportunistische Lösung, denn nach zwei Jahren wird
eine neue Steuergesetzrevision kommen, die noch
einmal einen wesentlichen Angriff auf den Fiskus
darstellen wird, damit jeder Steuerzahler die
Entlastung erhält, auf die er schon lange wartet.
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Schorer. Ich bin nicht der einzige, der sich ein
wenig beherrschen muss, nicht gegen das Eintreten

zu reden. Ein paar Bedenken sind bereits
geäussert worden. - Zur Bekämpfung der Initiative
stellen wir einen Gegenvorschlag auf, der nicht
viel anderes will und sich in sehr vielen Fällen
gleich auswirken wird wie die Initiative. Ich will
hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Man erhöht
den Kinderabzug im Gegenvorschlag um Fr. 100.—,
gegenüber Fr. 200.— in der Initiative. Dafür erhöht
man den persönlichen Abzug um Fr. 200.—, wovon
in der Initiative gar nichts steht. Damit hat man
eigentlich für zwei Kinder bereits einen Ausgleich
geschaffen. - Als Grund hiefür nennt man die
Geldentwertung. Wenn wir aber auf den 1. Januar
1956 einen Tarif aufstellten, der, soweit es möglich
war, gerecht ist, so wirkt sich die Geldentwertung
nun allgemein so aus, dass der Tarif nicht mehr
stimmen kann. Die Konsequenz wäre gewesen,
wenn man nicht bis zur Gesamtrevision warten
will, vorweg den Tarif der Teuerung anzupassen.
Damit hätten wir umgehen können, dass die Folgen

sich nicht nur beim Staat, sondern auch bei
den Gemeinden auswirken. Diese Erhöhung der
Abzüge zieht einen weiteren Finanzausgleich nach
sich. Den aber haben wir noch nicht im einzelnen
vorbereitet.

Beim Gegenvorschlag wird viel Einkommen und
Vermögen, das auch der Geldentwertung unterliegt,

nicht berücksichtigt. Kollege Nahrath hat
bereits auf die Industrie, die Handels- und Gewerbebetriebe

hingewiesen, die in Form juristischer
Personen bestehen und bei deren Steuerveranlagung
also die Geldentwertung nicht berücksichtigt wird,
weil man sich einseitig auf die personellen sozialen
Abzüge beschränkt.

Ich weise darauf hin, dass die Vermögensgewinnsteuer
an den Tarif nach Artikel 46 angehängt ist.

Die Umgehung der sofortigen Revision des Tarifes
verursacht bei der Vermögensgewinnsteuer sicher
nicht die grössten Opfer. Aber es gibt auch dort
zahlreiche Fälle, wo die Geldentwertung viel grösser

ist als der Gewinn, der dann erst noch erfasst
wird. Ich möchte auf eine Kategorie von Leuten
hinweisen, die wenig oder nichts von der Revision
haben. Das sind die, bei denen die Teuerung nie
berücksichtigt wird, nämlich unsere Sparer. Die
also haben wenig von den Abzügen. Ein grosser
Teil geniesst einzig die Erhöhung des Personalabzuges.

Sie sehen, mit der Revision tragen wir der Teuerung

nur in beschränktem Masse Rechnung. Darum

müssen wir weitergehen. Nachdem wir nicht
sofort den Tarif anpassen wollen, habe ich mich
mit einer Reihe von Kollegen entschlossen, eine
Motion einzureichen, mit der wir hoffen, die
Milderung der Steuerlast, die durch die Geldentwertung

eingetreten ist, allen Steuerzahlern
zugutekommen zu lassen. Die Motion verlangt, dass der
Voranschlag für 1963 von einer Steueranlage von
2,0 ausgehen soll. Ich habe das schon hier bekanntgeben

wollen.

Moser, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist gesagt worden, man sollte die
Steuergesetzrevision, die auf den 1. Januar 1965
in Aussicht genommen ist, beschleunigen, statt
einen Gegenentwurf zur Initiative vorzulegen. Die

Regierung sieht keine Möglichkeit, diese Revision
schon auf den 1. Januar 1963 durchzuführen. -
Herr Grossrat Haitiner hat gesagt, der Gegenvorschlag,

den die Regierung jetzt mache, nachdem
sie sich diesem Vorgehen zuerst widersetzte, sei
quasi eine Verbeugung gegenüber den Separatisten.

Ich bestreite das. Materielle Gründe haben
die Regierung zum Gegenvorschlag bewogen:
Mittlerweise ist die Hochkonjunktur weitergegangen;
der Index der Lebenshaltungskosten ist wesentlich
gestiegen. - Wir haben den Überblick über die
Steuereingänge der laufenden Veranlagungsperiode

erhalten. - Da also die allgemeine Revision erst
auf den 1. Januar 1965 möglich ist, können wir in
den Punkten, die ins Rampenlicht der Öffentlichkeit

gestellt werden, etwas vorweg korrigieren,
aber so, dass diese kleine Revision nachher in die
grosse Revision eingebaut werden kann. Der
Vorschlag von Kommission und Regierung lässt sich
auch finanziell verantworten.

Wir haben schon in der Kommission davon
Kenntnis genommen, dass ein Teil der Ratsmitglieder

es gerne sähe, wenn der allgemeine Abzug
noch weiter erhöht würde. Aus verschiedenen
Überlegungen möchten wir auf nur Fr. 1800.—
gehen. Im Vordergrund steht die Rücksichtnahme
auf die Gemeinden. Sodann beabsichtigen wir, nur
die Teuerung auszugleichen, die seit der
Steuergesetzrevision vom Jahr 1956 eingetreten ist. Dort
wurden die Abzüge auf die Mittelwerte der
Bemessungsperiode 1955/56, also auf einen Index von
173,9 ausgerichtet. Vom Januar 1961 bis Juli 1962
ergibt sich ein Mittelwert von 190,05 Punkten, im
Vergleich zu 1955/56 somit eine Zunahme von 9,28
Prozent. Der allgemeine Abzug beträgt Fr. 1600.—;
10 % Erhöhung ergäben Fr. 1760.—; wir beantragen

Fr. 1800.—. Bei den Kinderabzügen, wo wir
auf Fr. 500.— respektive Fr. 600.— sind, würden
die 10 °/o Fr. 50.— respektive Fr. 60.— ausmachen.
Wir beantragen, je Fr. 100.— hinaufzugehen. Wir
sind also bedeutend über die seit der letzten
Revision eingetretene Teuerung hinausgegangen.
Wenn man noch weitergehen wollte, würde man
der kommenden grossen Revision vorgreifen. Wir
würden zu sehr über die Anpassung an den Stand
von 1956 hinausgehen, was Regierung und
Kommission ablehnen, nicht zuletzt, weil das zahlreichen

weiteren Wünschen rufen würde.
Durch die Erhöhung des allgemeinen Abzuges

auf Fr. 2000.— würden die Einnahmen der schwachen

Gemeinden sehr stark beeinträchtigt. Die
Zahl der Leute, die keine Einkommenssteuern
bezahlen, würde noch grösser. Wir wollen der Teuerung

Rechnung tragen; aber die Lösung, die wir
anstreben müssen, ist dann eher die - wobei ich
darauf hinweise, dass die Möglichkeiten hier auch
nicht sehr gross sind -, im Rahmen der
Gesamtüberprüfung den Tarif anzupassen. Wir können
nämlich bis zu einem gewissen Grade mit der
Korrektur des Steuersatzes entgegenkommen und so
vermeiden, dass noch mehr Bürger aus der Pflicht
zur Bezahlung von Einkommenssteuern ganz
entlassen werden.

Im Zusammenhang mit der heutigen Debatte
können wir nicht über den Finanzausgleich
beraten. Der Fonds verzeichnete im Jahre 1961 6 bis
7 Millionen Franken Einnahmen; 5 Millionen Franken

sind verausgabt worden. Wir haben dem Fonds
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rund 1,6 Millionen zuführen können. Er beträgt
jetzt 15 Millionen Franken. Wir werden bei der
Steuergesetzrevision prüfen, ob ihm neue Mittel
zugeführt werden müssen. Für die nächsten zwei
Jahre reicht der Fonds jedenfalls aus.

Ich gebe zu, die juristischen Personen gehen leer
aus, aber die Aktionäre profitieren, wie jede
andere natürliche Person, auch von dieser Revision.
Auch der Sparer profitiert als natürliche Person
vom allgemeinen Abzug, eventuell auch vom
Haushaltungsabzug und vom Kinderabzug. - Gewiss, es
stellen sich Probleme. Aber die können wir nicht
kurzfristig aus dem Gesamtzusammenhang
herausnehmen. Wir wollen uns auf ganz wenige
Änderungen beschränken. Die viel weiter gehenden
Revisionspunkte wollen wir in aller Breite studieren;
die Unterlagen werden jetzt beschafft, und ich
glaube, dass wir im Interesse des Staates auch bei
der grossen Revision zu einem tragbaren neuen
Gesetz kommen werden.

Das Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung
I.

Volksbegehren betreffend die Revision von Art. 39
Abs. 2 Ziffern 1 und 3 des Gesetzes über die direkten

Staats- und Gemeindesteuern in der Fassung
vom 13. Mai 1956

Für den Antrag der
vorberatenden Behörden Einstimmigkeit

(Rückzug des Volksbegehrens siehe am Anfang der
Fünften Sitzung)

II.
Gesetz über die direkten Staats- und Gemeinde¬

steuern (Abänderung)

Ziff. 1, Ingress
Angenommen.

Art. 39 Abs. 1

Achermann Karl, Präsident der Kommission.
Hier handelt es sich um die Erhöhimg des
allgemeinen Abzuges auf Fr. 1800.—. Sie haben gehört,
dass ein Antrag auf weitere Erhöhung in Aussicht
gestellt ist. Ich kann mich enthalten, dazu weitere
Ausführungen zu machen, da der Regierungsrat
über diesen Punkt eingehend gesprochen und
damit gleichzeitig die Auffassung der Mehrheit der
Kommission dargelegt hat.

In den übrigen Ziffern werden die Familien- und
Kinderabzüge erhöht. In Ziffer 3 Litera b ist zu
korrigieren: «bis auf höchstens Fr. 1100.— für
Kinder, die auswärts ausgebildet werden, sofern
dadurch erhebliche Mehrkosten entstehen». Das
entspricht dem Antrag der Regierung und der
Kommission.

Mischler. Ich hätte nun noch den Standpunkt
der Minderheit der Kommission zu vertreten und
den angekündigten Antrag zu begründen. Zuerst
eine grundsätzliche Bemerkung an die Adresse der
freisinnig-demokratischen Fraktion: Ich nehme mit

einer gewissen Genugtuung davon Kenntnis, dass
man, wenn auch mit Achselzucken, dem
Gegenvorschlag zustimmt. Wenn man die Presse verfolgt
hat und in der Kommission dabei gewesen ist, hat
man fast annehmen können, wir müssten heute
noch zu einem andern Standpunkt Stellung
nehmen. Ich hätte es sehr bedauert, wenn heute ein
Antrag auf Senkung der Steueranlage eingereicht
worden wäre, denn das hätte nun doch am Ziel
vorbeigeschossen, wäre keine geeignete Massnahme
gewesen.

Wir beantragen, den allgemeinen Abzug auf
Fr. 2000.— zu erhöhen. Aus den Ausführungen des
Regierungsrates haben wir eigentlich entnehmen
können, dass wir grundsätzlich in bezug auf den
Teuerungsausgleich gleicher Meinung sind, nur
sind wir nicht gleicher Meinung darüber, welches
der Ausgangspunkt für die Berechnung des
Ausgleiches sein soll. Der Finanzdirektor wies darauf
hin, man sollte nicht weiter zurückgreifen als auf
1956, das heisst, auch wenn der Abzug seit 1944
unverändert geblieben ist, sollte man nicht weiter
zurückgreifen als bis zur letzten Steuergesetzrevision.

Er hat auf das Rechnungsbeispiel hingewiesen,
das sich daraus ergibt. Da sind wir anderer

Meinung. Wir müssen auf das Jahr 1944 zurückgreifen.

Seit jener Zeit ist der allgemeine Abzug,
mit Fr. 1600.—, unverändert geblieben. Die Teuerung

ist von 151 Punkten im Jahre 1944 auf 196
Punkte gestiegen. Die Teuerung beträgt rund 30 °/o.
Wenn wir das ausgleichen wollen, müssen wir den
allgemeinen Abzug auf rund Fr. 2080.— erhöhen.
Wir sagen nicht, das müsse bis auf den letzten
Franken genau ausgeglichen werden. Das ist der
Grund, warum wir die Fr. 2000.— wählten. Es geht
einfach nicht an, immer wieder bloss zu sagen, die
Zahl der Nuller würde damit zunehmen. Hätten
wir keine Teuerung, so wäre die Zahl der Nuller
bei gleichbleibendem realwertmässigem Einkommen

unverändert geblieben. Es ist doch nicht richtig,
dass einer, der bisher nur die Personalsteuern

bezahlt hat, bei gleicher Kaufkraft seines Lohnes
heute in die Steuerpflicht rutscht, oder, wenn er
schon darin war, realmässig bedeutend mehr Steuern

abliefern muss als früher. Diese Entwicklung
hat sich aber durch die Teuerung ergeben. Das war
nicht die Absicht des Gesetzgebers. Darum müssen
wir das vorkehren, was jeder fortschrittlich
gesinnte Arbeitgeber tut, das heisst wir müssen den
Teuerungsausgleich gewähren.

Ich weiss wohl, dass die Auswirkungen für die
finanzschwachen Gemeinden berücksichtigt werden

müssen. Ich habe aber mit Genugtuung davon
Kenntnis genommen, dass die Regierung für diesen

Ausgleich volles Verständnis hat, und als
Städter erkläre ich schon heute, dass wir bei der
Steuergesetzrevision den Finanzausgleich in
Betracht ziehen und dafür sorgen, dass dieser die
nötigen Mittel erhält. - Den finanzschwachen
Gemeinden hilft man am besten, indem man die
Industrialisierung in abgelegene Gebiete trägt. Aber
es verbleiben ein paar Gebiete, wo diese Lösung
nicht möglich ist. Darum werden wir immer einer
Anzahl von Gemeinden mit dem Finanzausgleich
helfen müssen. Wenn wir uns Rechenschaft
darüber geben, was es im Grund genommen kostet,
dürfen wir vielleicht diesbezüglich in bezug auf
unsere Einstellung etwas grosszügiger sein. Ich bin
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der Meinung, dass wir dort, wo wir mit andern
Massnahmen nichts erreichen, unbedingt helfen
müssen.

Was wir Ihnen heute vorschlagen, ist nichts
anderes als gewissermassen der Teuerungsausgleich,
wie er auf der ganzen Linie im Grunde genommen
unbestritten ist. Die Erhöhimg des Abzuges auf
Fr. 2000.— gehört meines Erachtens unbedingt in
diese Sofortmassnahme hinein. Man will eine So-
fortmassnahme durchführen, lehnt aber unseren
Antrag ab mit dem Hinweis, man würde damit auf
den ersten Anhieb zuviel geben. Dieser Begründung

kann ich nicht beipflichten. Wir sollten bei
dieser Sofortmassnahme den ganzen Schritt
wagen, das heisst dem Steuerzahler den vollen
Teuerungsausgleich gewähren.

Ich bitte, unserem Vorschlag zuzustimmen.

Nahrath. Je voudrais préciser tout d'abord à
l'adresse de M. Mischler que la fraction radicale
a accepté le contre-projet du Gouvernement à une
très grosse majorité. Je ne pense pas, dès lors, qu'il
y ait lieu à une surprise.

Le contre-projet du Gouvernement prévoit une
augmentation de la décduction générale, de la
déduction personnelle, de 1600 à 1800 francs. C'est là
un allégement effectif, sensible pour le contribuable,

personne physique. Le contre-projet est bien
étudié; il est supportable et pour l'Etat et pour les
communes.

M. Mischler veut aller plus loin et vous demande
de porter la déduction générale à 2000 francs. Je
vous prie de rejeter cette proposition Mischler et
d'accepter purement et simplement le contre-projet

du Gouvernement qui est supportable - je le
répète - et pour l'Etat et pour les communes. La
proposition de M. Mischler le serait-elle? Nous
n'en savons rien et je pense que nous ne devons
pas intervenir aujourd'hui déjà à brûle-pourpoint,
sans étude approfondie, dans la situation financière
de nos communes. Nous devrions, dans ce cas, si
nous acceptions la proposition de M. Mischler, prévoir

une réaction des communes qui devraient
augmenter la quotité d'impôt et alors nous serions
dans la même situation que par le passé.

Il y a encore d'autres questions qui se posent.
La revision totale de notre loi fiscale est à la porte.
D'autres catégories de contribuables qui ne profitent

pas de notre réforme de ce jour retiennent
également notre attention et notre intérêt. Nous
ne pouvons pas, sans étude approfondie du cas et
de l'ensemble des questions qui se poseront, aller
plus loin aujourd'hui. Je vous prie en conséquence
à nouveau, au nom de la fraction radicale,
d'accepter purement et simplement le projet du
Gouvernement et de rejeter tout autre proposition.

Tschäppät. Kollege Nahrath hat sich darüber
aufgehalten, dass Herr Mischler sagte, er sei
überrascht gewesen, dass die freisinnige Fraktion dem
Gegenvorschlag zustimmte. Er sagte «erfreut». Das
hängt damit zusammen, dass die Mehrheit der
Mitglieder der freisinnigen Fraktion in der Kommission

eine andere Haltung eingenommen hat. Wir
freuen uns darüber, dass wir uns nun auf der Basis
finden konnten.

Unser Antrag wird mit dem Argument bekämpft,
man soll der künftigen Steuergesetzrevision nichts

vorwegnehmen. Herr Freiburghaus hat es gesagt,
und das ist auch der Sinn des Votums von Kollege
Nahrath. Um so erstaunter bin ich, dass heute eine
Motion auf Herabsetzung der Steueranlage auf 2,0
angekündigt wird. Das macht einen Steuerausfall
von 10,3 Millionen Franken. Damit nehmen Sie
die Steuergesetzrevision auch vorweg. Ich nehme
an dass, die Fraktion der Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerpartei, wenn die Behandlung der Motion
betreffend Herabsetzung der Steueranlage auf 2,0
behandelt wird, sich daran erinnert, dass der Sprecher

der Fraktion sagte, man sollte der
Steuergesetzrevision nichts vorwegnehmen.

Man kann geteilter Meinung sein. Wir sind der
Auffassung, man soll jetzt der Geldentwertung
Rechnung tragen. Der Finanzdirektor hat gesagt,
man soll auf die Gemeinden Rücksicht nehmen.
Ich bin auch dafür, aber der Tag muss ja kommen,
wo wir trotzdem auf Fr. 2000.— gehen müssen,
denn die Geldentwertung muss man berücksichtigen,

und das sollten wir schon heute machen.

Schaffroth. Kollege Tschäppät möchte ich
folgendes sagen: Wenn eine Motion zur Herabsetzung
des Steuerfusses eingereicht wird, ändert das an
der Struktur und Konzeption des Steuergesetzes
gar nichts (Zwischenruf Tschäppät: aber an der
Substanz). Ich möchte auf das Votum Nahrath
zurückkommen und den Rat davor warnen, hier zu
weit zu gehen, dies mit Rücksicht auf die Gemeinden.

Der jetzige Gegenvorschlag der Regierung
bringt der Stadt Bern meines Wissens einen Steuerausfall

von 2 Millionen Franken, der Stadt Biel
einen solchen von Fr. 800 000.— und der Stadt
Thun einen solchen von ungefähr Fr. 500 000.—.
Das fällt auch für finanzstarke Gemeinden ins
Gewicht. Man muss die finanziellen Auswirkungen
für die Gemeinden im Auge haben, die bei weiterer

Erhöhung der Sozialabzüge entstehen würden.

Freiburghaus (Landiswil). Wir beraten den
Gegenvorschlag zur Initiative. Er sollte sich strikte
an die Richtlinien halten können, die uns durch
die Initianten gegeben sind. Ich war erstaunt, als
angekündigt wurde, die freisinnige Fraktion wolle
eine Motion einreichen, um die Steueranlage zu
senken. Was gibt es denn leichteres als hier dem
Staat und den Gemeinden etwas abzuknöpfen und
das dem Volke vorzulegen? Die Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerfraktion könnte sagen, wir wollten mit
der Anlage auf 1,9 oder 1,8 hinunter, oder sie
könnte vorschlagen, die Kinderabzüge für das
dritte Kind auf Fr. 800.— zu erhöhen. Das wäre
keine Kunst. Auch die Begründung wäre nicht
schwierig. Noch leichter wäre es, das dem Volk
mundgerecht zu machen. Wir wissen, wie das Volk
gegenüber Sozialmassnahmen eingestellt ist. Es
wäre also nicht schwierig, einen solchen
Gegenvorschlag durchzubringen. Aber wir haben hier
ganz andere Aufgaben. Wenn wir mit dem
Gegenvorschlag im November die Motion annehmen,
mitten in den Revisionsarbeiten, kommt mir das

vor, als wolle man die Wurst und dasWeggli. Ich
weiss nicht, wie weit wir dann sein werden. Wir
sehen ja nicht in die Zukunft. Gouverner c'est
prévoir. Es gibt aber nichts Schwereres als auf dem
volkswirtschaftlichen und fiskalischen Sektor
vorauszuschauen. Wir haben da Erfahrung. Schon im
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nächsten Jahr kann die Situation ganz anders sein.
Die Parteien sollten die Sache nehmen wie sie ist.
Es ist nicht schwer, weitergehende Anträge zu
stellen, sei es in bezug auf Steueranlage, sei es in
bezug auf Sozialabzüge. Aber so dürfen wir nicht
vorgehen. Wir werden in dieser Session zahlreiche
Ausgaben für Subventionen im Strassenbau usw.
beschliessen und müssen dem Staat auch die Mittel
geben.

Diogenes wurde gefragt, wie man sich dem Staat
gegenüber verhalten soll. Er erklärte, dem Staat
gegenüber soll man sich so verhalten wie gegenüber

dem Feuer, man müsse nicht zu nahe, damit
man sich nicht verbrenne, aber nicht zu weit weg,
damit man nicht kalt kriege. Das ist ein weiser
Spruch. Im Steuergesetz sollte man auch
versuchen, die Distanz zum Staat zu erhalten, die für
Bürger und Gemeinden die richtige ist. Der Staat
muss leben können, aber wir auch. In unserer
Fraktion wurde gefragt, was geschehe, wenn ein
weitergehender Antrag komme. Da bestand
eindeutig die Meinung, er sei abzulehnen. Auch wir
hatten Mühe, uns auf den Gegenvorschlag
einzustellen. Er ist ein Kompromiss. Wenn wir weiter
gehen, haben wir nachher noch mehr Mühe. Ich
glaube, man sollte den Antrag der vorberatenden
Behörden, weil es ausschliesslich ein Gegenvorschlag

zur Initiative ist, annehmen. Bei der
Gesamtrevision werden wir diskutieren, ob wir die
Konzeption ändern sollen. Herr Schaffroth sagte,
die Senkung der Steueranlage ändere an der
Konzeption nichts. Aber an den Einnahmen ändert es
etwas, und diese gehören als Gesamtes ja auch zur
Konzeption. Oder will Herr Schaffroth dann wieder

auf 2,1 hinaufgehen? Das wäre schwerer zu
erreichen. Die angekündigte Motion greift sicher
bereits in die kommende grössere Revision hinein.

Ich bitte, dem Antrag von Kommission und
Regierung zuzustimmen und den weitergehenden
Antrag abzulehnen.

Schorer. Ich beantrage ebenfalls, den Antrag
Mischler abzulehnen. Jetzt nimmt man plötzlich
zu unserer Motion Stellung. Man hat den
Eindruck, es sei uns etwas in den Sinn gekommen, an
das nicht alle dachten. (Heiterkeit) Zum mindesten
hat die Ankündigung der Motion Staub aufgeworfen.

Es geht dann nicht um eine Vorlage, über die
das Volk abstimmen muss, sondern um etwas, worüber

wir schlussendlich befinden. - Zweitens geht
es darum, einen Weg zu finden, um möglichst bald
alle Steuerpflichtigen die Berücksichtigung der
Teuerung spüren zu lassen. - Schliesslich ist die
ganze Vorlage eine Revision vorweg. Unsere Motion

aber ist gerade das Gegenteil, nämlich etwas,
das vorzukehren man manchmal das Bedürfnis
hat, nämlich die Anwendung des geltenden
Gesetzes.

Scherrer. Ich lege Wert darauf, der Behauptung
entgegenzutreten, es handle sich beim Antrag, auf
Fr. 2000.— zu gehen, um Popularitätshascherei.
Auch der Finanzdirektor gibt ja zu, dass eigentlich
der Ausgleich mit Fr. 2000.— gerecht wäre. Sogar
im «Bund» ist durch eine Leserstimme festgestellt
worden, dass man weitergehen müsste als auf
Fr. 1800.—, um einen gerechten Ausgleich
zustandezubringen. Die Entgegnung ist dann auf das

Hauptargument gar nicht eingetreten. Was Kollege
Mischler verlangt, ist gerecht. Nicht etwa der
Antrag Mischler ist etwas Neues, sondern es ist etwas
Neues, wenn man mit dem alten Antrag auf
Steuersatzreduktion kommt. Das haben wir schon einmal
erlebt. Man will es in neuer Auflage bringen, nachdem

man doch seinerzeit wegen dem grossen Ausfall

wieder hinaufgehen musste. Das wäre eine
Steuergesetzrevision auf dem Buckel der Kleinen,
wäre sozial nicht gerecht.

Zum Argument, die Sparer würden leer
ausgehen: Ist der Sparer keine natürliche Person?
Ist es so unnatürlich, zu sparen? Vom persönlichen
Abzug profitieren alle, ausgenommen die juristischen

Personen. Das sind Sparer auf anderem
Gebiet, für die wir gegenwärtig nicht speziell sorgen
müssen. Was Kollege Mischler beantragt, ist steuerliche

Gerechtigkeit. Ich sehe keine Gruppe von
Personen, die sich dem mit Überzeugung widersetzen

könnte. Ich bitte, dem Antrag Mischler
zuzustimmen.

Achermann Karl, Präsident der Kommission.
Der Antrag Mischler stand schon in der Kommission

zur Diskussion und wurde dort mit 9 : 6 Stimmen

verworfen, bei 2 Enthaltungen. Sie werden
mir als Kommissionspräsident sicher zustimmen,
dass ich nicht nochmals auf alle Argumente
eintreten muss, die beidseitig genügend dargelegt
worden sind, um so weniger, als ich in dem Punkt
auf der Seite der Minderheit gestanden und mit
meiner Fraktion auf die Erhöhung des allgemeinen
Abzuges auf Fr. 2000.— gestimmt habe.

Moser, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich glaube, die Meinungen sind im
grossen und ganzen gemacht. Die Erhöhung des
allgemeinen Abzuges um weitere Fr. 200.—
verursacht dem Staat einen Ausfall von rund 3,5
Millionen Franken. Der Umstand, dass die grössere
Revision erst auf den 1. Januar 1965 in Kraft
treten muss, ermöglicht, die Staatsfinanzen ganz
allgemein zu überprüfen und abzuklären, wie man
all den Begehren aus dem Grossen Rat und aus
dem Volke Rechnung tragen kann. Die Ausgaben
nehmen nicht ab. Sie kennen die Vorlagen für
diese Session. Im November kommen noch grössere
Ausgabeposten dazu. Bisher liefen die Ausgaben
den Einnahmen des Staates jährlich um 20
Millionen Franken voraus. Das letzte Jahr war eine
Ausnahme. Bei dieser Sachlage kann die
Finanzdirektion jetzt dem Wunsche, nachzudoppeln,
nicht zustimmen.

Ich habe die Teuerung von 1956 mit heute
verglichen, während Herr Grossrat Mischler mit 1944,
dem Inkrafttreten des Steuergesetzes, vergleicht.
Daher kommt er -bei seiner Berechnung für den
Ausgleich auf einen Betrag von mindestens Franken

2000.—. - Ich habe nicht gesagt - da wende
ich mich an Herrn Grossrat Scherrer - ich sei mit
Fr. 2000.— einverstanden, sondern ich habe gesagt,
man sollte jetzt auf Fr. 1800.— gehen, und damit
wir nicht durch Erhöhung der Sozialabzüge noch
mehr Nuller schaffen, sollten wir versuchen, der
kalten Progression durch Anpassimg des Steuersatzes

Rechnung zu tragen. Wenn 1956 der
allgemeine Abzug auf Fr. 1600.— belassen wurde, so
deshalb, weil offenbar eben noch viele andere
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Begehren berücksichtigt werden mussten. Ihn aber
jetzt zu erhöhen und gegenüber 1944 den
Ausgleich herstellen zu wollen, würde anderen
Begehren rufen, die, wenn man mit 1944 vergleicht,
zur Diskussion gestellt werden müssten. Wir wollen

aber die kalte Progression auf eleganterem
Weg meistern als nur mit der Erhöhung der
Sozialabzüge, bei denen doch die Gemeinden stark in
Mitleidenschaft gezogen werden. Ich bitte, den
Fr. 1800.— zuzustimmen.

Abstimmung:
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden (Fr. 1800.—) 114 Stimmen
Für den Antrag Mischler (Fr. 2000.—) 76 Stimmen

§ 39 Abs. 2 Ziff. 1

Angenommen.

§ 39 Abs. 2 Ziff. 3

Präsident. Hier haben Sie die nachträglich
ausgeteilte Ergänzung, wonach die vorberatenden
Behörden in Litera b die Erhöhung auf Fr. 1100.—
beantragen.

Angenommen.
Beschluss:

Fr. 600.— für jedes vom Steuerpflichtigen
unterhaltene nicht selbständig veranlagte
Kind unter 18 Jahren sowie für Kinder, die
studieren oder sich in einer Berufslehre
befinden. Dieser Abzug erhöht sich
a) auf Fr. 700.— für das dritte und jedes

folgende Kind;
b) bis auf höchstens Fr. 1100.— für Kinder, die

auswärts ausgebildet werden, sofern
dadurch erhebliche Mehrkosten entstehen.

Werden die Eltern getrennt veranlagt, so können

sie den Abzug im Verhältnis ihrer Beiträge
an den Unterhalt des Kindes vornehmen.

Ziff. 2

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Gesetzentwurfes Grosse Mehrheit

Volksbeschluss für die Erstellung eines
Unterrichtsgebäudes sowie eines Freizeit- und
Verpflegungsgebäudes für das kantonale
Technikum ßurgdorf
(Siehe Nr. 24 der Beilagen; die Beschlüsse sind

nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Graber, Präsident der Kommission. Wir haben

hier zum grössten Sachgeschäft dieser Session
Stellung zu nehmen. Für die Erweiterung des
Technikums Burgdorf beantragt der Regierungs¬

rat dem Grossen Rat zuhanden der Volksabstimmung
einen Kredit von Fr. 8 783 000.—.

Die Gründung des Technikums Burgdorf im
Jahre 1892 sowie die seitherige Entwicklung sind
im Vortrag ausführlich dargestellt. Heute umfasst
das Technikum die Abteilungen Hochbau, Tiefbau,
Chemie, Maschinentechnik und Elektrotechnik,
mit einem Gesamtschülerbestand von ca. 375.

Mit der ungeheuren Entwicklung von Wirtschaft
und Technik seit Abschluss des Zweiten
Weltkrieges ist naturgemäss eine immer grösser
werdende Nachfrage nach technisch geschultem
Personal in Erscheinung getreten. Immer grösser
wurde auch das Ausbildungsgebiet, und immer
knapper wurden die Ausbildungsmöglichkeiten.
Als Beispiel möchte ich nur sagen, dass die Labors
für Nachrichtentechnik und Starkstromtechnik
sich in den letzten zehn Jahren auf das Dreifache
vergrössert haben. In den bernischen Techniken
tat man, was man konnte. So hat man im Jahre
1955 die Chemieabteilung in einem neuen
Gebäude untergebracht, um die dringendsten räumlichen

und baulichen Unzulänglichkeiten fürs erste
zu beheben. Indessen war aber der Andrang zum
Technikum in den letzten Jahren so gross, dass
zum Teil übermässig grosse Klassen mit teilweise
gegen 50 Schülern gebildet werden mussten. Welche

Anforderungen das ausbildungsmässig an Lehrer

und Schüler stellt, können am besten die
Schulfachleute beurteilen. Trotzdem aber mussten nun
Jahr für Jahr stets viele befähigte Bewerber aus
Platzmangel zurückgewiesen werden. Im Vortrag
ist ersichtlich, welch niedrige Prozentsätze der
Aufnahmensuchenden berücksichtigt werden konnten.

Ich nenne nur die krassesten Beispiele: Im
Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1962 mussten zum
Beispiel in der Abteilung Maschinentechnik drei
Viertel und in der Abteilung Elektrotechnik zwei
Drittel der Aufnahmesuchenden zurückgewiesen
werden. Bereits hat sich die sehr strenge Selektion
am Technikum Burgdorf herumgesprochen, so dass
viele, die eigentlich nach Burgdorf wollten, dies
gar nicht erst versuchten. Sie beurteilten die
Aufnahme zum vornherein als aussichtslos und meldeten

sich an einem anderen Technikum. Dabei zeigt
das statistische Jahrbuch der Schweiz den erhöhten

Bedarf an technisch geschultem Personal
eindeutig mit folgender Personalentwicklung auf:
Arbeiter und Angestellte der Maschinenbranche:
1936 68 000, 1944 99 000, 1950 113 000, 1960 180 000.
Das ist seit Kriegsende nahezu eine Verdoppelung.
Dass die heutigen Ausbildungsmöglichkeiten für
Techniker dieser Entwicklung hintennachhinken,
wird damit ausreichend bewiesen sein. Anlässlich
einer Konferenz zwischen den Technikumsdirektoren

und dem Biga wurden die Klassengrössen
auf mindestens 8 und höchstens 30 Schüler
festgelegt. Gleichzeitig aber wurde die Studiendauer
auf 6 Semester bestimmt. Burgdorf als einziges
Technikum der deutschsprachigen Schweiz musste
bisher mit 5 Semestern auskommen, hauptsächlich
aus Gründen fehlender Räumlichkeiten.

Was soll geschehen? Durch Schaffung von
Parallelklassen in den Abteilungen Hochbau, Tiefbau,
Maschinentechnik und Elektrotechnik soll einmal
die Aufnahmefähigkeit vergrössert werden. Dabei
rechnet man mit einer Zunahme der Schülerzahl
von bisher 375 auf ca. 650, das heisst mit einer Er-
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höhung der Schülerzahl um ca. 275. - Die
Semesterzahl soll von 5 auf 6 erhöht werden, um
auch unterrichtsmässig dem immer weiter
anwachsenden Lehrstoff gerecht werden zu können.
Baulich wird sich die vorgesehene Erweiterung so
auswirken, dass neben den bisherigen 3

Schulgebäuden (Hauptgebäude, Nebengebäude und
Chemiegebäude) ein viertes grosses Schulgebäude
entsteht. In der Wandelhalle ist das Modell ausgestellt.

Sofern der Baukredit für das Projekt noch
dieses Jahr vom Volke angenommen wird, kann
das Technikum Burgdorf trotz allen Erschwerungen

das Wagnis auf sich nehmen, mit der Einführung

der ersten Serie Parallelklassen bereits im
Frühjahr 1963 zu beginnen. Man wird die jetzigen
Gebäude vorübergehend übermässig stark belegen
müssen, um nur dem Schrei nach vermehrter
Technikerausbildung gerecht zu werden. Im Frühjahr
1964 wird eine zweite Serie Parallelklassen
aufgenommen; auf diesen Zeitpunkt wird das
freiwerdende alte Sekundarschulhaus von der
Gemeinde Burgdorf vorübergehend zur Verfügung
stehen. Das Technikum Burgdorf ist bereit, diese
grossen Ubergangsschwierigkeiten zu bewältigen.
Aber die Direktion unternimmt das im Hinblick
darauf, dass im Frühjahr 1963 die geburtenreichen
Jahrgänge der vierziger Jahre das Alter für den
Eintritt ins Technikum erreichen.

Die Geburtenzahlen im Jahre betrugen
gesamtschweizerisch: 1939 64 000, 1943 83 000. Der Jahrgang

1943 wird sich im Frühjahr 1963 hinsichtlich
des Eintritts in Technikum recht deutlich bemerkbar

machen. Aber weiter steigen die Geburtenziffern

an; sie betrug im Jahre 1960 94 000. So muss
ganz besonders auch auf dem Gebiete des technischen

Nachwuchses etwas geschehen, damit unserer

Wirtschaft nicht fähige Kräfte verlorengehen
und wir nicht in einen nichtwiedergutzumachen-
den Rückstand hineinschlittern.

Auf das Wintersemester 1964/65 (spätestens auf
das Frühjahr 1965) sollte das neue Schulgebäude
dem Betrieb übergeben werden können, sonst
könnte die Katastrophe eintreten, dass man
Parallelklassen hätte, aber nicht unterrichten könnte.

Wie werden die verschiedenen Abteilungen nach
der Erstellung des Neubaus untergebracht? Im
bisherigen Hauptgebäude wird sich die Abteilung
Elektrotechnik befinden, im bisherigen
Nebengebäude die Abteilung Maschinentechnik, im
Chemiegebäude die Chemieabteilung, wie bisher, ohne
Einführung weiterer Klassen, im neuen Gebäude
die Abteilungen Hoch- und Tiefbau, sowie die
Schulverwaltung.

Neben diesem neuen Unterrichtsgebäude erfordert

die Gesamtanlage des reorganisierten Technikums

einen Raum, in welchem sich die Schüler
während ihrer Freizeit aufhalten können, ganz
besonders im Winter. Viele Schüler nehmen ihre
Mittagsverpflegung von zu Hause mit und verzehren
sie in ihrem Unterrichtszimmer. Einige
Verpflegungsmittel, wie Milch, können sie beim Hauswart
dazukaufen. Sie können sich denken, dass die
Benützung der Unterrichtsräume als Verpflegungsstätte

viele Unzukömmlichkeiten mit sich bringt,
und dass diese Lösung auf die Dauer nicht mehr
zu verantworten ist.

Ganz unbefriedigend ist die Unterbringung der
Bibliothek. Heute befindet sich das Bücherlager im

Estrich des Hauptgebäudes, die Ausgabestelle im
Erdgeschoss. Die Unterbringung der Fachbibliothek
führt angesichts ihrer Bedeutung für ein Technikum

immer mehr zu Unzulänglichkeiten. Dazu
fehlt ein Leseraum.

Im weitern müssen für die zwei Hauswarte neue
Wohnungen geschaffen werden, weil einerseits
eine Wohnung infolge Abbruches der Liegenschaft
«Jurablick» auf dem Neubauareal verschwindet
und anderseits eine Wohnung im Hauptgebäude
neuen Physikräumen weichen muss.

Die zweckmässige Lösung dieser Probleme ist
die Erstellung eines kleineren Nebengebäudes. Neben

dem Aufenthaltsraum für die Schüler, dem
Imbissraum mit ca. 80 Plätzen, dem Lesesaal und
dem Büchermagazin sollen in diesem
Nebengebäude die Wohnungen für die zwei Hauswarte
untergebracht werden.

Man könnte hier fragen, warum im Imbissraum
nur für ca. 80 Schüler Platz geschaffen wurde.
Aber einmal ging es darum, die Erweiterungsbauten

nicht durch andere Sachen zu belasten. Das
Primäre soll die Schaffung von Unterrichtsräumen
sein. Dann aber wird die Grosszahl der rund 300
zusätzlichen Schüler in Gaststätten, Pensionen und
Familien in Burgdorf in altbewährter Tradition
genügend Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten

finden. Dank der guten Bahnverbindungen
geht eine Grosszahl der Schüler am Abend nach
Hause, so dass keine ganztägige Verpflegungsstätte
erwartet wird.

Man darf den zuständigen kantonalen Behörden
dazu gratulieren, dass sie weitsichtig genug waren,
rechtzeitig an schönster Lage in Burgdorf genügend

Landreserven zu erwerben, die es heute
erlauben, die Erweiterungsbauten sinnvoll in die
bisherigen Anlagen einzugliedern. Auf dem zu
überbauenden Areal befindet sich heute noch eine
Liegenschaft, die noch vor der Jahrhundertwende
erstellt wurde und heute einen stabilisierten
Brandversicherungswert von Fr. 129 000.— aufweist. In
guter Kenntnis der Verhältnisse darf ich bezeugen,
dass der Abbruch dieser Liegenschaft verantwortbar

ist.
In städtebaulicher Hinsicht wird sich der

Erweiterungsbau sehr harmonisch in die bestehenden
Gebäude einfügen, und Burgdorf wird ein baulich
grosszügig gelöstes technisches Zentrum erhalten.

Der durchschnittliche Preis pro Kubikmeter
umbauten Raumes (beide Gebäude zusammen) beträgt
mit allem festen Mobiliar Fr. 175.65. Wenn auch
der Kubikmeterpreis heute das allgewaltige Richt-
mass zur Beurteilung und zum Vergleich von
Baukosten geworden ist, so ist er doch in sehr vielen
Fällen problematisch, besonders dann, wenn es
sich um Spezialgebäude handelt. Dann aber kann
man auch feststellen, dass die Kubikmeterkosten
klein werden, wenn die Räume grösser sind als
imbedingt nötig, was schlussendlich das ganze Projekt

verteuert. In Burgdorf hat man die Räume
auf die absolut notwendige Grösse beschränkt.
Sicher haben die besonderen Raumanordnungen
und die Raumbeschaffenheit die Kosten beein-
flusst. Zum Beispiel müssen Kellerräume als
Physiksaal, Erdbaulabor, Betonlabor, als Labor für
Materialprüfung zu vollwertigen Unterrichtsräumen

ausgebaut werden. Im übrigen aber entspricht
der Kubikmeterpreis von Fr. 175.— ziemlich genau



(3. September 1962) 247

demjeniger der Gewerbeschule in Bern und anderer

ähnlicher Bauten, unter Beachtung des
Baukostenindexes. Das Technikum Windisch ist mit
22 Millionen veranschlagt, für 450 bis 550 Schüler,
also mit Fr. 40 000.— bis Fr. 50 000.— pro Schüler.
Die Erweiterung in Burgdorf kommt aber auf zirka
Fr. 28 000.— bis Fr. 30 000.— pro zusätzlichen
Schüler zu stehen.

Der Posten «Mobiliar», von rund 1,5 Millionen,
darf uns nicht irreführen. Es handelt sich hier vor
allem um die Beschaffung der notwendigen
Maschinen für den Unterricht, um kostspielige Apparate

und Instrumente, die nun einmal notwendig
sind. Wir hatten anlässlich der Besichtigung
Gelegenheit, uns von der Notwendigkeit dieser
ausserordentlich teuren Einrichtung zu überzeugen. Zum
Beispiel eine kleine Maschine für besondere
Messungen kostet allein Fr. 30 000.—.

Es darf erwartet werden, dass der Bundesbeitrag,

in Würdigung der volkswirtschaftlichen
Bedeutimg dieser technischen Schule, entsprechend
höher ausfällt, als es die heutigen gesetzlichen
Bestimmungen erlauben. Es sollen Bestrebungen im
Gange sein, den Bundesbeitrag auf mindestens
Fr. 500 000.— zu erhöhen.

Die Frage könnte gestellt werden, ob nach
Erstellung der verschiedenen ausserkantonalen Techniken

ein erheblicher Rückgang der Aufnahmesuchenden

eintreten werde. Eine genaue Erhebung
der Belegung durch Schüler mit ausserkantonalem
Wohnsitz hat folgende Frequenzen aufgezeigt: Zurzeit

besuchen unser Burgdorfer Technikum total
359 Schüler. Davon stammen aus dem Aargau
15 Schüler, oder 4,2%, aus Baselland und Baselstadt

18 Schüler, oder 5 %, aus Luzern 4 Schüler,
oder 1,1 %. Total zählen wir 37 ausserkantonale
Schüler, oder 10,3%. Wie ich an anderer Stelle
schon ausgeführt habe, sehen oft Interessenten
wegen der strengen Aufnahmebedingungen von
einem Aufnahmegsuch ab. Ganz bestimmt wird
Burgdorf noch mehr frequentiert, wenn nach der
Erweiterung die Aufnahmechancen etwas besser
werden. Dafür spricht schon die zentrale Lage
Burgdorfs, mit den guten Bahnverbindungen. Dann
aber hat man festgestellt, dass gerade in den letzten

Jahren vom Oberland her bestqualifizierte
Leute das Diplom in Burgdorf erworben haben.
Mit besten Noten stehen auch gegenwärtig Schüler
aus dem Oberland im fünften Semester, und es
scheint, dass der technische Nachwuchs aus diesem
Landesteil durch Erleichterungen verschiedener
Art vermehrt gefördert werden kann. Dadurch
würde ein möglicher Ausfall ausserkantonaler
Schüler, infolge neuer Techniken, mehr als nur
kompensiert.

Die Staatswirtschaftskommission hat sich am
letzten Donnerstag an Ort und Stelle über alle
Fragen orientieren lassen. Vorerst darf ich
feststellen, dass die Kommission von der ausgezeichneten

Führung des Technikums durch Direktor
Schulthess und die Lehrerschaft und vom hohen
Stand der Ausbildung beeindruckt war. Man
unternimmt alles, um mit der sprunghaften Entwicklung
der Technik ausbildungsmässig Schritt zu halten.
Es wäre nicht zu verantworten, wenn der gute
Ruf des Technikums Burgdorf im ganzen Lande
infolge baulicher Unzulänglichkeiten beeinträchtigt

würde. Eine rasche Verwirklichung des Pro-

jektes wird diesem bernischen Ausbildungszentrum,
vor allem aber unserem Kanton, gut anstehen. Es
verheisst eine rationelle und in allen Teilen
praktische Ausübung des Unterrichtes und wird sich
ganz bestimmt auch entscheidend in der Werbung
von Schülern und einer qualifizierten Lehrerschaft
auswirken.

Wir erachten den Neubau des Technikums als
volkswirtschaftlich und damit auch in staatspolitischer

Hinsicht wichtig und nötig. Die Kommission

beantragt Ihnen einstimmig, den Kredit für
die Neu- und Umbauten, von Fr. 7 267 765.—, für
die Anschaffung von Mobilien, Maschinen,
Instrumenten, Apparaten und Werkzeugen, von Franken
1 515 242.—, total Fr. 8 783 007.—, zuhanden der
Volksabstimmung gutzuheissen.

Michel (Meiringen). Die Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerfraktion hat beschlossen, auf die Vorlage
einzutreten, denn es ist nötig, an den Techniken
genügend Plätze zu haben. Persönlich, als
Oberländer, hoffe ich, dass nach der Annahme der Vorlage

die Planung eines neuen Technikums in einem
andern Landesteil, sagen wir im Oberland, nicht
eingestellt werde. Die Nachfrage nach technisch
geschultem Personal wird auch in Zukunft nicht
kleiner werden.

Dürig. Die sozialdemokratische Fraktion unterstützt

die Vorlage. Wie schon in der
Staatswirtschaftskommission unterstütze ich auch hier die
Ausführungen von Kollege Michel, es sei die Schaffung

eines Technikums im Berner Oberland nicht
aus dem Auge zu lassen. Ich bitte den
Volkswirtschaftsdirektor, schon jetzt die nötigen Erhebungen
weiterzuführen und der Sache die Beachtung zu
schenken, die sie verdient. Die Angelegenheit ist
für das Oberland von grosser Bedeutung.

Hofmann (Burgdorf). Da der Beschluss über den
Ausbau und die Erweiterung des Technikums
Burgdorf von sehr grosser Tragweite ist, erlaube
ich mir, als Vertreter der Stadt Burgdorf, kurz
dazu Stellung zu nehmen. Zunächst danke ich der
Regierung für die Ausarbeitung der Vorlage
bestens. Die im Volksbeschluss vorgesehenen
Neubauten und neuen Einrichtungen am Technikum
Burgdorf sind unbedingt nötig, dürfen nicht
hinausgeschoben werden, wenn das Technikum Burgdorf

mit ausserkantonalen Techniken konkurrenzfähig
bleiben und wenn es vermehrt Techniker

ausbilden soll, um der gesteigerten Nachfrage nach
technisch geschultem Personal gerecht zu werden,
und wenn schliesslich die Ausbildung der Techniker

umfassender gestaltet und namentlich vertieft
werden soll. Direktor Schulthess bürgt für einen
vorzüglichen Ausbau. Ich ersuche Sie, der Vorlage
zuzustimmen.

Schlapbach. Im Namen der freisinnigen Fraktion
bitte ich, auf die Vorlage einzutreten. Immerhin
würde uns interessieren, vom Volkswirtschaftsdirektor

zu vernehmen, wie lange durch den Ausbau

von Burgdorf die Errichtung eines oberländischen

Technikums hinausgeschoben wird. Wir hörten

vom Kommissionspräsidenten, dass gerade
tüchtige oberländische Schüler sich um die
technische Ausbildung interessieren. Sicher wird man
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wünschen, in absehbarer Zeit etwas vom
oberländischen Technikum zu hören. Ich bin
überzeugt, dass es für die Volksabstimmung wichtig
ist, darüber Aufschluss zu haben.

Haitiner. Auf Seite 2 des Vortrages der Regierung

ist ein Hinweis auf die Verpflegungsmöglichkeiten
der Technikumsschüler. Ich finde, wenn

man schon einen Neubau macht, müsse man sich
der Erkenntnis einer modernen Betriebsführung
nicht ganz verschliessen, und die lautete doch auf
Schaffung von Wohlfahrtsräumen, inbegriffen
Kücheneinrichtungen. Hier ist vorgesehen, Platz für
die Verpflegung von 80 Schülern zu schaffen, was
der Gemeinnützige Frauenverein Burgdorf
übernähme, der ein alkoholfreies Restaurant führt, und
der käme mit einem Wagen und würde die Speisen
im Speiseraum verteilen. Das ist, gemessen am
allgemeinen Aufwand, nicht ganz zeitgemäss. Wenn
man die Verpflegung nicht schon jetzt grosszügiger
einrichten will, bitte ich, die Möglichkeiten hiefür
im Projekt wenigstens vorzusehen und eine Küche
einzubauen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Bern hat für den Ausbau der
Techniken das seine geleistet, indem es in allen
drei bernischen Techniken wesentliche Um- und
Ausbauten durchgeführt hat. Ich erinnere an den
Ausbau von Biel und an die Übernahme der
Uhrmacherschule St. Immer. In unserem technischen
Zeitalter verfolgt auch der Kanton Bern weiterhin
aufmerksam die Entwicklung, und die Regierung
wird mit einer weiteren Vorlage an Sie gelangen,
wenn das Bedürfnis dafür vorhanden ist.

Prozentual konnten von den Aufnahmegesuchen
so wenig berücksichtigt werden, dass wir unter
allen Umständen die Möglichkeit für vermehrte
Aufnahmen schaffen müssen. Das ist nur möglich,
wenn wir das Technikum Burgdorf jetzt erweitern.
Ein Vorteil besteht darin, dass wir die Möglichkeit
haben, sofort zu handeln, indem inBurgdorf andere
Räume vorübergehend benützt werden können. -
Ich unterstreiche, was der Referent über die zu
erwartende Schülerzahl sagte. Es ist nötig, jetzt
den Ausbau vorzunehmen.

Die Raumkosten entsprechen mit Fr. 175.— pro
Kubikmeter umbauten Raumes ungefähr dem, was
Bauten mit technischen Einrichtungen gegenwärtig
kosten. Bei einem Technikum sind sehr viele
besondere Einrichtungen nötig. In Burgdorf muss
ausserdem die Jurastrasse aufgehoben werden;
eine Heizungszentrale wird im neuen Gebäude
untergebracht.

Die Wünsche der Herren Michel, Dürig und
Schlapbach habe ich entgegengenommen. Die
bisherigen Vorstösse für die Erleichterung der
technischen Ausbildung im Oberland hat die Regierung

in dem Sinne entgegengenommen und
erledigt, dass sie Untersuchungen über das Bedürfnis
durchführt. Eine Massnahme haben wir sofort für
das Berner Oberland getroffen, indem wir die
Stipendien erweitert haben. Wir hoffen, damit die
erste Schwierigkeit zu überwinden. Es sind
Weisungen gegeben, an den Gewerbeschulen vermehrt
die Möglichkeit zu bieten, sich auf das Technikum
vorzubereiten. Geprüft wird weiter, ob man mit
einem Vortechnikum beginnen soll. Das wird man

erst dann beantworten können, wenn die Zahlen
der Erhebungen zur Verfügung stehen. Ich kann
dem Oberland versichern, dass die Volkswirt-
schaftsdirektion das Problem auch in Zukunft
gründlich und wohlwollend behandeln wird.

Herr Grossrat Haitiner sagt, dass das
Verpflegungsgebäude grosszügiger errichtet werden sollte.
Auf Seite 4 des Vortrages steht: «Es sind vorgesehen:

im Untergeschoss, direkt unter dem Speiseraum,

ein Reserveraum für den später eventuell
notwendig werdenden Einbau einer Restaurationsküche.»

Neben dem Platz für die Verpflegung von
80 Schülern wird ein Aufenthaltsraum geschaffen,
der eine Reserve für die Erweiterung des
Verpflegungsraumes um 70 Plätze darstellt.

Ich empfehle dem Grossen Rat, der Vorlage
zuzustimmen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Abs. 1 und 2

Angenommen.
Abs. 3

Graber, Berichterstatter. Wenn das Volk am
4. November den Beschluss genehmigt, haben wir
die Chance, das erweiterte Technikum 1964/65
benützen zu können.

Angenommen.
Abs. 4

Angenommen.
Titel

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Beschlussentwurfes

138 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Schluss der Sitzung um 17.00 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard
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Zweite Sitzung

Dienstag, den 4. September 1962,
8.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 191 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 9 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren: Bächtold,
Fankhauser (Toffen), Gigandet, Hubacher, Rollier,
Schorer, Wandfluh, Winzenried, Zingre.

Tagesordnung
Volksbeschluss für den Bau eines Schulgebäudes

für das Haushaltungs-Lehrerinnensemi-
nar in Pruntrut
(Siehe Nr. 25 der Beilagen; die Beschlüsse sind

nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Gobât, rapporteur de la commission d'économie

publique: La ville de Porrentruy occupe, dans le
Jura, une situation particulière et privilégiée. Elle
abrite, dans ses murs, des établissements d'instruction

dont l'importance est grande pour la partie
romande du canton. Nous pensons, en particulier,
à l'Ecole cantonale (Gymnase) et à l'Ecole normale
des instituteurs.

Aujourd'hui, l'arrêté que le Conseil-exécutif
soumet au Grand Conseil est en quelque sorte
destiné à donner droit de cité définitif à une
troisième école cantonale qui s'est progressivement
imposée à l'estime des Jurassiens.

Avant de présenter le projet lui-même, voici un
bref historique:

En 1926, une année après l'adoption de la loi
sur les écoles complémentaires et l'enseignement
ménager, Porrentruy adjoint à son école secondaire

des jeunes filles une section ménagère.
Trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1929, se passe

un événement important. Les autorités de Porrentruy
décident de créer une division pour la formation

des maîtresses ménagères. Le Conseil-exécutif
approuve.

Une période relativement longue de 22 ans
s'écoule sans que survienne aucun événement
particulier. La jeune école s'affirme et se fait
connaître au-delà des frontières du Jura. Et vint la
consécration officielle, le 18 septembre 1951, lorsque

le Grand Conseil décide d'étatiser cette division.

Dès lors, elle portera le nom d'Ecole normale
cantonale des maîtresses ménagères pour la partie
française du canton de Berne.

Nouvelle étape en 1952: l'Etat acquiert
l'immeuble du Dr Mandelert, comprenant logement et

clinique. Une heureuse transformation en fait un
internat et un logement pour la famille du directeur.

Les cours donnés aux élèves, tant théoriques que
pratiques, ont toujours eu lieu et ont encore lieu
aujourd'hui dans les locaux de l'école secondaire
des jeunes filles, appartenant à la municipalité.

Je souligne ce que relève le rapport que vous
possédez tous: Pendant dix ans, dans 8 salles de
classe et une seule cuisine, ont vécu, côte à côte,
les élèves de l'Ecole ménagère, celles des cours
complémentaires et celles qui étaient en âge de
scolarité obligatoire. En tout, environ 350. Il fallut
avoir recours, depuis quelques années, à des locaux
privés, situés à une certaine distance de l'école.
Ni l'enseignement, ni la surveillance, n'y ont leur
compte. Et les effectifs scolaires, comme partout,
vont en augmentant.

L'école ne requiert aucun local nouveau destiné
à agrandir l'internat. Sous ce rapport, la situation
est satisfaisante.

Ce qui, par contre, est absolument indispensable,
c'est un bâtiment en propre, avec des locaux
d'enseignement et d'exercice.

C'est parce qu'elle souhaitait cela que la ville de
Porrentruy a mis un terrain à disposition en 1958.
Entre temps, l'Etat a fait l'acquisition de
l'immeuble «le Tirage», situé à proximité immédiate
de l'internat dont nous avons parlé déjà.

La municipalité de Porrentruy est restée
propriétaire du terrain qu'elle avait acquis pour 47 520
francs mais elle a versé une contribution équivalente

en faveur du nouvel achat.
Le Grand Conseil a approuvé cette transaction

le 8 mai 1961.
Le bâtiment projeté se trouve fortuitement et de

façon très heureuse inclus dans le centre scolaire
de Porentruy: Ecole cantonale, Ecole normale pour
instituteurs, Ecole primaire, nouvelles halles de
gymnastiques et places de sport. C'est une zone de
calme où la circulation des véhicules à moteur est
presque inexistante.

Les plans ont été établis par MM. Baumann et
Tschumi, architectes à Bienne-Porrentruy, sur la
base d'un programme de locaux établi par la
Direction de l'Ecole. Ces plans, que nous avons vus,
sont accompagnés d'un devis détaillé. Us se
présentent très bien.

Signalons en passant que l'ancien immeuble du
Tirage sera démoli.

Le nouveau bâtiment comprendra les locaux
suivants: Au rez-de-chaussée, une cuisine scolaire
installée selon les prescriptions cantonales avec
locaux accessoires, une salle d'enseignement pour
les branches ménagères, une buanderie de démonstration

et d'exercice, le réfectoire des élèves, des
toilettes, un hall d'entrée et la direction.

Au premier étage, deux salles de classe pour
l'enseignement théorique, un local pour l'enseignement

des denrées alimentaires avec salle d'exercice
attenante. Le rapport français dit ensuite «un local
pour la classe complémentaire». C'est une traduction

inexacte. Il s'agit de «cours de perfectionnement»

auxquels sont conviées chaque année les
maîtresses diplômées en exercice. Il y a également
des locaux pour les démonstrations et projections,
un local pour cours de couture et d'ouvrages, une
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bibliothèque et une niche pour travailler, toilettes,
etc.

Au deuxième étage, une petite aula pour
manifestations d'ensemble, le chant, etc., ainsi que la
section des travaux manuels avec compartiments
pour des travaux sur bois et sur métal, le tressage
et le tissage, travaux de céramique et modelage.

Au sous-sol, une seconde cuisine scolaire avec
accessoires, chaufferie, local de séchage, caves,
local de matériel et bibliothèque, archives garderobe.

On peut s'étonner de la construction d'une
seconde cuisine mais celle-ci été imposée par l'Office

fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et
le travail (OFIAMT).

Les frais peuvent être récapitulés comme suit:
1) pour le bâtiment selon devis détaillé et l'indice
des prix, de janvier 1962, fr. 1 020 000.—; 2) pour
l'aménagement des abords, le jardin, etc., francs
37 000.—; 3) aménagement et installations spéciales

des locaux d'enseignement, cuisine, etc., selon
état et devis détaillés, fr. 214 800.—; 4) mobilier,
corps d'éclairage, moyens d'enseignement, appareils,

etc., selon état et devis détaillés, francs
167 000.—; 5) imprévu et décoration artistique,
fr. 24 900.—; soit un total de fr. 1 464 000.—.

Pour un volume de 6000 mètres cubes, on obtient,
pour les travaux de construction proprement dits
du bâtiment, qui s'élèvent à fr. 1 020 000.—, un
prix au mètre cube de fr. 170.—. Des critiques ont
été exprimées au sujet de ce prix. La Commission
d'économie publique fait remarquer que ces locaux
ne sont pas construits en série mais à destination
particulière ce qui en augmente le prix au mètre
cube. Nous avons d'ailleurs voté hier soir un projet

où le prix au mètre cube était plus élevé que
celui-ci.

Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1930
sur la formation professionnelle et l'ordonnance
du 1er juin 1956, il sera versé par l'Office fédéral
pour l'industrie, les arts métiers et le travail
(OFIAMT) un subside de 10 % environ mais de
fr. 100 000.— au maximum. On peut compter
aussi sur un subside en faveur des moyens
d'enseignement, mais le montant de ces derniers ne
peut pas encore être fixé aujourd'hui.

Signalons qu'un premier projet plus modeste
n'aurait pas atteint un million au total; ce sont les
exigences de l'OFIAMT qui l'ont renchéri. Une
délégation de la Commission d'économie publique,
conduite par M. Gullotti, vice-président, et
accompagnée par M. Moine, conseiller d'Etat, a visité les
lieux jeudi dernier. Les membres qui se sont rendus

sur place ont été convaincus de l'absolue
nécessité de construire de nouveaux locaux
d'enseignement. Us ont reconnu que le projet proposé
est rationnel.

La Commission d'économie publique a encore
siégé hier à 14 heures pour entendre le rapport de
la délégation. A l'unanimité, elle a accepté le projet

et vous recommande également de l'approuver.
Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Titel und Ziffer 1 bis 4

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Beschlussentwurfes

131 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Vervraltungsbericht
der Präsidialabteilung für 1961

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Für den vorliegenden Bericht der
Präsidialabteilung der Staatsverwaltung zeichnet
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 1961 Herr
Regierungspräsident Fritz Moser, und für die Zeit
vom 1. Juni bis 31. Dezember Herr Regierungspräsident

Samuel Brawand.
Im vorliegenden Bericht ist der Wechsel auf der

Staatskanzlei festgehalten. Staatsschreiber Hans
Schneider erklärte auf den 31. Mai 1961 seinen
Rücktritt und hat sein Amt auf diesen Zeitpunkt
niedergelegt. Nach bestandenem Fürsprecherexa-
emn im Jahre 1919 wurde Herr Schneider 1921
zum Sekretär der kantonalen Finanzdirektion und
1928 vom Grossen Rat zum Staatsschreiber
gewählt. Während mehr als 30 Jahren hat Herr
Schneider sein Amt mit grossem Können ausgeübt
und dem Staat seine in der Verwaltung gesammelten

Erfahrungen zukommen lassen. In der letzten
Sitzung der Maisession hat sich der Grosse Rat von
ihm verabschiedet und ihm seinen Dank ausgesprochen.

Ich möchte im Namen der Staatswirtschaftskommission

auch hier diesen Dank aussprechen. -
In der Sitzung vom 17. Mai hat der Grosse Rat zu
seinem Nachfolger Herrn Fürsprecher Hans Hof,
bisher Vizestaatsschreiber und Vorsteher der
französischen Abteilung der Staatskanzlei, gewählt.
Dieser hat sein Amt am l.Juni 1961 angetreten.
Als neuer Übersetzer und Vorsteher der französischen

Abteilung wurde am 5. September Dr. iur.
Ariette Bernel, von Sonceboz, gewählt, bisher
juristische Beamtin beim Bundesamt für
Sozialversicherung.

Im weitern gibt der Bericht Auskunft über die
kantonalen Volksabstimmungen, die Volkswahlen
und Volksinitiativen sowie über die Geschäfte, die
der Grosse Rat zu behandeln hatte. Unter dem
Kapitel Staatskanzlei finden wir unter anderem, dass
der Drucksachenverkauf Fr. 120 794.— eingetragen
hat. Beglaubigungen von Unterschriften wurden
32 978 erstellt.

Auch im Staatsarchiv hat es einen personellen
Wechsel gegeben, indem der wissenschaftliche
Assistent, Gymnasiallehrer Dr. Heinz Weilenmann,
ausgetreten und wieder in den Schuldienst zurückgekehrt

ist. Als Nachfolger wurde Gymnasiallehrer
Fritz Häusler, bisher Gymnasiallehrer in Burgdorf,
gewählt. Das Staatsarchiv wurde von 350 Besuchern

in Anspruch genommen. Die Archivierung
der zahlreichen Akten bedeutet eine gewaltige
Arbeit für das Staatsarchiv. In der Bibliothek
wurde die Bearbeitung der Abteilung I, Literatur
und Belletristik, zu Ende geführt. Es ergab sich
dabei, dass diese Abteilung über eine schöne
Sammlung alter Werke verfügt, die an anderen
Orten fehlen.
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Anlässlich der Umsiedlung der Bezirksverwaltung
von Pruntrut vom «Hôtel de Gléresse» ins

Schloss sind die Archive des Statthalteramtes
durcheinandergeraten. Die Neuaufstellung ist noch
nicht beendet.

Angesichts der für das Jahr 1962 vorgesehenen
Rückkehr des ehemals fürstbischöflichen Archivs
nach Pruntrut waren umfangreiche Vorarbeiten zu
treffen.

Ich möchte nicht verfehlen, dem Herrn
Regierungspräsidenten für seine Arbeit den besten Dank
auszusprechen und empfehle Ihnen, den vorliegenden

Bericht zu genehmigen.

Achermann Karl. Ich habe letztes Jahr im
Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht ein Postulat

eingereicht, worin ich den Wunsch ausdrückte,
man möchte den Bericht kürzen. Das Postulat ist
abgelehnt worden. Wohl zur Strafe für mich, weil
ich damals interveniert habe, ist der Bericht noch
umfangreicher geworden. Zur Rache dafür, dass
der Bericht noch dicker geworden ist, erlaube ich
mir, noch einmal zu bemerken, man sollte
versuchen, den Bericht etwas kürzer zu halten. Ich
bin mir durchaus bewusst, dass die Berichterstattung

für den Rat von ausserordentlicher Bedeutung

ist. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben,
die Geschäfte der Verwaltung zu überprüfen und
zu überwachen. Eines der wichtigsten Instrumente
dafür ist der Geschäftsbericht. Damit man aber
nicht im Detailkram untergeht und damit man
überhaupt den Berieht richtig verwenden kann, ist
es von Bedeutung, dass man die wichtigen Fakten
hervorhebt und nicht alles breit wiedergibt. Es ist
notwendig, im Bericht Gewichtungen vorzunehmen.

Im vorliegenden Bericht beispielsweise sind
über Strassenreklame - an sich ein interessantes
Thema - fast mehr als zwei Seiten geschrieben,
währenddem das wichtige Kapitel des Gewässerschutzes,

das uns alle interessiert, mit ein paar
Zeilen abgetan wird. Es fehlt also eine bestimmte
Gewichtung. Ich reiche heute zwar kein Postulat
mehr ein, möchte aber doch bitten, den Bericht
etwas kürzer zu fassen, damit er lesbarer wird.

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Wir haben diese Frage anlässlich
unseres Besuches beim Regierungspräsidenten
aufgegriffen. Wir hatten diese Angelegenheit also nicht
vergessen. Es handelt sich beim Staatsverwaltungsbericht

um Angelegenheiten, die bald den einen,
bald den anderen mehr interessieren. Im grossen
und ganzen ist zu sagen, dass sehr wertvolle Dinge
im Bericht enthalten sind. Man möchte sie in keiner

Weise missen. Es ist eine Ermessensfrage, wo
man kürzen soll. Vielleicht könnte man gewisse
Aufzählungen da und dort auslassen. Es ist jedoch
gut, wenn gewisse Probleme aufgezeigt werden und
diese nicht bloss auf einen Titel und zwei Zahlen
herabsinken. Es ist immerhin von einer gewissen
Wichtigkeit, dass man sieht, was in der Verwaltung
des Kantons Bern gearbeitet wird.

Tschumi, Regierungspräsident, Berichterstatter
des Regierungsrates. Zunächst verdanke ich die
freundlichen Worte von Herrn Grossrat Trächsel.
Ich werde den Dank an mein Personal weiterleiten.

Herr Grossrat Achermann hat seine Bitte vom
letzten Jahr wiederholt. Als die Herren Mitglieder
der Staatswirtschaftskommission auf unserer
Direktion waren, haben wir das Votum des letztj ährigen

Regierungspräsidenten durchgelesen. Ich bin
der gleichen Meinung wie der abgetretene
Regierungsrat Brawand. Der Bericht ist schliesslich da,
um Auskunft über die Verwaltung zu geben, damit
die Herren Grossräte wissen, was dort geschieht.
Das gilt übrigens nicht nur für diese, sondern für
die Bürger ganz allgemein. Man sagt gerne, in der
Verwaltung geschehe nichts. Daher ist es manchmal

gut, wenn man aus den Berichten ersieht, was
alles geleistet wird.

Bezüglich der Bemerkung von Herrn Grossrat
Achermann, es sei zuviel über die Strassenreklame
geschrieben worden, so ist darauf hinzuweisen,
dass ein neues Amt geschaffen wurde. Der Chef
hat offenbar das Bedürfnis gehabt, etwas von
seinem Werk zu sagen. Beim Gewässerschutz, bei
dem nach Herrn Grossrat Achermann zuwenig
berichtet wurde, ist der Chefbeamte zurückgetreten.
Dieser hatte sehr wahrscheinlich das Gefühl, er
habe früher schon alles gesagt. Ich werde aber die
Bitte von Herrn Grossrat Achermann meinen
Kollegen eröffnen. Vielleicht wird nächstes Jahr der
Bericht einige Seiten weniger umfassen. Ob er
dadurch gewinnen wird, kann ich nicht versprechen.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht
der Justizdirektion für 1961

Blaser (Uebeschi), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Herr Kollege Trächsel und
der Sprechende besuchten am 23. August die
Justizdirektion. Unsere gestellten Fragen wurden
bereitwillig und zufriedenstellend beantwortet.

Am 22. Oktober 1961 wurde das Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege vomBemervolk mit grosser

Mehrheit angenommen. Mit Dekret vom 16. Mai
1961 erhöhte der Grosse Rat die Zahl der
Gerichtspräsidenten im Amtsbezirk Bern von 12 auf 15.

Als Änderung im Personalbestand ist die Wahl
von Fürsprecher Josi, bisher Adjunkt des städtischen

Vormundschaftsbüros, Bern, zum Adjunkt
der Justizdirektion mit Amtsantritt auf 1. November

1961 zu erwähnen.
Zum Aufsehen mahnen die Ausführungen über

das kantonale Jugendamt und die Jugendanwaltschaften.

Im Berichtsjahr haben die gegen Kinder
und Jugendliche eingegangenen Anzeigen um weitere

6% von 5949 auf 6307 zugenommen. Mit
Recht wird betont, dass nicht bloss die zahlen-
mässige Zunahme der Geschäfte Mehrarbeit bringe;
vielmehr fällt ins Gewicht, dass die Fehlbaren oft
in erschreckendem Masse innerlich verwahrlost
sind. Wenn auch erfahrungsgemäss die Zahlen der
einzelnen Delikte von Jahr zu Jahr stark schwanken

können, so ist doch die grosse Zunahme der
ernsthaften Verfehlungen nicht zu übersehen. Dabei

ist es sicher unwahrscheinlich, dass alle vor-
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gekommenenVerfehlungen ermittelt und angezeigt
wurden. Wir wollen allerdings auch nicht
vergessen, dass der junge Mensch heute zahlreicheren
und grösseren Gefahren und Versuchungen ausgesetzt

ist, als das in früheren Zeiten der Fall war.
Ich bin mir bewusst, dass es sicher nicht leicht

ist, in Form von vorbeugender und heilender
Jugendhilfe die gegenwärtige Situation zu verbessern.
Es gilt vorab, weiteste Kreise für diese Problem zu
interessieren, und zwar nicht bloss, um Kritik zu
üben, sondern um zu tatkräftiger Mitarbeit zum
Wohle unserer jungen Mitbürger aufzurufen.
Schon früher wurde mehrmals betont, dass es nötig
sei, die Erfüllung der gesetzlich bereits verankerten

Pflichten zu fördern. In dieser Richtung weist
die in der Novembersession vom Grossen Rat mit
grossem Mehr angenommene Motion Arni, durch
welche der Regierungsrat beauftragt wurde, die
gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit im
ganzen Kanton je nach den regionalen und
örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen
Jugendsekretariate oder Bezirksjugendämter errichtet
werden können. Wenn es auch immer wieder
Einzelne, auch Behörden, gibt, die einerseits nach
Jugendhilfe rufen, anderseits aber lieber andere
die Mühe und Arbeit sowie auch die finanziellen
Konsequenzen tragen lassen wollen oder Angst
haben, es könnte ihnen eine Kompetenz entzogen
werden, so wird hoffentlich die gute Sache doch
schliesslich durch Zusammenschluss aller positiven
Kräfte verwirklicht werden können.

Zum Pflegekinderwesen ist zu bemerken, dass
der Rückgang der Pflegekinderzahl um 59 von
4809 auf 4750 kleiner ist als in den letzten Jahren.
Ob sich damit eine Stabilisierung der Anzahl
Pflegeverhältnisse abzuzeichnen beginnt, oder ob
die Entwicklung auf die erhöhte Anzahl ausländischer

Pflegekinder, nämlich 246, zurückzuführen
ist, lässt sich heute noch nicht erkennen.

Interessant sind auch die Zahlen über die
Schulverhältnisse. 1452 Kinder sind vorschulpflichtig.
2977 besuchen die Primarschule, 259 die Sekundärschule,

53 eine Hilfsklasse; 9 sind schulungsunfähig.

Trotz Zunahme von 30 Sekundarschülern
im Berichtsjahr, ist der prozentuale Anteil bei
Pflegekindern immer noch klein. Es ist sicher
angezeigt, dass die Pflegekinderaufsichtsorgane
weiterhin in der Richtung wirken, fähigen Pflegekindern

den Besuch einer Sekundärschule zu ermöglichen,

damit sie später auch Gelegenheit haben,
einen ihnen zusagenden Beruf zu ergreifen, der
Sekundarschulbildung voraussetzt.

Anschliessend an unseren Besuch auf der
Justizdirektion besichtigten wir noch die Bezirksverwaltungen

in den Schlössern Belp und Schwarzen-
burg. Der bauliche Zustand, die zum Teil unzweckmässige

Raumeinteilung und die veralteten
unhygienischen Gefängnisse dieser beiden Schlösser
lassen Renovation und Umbau dringlich erscheinen.

Es ist zu hoffen, dass im Rahmen der seit
Jahren getätigten Um- und Ausbauten von
Bezirksverwaltungsgebäuden durch den Staat Bern
auch diese beiden Objekte in absehbarer Zeit an
die Reihe kommen werden.

Zum Schlüsse danke ich dem Herrn Justizdirektor,
seinen Mitarbeitern sowie dem gesamten

Personal für die im Berichtsjahr geleistete grosse und
gute Arbeit bestens.

Namens der Staatswirtschaftskommission beantrage

ich Ihnen, den Verwaltungsbericht der
Justizdirektion pro 1961 zu genehmigen.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht
des Obergerichtes für 1961

Christen (Bern), Vizepräsident der Justizkommission.

Der Präsident der Justizkommission hat
mich dazu verurteilt, Sie über diesen Verwaltungsbericht

zu orientieren. Das wäre an sich schnell
getan, aber der Besuch auf dem Obergericht hat
noch gar nicht stattgefunden. Die Justizkommission

konnte erst kürzlich tagen, denn vor und während

der Maisession konnte keine Tagung
stattfinden. So musste alles zusammengenommen werden.

Der Besuch auf dem Obergericht findet erst
heute nachmittag statt. Vor dem Besuch auf dem
Obergericht aber zu referieren, wäre wohl
vermessen.

Präsident. In diesem Falle schlage ich Ihnen vor,
auch die Verwaltungsberichte des Generalproku-
rators, des Verwaltungsgerichtes und der
Rekurskommission auf morgen zu verschieben.

Zurückgestellt.

Siedlung in der Gemeinde Le Bémont ; Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Fleury, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seite 176)

Bodenverbesserung in Eggiwil; Beitrag
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Horst, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seiten 176/177)

Weganlage in St. Stephan; Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Horst, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seiten 177/178)
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Entwässerung in Schangnau; Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Horst, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.
(Siehe Beilage 19, Seite 178)

Weganlagen in|Guggisberg, Habkern und
Adelboden; Beiträge

Namens der vorberatenden Behörde referiert
über diese Geschäfte Grossrat Horst, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten

Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

(Siehe Beilage 19, Seiten 178 bis 180)

Wasserversorgung in Plague und Vauffelin;
Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Fleury, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seite 180)

Siedlung in Pleigne; Beitrag
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Fleury, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seite 181)

Gesamtmelioration in Seeberg und Hermiswil ;
Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Graber, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seiten 181/182)

Verwaltnngsbericht
der Landwirtschaftsdirektion für 1961

Horst, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Der Sprechende und Herr Gobat
haben am 8. August der Direktion einen Besuch
abgestattet. Wir sind auf verschiedene Probleme ge-
stossen, haben manches besprochen und allerlei
gesehen. Aus der Fülle der Probleme möchte ich

einige herausgreifen. Vorab mussten wir feststellen,
dass die Büros im Stift viel zu eng und klein

sind. Es sind eigentlich mehr Gänge als Büros.
Vielen von Ihnen ist dieser Umstand bekannt. Man
ist dauernd auf der Suche nach neuen Räumen.
Die Lösung ist nicht einfach zu finden. Was man
schliesslich tun will, weiss man noch nicht.
Vielleicht kommt man noch zu einem Verwaltungsturm.

Man versucht unterdessen Verbesserungen
durch eine Dezentralisation. Man muss sich aber
fragen, ob dies das Richtige ist, ob es als zweckmässig

angesehen werden kann, wenn man die
Büros allzusehr auseinanderreisst.

Anschliessend an den Besuch auf der
Landwirtschaftsdirektion haben wir die landwirtschaftliche
Schule Rütti besucht. Wir sind überzeugt, dass die
neu erstellten Gebäude dringend notwendig waren.
Bis jetzt wurde aber nur ein Teil dessen, was
erforderlich ist, verwirklicht. Die Stallungen z. B.
sind sehr veraltet. Eine entsprechende Vorlage
wird wahrscheinlich den Rat in den nächsten Jahren

beschäftigen. Ein weiterer Ausbau unserer
landwirtschaftlichen Schulen ist unbedingt
erforderlich, wenn sie ihren Aufgaben noch gerecht
werden wollen. Die Verhältnisse liegen heute ganz
anders als früher. Die Schulen sind nicht nur ein
Zentrum für die Ausbildung, sondern auch für die
Beratung. Sie haben also neue wichtige Funktionen

übernommen. Bei der landwirtschaftlichen
Schule Courtemelon steht es gut, wenn die
beabsichtigten Bauvorhaben verwirklicht sind; bei den
andern Schulen besteht im Bauen noch ein grosser
Nachholbedarf. Man weiss noch nicht recht, ob es
am zweckmässigsten ist, mit einer Gesamtvorlage
vor den Rat und das Volk zu gehen. Es sind nicht
genug Plätze an den Schulen vorhanden. Es liegen
mehr Anmeldungen vor, als berücksichtigt werden
können. Das ist an sich sehr erfreulich. Man muss
nun nach Auswegen suchen.

Das Seeland ist in der landwirtschaftlichen
Ausbildung im Rückstand. Das ist wohl darauf
zurückzuführen, dass wir im Seeland keine eigene Schule
haben. Auch in der Ausbildung von Lehrlingen ist
im Seeland ein Rückstand festzustellen, ebenso in
der Berufsbildung und im Beratungswesen. Man
wird nur dann eine Verbesserung herbeiführen
können, wenn man mit der Zeit im Seeland eine
eigene Schule errichtet. Gegenwärtig ist eine
Studienkommission am Werk, die abklärt, wie und wo
eine landwirtschaftliche Schule für das Seeland
am vorteilhaftesten dienen könnte. Wenn im
Seeland nur jeder 8. bis 10. Fortbildungsschüler eine
solche landwirtschaftliche Schule besuchen würde,
wäre die Frequenz bereits gesichert.

Es wäre für den Kanton Bern sehr zu wünschen,
wenn man das landwirtschaftliche Technikum auf
der Rütti verwirklichen könnte, vielleicht als
Ersatz für das, was im Liebefeld verlorenging.

Auch das Meliorationsamt haben wir besucht.
Die Räume im Nordring sind sehr gut; das Amt
leidet jedoch unter Personalmangel. Verschiedene
Posten sind nicht besetzt. So hat man dort keinen
juristischen Sekretär; ein solcher wäre für das
neue Gesetz von grossem Nutzen. Es fehlt ein
Verwaltungsbeamter, der sich auf Abrechnungen
spezialisiert und sich vielleicht auch für die
Genossenschaftskassiere zur Verfügung stellt. Es fehlt eine
Bürokraft. Es fehlen zwei Tiefbautechniker. Es
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fehlt auch ein versierter Architekt, der über
betriebswirtschaftliche Kenntnisse in berufsbäuerlichen

Siedlungen verfügt, ein Architekt, der nicht
nur eingelangte Pläne prüft, sondern auch bereit
ist, die Interessenten zu beraten, ihnen behilflich
zu sein, vielleicht sogar mit zweckmässigen Plänen.
Wenn man im Verlaufe einer Güterzusammenlegung

5 oder 6 Siedlungen erstellt, sollte es nicht
mehr 5 oder 6 Typen geben. Früher hatte man in
jedem Gebiet seinen Haustyp, seine bestimmte
Hausform. Diesen Typ hat man in hundert- oder
tausendfachen Wiederholungen immer wieder
gesehen. Ich erinnere an die Konzeption des bernischen

Bauernhauses. Die Form hat sich einmal als
richtig erwiesen, und man hat sie deshalb immer
wieder gleich gewählt. In dieser Richtung sollte
man auch heute sehr wertvolle Arbeit leisten. Der
Chef des Meliorationsamtes hat uns gesagt, dass

z. B. der Kanton Aargau 100 Siedlungen nach dem
gleichen Plan zu erstellen beabsichtigt. Nur kleine
Details werden abgeändert. Auf diese Art kann
das Bauen sicher etwas verbilligt werden. Bei den
alpwirtschaftlichen Gebäuden sind die Verhältnisse
noch schlimmer und prekärer.

Anschliessend an unseren Besuch auf der
Landwirtschaftsdirektion hatten wir Gelegenheit, eine
Siedlung zu besuchen, die in der neuen Form
gebaut wurde, wo man die neuen Ideen verwirklicht
hat. Man hat den Eindruck erhalten, dass die
Entwicklung wahrscheinlich in dieser Richtung gehen
wird.

Wir besichtigten auch die Güterzusammenlegungen
rund um die Autobahn. Die Linienführung der

Autobahn erschien uns sehr gut; bei den Anschluss-
strassen konnten wir diese Überzeugung nicht
gewinnen. Wir hatten fast das Gefühl, man habe
wieder eine Gelegenheit verpasst. Wir wissen nicht
recht, wo es fehlt, vielleicht etwas an der Koordination.

Eines jedoch darf festgehalten werden: Es
fehlt nicht am Meliorationsamt.

Hinsichtlich der Alpverbesserungen erklärte man
uns, man finde die Unternehmer nicht mehr, die
bereit seien, diese Verbesserungen durchzuführen.
Auch würden die Preise langsam unerschwinglich.
Man findet auch keine Projektverfasser mehr, die
bereit sind, zu einem annehmbaren Preis ein Projekt

auszuarbeiten. Auch die Bauleiter fehlen.
Gegenwärtig prüft man, ob man nicht vom
Meliorationsamt aus den Leuten im Gebirge Spezialisten
zur Verfügung stellen sollte, die ihnen vielleicht
mit kleinen Projekten, unter Umständen sogar mit
der Bauleitung, wenn es gewünscht wird, dienen
könnten.

Noch ein Wort zum Unterhalt der erstellten
Werke. Der Kanton ist gegenüber dem Bund
verpflichtet, den Unterhalt der erstellten Wege und
anderer Arbeiten zu kontrollieren. Das war bis
heute in keiner Art und Weise möglich, weil auf
dem Meliorationsamt kein Personal war, das diese
Kontrolle hätte besorgen können. Der Bund
gewährt an die Unterhaltskosten der erstellten
Anlagen keine Beiträge. Auf dem Meliorationsamt und
auf der Landwirtschaftsdirektion überhaupt ist
man der Meinung, man sollte beim Ausbau der
Wege, wenn es irgendwie verantwortet werden
kann, einen Belag vorsehen. Der Unterhalt wird
nachher ja kleiner sein. Man prüft auch, ob man
eventuell Unterhaltsequipen schaffen könnte, wie

man sie in andern Kantonen hat und die sich dort
bewähren. Der Staat würde sie anstellen und sie
ständen den verschiedenen Korporationen und
Grundeigentümern zur Verfügung.

Zum Schluss möchte ich auf den Zwölf jahresplan

hinweisen, den der Rat im Jahre 1952 bewilligt
hat. Das Ziel war die Melioration und die

Zusammenlegung von 15 000 ha. Das Ziel ist heute
weitgehend erreicht. Die Verhältnisse haben zum
Teil einen andern Weg gewiesen, als man
ursprünglich geplant hatte, vor allem deshalb, weil
der Bund vom Kanton einen gleichen Beitrag an
die Unternehmen verlangt hat.

Ich habe einige Punkte aus der Vielfalt der
Probleme, die heute die Landwirtschaftsdirektion
beschäftigen, herausgegriffen. Abschliessend möchte
ich meinen Dank an den Herrn Landwirtschaftsdirektor

und an seine Mitarbeiter aussprechen. Ich
bitte im Auftrag der Staatswirtschaftskommission
den Rat, den Bericht der Landwirtschaftsdirektion
zu genehmigen.

Brawand. Gestatten Sie mir, dass ich über das
Meliorationswesen ein paar Worte verliere. 1939,
als das Militär in Schwanden bei Brienz einquartiert

wurde, ist festgestellt worden, dass das
Trinkwasser in Schwanden ungeniessbar sei. Der
Gemeinderat erhielt damals vom Ortsexperten ein
Schreiben, worin steht: «In der Beilage sende ich
Ihnen das Untersuchungsergebnis vom Trinkwasser
in Oberschwanden. Leider wird auch das beanstandet

wegen positivem Koli-Befund. Die zuständige
Ortsbehörde ist verpflichtet, das Wasser bis zur
Behebung der Übelstände als Trinkwasser zu
verbieten. Durch Umbieten ist bekanntzumachen, dass
das Wasser nur in gekochtem Zustand genossen
werden darf.» Das war im Jahre 1945. Hierauf er-
liess der Gemeinderat eine Bekanntmachung, die
lautet: «Die unterzeichnete Behörde macht
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass das Wasser beider

Wasserversorgungen Oberdorf und Unterdorf
auf Weisung zuständiger Instanzen nur in gekochtem

Zustand genossen werden darf. Sollten sich
wegen Nichtbefolgung dieser Vorschrift Folgen
ergeben, lehnt der Gemeinderat jede Verantwortung
ab.»

Anschliessend beauftragte die Gemeinde Schwanden

sofort einen Ingenieur, zu prüfen, was vorgekehrt

werden könne. Es handelt sich nun um eine
Leidensgeschichte von bald 20 Jahren. Tausende
von Franken wurden für Projektierungen ausgegeben.

Die Ingenieure haben festgestellt, dass die
alte Quellfassung in Schwanden nicht mehr
genügt, weil sie im Rutschgebiet liegt. Es wurden
drei Projekte ausgearbeitet. Das erste sieht ein
Pumpwerk mit der Gemeinde Brienz zusammen
vor. Das zweite ein Pumpwerk für Schwanden
allein und das dritte eine Wasserversorgung aus
Brienzwiler. Ich bin nicht an dieses Pult gekommen,

um etwa irgendwie die Landwirtschaftsdirektion

oder das Meliorationsamt anzugreifen.
Der Herr Landwirtschaftsdirektor hat mir gesagt,
dass man alles unternommen habe und
unternehme, um zu helfen, dass aber gewisse Entscheide
von der Gemeinde Schwanden und Brienz vorerst
gefällt werden müssen.

Wer kennt Schwanden ob Brienz nicht! Es ist
eine kleine Bergemeinde mit ca. 350 Einwohnern,
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mit einem Steueransatz von 3,4 und einem
Steuereinkommen von ca. Fr. 35 000.—, also eine arme
Berggemeinde. Nun sind gewisse Schwierigkeiten
entstanden. Nach der Statistik wurde seinerzeit
festgestellt, Schwanden komme gemäss Verordnung

des Bundes der bergbäuerliche Charakter
nicht zu. Man erklärte, die Industrie sei überwiegend,

obschon aber in Schwanden keine hohen
Industriekamine zu sehen sind. In Schwanden sind
die Schnitzer Bauern und die Bauern Schnitzer.
Ich glaube, in dieser Beziehung sollte alles erfüllt
sein, was gemäss Verordnung zu erfüllen ist. Vom
Jahre 1954 haben wir die Bodenverbesserungsverordnung,

die deutlich sagt: «Für die Abgrenzung

der Berggebiete ist die Standardgrenze des
eidgenössischen landwirtschaftlichen Produktionskatasters

massgebend. Ausnahmsweise werden
auch Beiträge an Unternehmen ausserhalb der
Standardgrenze bewilligt, wenn sich die
Ertragsverhältnisse der Landwirtschaft in der betreffenden

Gegend und die Kosten des Unternehmens
jenen des Berggebietes stark annähern. Diese
Ausnahme gilt besonders für Wasserversorgungen
gemäss Artikel 40.» Ich kann den Bund nicht
verstehen, dass er hier Schwierigkeiten macht. Der
Gemeinderat von Schwanden ist im Juni dieses
Jahres erneut mit einem Brief an den Regierungsrat

gelangt, um zu erfahren, was unternommen
werden könnte, um endlich einmal zum Ziele zu
kommen.

Um was geht es? Viele werden sagen: Wir haben
auch kein Wasser in dieser trockenen Zeit. Aber
in diesem Fall ist seit 1945 das Wasser als
Trinkwasser verboten. In Schwanden herrscht Wasserarmut,

und man kann die bestehenden Quellen
nicht mehr fassen. Die ganze Angelegenheit dreht
sich hauptsächlich um die Finanzierung. Die
Gemeinde Schwanden ist, wie gesagt, eine sehr
finanzschwache Gemeinde. Zuerst muss eine Antwort
vorliegen, bevor in einer Gemeindeversammlung
zu den drei Projekten, die die Millionengrenze
übersteigen, Stellung genommen werden kann.
Man muss wissen, was vom Bund, vom Kanton
und von der Brandversicherung zu erwarten ist.
Es ist klar, dass Bund, Kanton und Brandversicherung

das Maximum bewilligen müssen, wenn das
Projekt verwirklicht werden soll, denn diese
Gemeinde wird sich nicht ein paar hunderttausend
Franken leisten können. Wir sind wohl alle bereit,
hier die höchste Zusicherung, die gesprochen werden

kann, zu gewähren. Der Kanton Bern steht in
dieser Hinsicht sozial grosszügig da. Denken wir
nur an die letzte Sammlung «Brot für Brüder».
Diese Sammlung hat ihr Ziel erreicht. Wenn wir
überlegen, was von diesem Geld für Bödenverbesserungen

und Wasserversorgung in diesen fernen
Ländern ausgegeben werden soll, müssen wir
Schwanden zu Wasser verhelfen, geschehe es, wie
es wolle.

Ich bitte den Herrn Landwirtschaftsdirektor,
mich nicht falsch zu verstehen. Ich mache keine
Vorwürfe; die Gemeinde Schwanden hat geschrieben,

sie verzichte gerne auf den Weg eines
parlamentarischen Vorstosses, wenn sie nur Antwort
bekomme, was weiter geschehen soll. Ich bitte die
Regierung, zu zeigen, wie man zum Ziele kommen
kann. Es mögen gewisse Formfehler von Schwanden

und Brienz vorliegen - aber es muss trotzdem

gesorgt werden, dass Schwanden Trinkwasser
erhält.

Ferner möchte ich, da Herr Zingre nicht
anwesend ist, unserem Herrn Landwirtschaftsdirektor

und seinem ersten Sekretär, Herrn König, recht
herzlich danken für die Massnahmen, die sie für
den Absatz von Nutz- und Zuchtvieh in diesem
Herbst getroffen haben. Da wir wegen der Trockenheit

in vielen Gebieten zuwenig Wasser haben,
werden in den Absatzgebieten Schwierigkeiten
entstehen, wie selten zuvor, weil im Inland nicht
gekauft werden kann. Der Bund hat weitgehende
Massnahmen vorgesehen. Die Landwirtschaftsdirektion

hat alles vorbereitet, um einer eventuellen
Katastrophe entgegenzutreten. Darum gebührt

diesen Herren der allerbeste Dank für die
Einstellung gegenüber den Bergbauern hinsichtlich
des Absatzes für Nutz- und Zuchtvieh. Wir wollen
nicht immer nur klagen, sondern auch danken.

Stalder. Ich möchte nur ein Detail aus dem
Verwaltungsbericht herausgreifen und die Ziegenversicherung

etwas unter die Lupe nehmen. Ich bin
auch Mitglied einer Kasse der Ziegenversicherung.
Ich konnte letzten Herbst feststellen, dass diese
Kassen mit den Beiträgen einfach nicht auskommen.

Es ist ein typisches Zeichen, dass im letzten
Jahr die Ziegenversicherungskasse Gadmen II
(Dorfkreis) wegen finanzieller Schwierigkeiten
aufgelöst werden musste. Der Kanton vergütet 90 Rappen

pro Stück, der Bund 60 Rappen im Tal und
90 im Gebirge. Das macht Fr. 1.50 resp. Fr. 1.80.
Die Ziegen könnte man heute viel höher
versichern. Der Versicherungswert wäre höher, aber
der Beitrag reicht nicht. Man hat gesagt, man
könnte gegenwärtig Ziegen zu annehmbaren Preisen

(Fr. 350.— bis Fr. 400.—) exportieren. Hier
könnte man der Geissenzucht helfen, indem man
die Versicherung hinaufsetzt. Ein Ziegenbauer hat
einmal gesagt: Wenn man die Ziegen anschaut,
werden sie krank, wenn man mit ihnen zankt,
sterben sie. Die Verluste auf Rindvieh betragen im
Kanton Bern 2,16% im Tal und 2,01 % im Gebirge,
bei den Ziegen 8,11% im Tal und 7,92% im
Gebirge. Die Ziegen sind nicht so widerstandsfähig,
so dass die Kassen viel darauflegen müssen. Ich
frage den Herrn Landwirtschaftsdirektor an, ob es
nicht möglich wäre, den Ziegenversicherungen
besser unter die Arme zu greifen.

Ueltschi. Wie Sie wissen, ist letztes Jahr in der
Lenk oben ein sehr bedauerlicher Seuchenfall
vorgekommen. Eine ganze Anzahl Tiere mussten
abgeschlachtet werden. Ein ähnlicher Fall hat sich
diesen Sommer auf der Schynigen Platte
abgespielt. Ich habe nun bei der Erledigung der
Entschädigungen, wie sie bisher gehandhabt wurden,
und zwar nach einer gewissen festen Formel,
verschiedentlich feststellen müssen, dass man bei
wertvollsten Zuchttieren grundsätzlich nicht über
Fr. 3000.— hinausging, dass also das Gesetz
ungenügend ist. Wir haben in St. Stephan einen Fall,
wo ein Züchter Zuchtkühe nachgewiesenermassen
im Betrage von Fr. 5000.— bis Fr. 6000.— erwarb.
Sie können sich vorstellen, welchen immensen
Verlust der Mann erleidet, wenn es zu einem
Schadenfall kommt. Herr Regierungsrat Buri soll
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letztes Jahr von kompetenter Seite, nämlich von
Oberländer Seite, entgegengenommen haben, Franken

3000.— genügten. Ich persönlich bin anderer
Auffassung. Auf der einen Seite fördert man
unsere Zucht; da kann man doch auf der andern
Seite einen Mann, der Spitzenzüchter ist, im
Schadensfall nicht auf der Strecke lassen. Ich bitte
Herrn Regierungsrat Buri, speziell bei den
eidgenössischen Instanzen abzuklären, ob nicht der
Betrag über Fr. 3000.— hinaus bis auf die Grössen-
ordnung von Fr. 4000.— bis Fr. 5000.— erhöht
werden könnte, um wirkliche Härtefälle zu lindern.

Fleury. Notre génération est de plus en plus
engagée dans une vie chimique; nous le constatons
d'ailleurs dans tous les domaines.

Je voudrais faire une remarque et j'espère que
vous l'estimerez justifiée. Dans le traitement des

prairies, on constate que certains produits actuellement

utilisés sont néfastes soit pour le gibier soit
pour les abeilles. A longueur de journée, on entend
des doléances, d'ailleurs justifiées, de la part des

apiculteurs et des chasseurs, qui constatent que les
traitements appliqués aux prairies son préjudiciables

à notre faune. Il serait important - me
semble-t-il - de rendre les fabriques de produits
chimiques habilitées à la fabrication de ces
produits, attentives à la nocivité de ces soi-disant
engrais pour les prairies. Nous avons constaté par
ailleurs que l'arsénate de plomb est particulièrement

nuisible au jeune gibier. Les chasseurs, dans
de nombreux cas, ont fait des constatations
concernant de jeunes lièvres qui ont péri après avoir
pâturé dans ces prairies aspergées d'arsénate de
plomb.

Il est inconstestable que les agriculteurs utilisent
les produits qui sont à leur portée et les méthodes
actuelles de culture en nécessitent l'utilisation. Il
serait opportun, à mon sens, d'attirer l'attention
des fabriques intéressées afin qu'à l'avenir on ne
porte plus préjudice aux chasseurs et aux apiculteurs.

Buri, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich danke vorerst den Herren
Grossräten Horst und Gobat. Sie haben die
Landwirtschafts- und Forstdirektion besucht, und ich
habe mich bemüht, ein Programm zu entwerfen,
um ihnen in kurzer Zeit alles zu zeigen, was sie
interessieren könnte. Die Unterkunft in den
verschiedenen Büros der Landwirtschafts- und
Forstdirektion ist zum grossen Teil ungenügend. Das
trifft natürlich nicht für sämtliche Büros zu.
Einzelne sind sehr gut untergebracht. Die Tatsache
jedoch, dass die beiden Direktionen an sehr
verschiedenen Orten der Stadt untergebracht sind,
macht die Zusammenarbeit komplizierter. Es wäre
wirklich zu wünschen, wenn in dieser Beziehung
eine bessere Lösung angestrebt werden könnte.

Im Verlaufe des Nachmittags habe ich den
Vertretern der Staatswirtschaftskommission ein
Programm abwickeln lassen, durch das sie Einblick
namentlich in die Tätigkeit der landwirtschaftlichen

Schulen, aber auch der Flurgenossenschaften
usw. erhalten haben. Herr Grossrat Gobat wird

zweifellos über das Gebiet der Forstwirtschaft, des
Naturschutzes, der Jagd und Fischerei noch ein

paar Feststellungen anbringen. Ich danke den beiden

Herren für das Interesse, das sie bekundet
haben und kann ihnen versichern, dass wir ihnen mit
grosser Freude die verschiedenen Arbeitsgebiete
gezeigt haben. Den Dank, den Herr Grossrat Horst
ausgesprochen hat, werde ich an das Personal der
Landwirtschaftsdirektion weiterleiten.

Herr Grossrat Brawand hat wieder die
Wasserversorgung der Gemeinde Schwanden bei Brienz,
die bis heute nicht durchgeführt werden konnte,
erwähnt. Diese Frage ist hier schon mehr als einmal
diskutiert worden. Der Fehler liegt nicht bei den
Behörden. Wichtig ist, dass die Gemeindebehörden
die Erhebungen richtig durchführen. Wenn man
die Erhebungen über die Beschäftigung der
Bevölkerung durchführt, darf es nicht so sein, dass man
«den Fünfer und das Weggli» haben will. Man
kann nicht auf der einen Seite von gewissen
Massnahmen profitieren und auf der andern Seite die
landwirtschaftlichen Meliorationskredite erhalten.
Gestützt auf die seinerzeitigen Erhebungen
erreichte Schwanden bei Brienz das Quorum der
landwirtschaftlichen Bevölkerung nicht, was in der
früheren Verordnung des Bundes zur Bedingung
gemacht wurde. Nun hat man die Meliorationsver-
ordnung kürzlich noch einmal überprüft. Es sind
einige Lockerungen eingetreten, die es ermöglicht
haben, dass Gemeinden in Verhältnissen wie
Schwanden bei Brienz neu aufgenommen werden
können. So war es möglich, dieses Projekt in
Schwanden bei Brienz weiter abzuklären; es steht
nun vor der Subventionierung. Ich halte fest, dass
die Meliorationskredite für Berggemeinden eigentlich

eine ausserordentliche Hilfe darstellen. Wenn
Herr Grossrat Brawand sagt, das Wasser in der
Gemeinde Schwanden bei Brienz sei ungeniessbar,
so ist zu bemerken, dass es auch noch Gemeinden
ausserhalb des Berggebietes gibt, die keine
Meliorationsbeiträge erhalten, die aber trotzdem ihre
Wasserversorgung instandstellen müssen. Ich
bestätige, was ich auch im Falle von Isenfluh immer
wieder gesagt habe: Keine Gemeinde soll glauben,
dass sie in solchen Fällen von der Regierung
einfach im Stiche gelassen wird. Wir haben nämlich
neben den Meliorationskrediten noch andere
Möglichkeiten, um allfällig in Not geratenden Gemeinden

- sie brauchen noch nicht in Not geraten zu
sein; die Notlage kann sich aber abzeichnen, weil
grosse Aufgaben, wie Wasserversorgungen usw.
bevorstehen - zu helfen. Wir freuen uns, wenn wir
der Gemeinde Schwanden bei Brienz die
Meliorationskredite zusichern können. Ich betone aber,
dass auch die Gemeinden, die keine Meliorationskredite

erhalten, selbstverständlich gute
Wasserversorgungen haben müssen, und dass wir in dieser

Hinsicht keine Gemeinde im Stiche lassen wollen.

Das soll zuhanden der anderen Herren Grossräte

gesagt sein, die nicht aus dem Berggebiet
kommen.

Herr Grossrat Brawand hat im Namen von Herrn
Grossrat Zingre für die Massnahmen zugunsten des
Viehabsatzes gedankt. Wir haben uns erlaubt,
Ihnen ein Exposé zuzustellen, um Sie über die
gegenwärtige etwas ausserordentliche Lage zu
orientieren. Es besteht keine Katastrophensituation.

In anderen Kantonen ist die Dürre noch
ausgesprochener als im Kanton Bern. Wir haben einen
Dürrestreifen von Genf über den Jura bis nach
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Schaffhausen, zum Teil, am Jurafuss entlang, bis
tief ins Mittelland und sogar ins Alpengebiet hinein.

Das war der Anlass, dass man in Zusammenarbeit

mit dem Bund für diesen Herbst verschiedene

Massnahmen in Aussicht genommen hat. Ich
hoffe, dass wir die grössten Schwierigkeiten
lindern können. Es handelt sich hauptsächlich um
Aktionen zugunsten der Bergbevölkerung. Ich muss
das einmal mehr festhalten, wenn etwa da und
dort die Meinung geäussert oder in Zeitungsartikeln

geschrieben wird, wo denn die Bergbauern-
hilfe bleibe. Hier, bei dieser Viehabsatzaktion handelt

es sich um eine Bergbauernhilfe. Bund und
Staat opfern etliche Millionen, um zu helfen.
Schwieriger wird die Hilfe im Flachland sein, wo
die Viehübernahmen mit Beiträgen nicht stattfinden

können. Es zeigt sich nun aber, dass bald Regen
fallen wird. Wir freuen uns, wenn dieser Regen
einsetzen sollte, damit da oder dort das Schlimmste
vermieden werden kann. Gegenüber 1947 ist die
Dürre, die Trockenheit nicht so ausgeprägt. 1947
hatten die meisten Bauern zwar einen grossen
Heustock, was dieses Jahr nicht der Fall ist. Darum

müssen wir uns mit anderen Futtermitteln be-
helfen. Hauptsächlich muss Kraftfutter zugekauft
werden, um die Fütterung zu strecken. Da besteht
daher die Meinung, dass mit Rücksicht auf diese
Situation einige Zollzuschläge gesenkt werden sollten.

Wir werden auch vom Kanton aus beim Bund
darauf dringen, dass diese Zollzuschläge jetzt
gesenkt werden, damit sich dieser oder jener Landwirt

noch mit Zukäufen eindecken kann.
Herr Grossrat Stalder hat bereits früher einmal

die Frage der Ziegenversicherungen aufgegriffen.
Ich versprach ihm eine Abklärung. Ich habe denn
auch Herrn Grossrat Stalder ein Exposé zugestellt,
woraus er ersehen kann, wie die rechtliche Situation

ist. Nebenbei möchte ich bemerken, dass wir
mit unseren Viehzuchtkrediten die Ziegenzucht
ganz wesentlich fördern. Ich denke an die Kosten,
die die Milchleistungskontrolle dem Staat verursacht.

Wenn die Milchleistungskontrollen
durchgeführt werden müssen, und sie sind wegen des
Exportes unbedingt notwendig, so kann man den
Ziegenbesitzern nur einen kleinen Beitrag
zumuten. Er zahlt ja mehr einen symbolischen
Beitrag. Bund und Kanton teilen sich in die Beiträge.
Bezüglich des Prämienwesens muss ich bemerken,
dass die Kredite ganz wesentlich erhöht wurden.
Man hat die Ziegenzucht nicht vergessen. Es ist
jedoch eine allgemeine Erscheinung, dass
Schwierigkeiten bestehen, die heutigen oder früheren
Ziegenzüchter zu erhalten; die Tiere verschwinden an
vielen Orten trotz der Förderungsmassnahmen. Ich
sichere aber zu, dass man die Sache gelegentlich
überprüft. Ich musste Herrn Grossrat Stalder
schreiben - das ist jeweils auch das Begehren des
Grossen Rates -, dass die Beiträge des Kantons ins
Gesetz hineinkommen. Wir müssen uns daher für
eine Revision des Gesetzes aufraffen. Eine solche
Revision kann aber nicht nur wegen der Ziegen
vorgenommen werden. Es müssen noch andere
Gründe vorliegen. Wir nehmen die Vorschläge von
Herrn Stalder entgegen und werden prüfen, ob
und wann sie sich verwirklichen lassen.

Herr Grossrat Ueltschi hat den Maul- und
Klauenseuchenfall in der Lenk aufgegriffen. Ich
ersehe aus den Korrespondenzen, die mir der Herr

Kantonstierarzt gezeigt hat, dass der Fall ziemlich
viel zu reden gab. Zunächst hat man über die
Ursachen gestritten. Es wurde gesagt, man hätte die
Tiere aus dem Unterland nicht sömmern lassen
sollen. Da es sich um eine rein veterinärmedizinische

Frage handelte, liess ich den Kantonstierarzt
entscheiden. Der Kantonstierarzt erklärte,

gestützt auf die vorliegenden Termine könne den
Unterländern gestattet werden, das Vieh zu
sömmern. Zufälligerweise ist nachher auf dieser Alp
die Seuche ausgebrochen. Wir haben in der Folge ein
Gutachten erstellen lassen. Es wurde von Professor
Flückiger, dem früheren Chef des Eidgenössischen
Veterinäramtes, erstellt. Wir fragten ihn an, ob er
glaube, dass sich tatsächlich durch diese Verstellung
des Viehs ein Seuchenfall habe auslösen können.
Prof. Flückiger lässt die Frage offen. Er erklärt, es
sei nicht feststellbar, ob dies der Grund sein könne.
An sich wäre es möglich, ebenso möglich sei aber,
dass durch Passanten, durch Touristen usw., die
Seuche eingeschleppt worden sei. Solche Seuchenfälle

haben wir ja fast am laufenden Band. Ich
erwähne den Seuchenfall der Alp Iselten. Auch da
weiss man heute noch nicht, woher die Seuche
kam. Es gibt immer wieder Fälle, wo man trotz
sofortiger Abklärung nicht weiss, wieso die Seuche
ausgebrochen ist. Im Fall Wengen, wo die Schweine
erkrankten, erklärte der Besitzer, er habe das
Schweinefutter immer gekocht. Wir können das
nicht kontrollieren. Es ist auch nicht möglich,
festzustellen, ob das Kochen bei allen Schweinemästern
durchgeführt wird. In Wengen ist nun ein Seuchenfall

ausgebrochen. Nach meinem Dafürhalten rührt
er doch von fremdem Flesich her. Ob wirklich
gekocht wurde, wie behauptet wird, können wir nicht
abklären. Infolgedessen können wir diesen Fall
nicht weiterverfolgen. Das gleiche war in der Lenk
der Fall.

Nun kommt aber die Frage der Entschädigung.
Ich mache darauf aufmerksam, dass jede Ab-
schlachtung eine gewisse Schädigung des
Tierbesitzers mit sich bringt. Der Fall der Iseltenalp,
den ich erwähnt habe, brachte für die Tierbesitzer
ganz sicher grosse Nachteile. Einmal konnte die
Alp nicht mehr bestossen werden; sodann fielen
die Milchprodukte den ganzen Sommer aus. Auch
bei einer 90%igen Entschädigung verbleibt dem
Tierbesitzer immer noch ein 10%iger Selbstbehalt.
Daher drückt man in erster Linie darauf, die
Schätzungen der Tiere zu erhöhen. Wir können aber den
Ausfall einer Nutzperiode nicht durch eine höhere
Schätzung der Tiere wettmachen. Das ist unmöglich,

weil hier zudem eidgenössische Schatzungsnormen

bestehen. Es liegt, Herr Grossrat Ueltschi,
nicht im Ermessen des Kantons, über 3000 Franken
Maximalansatz hinauszugehen. Der Bund hat dieses

Maximum festgelegt; es gilt für das ganze
Gebiet der Eidgenossenschaft und für alle Rassen. Es
stellt sich aber die Frage, die Herr Grossrat Ueltschi
aufgeworfen hat, ob man nicht erwirken könnte,
das Schatzungsmaximum höher als Fr. 3000.—
anzusetzen. Ich nehme diesen Gedanken entgegen;
wir wollen ihn gelegentlich wieder einmal prüfen.
Ich mache aber darauf aufmerksam, dass es noch
nicht lange her ist, dass man mit den
Bundesbehörden über diese Frage verhandelte; die
Bundesbehörden lehnten jedoch eine solche Erhöhung
ab.
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Herr Grossrat Fleury sprach von der Anwendung
chemischer Mittel in der Landwirtschaft ganz
allgemein. Ich habe schon verschiedentlich darauf
aufmerksam gemacht, dass mit den chemischen
Mitteln unvorsichtig operiert wird. Es kann unter
Umständen eine Gefährdung bedeuten, wenn
gewisse chemische Mittel, sei es draussen im Feld
oder auch ab und zu im Wald oder in Haus und
Stall angewendet werden. Nun ist im
Landwirtschaftsgesetz vorgesehen, dass der Bund die
Verwendung dieser Mittel in einer Verordnung festhält.

In dieser Verordnung soll also geregelt werden,

welche chemischen Mittel angewendet werden
dürfen. Diese Verordnung des Bundes ist soeben
erschienen. Infolgedessen wird auch der Kanton
seine gesetzlichen Vorschriften an die Bundesvor-
schriften anpassen können. Im übrigen bin ich mit
Herren Fleury in allen Teilen einverstanden. Ich
bin selbst Bienenzüchter und erfahre immer wieder,

wie schwierig es ist, wenn links und rechts
gespritzt wird. Wenn unvorsichtig operiert wird,
erfolgt eine ganz wesentliche Schwächung der
Ausflugbienen. Die Stockbienen, die immer wieder
nachwachsen, werden meistens nicht vernichtet.
Es erfolgt aber eine Schwächimg der Völker; eine
Erholung ist erst nach zwei bis drei Wochen möglich.

Wenn sich die Schädigungen periodisch durch
Bespritzungen usw. wiederholen, so führt das zu
einem ganz wesentlichen Schaden für die Bienenhalter.

Ich versichere Herrn Grossrat Fleury, dass
wir dieser Aufgabe, nachdem die eidgenössische
Verordnung vorliegt, in der nächsten Zeit unsere
Aufmerksamkeit schenken werden.

Genehmigt.

Interpellation des Herrn Grossrat Trachsel
betreffend eidgenössische Subventionspraxis
bei landwirtchaftlichen Güterweganlagen

(Siehe Seite 227 hievor)

Trachsel. Die Interpellation wurde eingereicht,
weil sich in den letzten Jahren bei der Subventionierung

verschiedener Meliorationsbauten in der
eidgenössischen Finanzverwaltung ausserordentliche

Schwierigkeiten ergeben haben. Wenn ein
landwirtschaftlicher Güterweg erstellt wird, sei es
ein Waldweg, ein Weg auf eine Alp oder ein Weg,
um ein paar abgelegene landwirtschaftliche
Betriebe besser bewirtschaften zu können, lässt man
ein Projekt ausarbeiten, reicht es dem kantonalen
Meliorationsamt zur Subventionierung und Weiterleitung

an das eidgenössische Melioratiosamt ein.
Wenn Bund und Kanton das Projekt genehmigt
und die Subvention gesprochen haben, wenn der
Weg unter Aufsicht des kantonalen und eidgenössischen

Meliorationsamtes erstellt wird und die
Schlussabrechnung vom kantonalen und eidgenössischen

Meliorationsamt genehmigt ist, geht diese
zur eidgenössischen Finanzkontrolle, damit die
Subvention ausbezahlt wird. Man sollte meinen,
die Sache wäre in Ordnung; es kann aber auch
anders sein. Ich habe speziell das Projekt der Gü¬

terweganlage Utzigen im Auge. Das dortige Projekt

wurde 1952/53 ausgearbeitet, 1954 eingereicht
und die Subvention, weil als würdig erachtet, von
Bund und Kanton gesprochen. Gebaut wurde erst
1957/58. Sofort bei Baubeginn ergab sich, dass das
Projekt ungenügend war, besonders hinsichtlich
Kanalisation, Kurvenausbau, Oberflächenbefestigung

usw. Im Einvernehmen mit den Beamten des
kantonalen und eidgenössischen Meliorationsamtes
wurde das Projekt ergänzt und ein Nachsubventionsgesuch

eingereicht. Der Beamte des eidgenössischen

Meliorationsamtes machte selbst
Verbesserungsvorschläge, die einzuschliessen seien. Das
Gesuch wurde bewilligt, und es kam vom
eidgenössischen Meliorationsamt via kantonales
Meliorationsamt der Bericht, man könne weiterbauen.
Die Bauabrechnung wurde eingereicht. Die
Bauabrechnungen kommen, wenn diese vom Kanton
und vom eidgenössischen Meliorationsamt genehmigt

sind, zur eidgenössischen Finanzkontrolle,
und die Subvention sollte eigentlich ausbezahlt
werden. Hier begannen die Schwierigkeiten. Wir
sind auch einverstanden, wenn gespart wird, und
sicher dürfen Expertisen verlangt werden. Aber
ganz unverständlich ist, dass für Arbeiten, die
vorher ausdrücklich durch Beamte des eidgenössischen

Meliorationsamtes gebilligt, ja sogar verlangt
wurden, die Subvention nachher durch die
eidgenössische Finanzkontrolle gestrichen wird. So
verzögert sich die Subventionierung solcher
Anlagen auf Jahre hinaus, und den Gemeinden und
Bezirken entstehen ausserordentliche Kosten, wobei

sie überhaupt nicht wissen, ob sie einmal zu
ihrem Recht kommen. Ich frage den Herrn
Landwirtschaftsdirektor an, ob er gewillt und in der
Lage ist, diesen Gemeinden zu ihrem Recht zu
verhelfen oder ob man der Willkür ausgesetzt ist.

Buri, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Angelegenheit, die Herr
Grossrat Trachsel aufwirft, ist tatsächlich sehr
unbefriedigend. Er hat bereits erwähnt, dass man
1955 das Projekt subventionierte. Es handelt sich
um das Projekt der Schulgemeinde Utzigen, das
vom Ingenieurbüro Christian Wyss, Bern,
ausgearbeitet wurde. Das Projekt schien ausreichend.
Es wurde ein Bundesbeitrag von Fr. 33 500.— an
die veranschlagten Kosten von Fr. 134 000.—
zugesichert. Ein gleich grosser Kantonsbeitrag wurde
vorgesehen. Im Laufe der Verhandlungen, die sich
etwas verzögerten, hat man da und dort gewisse
kleinere Abänderungen am Projekt vorgenommen.
Ich will Sie nicht lange darüber unterhalten, um
was es sich handelt. Namentlich wurde die Breite
des Weges, der Fahrbahn, diskutiert. Beim Bau
zeigte sich leider, dass die Berechnungen bezüglich
der Kofferstärke von 30 cm ungenügend waren.
Das führte dazu, dass bei den späteren Verhandlungen

erklärt wurde, man habe nicht nach Projekt

gebaut. Es waren verschiedene Besprechungen
erforderlich. Dabei war die Meinimg vorherrschend,

man solle einen 2V2 cm starken Bitumenbelag

anbringen, was im grossen und ganzen heute
in Gebieten, die ziemlich stark befahren werden
und wo wegen der Neigung zu befürchten ist, dass
grössere Wasserschäden entstehen, ausserordentlich

vorteilhaft ist. Ich bestätige also, was mir vom
Meliorationsamt erklärt wurde, dass die Instanzen
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des Eidgenössischen Meliorationsamtes laufend
über die kleineren Veränderungen, die sich
ergeben haben, orientiert wurden.

Die Rechnungsablage ist aber bedeutend höher
ausgefallen. Nach der Abrechnung von Herrn
Ingenieur Wyss kam man auf eine Bausumme von
Fr. 267 940.—.

Nun hat die eidgenössische Finanzkontrolle einen
Experten zur Uberprüfung der Abrechnung
eingesetzt. Dieser Experte hat eine ganze Reihe von
Aufwendungen, hauptsächlich gestützt auf die
heutigen Vorschriften, gestrichen. Die Sache wurde
nachher von unserem Büro bereinigt. Ich muss
hier erklären, dass ich noch nie so schnell einen
derart scharfen, aber präzisen Brief an den Bund
unterschrieben habe wie in diesem Fall der Strasse
von Utzigen. Wir haben die Bundesbehörden darauf

aufmerksam machen müssen, dass es nicht
angängig sei, ein ausgeführtes Projekt, das sich in
dieser Weise verzögert habe, nach den neuesten
Vorschriften zu beurteilen. Wir haben sogar
erklärt, es Verstösse gegen Treu und Glauben, wenn
bewilligte Projekte und Vorschläge entsprechend
der damals allgemein gültigen und seit Jahren
üblichen Praxis ausgeführt wurden, in der Abrechnung

plötzlich beanstandet werden. Wir hatten
verschiedenen Briefwechsel. In der Folge erklärte sich
der Bund, gestützt auf unsere Vorstellungen,
bereit, einzelne Arbeiten neu in die Subventionsabrechnung

aufzunehmen; zum Ziele sind wir leider

nicht gekommen. Die eidgenössische
Finanzkontrolle hat den Beitrag an die Kosten von
ursprünglich Fr. 134 000.— auf Fr. 220 700.— erhöht.
Das mag Herrn Grossrat Trachsel zeigen, dass wir
ganz im Sinne der Bestrebungen der Gemeinde
Utzigen gearbeitet haben. Nun verbleiben aber
noch Fr. 47 240.—, die der Bund ablehnt. Nach
unserer Auffassung ist diese Ablehnung absolut
ungerechtfertigt. Ich habe mir bei Behandlung des
Geschäftsberichtes des Bundesrates in der
Junisession im Ständerat erlaubt, diesbezüglich einen
Hinweis anzubringen. Schon letztes Jahr tat ich
das gleiche. Wegen der Erkrankung des Chefs des
Finanzdepartementes konnte bis heute keine
Besprechung stattfinden. Der Bund hat uns am 7.
August einfach einen Brief zukommen lassen, worin
es heisst, man hoffe, dass die Erhöhung der
Subvention auf Fr. 220 700.— Kanton und Gemeinde
befriedigen könne. Man habe die Absicht, den
Handel damit als abgeschlossen zu betrachten.

Es ist leider festzuhalten, dass es sich hier nicht
um den einzigen Fall handelt, wo vom Bund gegenüber

dem Kanton Bern in dieser Art und Weise
operiert wird. Ich habe im Auftrag der Regierung
kürzlich ein Verzeichnis über die Differenzen
erstellt, die wir mit dem Bund haben; diese
Differenzen gehen allerdings nicht alle an die gleiche
Adresse beim Bund. Immerhin ist festzuhalten,
dass die Bereitschaft der Regierung des Kantons
Bern, dem Bund bei der Lösung seiner verschiedenen

Aufgaben immer wieder behilflich zu sein

- wir haben im Laufe der letzten Jahre immer
wieder den besten Willen an den Tag gelegt -,
nicht in dem Masse vom Bund honoriert wird, dass
wir uns befriedigt erklären könnten.

Ich muss Herrn Grossrat Trachsel sagen, dass es
wahrscheinlich keinen Sinn mehr hat, noch einmal
beim Bund in dieser Sache vorstellig zu werden.

Man könnte höchstens noch prüfen, ob man
bezüglich des noch ausstehenden Betrages, den der
Bund nicht subventioniert, noch einen kantonalen
Beitrag sprechen soll. Ich behalte mir vor, das
Geschäft noch einmal der Regierung zu unterbreiten,
damit es auch für den Kanton erledigt ist. Im
übrigen darf ich festhalten - da wird Herr Grossrat

Trachsel mit mir einig sein -, dass Utzigen eine
ganz schöne Strasse erhalten hat. Wenn die
Gemeinde noch etwas mehr aufwenden musste, so
kann sie sich doch in den nächsten Jahren die
Unterhaltskosten ersparen. Daher sollte dieses
Kriegsbeil wieder einmal begraben werden können;
wir haben den Eindruck, dass nicht mehr viel zu
erreichen ist; wir müssen uns mit der Situation
abfinden.

Trachsel. Ich erkläre mich von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

Interpellation des Herrn Grossrat Huber
betreffend Sicherstellung von Melk- und
Alppersonal im Mobilisationsfall

(Siehe Seite 227 hievor)

Huber. Zur Begründung meiner Interpellation
brauche ich eigentlich kein langes Votum zu halten,

denn die Aktualität ist unbestritten. Die
gegenwärtige Hochkonjunktur, die sogenannten guten
Zeiten vermögen in breiten Volkskreisen eine
gewisse Sorglosigkeit aufkommen zu lassen. Aber
gerade diese vermeintliche Sicherheit bedeutet eine
Gefahr, und zwar eine Gefahr der ahnungslosen
Überraschung. Angesichts der andauernd
angespannten internationalen Lage dürfen wir uns aber
der Einsicht nicht verschliessen, dass man
Vorsorgen und vorsehen muss, um in Zeiten des Ernstes

gewappnet dazustehen. Dies gilt nicht nur in
militärischer Hinsicht; es geht auch um die
Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern. Gerade
bei der gewaltigen Bevölkerungszunahme, bedingt
durch ausländische Fremdarbeiter, hat die Regierung

eine verantwortungsvolle Aufgabe zu
erfüllen. Wenn das Volk selbst den Willen hat, hier
allen Weisungen bezüglich Vorratshaltung usw.
nachzukommen, ist es bestimmt leichter, eine Zeitlang

durchzukommen.
Es sind jedoch noch viele andere Probleme, die

mitspielen, zu lösen. Ich denke an die Industrie,
an die Verkehrsbetriebe, die gesamte Wirtschaft
überhaupt.

Die spezielle Lage der Landwirtschaft im
Mobilmachungsfall hat mich vor allem zu meiner
Interpellation veranlasst. Hier kann es sich kaum um
Übergangslösungen im eigentlichen Sinne handeln;
die Gewinnung der Milch und deren Verarbeitung
bedingen einen Soforteinsatz. Es geht nicht an, die
Kühe einen Tag oder noch länger nicht zu melken,
ohne schwere nachfolgende Schäden am Tier selber
zu gewärtigen. Der Sinn meiner Interpellation ist:
Was geschieht, was für Massnahmen sind vorge-
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sehen, wenn die Vaterlandspflicht die Sennen einmal

morgens früh von den Alpen ruft, wie ich dies
vom 1. August 1914 als neunjähriger Sammelbub
noch in lebhafter Erinnerung habe. Es ist nach
meiner Auffassung sicher nicht abwegig und wird
als eine gewisse Beruhigung empfunden, wenn das
Volk in dieser Hinsicht über die vorgesehenen
Massnahmen ab und zu auf dem Laufenden
gehalten wird.

Buri, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Frage der Sicherstellung
des melkkundigen Personals im Mobilmachungsfall

ist zweifellos ausserordentlich wichtig, und es
müssen bereits in Friedenszeiten die nötigen
Schritte vorgekehrt werden.

Die Sicherstellung von melkkundigem Personal
ist in unserem Kanton im Falle einer Kriegsmobilmachung

dank der bei der Dispensationsstelle des
EMD erwirkten Aktivdienstdispensationen (ADS)
sowie den in die Landsturm-Personalreserve und
in die Hilfsdienstklasse U umgeteilten Wehrmänner
weitgehend gewährleistet. In unserem Kanton ist
die ganze Kriegswirtschaft im kantonalen Arbeitsamt

zentralisiert; aber in der Landwirtschaftsdirektion

werden die Dispensationen für die
Landwirtschaft durchgeführt.

Weniger erfreulich steht es hinsichtlich der
Sicherstellung von Alppersonal. Von den eidgenössischen

Amtsstellen (Abteilung für Landwirtschaft
und Dispensationsstelle des EMD) wird
vorgeschrieben, dass im Falle einer Mobilmachung das
ordentliche Alppersonal für die Dispensationen
administrativ vorgemerkt werden soll. Das ganze
Verfahren ist schwerfällig und kompliziert. Wenn
Sie sich einmal ein paar Angaben machen lassen
über dieses Verfahren, so sehen Sie, wie viele
Schwierigkeiten entstehen. Dazu muss alljährlich
im Frühjahr das ganze Verfahren wiederholt
werden. Auf einem besonderen Erhebungsblatt
je Alpbetrieb (dreifach, Original als Gesuch an
die Abteilung für Landwirtschaft, ein Doppel für
die kantonalen Behörden, ein Doppel für den
Alpbewirtschafter) haben die Bewirtschafter der
Alpen die nötigen Angaben bezüglich Bestossung
und gesamtes verfügbares Personal einzutragen.
Die Gemeindebehörden überprüfen die Richtigkeit
dieser Angaben und leiten die Erhebungsblätter
an die kantonale Zentralstelle für Ackerbau weiter.

Wir haben sie hierauf, mit unseren
Vorschlägen versehen, einen Monat vor Beginn der
Alpzeit der Abteilung für Landwirtschaft, Gruppe
Milch, im EVD, zu unterbreiten. Auf den
Erhebungsblättern sind die unbedingt notwendigen
Fachleute, welche dispensiert werden sollten, zu
bezeichnen. Dienstpflichtige sind nur dann zur
Dispensation vorzuschlagen, soweit nicht genügend
dienstfreies oder weibliches Personal und
Hilfsdienstpflichtige verfügbar sind.

Die Abteilung für Landwirtschaft prüft unsere
Vorschläge und unterbreitet der Dispensationsstelle

des EMD die Anträge für das zu dispensierende

Alppersonal. Diese Gesuche werden daraufhin

von der Dispensationsstelle geprüft und im
gegebenen Moment bewilligt oder abgelehnt.

Für den Fall, dass eine Pikettstellung der Armee
oder eine Kriegsmobilmachung während der Alpzeit

erfolgen sollte, überweist die Dispensations¬

stelle die bewilligten Gesuche an die kantonalen
Militärbehörden zur Ausfertigung. Diese kantonalen

Militärbehörden haben dafür zu sorgen, dass
die Dispensationsverfügungen umgehend ausgestellt

werden. Die an die kantonalen Militärbehörden
übertragene Ausfertigimg der Dispensationen

soll die rasche Dispensation des unabkömmlichen
Alppersonals sicherstellen.

Wenn Sie sich diesen Dienstweg vorstellen, so
wird Ihnen vielleicht klar, wie ausserordentlich
schwerfällig das ganze Verfahren ist. Gerade bei
dem heutigen Mangel an Alppersonal - vielfach ist
zur Zeit der Bestossung noch nicht festgelegt, wer
auf die Alp geht, oder es treten während des Sommers

Wechsel ein - kann da etwas nicht stimmen.
Deshalb wurde in der letzten Zeit die Meinung
vertreten, die ganze Angelegenheit sollte wegen
der ausserordentlichen Belastung der Gemeinden,
wie auch der Instanzen des Kantons und des Bundes,

neu überprüft werden. Es sollte darnach
getrachtet werden, dass nur noch im Falle einer
Verschlimmerung der internationalen Lage die
Vorbereitungen zu den Dispensationen sofort getroffen
werden. Der Bund hat allerdings eine
Vereinfachung bis heute abgelehnt. Diesbezügliche Vor-
stösse sind erfolglos verlaufen. Der kantonalen
Ackerbaustelle ist es übertragen, die Angelegenheit

weiterzuverfolgen. Ich versichere den Herrn
Interpellanten, dass wir uns nicht etwa deswegen,
weil es sich um eine komplizierte Angelegenheit
handelt, der Aufgabe nicht annehmen würden. Es
ist aber unbedingt zu prüfen, ob nicht eine gewisse
Vereinfachung getroffen werden könnte, um den
administrativen Apparat nicht ständig auf solchen
Hochtouren zu haben. Wenn die Alpbestossung
wieder in Aussicht steht und die Schwierigkeiten
nicht auf allen Gebieten vom Alpbesitzer über die
Gemeinden zum Kanton und Bund weiter ansteigen

sollen, so ist eine solche Vereinfachung unbedingt

notwendig. Ich nehme in diesem Sinne die
Anregungen von Herrn Grossrat Huber entgegen
und versuche, diese Sache mit den eidgenössischen
Instanzen auf einen einfacheren Nenner zu bringen.

Ich nehme an, dass sich Herr Grossrat Huber
in diesem Sinne von der Auskunft befriedigt
erklären kann.

Huber. Ich erkläre mich von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

Aufforstung und Lawinenverbauung in Brienz-
wiler; Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gobat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 158, französische Beilage Seite 159)
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Aufforstung in Blumenstein/Rüeggisberg ;
Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gobat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 158, französische Beilage Seite 159)

Weganlagen in Krauchthal, Gündlischwand,
Wohlen b. Bern und Niederhünigen ; Beiträge

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über diese Geschäfte Grossrat Gobat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten

Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

(Siehe Beilage 19, Seiten 174 bis 176)

Yerwaltungsbericht
der Forstdirektion für 1961

Gobat, rapporteur de la commission d'économie
publique. Je ne reviendrai pas sur les remarques
exprimées par M. Horst, avec qui j'ai visité les
Directions de l'agriculture et des forêts. Je m'associe

d'ailleurs à ses considérations générales.
Actuellement la Direction des forêts rencontre

quelques difficultés dans le recrutement des cadres
supérieurs de l'administration. Cependant les
perspectives ne sont pas mauvaises; la situation ira en
s'améliorant dans les années qui viennent.

Pour rationaliser l'exploitation du bois dans
certaines régions d'accès difficile l'emploi des câbles-
grues se développe. Un premier cours intercantonal

sur l'étude de ces câbles a eu lieu dans notre
canton. Parallèlement il y eut un cours pratique
de formation d'instructeurs.

Dans le cadre des remaniements parcellaires
dont la cadence va en augmentant, on constate que
les forêts, heureusement, ne sont pas oubliées. Et
les remaniements simplifiés qui excluaient les
forêts ne seront dorénavant plus tolérés. Si les
nécessités d'acquisition de terrain pour les
autoroutes sont à l'origine de certains remaniements,
il faut relever, avec satisfaction, que de nombreuses

communes, spontanément, se mettent à
l'ouvrage. On ne peut qu'encourager celles qui hésitent

ou sont réticentes. L'évolution économique
rapide à laquelle on assiste dans notre pays parle
éloquemment en faveur de ce regroupements de
bien-fonds.

Dans le domaine de l'organisation forestière,
relevons la mesure prise de créer deux nouveaux
arrondissements forestiers, l'un dans l'Oberland,
l'autre en Ajoie. L'exploitation des forêts
communales et privés en sera intensifiée.

Faut-il commenter ou relever des statistiques?
C'est chose délicate. Je vous rappelle cependant
quelques brèves données fondamentales qui
concernent notre canton.

L'étendue totale des forêts représente environ le
V4 de la superficie, exactement 26 °/o.

Et qu'en est-il des propriétaires? On s'imagine
parfois que l'Etat se taille la part du lion. Et bien
non! Il se contente d'un modeste 8 % tandis que les
privés s'en octroient 43 % et les communes ou
corporations près de la moitié, soit 49 %.

Le rendement financier des forêts domaniales a
été de 1,665 millions de francs, ce qui représente
8,2 %.

Il y a un fait important qui mérite d'être relevé
cette année particulièrement. Le Jura, l'Oberland
et certaines parties du Mittelland ont leurs forêts
qui sont classées comme forêts protectrices. Dans
ces forêts - qu'elles soient privées ou publiques -
les coupes ne sont autorisées qu'après la délivrance
d'un permis. Les organes de l'Etat les surveillent.

Celles qui ne sont pas forêts protectrices peuvent
être exploitées librement; toutefois des coupes
rases ne sont pas tolérées.

En échange de la restriction de la liberté, les
forêts protectrices sont au bénéfice de gros
avantages: Confédération et canton subventionnent les
chemins nouveaux, le reboisement les endigue-
ments, les consolidations de pentes.

Par contre les forêts non protectrices ne reçoivent

rien si ce n'est de temps en temps un maigre
subside pour la construction d'un chemin forestier.

Je relève en passant que parmi les projets que je
vous ai présentés l'un d'eux n'a pas reçu de
subvention fédérale, précisément parce qu'il n'est pas
dans cette zone protectrice.

Tous les cantons romands ainsi que les cantons
situés dans les régions de montagne sont inclus à
100% dans la zone de protection.

Une dernière conséquence: lors des dégâts
considérables causés par les éléments naturels - nous
pensons à ce qui est survenu en plaine les 1er et
2 janvier de cette année - les propriétaires situés
dans la zone de protection ont reçu des indemnités
- c'est le cas de Fribourg entre autres - du canton
et de la Confédération. Mais le Mittelland bernois
n'a rien reçu. Pourquoi? Il est en dehors de la zone
protectrice.

Les cantons doivent décider eux-mêmes de l'étendue

des zones de protection. La Confédération ne
refuserait certainement pas d'inclure tout notre
canton dans cette zone s'il en faisait la demande.
Je pense qu'il faudra s'atteler à cette tâche et le
plus tôt possible.

Encore une précision: annuellement l'augmentation
du volume de bois, par ha se situe entre 4 et

5 m3. Mais de nombreuses forêts privées du Mittelland

qui ne sont ni surveillées, ni exploitées
rationnellement ont un accroissement bien inférieur
à ces moyennes.

Au sujet des pépinières, nous avons eu l'occasion
et le plaisir de visiter une pépinière à Buchhof,
près de Grafenried. C'est une pépinière jeune
encore mais dont l'avenir est prometteur. Dans cette
activité, le but de la Direction des forêts n'est pas
de faire une concurrence quelconque aux entreprises

privées. Ses produits sont destinés avant
tout aux forêts domaniales, puis aux communes ou
corporations qui désirent avoir l'Etat comme
fournisseur; enfin les propriétaires privés peuvent s'y
approvisionner. Les graines sont du pays et elles
sont soigneusement sélectionnées. Si certaines pé-
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pinières sont actuellement déficitaires, cela tient
au fait qu'elles sont très jeunes et ne peuvent pas
encore livrer leurs produits.

Dans le Jura, il existe des pépinières d'importance

limitée. Du personnel spécialisé n'y travaille
que temporairement. Les semences sont aussi
récoltées dans le pays. Cette organisation donne
satisfaction.

Au sujet de la chasse, je ne relève qu'une chose.
Les délits ont diminue de 25 % par rapport à 1960.
Réjouissons-nous de cet affermissement de la
morale, souhaitons que 286 soit le total exact des délits

de chasse commis et que 1962 verra une
nouvelle et substantielle baisse d'infractions.

En ce qui concerne la pêche, les inquiétudes qui
se manifestent de plus en plus fréquemment au
sujet de la pollution des eaux se trouvent indirectement

soulignées dans le rapport de gestion qui
précise que les conditions de pêche dans le lac de
Bienne entre autres, sont de moins en moins
réjouissantes. Dans ce lac prolifèrent de plus en plus
des poissons de qualité inférieure utilisés pour
nourrir les truites d'élevage et cela au détriment
des espèces dont la chair est de qualité.

Le service de la protection de la nature fait de
l'excellente besogne quand bien même son personnel

travaille dans des locaux exigus et peu rationnels.

Souhaitons que très prochainement l'Etat
trouve des fonds et un terrain pour construire des
bureaux conformes aux exigences de notre époque.

Au nom de la Commission d'économie publique
je remercie le Directeur des forêts et tous ses
collaborateurs de l'excellent travail qu'ils ont
accompli au cours de l'exercice 1961 et je vous
recommande d'approuver le rapport de gestion tel
qu'il est rédigé.

Ast. Auf Seite 352 des Staatsverwaltungsberich-
tes können wir unter dem Abschnitt «Wildhut»
lesen, dass wir im Jahre 1961 34 hauptamtliche
Wildhüter eingesetzt hatten gegenüber 31 im Jahre
1960. Neben diesen 34 hauptamtlichen waren 1961
20 nebenamtliche eingesetzt gegenüber 28 im Jahre
1960. Die Zahl der hauptamtlichenWildhüter nimmt
zu; auf der andern Seite werden die nebenamtlichen

reduziert.
Auf Neujahr wurde einem nebenamtlichen Wildhüter

in meinem Amt die Anstellung gekündigt.
Dieser Mann war seit Jahren im Amt; sogar sein
Vater war jahrzehntelang Wildhüter.
Verständlicherweise war dieser Mann von der Kündigung
überrascht und hat sich bei mir nach den Gründen
der Kündigung erkundigt. Ich wäre dem Herrn
Forstdirektor dankbar, wenn er den Rat orientieren

könnte, aus welchen Gründen die
nebenamtlichen Wildhüter von Jahr zu Jahr reduziert
werden. Ich stelle mir vor, dass die gleiche Frage
auch in andern Ämtern entstanden ist. Ich betone
noch, dass die Wildforstkreise in meinem Amt sehr
gross sind und wegen ihrer gebirgigen Gestaltung
an den Wildhüter weit grössere Anforderungen
stellen als etwa im Mittel- oder Flachland.

Burger. Ich habe letztes Jahr einen Zeitungsartikel

gelesen mit der Uberschrift «Herrlicher
bernischer Staatsbesitz». Es war die Rede vom
bernischen Wald, der die grosse Fläche von 16 643
Hektaren umfasst. Der Staat Bern ist also praktisch
Grossgrundbesitzer. Der Erlös im Jahre 1961 aus

diesen Waldungen macht einen Betrag von 6,4
Millionen aus. Bei einem amtlichen Wert von 35,8
Millionen beträgt die Rendite laut Verwaltungsbericht
8,2 °/o. Der Kanton scheint somit ein ganz guter
Geschäftsmann zu sein. Sicher gönnt man dem
Staat dieses Einkommen, um so mehr, also die
Wälder gut gepflegt werden. Der Wald ist jedoch
nicht nur ein Renditengeschäft, sondern bedeutet
eine Erholung, die immer wieder aufgesucht wird.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes und
seines Produktes, des Holzes, liegt auf der Hand.
Für uns Holzverarbeiter ist natürlich ein Wermutstropfen

damit verbunden. Die ständig steigenden
Holzpreise rufen eine Beunruhigung hervor. Die
Verdrängung des Holzes nimmt immer mehr zu.
Wir haben allerdings in der Schweiz eine Vereinigung,

die für das Holz kämpft, die sogenannte
«Lignum». Sicher haben alle von dieser Vereinigung

schon gehört. Diese Vereinigung wird von
den holzverarbeitenden Verbänden gestützt. Die
Verbände geben jährlich Tausende von Franken
für Holzpropaganda aus. Wer die Mustermesse in
Basel besucht, findet jeweils einen Stand, der die
Bedeutung des Holzes zeigt und Propaganda für
das Holz macht. Betrachtet man die neuen Bauten
unserer Zeit, so erkennt man sofort, dass das Holz
mehr und mehr verdrängt wird. Die Flachdachbauten

weisen wenig Holz mehr auf. Beton und
Kunststoffe verdrängen nach und nach das Holz.
Im Innenausbau wird allerdings das Holz noch
gebraucht, weil man den warmen Baustoff schätzt.
Die Holzpreise haben in der letzten Zeit eine
gewisse Mässigung erfahren, und zwar durch gewisse
Importe, die einen Ausgleich brachten. Ich wäre
Herrn Forstdirektor Buri sehr dankbar, wenn er
mir die beruhigende Erklärung abgeben könnte,
dass zum mindesten der Staat durch seine Organe
dafür sorgen könnte, dass auf dem Holzmarkt eine
gewisse Beruhigung eintritt.

Trachsel. Auf Seite 352 des Staatsverwaltungsberichtes
können wir lesen, dass im Jahre 1961

250 Jäger im ganzen Kantonsgebiet die
Jägerprüfung abgelegt haben. Der Sprechende hatte
Gelegenheit, im letzten Winter in den Ausbildungsgang

dieser Jäger etwas Einsicht zu nehmen. Ich
benütze die Gelegenheit, allen Beteiligten, dem
Patentjägerverband Bern, den freiwilligen und
amtlichen Wildhütern, dem Personal der
Forstdirektion und vor allem auch dem Herrn
Landwirtschaftsdirektor für die Arbeit und das
vermittelte Gedankengut zu danken. Das ist kein
leeres Wort, denn man will einen neuen Jägertyp
schaffen. Das Schiessen ist nicht mehr die Hauptsache.

Man stellt den Hegegedanken in den Vordergrund.

Man will den Jäger als Betreuer und Hüter
des Wildes haben. Das wird dankbar zur Kenntnis
genommen. Gerade heute, wo der Lebensraum
unserer wild lebenden Tiere und Vögel immer mehr
eingeengt wird wegen der Strassenbauten, der
Gewässerverschmutzung usw., müssen wir dankbar
sein, wenn auch die Jäger bei der Pflege und
Betreuung des Wildes mithelfen.

Nebenbei hätte ich noch eine freundliche
Anregung zu machen. Unter der Rubrik: Statistik des
erlegten Wildes, heisst es, es sei soundso viel Haarwild

abgeschossen worden. Unter diesem Haarwild
sind auch Gemsen, Murmeltiere und Hasen auf-



(4. September 1962) 263

geführt. Wenn einem Jäger solche Versehen
passieren sollten, dass er auch Gemsen usw. unter das
Haarwild rechnet, wird er nicht mehr lange Jäger
sein. Darum sollte auch im Staatsverwaltungsbericht

eine Korrektur vorgenommen werden.

Buri, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich danke den beiden Herren der
Staatswirtschaftskommission nochmals, die die
Forstdirektion besucht haben. Es ist für die Beamten
und Angestellten auf den Büros erfreulich, wenn
gelegentlich Leute aus dem Grossen Rat kommen
und sich für die Arbeit interessieren. Es ist sehr
verdienstvoll, dass sich die Herren der
Staatswirtschaftskommission einen ganzen Tag Zeit genommen

haben, um in die Forstdirektion Einblick zu
nehmen.

Herr Grossrat Gobat hat bereits über verschiedene

Fragen rapportiert. Ich habe diesen Ausführungen

eigentlich nichts beizufügen. Ich gestatte
mir, zur Angelegenheit der Schutzwaldfläche, die
im Kanton Bern nur einen Teil umfasst, noch einige
Bemerkungen anzubringen. Es ist nicht das erste
Mal, dass man, wie es Herr Grossrat Gobat getan
hat, vorschlägt, die Nicht-Schutzwaldfläche auch
in Schutzwald umzuwandeln. Ich weiss aus Erfahrung

um die grosse Opposition, die in weiten Kreisen

der Waldbesitzer gegen diese Aufhebung von
Nicht-Schutzwaldgebiet besteht, obschon festzustellen

ist, dass jene Kreise unseres Kantons, die
im Schutzwaldgebiet sind, sich sicher nicht zu
beklagen haben. Ich hatte eigentlich die Absicht, mit
dem Dekret, das wir letztes Jahr in Kraft erklären
konnten, etwas Erfahrungen über die Zusammenarbeit

mit den Waldbesitzern zu sammeln. Bereits
bei Behandlung des Dekretes erklärte ich, es werde
sich nach verhältnismässig kurzer Zeit zeigen, ob
überhaupt die privaten Waldbesitzer bereit seien,
mit den Forstorganen zusammenzuarbeiten oder
nicht. Wir wollten zuwarten, wie der Privatwaldbesitzer

die Offerte des Staatsforstdienstes
aufnimmt, ortsweise, gemeindeweise oder gruppenweise

zusammenzuarbeiten, um den Wald da und
dort etwas besser zu betreuen, als das bisher der
Fall war. In diesem Sinne kann ich Herrn Gobat
versichern, dass wir das Ziel, das er anvisiert hat,
nicht ganz aus den Augen verloren haben. Wir
werden es vor allem in Verbindung mit den
Vertretern der Landwirtschaft weiter verfolgen und
gelegentlich einmal das Resultat über die
Bestrebungen des Dekretes feststellen.

Herr Grossrat Ast hat die Frage der Wildhüter
aufgeworfen. Ich muss hier ein weiteres Mal
bestätigen, dass die Forstverwaltung die Absicht hat,
möglichst viele hauptamtliche Wildhüter
einzusetzen. Das ist zunächst einmal eine Vereinfachung
für die berufliche Ausbildung. Die Leute werden
zudem pensionsberechtigt. Deshalb müssen wir je
länger je mehr darauf achten, dass wir die
nebenamtlichen Wildhüter, die nur einige Dutzend Tage
in der Wildhut tätig sind, ausschalten können. Das
verlangt namentlich die Finanzdirektion. Wenn wir
hauptamtliche Wildhüter anstellen, entsteht die
Verpflichtung, die nebenamtlichen Wildhüter
entsprechend abzubauen. Gerade in der Jägerschaft
- das ist sonderbar, und man könnte meinen, es
stimme nicht - besteht die Tendenz, möglichst in
jedem Amtsbezirk einen hauptamtlichen Wald¬

hüter zu haben. Die Jägerschaft wird immer wieder
vorstellig, dass die hauptamtlichen Wildhüter
vermehrt werden. Diese Vermehrung haben wir auch
im Jura kräftig an die Hand genommen und schon
bei Beratung des Jagdgesetzes besprochen. Das ist
seither durchgeführt worden. Auch verdiente
nebenamtliche Wildhüter müssen dadurch die
Kündigung entgegennehmen. Ich habe Herrn Grossrat
Ast in Aussicht gestellt, den Fall, den er erwähnt
hat, noch abzuklären. Wenn ausgesprochene Härtefälle

entstanden, die mit wirtschaftlicher Schädigung

verbunden waren, gingen wir nicht so rigoros
vor. Heute finden aber im allgemeinen die Leute
ohne weiteres eine andere Beschäftigung.

Herr Grossrat Burger hat eine Frage aufgeworfen,
die im Laufe dieses Sommers ausserordentlich

viel zu diskutieren gab. Es steht allerdings im
bernischen Staatsverwaltungsbericht der Forstdirektion,

dass die Waldungen zu 8,2% rentieren. Nur
muss ich darauf aufmerksam machen, dass vom
Staatswald keine Steuern bezahlt werden, und
dass die grosse Arbeit der Förster vielfach nicht
einkalkuliert ist, so dass man sich nicht verleiten
lassen darf, man habe hier eine wunderbare
Kapitalanlage. Die Kapitalanlage ist wesentlich
geringer, wenn man alle Aufwandkosten einbezieht,
und wenn man die Steuern, die die Privatwaldbesitzer

und die Korporationen bezahlen müssen,
ebenfalls zu entrichten hätte.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes ist
zweifellos sehr gross. Die Holzpreise haben im
Verlaufe des letzten Jahres da und dort zu gewissen
Unstimmigkeiten Anlass gegeben. Wir haben im
Herbst 1961 ein Abkommen für die Schlagperiode
1961/62 abgeschlossen, worin Richtpreise, also nicht
Höchstpreise, festgelegt wurden. Im Verlaufe des
Winters sind diese Preise gestiegen, weil die Nachfrage

bedeutend grösser war als das Angebot. Nun
nimmt leider in unseren Nachbarstaaten, die mit
Rundholz noch etwas aufhelfen könnten, je länger
je mehr die Tendenz überhand, die Rundholzexporte

zu unterbinden und nur noch Schnittholz
zu senden. Im vergangenen Winter hat der Schneedruck

noch eine grosse Menge Holz umgelegt. Das
hat zusätzliches Holz auf den Markt gebracht und
dazu beigetragen, dass sich die Preise langsam
stabilisierten. Wir sind sicher gewillt - ich habe eine
Doppelstellung als Präsident des Schweizerischen
Waldwirtschaftsverbandes einerseits und als
Forstdirektor anderseits -, dafür zu sorgen, dass das
Überborden der Preise nicht allzu massiv
vorkommt. Ich möchte hier darauf aufmerksam
machen und habe die Regierung in diesem Sinne hin
und wieder orientiert, es sei, wenn die Preise steigen,

nicht einfach am Staate Bern, das Holz zu
gleichem Preise an den Verbraucher abzugeben,
weil wir feststellen konnten, dass die gleichen Käufer,

die bei uns sehr zurückhaltend waren, an
andern Orten entsprechend höhere Preise auslegten.
Im Kanton Graubünden waren die Trümmelholz-
preise wesentlich höher als bei uns, und in der
Westschweiz war das Rundholz allgemein teurer
als im Kanton Bern. Wir mussten immer wieder
feststellen, dass man, wenn bei uns gewisse
Einsparungen mit dem Mittel der Richtpreise gemacht
werden können, an einem andern Ort einen
entsprechend höheren Preis auslegt, um nachher zu
einem Durchschnittspreis von diesem eingekauften
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und eingemessenen Holz zu kommen. Das ist kein
Vorwurf an unsere Holzhändler oder Holzkäufer.
Wir haben einzig die Absicht, mit dem Holzhandel
und mit den Holzabnehmern weiterhin in einem
anständigen und rechten Verhältnis zu stehen. Ich
weiss, dass wir eine gewisse Verpflichtung haben,
aus den bernischen Staatswaldungen unsere
angestammten Käufer zu berücksichtigen; es kommt
aber auch ab und zu vor, dass diese uns melden,
sie hätten kein Interesse mehr. Dann müssen wir
darnach trachten, unser Holz ausserkantonal zu
verkaufen. Wenn man das einmal praktizieren
musste, kommen die ausserkantonalen Käufer im
nächsten Jahr wieder.

Wir können aber nicht auf eine Offerte
einsteigen, die in der Presse erschienen ist, man solle
das Holz zu festen Preisen und in festen Zuteilungen

abgeben. Das ist den Waldwirtschaftsverbänden
ganz unmöglich zumutbar. Sie verfügen über keine
Einrichtungen, um die Waldbesitzer zu zwingen,
das Holz so abzugeben. Es handelt sich um freie
Vereinbarungen. Wenn die Nachfrage sehr gross
ist, kann der Preis etwas ansteigen. Wenn das
Angebot wieder vermehrt werden kann, wie letzten
Winter, fallen die Preise auf die normalen Richtpreise

zurück.
Herr Grossrat Burger erwähnt, die Holzverdrängung

sei sehr gross, und man riskiere, dass sie
immer grösser werde. Tatsächlich besteht eine
gewisse Gefahr der Holzverdrängung. Ich weiss, dass
es gewisse Architekten, Schreiner, Zimmermeister,
Fabrikanten usw. überhaupt gerne sähen, wenn
man ständig einen gleichen Preis für dieses
Rohmaterial hätte. Anderseits müssen wir
feststellen, dass es bei der heutigen Bautätigkeit gar
nicht möglich wäre, den gleichen prozentualen
Holzanteil zu verwenden wie früher. Die
Waldwirtschaft wäre nicht imstande, das Holz zu
vermitteln. Es sind im Grossen Rat verschiedene Herren

dieser Zunft vertreten, seien es Förster oder
Herren aus der Leitung der Verbände, die bestätigen

können, dass die Preisabsprache zu einer
wesentlichen Beruhigung der Preisgestaltung geführt
hat. Wir hatten im Gegensatz zur Westschweiz, die
dem schweizerischen Abkommen nicht beigetreten
ist, jene Spitzen in den Holzpreisen nicht wie dort.
Der Durchschnitt verläuft ziemlich so, dass sich
bei einer momentan grösseren Nachfrage die Preise
an der oberen Grenze bewegen. Wenn das Angebot
wieder grösser wird, werden sie sich erneut
abwärts bewegen. Das ist heute speziell der Fall. Seit
Neujahr sind die Preise ungefähr um 10 %
zurückgegangen. Wir glauben, dass diese Absprachen und
Übereinkünfte ihren Sinn erfüllen, indem sie eine
Beruhigung auf dem Holzmarkt gebracht haben.

Genehmigt.

Interpellation der Herren Grossräte Hadorn
und Mitunterzeichner (fiir die BGB-Fraktion)

betreffend Eindämmung der Hochkon.
junktur

(Siehe Seite 226 hievor)

Hadorn. Ich habe am 15. Juni 1962 namens der
BGB-Fraktion eine Interpellation eingereicht, in

welcher der Regierungsrat um Auskunft gebeten
wird darüber, was im Kanton Bern bis heute im
Sinne einer wirksamen Konjunkturdämpfung
vorgekehrt worden ist, und wie die Ausführung dringlicher

Bauvorhaben im Zuge der getroffenen oder
noch zu treffenden Massnahmen sichergestellt werden

soll.
In den letzten Monaten sind immer mehr Stimmen

laut geworden, welche mit Nachdruck auf die
Schattenseiten der anhaltenden guten Wirtschaftslage

hinweisen und behördliche Eingriffe zur Ab-
schwächung der Hochkonjunktur verlangen. Vor
allem sind es das beschleunigte Tempo der Teuerung

und die stets zunehmende Zahl der
Gastarbeiter, welche Volk und Behörden mit wachsender

Besorgnis erfüllen. Weite Kreise sind beunruhigt
über den beschleunigten Preisanstieg und die

damit verbundene Geldwertverschlechterung.
Unser Land befindet sich seit etwas mehr als

einem Jahr in einer Teuerungswelle, wie man sie
seit dem Kriege nicht gekannt hat. Die Preise für
die wichtigsten Konsumgüter und Dienstleistungen
sind innert Jahresfrist um ca. 5°/o gestiegen; der
Index der Konsumentenpreise wird bald die 200
Punkte erreicht haben. Dies bedeutet, dass der
Vorkriegsfranken, der Franken von 1939, heute
noch 50 Rappen wert ist.

Im Frühjahr 1962 haben die Spitzenverbände
der Arbeitgeber einen Appell an die Öffentlichkeit
erlassen, mit neuen Anforderungen an die
Volkswirtschaft zurückzuhalten und Preiserhöhungen
für das laufende Jahr zu unterlassen. Zahlreiche
wichtige Branchen folgten diesen Empfehlungen;
dazu kam die Verpflichtung der Maschinenindustrie,

die Belegschaften nicht zu vergrössern. Auch
der Schweizerische Bauernverband hat sich den
allgemeinen Bestrebungen zur Dämpfung der
Auftriebstendenz angeschlossen, indem er, trotz der
Tatsache, dass die landwirtschaftlichen Einkommen

allgemein nachhinken, die Forderung auf eine
Erhöhung des Milchgrundpreises auf den Herbst
zurückstellte. Leider machten die Organisationen
der Arbeitnehmer bei diesen Bestrebungen nicht
in dem gewünschten Masse mit. Sie haben damit
eine grosse Verantwortung auf sich genommen.
Die von den Banken eingeführten Kreditrestriktionen

bewirken wohl gewisse Einschränkungen in
den Neuinvestitionen, aber eben nur für diejenigen
Kreise, die Kredit haben müssen. Dort, wo eigene
Mittel vorhanden sind, wird ohne Hemmung weiter
investiert.

Der Bundesrat hat, trotz der wertvollen
Anstrengungen der Wirtschatf an sich, die
Kantonsregierungen im letzten Frühjahr ersucht, unter
anderem auf dem Gebiete der Bautätigkeit, wo die
Expansion, besonders drastisch in Erscheinung tritt,
die öffentlichen und privaten Projekte nach ihrer
Dringlichkeit überprüfen zu lassen mit dem Ziel,
aufschiebbare Vorhaben nach Möglichkeit auf Zeiten

einer etwas ruhigeren Konjunkturentwicklung
zurückzustellen.

Der Delegierte für Arbeitsbeschaffung hat
festgestellt, dass für das laufende Jahr in der Schweiz
Bauvorhaben im Gesamtbetrag von 10,2 Milliarden
Franken vorgesehen sind, was gegenüber dem
Programm des Vorjahres einer Zunahme von über
2 Milliarden Franken entspricht. Bei voller
Ausnützung der Kapazität unseres Baugewerbes konnte
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1961 nur für rund 7,5 Milliarden Franken gebaut
werden. Es ist also praktisch ausgeschlossen, dass
die projektierten Bauvorhaben im laufenden Jahr
ausgeführt werden können. Eine Koordination in
der öffentlichen und privaten Bautätigkeit scheint
deshalb dringend notwendig zu sein. Der
Regierungsrat hat diesen Absichten des Bundesrates
entsprochen und am 15. Mai 1962 ein Kreisschreiben
an die Regierungsstatthalter gerichtet. Diese wurden

beauftragt, in ihren Amtsbezirken Kommissionen
zu bilden, welche als sachverständige Gremien

die wichtigeren Bauvorhaben ihres Bezirkes einer
gründlichen Prüfung zu unterziehen haben und,
im Falle einer Überforderung des Baugewerbes,
alles unternehmen sollen, um auf dem
Verhandlungswege und durch Appellieren an die Vernunft
eine Entlastung herbeizuführen. Im weitern hat
der Regierungsrat beschlossen, für die Überprüfung

der kantonseigenen Projekte eine besondere
Kommission einzusetzen. Wir sind der Regierung
dankbar, wenn sie uns darüber orientieren kann,
wie sich diese Massnahmen praktisch auswirken
und ob sie sich als zweckmässig erweisen. Im übrigen

würde uns interessieren, von der Regierung
zu hören, wie sie sich zu der Tatsache stellt, dass
einzelne Kantone die vorerwähnten Anregungen
des Bundesrates für ihr Kantonsgebiet nicht
annehmen wollen, z. B. Zürich. Ist die Regierung
nicht auch der Auffassung, dass Konjunkturdämp-
fungsmassnahmne, wenn diese notwendig werden,
von Seiten der Eidgenossenschaft erlassen werden
sollten, um eine einheitliche Praxis in den
Kantonen zu gewährleisten und um Ungleichheiten
zwischen einzelnen Kantonen und ungesunde
«Konkurrenzverhältnisse» auszuschalten. Dass bei allen
Konjunkturdämpfungsmassnahmendringliche
Bauvorhaben sichergestellt werden müssen, dürfte
jedenfalls klar sein. Schwieriger wird es sein, die
richtige Selektion zu treffen und die Ausführung
solcher vordringlicher Aufgaben sicherzustellen.
Wir sind der Regierung dankbar, wenn sie uns
auch hierüber ihre Meinung bekanntgibt.

Die letzte Abschwächung des Konjunkturauftriebes
in den Vereinigten Staaten und der starke

Kurseinbruch am Aktienmarkt hat bei vielen Leuten

das Vertrauen in die Aufrechterhaltung der
Hochkonjunktur ins Schwanken gebracht. Man
frägt sich, ob das Nachlassen des konjunkturellen
Auftriebes in Teilen des Auslandes in nächster Zeit
nicht ebenfalls die schweizerische Konjunktur
beschatten wird. Heute müssen wir jedenfalls
feststellen, dass die konjunkturelle Entwicklung,
gesamthaft gesehen, in unserem Lande immer noch
stark ansteigt. Die im Ausland auf einzelnen
Teilgebieten eingetretene Verlangsamung in der
Expansion hat unsere Wirtschaft bisher noch kaum
tangiert, und auch die Rückwirkungen der Börsenbaisse

waren bei uns mehr psychologischer als
materieller Art und haben die Überspannung der
Wirtschaft noch kaum spürbar zu beeinflussen
vermocht.

So wertvoll und unentbehrlich die Initiativen
und Anstrengungen der Wirtschaft zur
Gesunderhaltung unsererVerhältnisse an und für sich sind,
so bedürfen sie doch, wie dies der Regierungsrat
in seinem vorerwähnten Kreisschreiben erwähnt,
um voll wirksam zu werden, der Ergänzung durch
ähnlich gerichtete Vorkehren der öffentlichen

Hand. Wir sind dem Herrn Regierungsrat dankbar,
wenn er uns über diese heiklen Fragen eingehend
Auskunft geben kann.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Wirtschaft ist tatsächlich
in den letzten Jahren, insbesondere seit dem Jahre
1959, in eine Überhitzung geraten. Das erfüllt
sowohl die Wirtschaft wie die Behörden mit etwel-
cher Sorge. Im Jahre 1961 erreichte das Aussen-
handelsvolumen nie zuvor gekannte Zahlen. Wir
hatten eine Gesamtausfuhr von 8,8 Milliarden
Franken, das sind 8,5% mehr als im Vorjahr. Die
Einfuhr betrug 11,6 Milliarden Franken, was
gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 20,7 %
bedeutet. Auch das Handelsbilanzdefizit ist auf 2,8
Milliarden Franken angewachsen. Die sogenannten
Invisibles werden nicht mehr in der Lage sein, die
passive Handelsbilanz, die normal ist, in eine
aktive Zahlungsbilanz zu verwandeln. Nachdem sich
im Jahre 1957 ein kleiner passiver Bilanzbetrag
ergab, war im Jahre 1961 ein grösserer negativer
Betrag zu verzeichnen. Daneben hat die Bautätigkeit
mit 7,5 Milliarden Franken Höchstzahlen erreicht;
das Vorjahr wurde um 23 % überschritten. Der
Detailhandel wies um 10 % höhere Umsätze aus, und
auch der Fremdenverkehr verzeichnete mit 30,4
Millionen Logiernächten einen neuen Höchststand.

Das an sich erfreuliche Bild einer auf Hochtouren
laufenden Wirtschaft wird durch die Feststellung

getrübt, dass diese Entwicklung von einer
starken Teuerung begleitet war, was am
Lebenskostenindex verfolgt werden kann. Von einem
Stand von 184,7 Ende Dezember 1960 stieg der
Landesindex der Konsumentenpreise auf 191,2
Ende Dezember 1961, was einer Erhöhung um 3,5
Prozent innert Jahresfrist entspricht. Die Steigerung

ist an sich nicht sehr gross; wenn man sie
aber mit andern Ländern vergleicht, mit denen wir
in Konkurrenz stehen, ist diese Steigerung recht
ansehnlich. Ende Juli 1962 war ein weiterer
Anstieg auf 195,7 Punkte zu verzeichnen; sie hat also
neuerdings einen starken Auftrieb erhalten. Es
unterliegt deshalb keinem Zweifel, dass die Konjunktur

in eine eigentliche Überhitzung, in eine
Überbordung eingetreten ist. Die Gründe sind in erster
Linie in der ausserordentlichen Expansion zu
suchen. Die Arbeit konnte nur durch einen grossen
Zuzug ausländischer Arbeitskräfte bewerkstelligt
werden. Die Februarerhebungen 1961 verzeichnen
gesamtschweizerisch 348 941 ausländische Arbeitskräfte,

die Februarerhebungen 1962 445 610. Im
Kanton Bern hatten wir im Februar 1961 33 852
und im Februar 1962 45 027 Fremdarbeiter.
Gemäss den Augusterhebungen hatten wir
gesamtschweizerisch im Jahre 1961 548 312 ausländische
Arbeitskräfte, im Kanton Bern 57 714. Für 1962
sind die Erhebungen noch nicht abgeschlossen, aber
ohne Zweifel wird die Grenze von 600 000
ausländischen Arbeitskräften erreicht werden. In den
letzten Jahren hat also eine starke Zunahme der
ausländischen Arbeitskräfte stattgefunden. Jeder
zehnte Einwohner der Eidgenossenschaft ist heute
Ausländer; jeder fünfte Erwerbstätige ist eine
ausländische Arbeitskraft. Noch deutlicher kommt
diese starke Durchsetzung unserer Wirtschaft mit
fremden Arbeitskräften zum Ausdruck, wenn wir
die Fabrikarbeiter betrachten. Nach der letzten
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Zählung der Beschäftigten in den Betrieben, die
dem Fabrikgesetz unterstellt sind, entfielen nämlich

auf insgesamt 717 000 Arbeitnehmer nicht
weniger als 217 000 Ausländer, was einen
durchschnittlichen Anteil von 30 % ergibt.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1961 ist unsere
Wirtschaft in einen Zustand ausgesprochener
konjunktureller Ubersteigerung hineingeraten.
Wirtschaft und Behörden mussten sich überlegen, was
für Massnahmen zu treffen sind. Die verstärkenden

inflatorischen Erscheinungen konnten der
Wirtschaft sowohl wie den Behörden nicht gleichgültig

sein. Deshalb hat die Wirtschaft zu Beginn
dieses Jahres einen Appell zur Selbstdisziplin
erlassen. Bereits konnten einige Erfolge erzielt werden;

auf der andern Seite muss man feststellen,
dass nicht alles gelungen ist, was man von Seiten
der Wirtschaft eigentlich erwartet hatte.

Die Behörden haben folgende Massnahmen
getroffen: Kreditrestriktionen wurden in die Wege
geleitet mit dem Gentleman's Agreement, das die
Nationalbank mit den Kantonalbanken abschloss;
auf der andern Seite hat man die Investitionen auf
dem Bausektor einer Überprüfung unterzogen. Es
ist klar, dass sich die öffentliche Hand beteiligen
musste.

Der Bund gelangte an die Kantonsregierungen
mit einem Kreisschreiben, worin er sie ersuchte,
die Investitionen auf dem Gebiete der Bautätigkeit
zu überprüfen. In diesem Kreisschreiben hat der
Bund sowohl für den privaten wie für den öffentlichen

Bau eine Dringlichkeitsordnimg aufgestellt.
Beim privaten Bau sollen solche Vorhaben, welche
Rationalisierungsmassnahmen vorsehen, in die
erste Reihe gestellt werden. Beim öffentlichen Bau
sollen die Schulhausbauten den Verschönerungsaktionen

usw. vorangestellt werden. Der Delegierte
für Arbeitsbeschaffung hat auf Grund der
Erhebungen festgestellt, dass für das Jahr 1962
einBauvolumen von 10,2 Milliarden Franken angemeldet
wurde. Das bedeutet eine Zunahme von über zwei
Milliarden Franken oder 27 %>.

Nachdem wir bereits im Jahre 1961 eine wirkliche

Anspannung auf dem Baumarkt hatten,
drängten sich Massnahmen unbedingt auf. Der
Regierungsrat musste sich überlegen, was er auf
Grund dieses Kreisschreibens vorkehren wolle. In
Anbetracht der ernsten Lage durfte sich der
Regierungsrat der Pflicht nicht entziehen, seinerseits
zu versuchen, eine gewisse Dämpfung der
Investitionen in die Wege zu leiten. Dabei waren wir
uns bewusst, dass die Bauvorhaben für das Jahr
1962 weitgehend vergeben waren, hier also nicht
mehr sehr viel erreicht werden konnte. Wir waren
uns jedoch weiter bewusst, dass die Aktion nicht
nur für das Jahr 1962, sondern bei gleichen
Verhältnissen auch für das Jahr 1963 Geltung haben
soll.

Für den Regierungsrat stand zum vorneherein
fest, dass zur Überprüfung dieser Investitionen
zum mindesten 3 Kommissionen notwendig sind,
eine für den Jura, eine für das Mittelland und eine
für das Oberland. Dabei hätten die Städte Biel,
Bern und Thun ausgenommen werden müssen. So
stellte sich die Frage, ob wir hier neue Gremien
schaffen sollen, wobei Schwierigkeiten aufgetreten
wären, die notwendigen Fachleute für diese
Gremien zu erhalten. Der Regierungsrat hat deshalb

nach gründlicher Diskussion beschlossen, die
Massnahmen durch die Regierungsstatthalter durchführen

zu lassen. Am 30. Mai 1962 wurden sie im Beisein

des Delegierten für Arbeitsbeschaffung, Herrn
Direktor Hummler, über ihre Aufgabe genau orientiert.

Dabei wurde dargelegt, wie die
Dringlichkeitsordnung für die Durchführung ausgestaltet
werden soll. Bauvorhaben, die weniger als Franken

100 000.— betragen, hat man von vorneherein
ausgeschlossen.

Neben der Kontrolle des privaten Baues ist der
öffentliche Bau durch eine kantonseigene
Kommission kontrolliert worden. Die Bauvorhaben im
Kanton Bern für 1962 ergaben folgendes Bild:
öffentlicher Bau 107 °/o, der private Wohnungsbau
112 %> und der gewerblich-industrielle Bau 167 °/o.

Der Zuwachs gegenüber 1961 war beim öffentlichen

Bau am kleinsten, beim gewerblich-industriellen
Bau am grössten.

Vorläufig kann ich nur über das Ergebnis der
Kontrolle der Kommission betreffend den öffentlichen

Bau des Kantons orientieren. Die Kommission

wurde verwaltungsintern zusammengesetzt
unter dem Vorsitz des Kantonsbaumeisters. Die
Arbeit ist abgeschlossen. Die staatlichen Bauvorhaben

für das Jahr 1962 erfuhren eine Reduktion
um 4,5 %. Von den regionalen Komitees haben
wir noch keine Ergebnisse. Wir bekommen ab und
zu Mitteilung, dass man mit einem Bauherrn
reden und ihn veranlassen sollte, sein Bauvorhaben
zu verschieben. Wir überprüfen diese Mitteilungen
und müssen uns schlüssig werden, wie wir an den
Bauherrn gelangen können.

Ein Wort zu den getroffenen Kreditmassnahmen.
Die Kreditmassnahmen der Nationalbank in
Verbindung mit den Kantonal- und Lokalbanken
haben einen gewissen Erfolg erzielt. Aber auch hier
wird der Erfolg nicht so gross sein, wie wir ihn
erwartet haben.

In finanzieller Hinsicht wurde den
Kantonsregierungen auch empfohlen, die Abschreibungen
herabzusetzen. Hier hat der Kanton Bern, in
Anbetracht der Tatsache, dass im Kanton Bern die
Abschreibungspraxis sowieso nicht sehr weit geht,
beschlossen, diese Massnahme nicht durchzuführen.

Das wurde dem Finanzdepartement durch
einen Regierungsratsbeschluss zur Kenntnis
gebracht.

Nun hat Herr Grossrat Hadorn noch eine Frage
gestellt. Andere Kantone, so die Kantone Zürich,
Aargau und St. Gallen, haben gemäss Publikation
keine Vorkehrungen auf diesem Gebiet getroffen.
Eine offizielle Stellungnahme dieser Kantone ist
mir nicht bekannt. Tatsache ist, dass im Kanton
Zürich eine Kommission besteht, die diese Fragen
schon seit längerer Zeit behandelt. Es wäre aber
wertvoll, wenn mit dem Bund zusammen wirklich
eine einhellige Aktion der Kantone durchgeführt
würde, denn nur so kann ein Erfolg realisiert werden.

Zum Schluss möchte ich noch feststellen, dass
wir in einer freien Marktwirtschaft leben; die
Verantwortung für die Entwicklung der Wirtschaft
tragen in erster Linie die Sozialpartner der
Wirtschaft. Es ist zu hoffen, dass die Wirtschaft dem
Appell zur Selbstdisziplin Rechnung tragen wird.
Es ist ja ganz klar, dass hier Massnahmen getroffen

werden müssen, wenn ein Erfolg resultieren
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soll. Das Problem schliesst auch die Zulassung
ausländischer Arbeitskräfte ein. Was nützt es, wenn
bei den Investitionen keine Zurückhaltung geübt
und keine Selbstdisziplin in die Wege geleitet wird,
wenn auf der zweiten Stufe, der Verarbeitung,
Restriktionen durchgeführt werden. Dadurch würde
das Problem höchstens erschwert. Der Appell der
Wirtschaftsverbände muss aber unterstützt werden;

sollte er nämlich keinen Erfolg haben und die
Überhitzung weitergehen, so bliebe gar nichts
anderes übrig, als dass sich die Behörden die
Kompetenzen geben lassen müssten, um effektiv in den
Wirtschaftsablauf eingreifen zu können. Ein
solches Eingreifen müsste jedoch gründlich überlegt
werden. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn die
Wirtschaft selber dem Appell Nachachtung
verschaffen und dafür sorgen würde, dass wir wieder
in eine Konjunktur kommen, die keine solchen
Erhitzungserscheinungen mit sich bringt.

Hadorn. Ich erkläre mich von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

Präsident. Herr Bircher verlangt Diskussion. Da
kein Gegenantrag gestellt wird, haben Sie so
beschlossen. Wir können jedoch diese Diskussion
erst morgen in Angriff nehmen.

Schluss der Sitzung um 11.55 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard

Dritte Sitzung

Mittwoch, den 5. September 1962,
8.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 189 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 11 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren Ackermann (Spiegel),
Bächtold, Geissbühler (Spiegel), Gigandet, Hub-
acher, Krauchthaler, Nahrath, Scherz, Winzenried,
Zingre; ohne Entschuldigung abwesend ist Herr
Leuenberger.

Eingelangt sind folgende

Motionen ;

I.
Über die aus der Pferdefuhrwerkzeit erstellten

Holzbrücken zwischen Lütschental - Grindelwald
rollt heute ein enormer motorisierter Verkehr.
Beim Auftreten der schweren Cars und Camions
mussten Verkehrsbeschränkungen eingerichtet
werden. So sind auf allen Brücken die maximalen
Gewichte auf 11 Tonnen, die Höhen auf 3,70 bis
3,80 m beschränkt und ein Kreuzungsverbot
vorgeschrieben. Ob vor allem die Gewichtsbeschränkung

immer eingehalten wird, muss bezweifelt
werden. Auf der andern Seite liegt eine fachmännische

Expertise vor, die bei einzelnen Brückenteilen

eine Tragkraft von 11 Tonnen nicht
verantwortet.

Stichtage zeigen, dass gegen 6000 Fahrzeuge
diese Brücken passieren, wovon 50 bis 60 Cars, von
denen eine grosse Zahl dieses Maximalgewicht
übersteigen. Dagegen werden immer wieder
Lastwagen, die samt ihren Anhängern durchfahren,
bestraft.

Die zuständigen Stellen stehen dieser prekären
Lage mit gemischten Gefühlen gegenüber. Daher
stellt sich die Frage, wer hier die Verantwortung
zu tragen hat.

Der Regierungsrat wird daher dringend ersucht,
den nötigen Kredit zur Sanierimg dieser Brückenobjekte

bewilligen zu lassen.

3. September 1962

Brawand
und 3 Mitunterzeichner

II.
a) Der Regierungsrat wird beauftragt, einen

Gesetzesentwurf vorzulegen, der Baubeiträge für
Kehrichtverwertungsanstalten und
Kehrichtvernichtungseinrichtungen vorsieht.
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b) Für den Betrieb sollen Transportbeiträge an
entlegene Gemeinden vorgesehen werden.

3. September 1962
Borter

und 25 Mitunterzeichner

III.
Nachdem die Parlamente der Kantone Aargau

und Luzern den technischen Lehranstalten der
erwähnten Kantone die ergänzende Bezeichnung
«Ingenieurschulen» gegeben haben, wird der
Regierungsrat ersucht, dem Grossen Rat Bericht und
Antrag zu stellen, damit auch die bernischen Techniken

die gleiche Bezeichnung führen können.
Den Absolventen der Techniken Burgdorf, Biel

und St. Immer ist ein Fähigkeitszeugnis als
Ingenieur HTL bzw. Architekt HTL auszuhändigen.

3. September 1962

Dr. Schaffroth
und 10 Mitunterzeichner

IV.
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem

Voranschlag für 1963 eine Steueranlage von 2,0
zugrunde zu legen.

3. September 1962

Dr. Schorer
und 27 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Postulate :

I.

Il existe à l'entrée du village de Courgenay, côté
Cornol, un double virage, le premier à gauche et
le deuxième à droite. Ces virages sont particulièrement

dangereux, parce que la visibilité est masquée
par un mur et des maisons. Du 20 juillet 1961 au
10 août 1962, soit durant une année environ, il y a
eu à cet endroit 9 accidents à déplorer. Il est donc
urgent de remédier à cet état de choses.

Aussi, je proposerais à la Direction de police
d'installer au plus tôt 2 signaux «Double virage»
des deux côtés du parcours dangereux. Ces signaux
rendront les automobilistes attentifs, surtout les
étrangers, aux risques qu'ils peuvent encourir s'ils
ne réduisent pas leur allure.

3 septembre 1962

Voyame

(Beim Dorfeingang von Courgenay, Richtung
Cornol, besteht eine links- und rechtsseitige
Doppelkurve. Diese Kurven sind besonders gefährlich,
weil sie durch eine Mauer und Häuser
unübersichtlich sind. Vom 20. Juli 1961 bis 10. August 1962,
also ungefähr während eines Jahres, sind hier
9 Unglücksfälle entstanden. Abhilfe ist deshalb
dringend nötig.

Ich würde der Polizeidirektion vorschlagen, auf
beiden Seiten der gefährlichen Stelle baldmöglichst
eine Tafel «Doppelkurve» anzubringen. Diese
Signale würden die Automobilisten, besonders die
Ausländer, auf die bestehenden Gefahren aufmerksam

machen, wenn sie die Geschwindigkeit nicht
herabsetzen.)

II.
Die Praxis hat gezeigt, dass bei Vorfragen für

Subventionszusicherungen beimBauvonSchwimm-
badanlagen von der Regierung keine klare Antwort
erteilt werden kann.

Der Regierungsrat wird daher eingeladen, zu
prüfen, ob nicht für die Subventionierimg von
Schwimmbadanlagen allgemein gültige Vorschriften

aufzustellen sind, wie das für Schulhausbauten
der Fall ist.

3. September 1962

Stauffer (Büren a. d. A.)
und 33 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

I.
Am 30. November 1961 hat der Grosse Rat seine

Beratungen über eine Änderung des Gesetzes über
das Dienstverhältnis der Behördemitglieder und
des Personals der bernischen Staatsverwaltung
vom 7. Februar 1954 insbesondere bezüglich der
sogenannten Nebenbeschäftigungen der
Regierungsräte abgeschlossen. Das Volk stimmte in der
Volksabstimmung vom 1. April der Vorlage zu.
Diese ist zusammen mit dem «Dekret über die
Besoldungen der Mitglieder des Regierungsrates»
rückwirkend auf den 1. Januar 1962 in Kraft
getreten.

Der neue Art. 11 des Gesetzes sieht u. a. über
die Tätigkeiten der Mitglieder des Regierungsrates
in Verwaltungsorganen wirtschaftlicher oder
gemeinnütziger Unternehmungen eine jeweilige
Berichterstattung an den Grossen Rat im
Staatsverwaltungsbericht vor. Da im vorliegenden
Staatsverwaltungsbericht eine solche Berichterstattung
noch nicht erfolgt ist und zudem Art. 48bis des
Gesetzes vorsieht, dass Tätigkeiten, welche den neuen
Bestimmungen widersprechen, auf den
nächstmöglichen Zeitpunkt aufzuheben sind, wird der
Regierungsrat ersucht, Auskunft zu erteilen über
die zurzeit noch bestehenden Zugehörigkeiten von
Mitgliedern des Regierungsrates zu Verwaltungsorganen

wirtschaftlicher und gemeinnütziger
Unternehmungen.

3. September 1962

Christen (Bern)
und 14 Mitunterzeichner

II.
Der Amtsbezirk Seftigen hat im Verhältnis zu

seiner Einwohnerzahl und Steuerkraft unverhältnismässig

hohe Strassenlasten. Der Ausbau der
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Staats- und Gemeindestrassen erfordert in nächster

Zeit grosse finanzielle Mittel. Der rege
Touristenverkehr in unserer schönen Voralpenwelt
rollt immer noch über lange Staubstrassen, was
für die Strassenbenützer und namentlich auch für
die Anwohner eine richtige Plage ist.

Ein weiteres aktuelles Problem stellt sich im
Zusammenhang mit der zunehmenden Motorisierung

unserer Armee. Unser Amtsbezirk wird mit
schweren Raupen- und Räderfahrzeugen auf
verschiedenen Routen sehr stark befahren. Staatsund

Gemeindestrassen sind diesen Belastungen
grösstenteils nicht gewachsen. Es entstehen jedes
Jahr grosse Schäden.

Der Regierungsrat wird daher ersucht, Auskunft
zu erteilen, was er in dieser für uns wichtigen
Angelegenheit zu unternehmen gedenkt.

3. September 1962

Fankhauser (Toffen)

III.
Selon les constatations faites, les cultures de

céréales d'automne ont subi par le gel des dégâts
considérables. Face à l'ampleur de ces pertes
occasionnées par le réensemencement, le Conseil-
exécutif est-il prêt à ouvrir une action destinée à
indemniser les agriculteurs sinistrés?

L'urgence est demandée.

3 septembre 1962

Fleury

(Das Wintergetreide hat nachgewiesenermassen
beträchtliche Frostschäden erlitten. Ist der
Regierungsrat bereit, im Hinblick auf die durch die
Neuaussaat entstandenen erheblichen Verluste den
Landwirten durch eine Aktion zu Hilfe zu
kommen?)

Es wird Dringlichkeit verlangt.

IV.
Auf dem schweizerischen Geld- und Kapitalmarkt

zeichnen sich in den letzten Monaten
Spannungstendenzen ab, die den Regierungsrat und die
kantonalen Bankinstitute beschäftigen müssen.

Im Hinblick auf die erwünschte Konjunkturdämpfung

mag sich eine gewisse Verknappung
günstig auswirken. Eine Verschärfung der Lage
birgt jedoch die Gefahr einer Erhöhung des Hypo-
thekarzinsfusses in sich. Eine solche Massnahme
müsste in erster Linie die stark verschuldete
Landwirtschaft, aber auch jene gewerblichen Mittel-
und Kleinbetriebe treffen, die von der Konjunktur
ebenfalls wenig profitieren und infolge Mangel an
Arbeitskräften zu grössern Investitionen gezwungen

waren. Ebenso wären unerfreuliche Auswirkungen

bei den Mietzinsen zu erwarten.
Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung,

dass volkswirtschaftlich gesehen weiterhin ein
möglichst stabiler Zinsfuss angestrebt werden
sollte? Ist er zudem bereit und in der Lage, gegenüber

der schweizerischen Nationalbank und
andern zuständigen Instanzen Massnahmen
vorzuschlagen, die einer ungesunden Entwicklung auf

dem Gebiet des Hypothekarzinsfusses entgegenwirken?

3. September 1962

Blaser (Zäziwil)
und 26 Mitunterzeichner

V.
Der Mangel an Pflegepersonal der Krankenanstalten,

Altersasyle und Pflegeheime nimmt
ständig zu und droht zu einem wahren Notstand
zu führen.

Der Regierungsrat wird daher im Hinblick auf
die staatspolitische Bedeutung des Pflegewesens
um Auskunft ersucht, was für Möglichkeiten nebst
den bisher getroffenen Massnahmen bestehen, dem
so wichtigen Problem erfolgreich zu begegnen.

3. September 1962

Brodbeck
und 56 Mitunterzeichner

VI.
Der Seuchenzug auf Iseltenalp hat die Bauernsame

von Gündlischwand und der Bödeli-Gemein-
den schwer getroffen. Es ist zu befürchten, dass
durch dieses Unglück neuerdings mehrere
Bergbauern veranlasst werden, der Landwirtschaft den
Rücken zu kehren.

Der Regierungsrat wird angefragt, welche
Möglichkeiten offenstehen, um unvermeidliche Härtefälle

zu mildern und die Betroffenen in Stand zu
setzen, den gleichen und möglichst gleichwertigen
Viehstand zu erwerben.

3. September 1962

Boss
und 3 Mitunterzeichner

Gehen an die Regierimg.

Eingelangt ist folgende

Einfache Anfrage:
Von 21 Zügen Richtung Thun (Fahrplan

Amtliches Kursbuch Nr. 44, Strecke Bern-Belp-Thun)
halten in Bern-Weissenstein (Haltestelle) 2 Züge,
17.25, 18.02; von 18 Zügen Richtung Bern halten
in Bern-Weissenstein (Haltestelle) 3 Züge, 6,03,
6.26, 6.46.

Die Nebenbahnen sollten doch über die Stoss-
zeiten auch den Stadtverkehr entlasten. Allen
Verkehr, den man von der Strasse wegziehen kann,
muss man wegnehmen, damit die Strassenverstop-
fungen weniger häufig auftreten würden. So sollte
eine Haltestelle besser bedient werden, vielleicht
mit «Halt auf Verlangen». Die Bahn hat doch die
Haltestelle gebaut, um den Fahrgästen zu dienen.
Die Fahrgäste sehen nun, dass der Zug an ihrer
Haltestelle vorbeisaust. Sie selber müssen sich nach
der Station Fischermätteli oder Weissenbühl
bemühen, was für sie zu weit ist. Deshalb gehen sie
auf das schon überfüllte Tram oder den Bus.
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Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung,
dass auf den nächsten Fahrplanwechsel eine
Verkehrsteilung möglich sein sollte?

4. September 1962

Fafri

Geht an die Regierung.

Tagesordnung

Interpellation der Herren Grossräte Hadorn
und Mitunterzeichner (für die BGB-Fraktion)

betreffend Eindämmung der
Hochkonjunktur

(Fortsetzung)

(Siehe Seite 264 hievor)

Bircher. Herr Hadorn wird ohne weiteres erwarten,
dass wir einiges auf seine gestrigen Ausführungen

erwidern. Er hat gesagt, dass die
Organisationen der Arbeitnehmer nicht im gewünschten
Masse mitgeholfen haben, die Massnahmen zur
Dämpfung der Konjunktur durchzuführen,
wodurch sie eine grosse Verantwortung auf sich
geladen haben. Ich glaube, wir brauchen kein schlechtes

Gewissen zu haben. Es wäre mir natürlich jetzt
ein Leichtes, etwas Demagogie zu betreiben. Nachdem

gesagt wurde, die Bauern hätten auf die
Erhöhung des Milchgrundpreises bis zum Herbst
verzichtet, um ihren Anteil an der Niedrighaltung der
Preise zu leisten, so muss ich doch auf die
verschiedenen Beschlüsse des Bundesrates in den
letzten Wochen aufmerksam machen, die sicher
die Teuerung ebenfalls beeinflussen. Es ist auch
darauf hinzuweisen, was mit den Kartoffeln usw.
vorgesehen ist. Aber das alles wissen Sie besser
als ich. Ich will daher darauf nicht näher eintreten,

sondern nur untersuchen, ob der Vorwurf, den
man an uns richtet, berechtigt ist.

Wo liegt der Ausgangspunkt der Konjunktur-
überhitzung? Es wird natürlich immer Kreise
geben, die versuchen, die Schuld auf andere
abzuschieben. Wir können uns aber etwas auf Fachleute
verlassen. Nach der Auffassung von Direktor
Hummler, vom Direktor der Nationalbank und von
einer Reihe von Fachleuten ist der Kernpunkt der
Überhitzung in den übertriebenen Investitionen
bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten usw. zu
suchen. Infolge der Aufblähung der Industrie und
der Investitionen hat das Volkseinkommen in den
letzten zehn Jahren von 17 auf 27 % zugenommen.
Hier liegt also, wie gesagt, der Kernpunkt,
wahrscheinlich nicht an einem andern Ort, sicher nicht
bei den Löhnen. Die Investitionen sind so stark
gestiegen, weil offenbar trotz den Löhnen Gewinne
gemacht wurden, die beträchtliche Investitionen
durch Selbstfinanzierung erlauben. Soweit die
Investitionen der Produktivitätsverbesserung dienen,
liegen sie im Interesse der Arbeitnehmer und der
ganzen Wirtschaft. Wir haben aber gehört-der
Ratspräsident hat es in der Einleitungsansprache
gesagt -, dass wir nicht aus der Schweiz eine ein¬

zige Fabrik machen wollen, die mit soundsoviel
ausländischen Arbeitskräften noch in Betrieb
gehalten werden kann.

Die Frage ist nun: Sind wir die schwarzen
Schafe? Wir verlangen den Teuerungsausgleich,
wenn die Teuerung ständig steigt. Sie wird erneut
steigen, weil eine Reihe von Produkten in den
Preisen gestiegen sind. Ich gönne den kleineren
Bauern jede Verbesserung ihrer Lage; es ist aber
klar, dass wir keine Reallohneinbussen in Kauf
nehmen können. Es sollte unbestritten sein, dass
die Arbeiterschaft, wenn die Produktivität steigt,
wie das in den letzten Jahren der Fall war, über
den Teuerungsausgleich hinaus auch noch etwas
vom Produktivitätsanstieg haben sollte, sonst
würde bei der Verteilung des Kuchens etwas nicht
stimmen. Es bleibt auch so noch genug für jene,
die auf der Gewinnseite stehen. Auch hier haben
wir nicht übermarcht.

Man wirft uns vor, wir hätten mit der
Arbeitszeitverkürzung der Entwicklung Vorschub geleistet,

dass noch mehr Ausländer bei uns tätig sein
müssen. Schauen Sie aber einmal über unsere
Grenzen hinaus; dann erkennen Sie, dass man dort
die Arbeitszeit auf einen einzigen Anhieb um 2 bis
4 Stunden verkürzt und die 40-Stunden-Woche
eingeführt hat. Das ist an einzelnen Orten mit Streiks
erzwungen worden, während wir Vernunft haben
und Schritt für Schritt stundenweise Herabsetzungen

erstreben und im Einvernehmen mit der
andern Seite innerhalb von 6 oder 7 Jahren im
Mittel vielleicht um 3 Stunden kürzen. Nun wirft
man uns vor, wir handelten nicht konjunkturgerecht,

anstatt dass man uns dankt, dass wir schrittweise

vorgehen, so, wie es die Landwirtschaft
verdauen kann.

Wenn sich 620 000 ausländische Arbeitskräfte in
der Schweiz befinden, so sind wir weiss Gott nicht
daran schuld, sondern eben die Investitionen in
Neu- und Erweiterungsbauten, was ständig weitere

Arbeitskräfte erfordert. Im einen oder andern
Fall hätte man sicher etwas bescheidener bleiben
können. Ich will nicht in die Einzelheiten gehen;
wenn aber an einer Konferenz der Spitzenverbände
der Arbeitgeber hohe Töne angeschlagen wurden,
man werde dafür sorgen, dass keine weiteren
ausländischen Arbeitskräfte mehr in die Schweiz kommen,

der Staat brauche nicht einzugreifen, man
werde selber zum Rechten sehen, man habe einen
dringenden Aufruf an alle Gruppen zur
Konjunkturbekämpfimg erlassen, so ist doch, nachdem
gleichwohl hunderttausend ausländische Arbeitskräfte

mehr vorhanden sind, zu bemerken, dass
offenbar in diesen Kreisen die Selbstkontrolle versagt

hat, nicht bei uns. Hier möchte ich wieder auf
die Eröffnungsansprache des Ratspräsidenten
hinweisen und fragen: Sollen die Leute mit Einkommen

von Fr. 800 000—, Fr. 600 000—, Fr. 300 000.—
und Fr. 50 000.— bis Fr. 100 000. diese Beträge
sind nicht aus den Fingern gesogen, sondern können

nachgelesen werden - vorangehen oder der
Mann mit einem Einkommen von Fr. 6000.—
aufwärts und auf die Anpassung seines Lohnes an die
Teuerung und auf seinen Anteil an der
Produktivitätssteigerung und dieser Gewinne verzichten?

Wenn wir die Erklärung abgäben, es würden
keine Lohnerhöhungen mehr verlangt, die Löhne
würden auf dem bisherigen Niveau bleiben, glau-
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ben Sie wirklich, dass beim jetzigen Mangel an
Arbeitskräften, bei der gegenwärtigen Jagd nach
Arbeitskräften die Löhne tatsächlich stehen bleiben?
Die Löhne würden ohne Zweifel wegen dringender

Aufträge davonrennen. Die kleinen Branchen
würden getroffen, bei denen die Hochkonjunktur
sowieso nicht im gleichen Masse spielt wie bei den
andern. Man weiss hier im Rate, dass wir ganz
allgemein eine einigermassen gerechte, gleichmässige
Entwicklung haben. Wann soll denn der Arbeiter
seine Stellung etwas verbessern, wenn nicht in diesen

Jahren? Ich glaube also ruhig sagen zu dürfen,
dass wir kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen.

Ich zitiere zum Schluss einen sicher unverdächtigen

Zeugen, nämlich den Präsidenten der
Schweizerischen Nationalbank, Direktor Schwegler, der
bestätigt hat, dass die Gewerkschaften in den letzten

zehn Jahren ein hohes Mass an Einsicht und
Vernunft an den Tag gelegt haben. Wir haben, im
ganzen gesehen, in den vergangenen Jahren
immer Rücksicht genommen, obwohl wir die
Uberbordung hätten ausnützen können.

Ich habe gestern eine halbkommunistische
Zeitung in die Hand bekommen, worin den
Gewerkschaftern vorgeworfen wird, sie seien dumm, sie
verübten Verrat an der Arbeiterschaft, weil sie die
Hochkonjunktur nicht rücksichtslos ausnützen.Wir
sollten ein Beispiel an dieser oder jener Gruppe
nehmen, die ihre Forderungen durch Streiks
unterstrichen haben. Im Jahre 1961 ging aber in der
ganzen Schweiz keine einzige Stunde durch Streik
verloren. Ist das keine Leistung? Schauen Sie nach
Frankreich oder in andere Länder, dann wissen
Sie, was das bedeutet. Ich hoffe daher, dass man
uns dankbar ist und uns nicht gewissermassen als
schwarze Schafe hinstellt. Das habe ich in aller
Ruhe sagen wollen. Was gestern von Herrn Ha-
dorn wegen der Verantwortung bemerkt wurde,
darf also etwas korrigiert werden. Diese
Verantwortung ist an einem andern Orte zu suchen.

Hirt (Utzenstorf). Wenn ich als Neuling im Rate
zu einem so wichtigen Thema das Wort ergreife,
so tue ich das nicht ohne gewisse Hemmungen. Es
wäre mir lieber gewesen, meinen Probegalopp auf
einem etwas einfacheren Gebiet zu machen. Ich
glaube, dass es gut ist, wenn die Diskussion über
eine Sache verlangt wurde, die uns alle angeht und
von eminenter Bedeutung ist. Fast will mir scheinen,

dass das Sprichwort «Nichts ist so schwer zu
ertragen, wie eine Reihe von guten Jahren» heute
auch für uns seine Bestätigung findet.

Wenn ich mich zu der Frage über Massnahmen
zur Dämpfung der Konjunktur äussere, so möchte
ich dies in allgemeiner Form tun und mich bemühen,

sachlich zu bleiben.
Zweifellos wohnen einer lange andauernden

Prosperität Gefahren inne. Sie zu erkennen
gehört zu den Hauptaufgaben der Unternehmungsführung,

aber auch der Exponenten der
Arbeitnehmerschaft und des Staates. Ich möchte mich
weniger zu den von der Volkswirtschaftsdirektion
in die Wege geleiteten Erhebungen als zum
Problem als solchem äussern. Die Gründe, die zu einer
Uberhitzung der Konjunktur geführt haben, sind:
Überbeanspruchung der schweizerischen
Volkswirtschaft und ihres Produktionsapparates, der zu¬

nehmende Mangel an Arbeitskräften bei steigenden
Löhnen und verkürzter Arbeitszeit, der Nach-

frageüberschuss und die gewaltigen Neuinvestitionen.

All dies führte in den Jahren 1961/62 zu
starken Preissteigerungen, deren inflatorische
Wirkung nicht übersehen werden konnte. Im Januar
1962 erfolgte im Hinblick auf diese unerfreuliche
Entwicklung ein Aufruf der Spitzenverbände,
autonome Anstrengungen zur Selbstdisziplinierung
der Wirtschaft zu unternehmen. Es besteht kein
Zweifel darüber, dass der Appell der Spitzenverbände

an die schweizerische Unternehmerschaft
am Platze war, weil sie mit zu den Sündern gehört.
Sie hat damit aber auch das Verantwortungsbe-
wusstsein der privaten Wirtschaftskreise zum
Ausdruck gebracht.

Ich habe vorhin die Hauptgründe genannt, die
zu der heutigen Situation geführt haben. Fehler
haben aber alle Beteiligten begangen und ich
möchte diese Behauptung im nachfolgenden
erhärten. Dabei will ich bei der Unternehmerschaft
anfangen, d. h. also zuerst vor der eigenen Türe
wischen.

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass Industrie,
Gewerbe und Handel in den letzten Jahren nicht
nur höhere Umsätze erzielten, sondern fast durchwegs

auch steigende Geschäftsgewinne zu
verzeichnen hatten. Das ist an und für sich erfreulich,
deutet es doch einerseits auf einen hohen
Beschäftigungsgrad hin, zeugt aber anderseits auch dafür,
dass es im allgemeinen gelungen ist, die
Kostenverteuerungen durch Rationalisierungsmassnah-
men und Verbesserung der Produktivität
aufzufangen. Anderseits verleitet das natürlich zu
grösseren Neuinvestitionen, und zwar meistens im
Sinne einer Ausweitung der Produktionsanlagen.
Das mag so lange in Ordnung sein, als damit die
Produktivität und die Konkurrenzfähigkeit weiter
verbessert werden können, ist im heutigen
Zeitpunkt aber völlig widersinnig, wenn sie mit der
Einstellung neuer Arbeitskräfte verbunden ist. In
dieser Richtung waren unserer wirtschaftlichen
Expansion seit einigen Jahren bestimmte Grenzen
gesetzt, die wir unvernünftigerweise längst
überschritten haben. Es handelt sich dabei ganz einfach
um die Missachtung wirtschaftlicher Spielregeln,
was sich nun heute nachteilig auswirkt.

Aber auch die Arbeitnehmerschaft ist von der
guten Konjunktur zu Forderungen verleitet worden,

die meines Erachtens nicht durchwegs vertretbar
sind. Ich spreche hier nicht einmal sosehr von

den Lohn- und Sozialforderungen, sondern
vielmehr von der Arbeitszeitverkürzung. Dass die
Verkürzung der Arbeitszeit nicht beliebig weit getrieben

werden kann, ohne dass sich für unser Land
schwerwiegende Folgen einstellen (Verteuerung
der Produkte, steigende Lebenshaltungskosten,
Frage der Wettbewerbsfähigkeit etc.) sollte allen
verantwortungsbewussten Kreisen klar sein. Hier,
wie kaum anderswo, geht es darum, die für unsere
besonderen Verhältnisse relativ eng gezogenen
Grenzen rechtzeitig zu erkennen und sich nicht
auf Experimente einzulassen. Ich bin mir bewusst,
dass Arbeitszeitverkürzungen in allen Industriestaaten

mit freier Wirtschaft ein Zeichen der Zeit,
eben einer goldenen Zeit sind. Soweit uns die
technischen Errungenschaften eine Verkürzung der
Arbeitszeit ohne Einbusse der Produktivität er-
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lauben, d. h. solange wir in der Lage sind, den
Ausgleich durch Rationalisierungsmassnahmen zu
schaffen, kann sie anderseits aber auch als einen
Fortschritt in der Entwicklung unseres
Wirtschaftssystems gewertet werden. Jedenfalls ist das
wirtschaftliche System des Kommunismus, das uns
immer als überlegen gepriesen wird, nicht in der
Lage, solche Zugeständnisse zu machen. Bei
zunehmendem Mangel an Arbeitskräften und einem
Heer von weit über 500 000 Gastarbeitern (Herr
Kollege Bircher hat sogar von über 600 000 gesprochen)

sind aber weitergehende Begehren um
Arbeitszeitverkürzung wenig sinnvoll. Sie stehen, rein
volkswirtschaftlich betrachtet, in einem absoluten
Widerspruch zu den heutigen Verhältnissen auf
dem Arbeitsmarkt. Auf die katastrophalen
Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen bei den
Dienstleistungsbetrieben und auch in der
Landwirtschaft kann ich heute hier aus zeitlichen Gründen

nicht näher eintreten. Dass es der Arbeitnehmerschaft

mehrheitlich nicht in erster Linie darum

geht, weniger zu arbeiten, sondern mehr zu
verdienen, zeigt sich schon darin, dass die
Bereitschaft besteht, höher bezahlte Überstunden zu
leisten. Wer wollte ihr diese Einstellung verargen?

In meiner Eigenschaft als Präsident des Handelsund

Industrievereins Burgdorf und Umgebung
habe ich seinerzeit zuhanden der Berner Handelskammer,

bzw. des Vorortes folgende Empfehlungen
zur Dämpfung der überhitzten Konjunktur

gemacht.

Es sollen sich verpflichten:

a) Die Unternehmerschaft:

1. Einen Teil der erzielten Gewinne zur Verbilli-
gung der Produktenpreise zu verwenden und alle
Anstrengungen zu unternehmen um Teuerungsfaktoren

soweit immer möglich durch
Rationalisierungsmassnahmen aufzufangen, damit eine
Abwälzung auf den Konsumenten vermieden werden
kann.

2. Betriebserweiterungen nur dann vorzunehmen,
wenn damit im Interesse der Konkurrenzfähigkeit
die Produktivität pro Arbeitskraft gesteigert werden

kann, d.h. also, wenn sie ohne Neueinstellung
von Arbeitskräften möglich sind. Vor allem aber
jene Betriebsausweitungen strikte zu unterlassen,
die auf die Deckung eines Spitzenbedarfes
ausgerichtet sind.

3. Das ungesunde Wegengagieren von Arbeitskräften

zu unterlassen und sich auf eine verant-
wortungsbewusste Lohnpolitik zu besinnen.

4. Weitere Begehren um Arbeitszeitverkürzungen
konsequent abzulehnen.

b) Die Arbeitnehmerseite:
1. Vor allem Begehren um Einführung weiterer

Arbeitszeitverkürzungen zu unterlassen, da solche
im heutigen Zeitpunkt ganz einfach sinnlos und
nicht zu verantworten sind.

2. In den Forderungen um Reallohnverbesserungen
und um neue oder erhöhte Sozialleistungen

Zurückhaltung zu üben.

3. Sich bewusst zu werden, dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmer an der Bekämpfung der In¬

flation ein gemeinsames Interesse haben, und dass
nur eine sinnvolle Zusammenarbeit Erfolg
verspricht.

c) Der Staat:
Seinerseits mit dem guten Beispiel voranzugehen.

Es erübrigt sich, die von den Spitzenverbänden
schlussendlich vorgeschlagenen Massnahmen hier
näher zu erörtern; sie sind Ihnen allen bekannt.
Sich über die Auswirkungen des Appells zu
äussern, ist heute wohl verfrüht, doch bin ich der
Meinung, dass sie zum mindesten so wirksam sein
werden, wie es staatliche Massnahmen zur
Konjunkturlenkung hätten sein können, vorausgesetzt
eben, dass alle Beteiligten loyal mitmachen, womit
ich auch schon angetönt haben möchte, dass ich
gegen weitere staatliche Massnahmen bin, so lange
noch andere Wege offenstehen. Ich bin überzeugt,
dass das auch die Meinung unserer Landesbehörde
und unserer Kantonsregierung ist.

Nun noch kurz zu den Massnahmen unserer
Behörden: die von der Schweizerischen Nationalbank
in Zusammenarbeit mit den wichtigsten
Bankinstituten am 26. März 1962 vereinbarten
Kreditrestriktionen dürften im laufenden Jahr nur wenig
wirksam werden, da die Massnahme etwas spät im
Jahr erfolgte. Man hofft indessen auf eine etwas
grössere Kürzung der Kreditzuwachsraten für 1963.

Die Beurteilung der Kreditbegehren nach den
Gesichtspunkten einer gesunden Konjunkturpolitik
dürfte in der Praxis nicht ganz so leicht und daher
vielfach problematisch sein. Auch steht ja der Weg
der Eigenfinanzierung offen. Ich frage mich auch,
wie die Einschränkung der Bauvorhaben, d. h. die
Koordinierung der Bauvorhaben durch die Herren
Regierungsstatthalter und der hiefür gebildeten
Kommissionen funktionieren soll. Ich bin da sehr
skeptisch, weil man doch unterscheiden muss
zwischen Bauvorhaben, die der Rationalisierung und
Steigerung der Produktivität dienen, und solchen,
die diesen Zweck nicht erfüllen. Das dürfte
ausserordentlich schwierig und heikel sein.

Ich komme zum Schluss. Wenn alle Beteiligten
mit gutem Willen an der Eindämmung der
Konjunktur mitarbeiten, dürfte ein gewisser Erfolg
nicht ausbleiben. Dabei vertrete ich die Ansicht,
dass die heutige inflatorische Entwicklung nicht
überschätzt werden sollte. Eine Hochkonjunktur
mit den ihr zwangsläufig anhaftenden Nachteilen
ist gegenüber einer Wirtschaftskrise mit all ihren
Folgen immer noch das kleinere Übel. Zudem zeigen

sich in den meisten europäischen Ländern
bereits Symptome einer Selbstkorrektur der
überhitzten Konjunktur, indem eine Abschwächung des
wirtschaftlichen Wachstums festzustellen ist. Denken

wir auch daran, dass bis heute die Zauberformel

der Vollbeschäftigung mit stabilen Preisen
nicht gefunden wurde.

Zingg (Bern). Um Wiederholungen zu vermeiden,

will ich nicht alles sagen, was ich mir notiert
habe. Man ist der Auffassung, es sollten weniger
ausländische Arbeiter beschäftigt werden, aber
allem Anschein nach ist man nicht bereit, unter die
Ausländerzahl endlich einmal einen Strich zu
ziehen. Wenn man jedoch ständig mehr Ausländer in
die Schweiz hereinlässt, werden sie selbstverständ-
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lieh auch beschäftigt. Die einen Firmen fangen
vielleicht an, zurückzuhalten, um das Mass nicht
zu übersteigen, das sie sich selber gesetzt haben,
auf Grund des Appells der Spitzenverbände. Aber
wenn Sie sehen, wie ihre Konkurrenten sich nicht
einschränken, sondern weiterfahren wir bisher,
dann sagen sie sich: Auch mir ist meine eigene
Firma lieber, ich will nicht zusehen, wie die
andern profitieren, während ich in Rückstand gerate.
Die Maschinen- und Metallindustrie hat erklärt,
sie wolle die Arbeiterzahl um nicht mehr als 2 °/o
Ausländer vermehren, und die Spitzenverbände
haben ebenfalls deutlich erklärt, dass mit der
Beschränkung der Anstellung von ausländischen
Arbeitskräften Ernst gemacht werden müsse. Da wäre
es am Platze, dass auch die Behörden die Tendenzen

und Absichten der Unternehmungen
unterstützen. Die Gewerkschaften haben schon seit vielen

Jahren auf ein Maximum in der Zulassung von
Ausländern tendiert und diese Beschränkung
immer wieder gefordert. Im Februar 1961 hatten wir
im Kanton Bern 33 852 Ausländer verzeichnet, im
Februar 1962 waren es 45 027. Das sind 30 % mehr
von einem Jahr auf das andere. Im August 1961
hatten wir im Kanton Bern 57 714 ausländische
Arbeitskräfte. Wenn die Erhöhung vom August
1962 der Erhöhung von Februar zu Februar
entsprechen würde, hätten wir dieses Jahr im August
über 75 000 ausländische Arbeitskräfte im Kanton
Bern. Die tragbare Grenze ist nach meiner
Auffassung schon lange überschritten. Es ist dringend
notwendig, endlich einen Strich zu ziehen.

Die Gewerkschaften sind sicher gerne bereit,
Massnahmen zu besprechen, wenn sie sehen, dass
man wirksame Mittel anwenden will. Solange man
aber von den Spitzenverbänden und Behörden aus
nicht einmal bereit ist, darüber zu diskutieren, eine
obere Grenze für die Zulassung von ausländischen
Arbeitskräften anzusetzen, müssen sich die
Gewerkschaften fragen, ob man es nicht einfach auf
einen Lohnstopp abgesehen hat.

Herr Hadorn hat gesagt, die Organisationen der
Arbeitnehmer hätten nicht im gewünschten Masse
mitgemacht. Er will damit den Arbeitnehmerorganisationen

die Verantwortung aufladen, dass es mit
der Konjunkturdämpfung nicht vorwärts geht. Nun
hat aber die «Schweizerische Arbeitgeberzeitung»
bereits am 8. Februar 1962 geschrieben: «Immerhin

haben alle gewerkschaftlichen Verlautbarungen
die Bereitschaft zu Gesprächen mit den
Sozialpartnern gezeigt. Die doch durchwegs zustimmende
Einstellung aller Gewerkschaften gegenüber der
Aufnahme von Kontakten lässt immerhin darauf
schliessen, dass mit einigermassen gutem Willen
derartige Gespräche, wenn sie organisatorisch
sorgfältig vorbereitet sind, Früchte tragen
können.» Warum man diese Früchte nicht ernten
konnte, ist mir unbekannt. Vielleicht ist ein Reif
gefallen, woran bekanntlich das Wetter schuld ist.
Wir dürfen auf alle Fälle feststellen, dass sogar die
grössten Gegner der Gewerkschaften deren guten
Willen zu Gesprächen anerkannt haben. Da ist es,
gelinde gesagt, eine Unterschiebimg, wenn man
die Arbeitnehmerorganisationen beschuldigen will,
sie hätten nicht mitgemacht, um auf sie die
Verantwortung für ein eventuelles Scheitern der
Konjunkturdämpfungsbestrebungen zu schieben. Man
wende die Mittel an, die die Arbeitgeberverbände

ihren Mitgliedern selber empfehlen. Das schliesst
die Anwendung weiterer Mittel nicht aus.

Imboden. Gestatten Sie mir als Mitglied einer
lokalen Konjunkturdämpfungskommission ein paar
Worte zu dieser Angelegenheit. Wir haben es im
Amt Thun vor allem empfunden, dass man uns die
öffentlichen, d. h. die staatlichen Bauvorhaben
weggenommen hat, wir also nichts dazu zu sagen
haben. Wenn man sieht, welch grossen Prozentsatz
diese Bauvorhaben bei uns ausmachen, kann man
das sicher begreifen. Hier steht selbstverständlich
das Spital, das 10 Millionen kostet, ausser Diskussion.

Es ist klar, dass man den Schlossumbau, der
im Gange ist, nicht bremsen kann. Mit dem Bau
des neuen Kantonalbankgebäudes wurde angefangen;

auch da können wir nicht bremsen. Hingegen
hat man bei einem grossen Bauvorhaben einer
Immobiliengesellschaft in der Nähe von Thun, im
Schwäbis, das Gefühl, man könne etwas
abbremsen.

Speziell möchte ich auf die verhältnismässig vielen

Bachverbauungen an der Aare und Zulg
aufmerksam machen. Gerade hier hat man den
Eindruck, man könne beim Ausbau der Bachböschungen

etwas zurückhalten, da man ja nicht weiss, woher

die Leute nehmen. Da haben wir aber keinen
Einfluss. Auf der andern Seite mutet man uns zu,
die gewerblichen und industriellen Bauvorhaben,
die am meisten zugenommen haben, zu dämpfen,
wo wir doch im Amte Thun seit Jahren grosse
Anstrengungen unternehmen, um solche Betriebe
herbeizuziehen. Sie können sich vorstellen, dass die
Kommission dort nicht gerade auf grosse Liebe
stösst. Im Amte Thun werden im allgemeinen
Fabriken und andere Unternehmungen noch nicht
mit sehr viel Ausländern betrieben. Wir haben eher
die Auffassung, dass wir ein Reservoir für die
andern Landesteile sind und folglich unsere Betriebe
nicht mit Ausländern aufblähen. Ich wollte diese
Bemerkungen machen, um zu zeigen, dass die
Möglichkeiten einer lokalen Kommission ganz bestimmt
nicht gross sind. Man hat in den Zeitungen
Befürchtungen geäussert, man wolle nicht neue
Gebilde schaffen, die man nachher nicht mehr
wegbringe. Ich kann Sie versichern, dass unsere
Konjunkturdämpfungskommission abtreten wird,
sobald man es verlangt.

Tschäppät. Das Votum des Herrn
Volkswirtschaftsdirektors gibt mir keinen Anlass, hier zu
sprechen, wohl aber das Votum von Herrn Kollege
Hadorn. Wir müssen uns aus verständlichen Gründen

dagegen wehren, dass der Eindruck erweckt
werden könnte, die einen hätten den guten Willen,
bei der Konjunkturdämpfung mitzuhelfen, die
andern nicht. Ich kann Herrn Kollege Hadorn
versichern, dass auch wir grundsätzlich für Massnahmen

zur Dämpfung der überhitzten Konjunktur
sind. Wir sind sogar für wirksame Massnahmen,
d. h. für solche, die mit rechtlichen Mitteln
durchgesetzt werden können. Ich bin nicht ganz sicher,
ob alle Kreise in diesem Saale in der Bekämpfung
der Überhitzung so weit gehen möchten. Ich will
darauf nicht näher eintreten, jedoch betonen: Die
jetzige Grundlage ist der gute Wille, nur der gute
Wille. Man kann grosse Hoffnungen an diesen gu-
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ten Willen knüpfen; man kann aber auch gewisse
Befürchtungen haben. Ich kann mir nicht vorstellen,

dass ein Appell an das Bodenspekulantentum
eine grosse Wirkung hat. Dieses Gebiet gehört auch
zur Preissteigerung und Entwertung. Wir haben
schon einmal einen Appell des Bundesrates erlebt.
Damals wurden die öffentlichen Bauvorhaben
eingeschränkt, die privaten hingegen nicht. Der
Delegierte für Arbeitsbeschaffung hat erklärt, es dürfe
nicht mehr vorkommen, dass der öffentliche Bau
zurückhalte, während die Privaten in aller
Fröhlichkeit weiterbauen. Da muss ich Herrn Kollege
Hirt sagen: Für mich kommt nie in Frage, die
Einschränkung des öffentlichen Baues voranzustellen,
öffentlicher und privater Bau sollen auf der
gleichen Ebene sein. Wir haben gestern vom Herrn
Volkswirtschaftsdirektor gehört, dass der
gewerblich-industrielle Bau im Vordergrund steht. Dort
sollte man dämpfen. Hier beginnt für mich eine
gewisse Skepsis. Nehmen wir die Industrie. Was
passiert, wenn wir sie nicht bauen lassen? Dann
werden soundsoviele Unternehmen in den Kanton
Freiburg gehen, wo sie sich das Land schon
gesichert haben. Das gilt bis zu einem gewissen Grade
auch für das Grossgewerbe. Es besteht heute ein
Run unter den Kantonen, neue Industrien zu
erhalten. Wir im Kanton Bern haben mit dem lieben
Nachbarkanton Freiburg in dieser Beziehung
unsere Sorgen. Ich erwarte heute noch keine Antwort
auf diese Angelegenheit. Ich bin aber gespannt,
was andere Kantone in dieser Richtung vorgekehrt
haben.

Wo soll man noch dämpfen? Beim Wohnungsbau?

Wir leiden unter Wohnungsknappheit. Dazu
kommt, dass der Wohnungsbau und der Industriebau

heute ausserordentlich zusammenhängen. Sie
können nur dort Industrie haben, wo auch die
entsprechenden Wohnungen vorhanden sind, sonst
fehlt die Arbeiterschaft. Wo soll beim öffentlichen
Bau eingeschränkt werden? Die Schulhäuser
stehen nicht zur Diskussion. Man könnte bei den
Strassen einschränken. Ich bin auf dieDiskussionen
über das vorgelegte Strassenbauprogramm
gespannt. Dort wird sich zeigen, wie der Appell zur
Einschränkung der Bautätigkeit hier im Saale
gewirkt hat. Ich will damit nicht sagen, dass ich
gegen den Strassenbau bin; aber dieser Strassén-
bau als öffentlicher Bau steht heute im Vordergrund.

Die Kollegen vom Lande werden natürlich
erklären: Betrachtet die schönen Ladengeschäfte
in der Stadt Bern; diese wären auch nicht imbedingt

notwendig gewesen. Ich möchte nicht
beurteilen, ob sie notwendig sind oder nicht, jedoch
bemerken: Es hat sich bereits erwiesen, dass der
Appell zur Einschränkung der Bautätigkeit nicht
auf grosse Freude gestossen ist, denn es gehen
immer neue Baugesuche ein. Darin liegt eine
Widersprüchlichkeit. Jeder will Industrien, d. h.
Wohnungsbau, jeder will neue Strassen, jede lebendige
Ortschaft will ein neues Einkaufszentrum. Es wäre
völlig falsch, den Eindruck zu erwecken, die einen
wollten bei der Konjunkturdämpfung mithelfen,
die andern nicht. Uns fehlt vielleicht auf Grund
der gemachten Erfahrungen der Glaube, es sei mit
einem Appell allein und mit den Massnahmen, die
der Kanton vorgesehen hat, getan. Was heisst
Massnahmen? Der Kanton kann keine treffen, weil er
keine Rechtsgrundlage hat. Uns fehlt der Glaube,

weil man den Bär nicht waschen kann, ohne ihn
nass zu machen. Wir hoffen auch in unserem Interesse,

dass die Überhitzung zurückgehen kann. Wir
werden bei dem, was wir als vernünftig ansehen,
mitmachen, aber im Brustton der Überzeugung
könnte ich nicht erklären: Ich habe den Glauben,
dass jetzt eine Rückbildung stattfindet. Wir müssen

die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wir dürfen
unsere Eidgenossen nicht besser machen wollen
als sie sind, wenn es um das Geldverdienen geht.
Das ist der Zug unserer Zeit. Es wird schwer halten,

mit einem Appell durchzukommen. Deshalb
wäre ich froh, wenn Herr Kollege Hadorn den
Eindruck, den er erweckt hat, selbst wenn er ihn
nicht erwecken wollte, wieder ausgleichen würde,
denn in allen Kreisen, auch in den seinigen, werden

grosse Schwierigkeiten bestehen, mit dem
Appell Erfolg zu haben. Bis zu einem gewissen
Grade werden wir Erfolg haben, wenn alle am
gleichen Strick ziehen. In unseren Kreisen wird
das leichter sein als in den andern. Ich hoffe aber,
dass auch diese Kreise Erfolg haben werden.

Schaffroth. Es war teilweise interessant,
teilweise amüsant, dem Ballspiel, diesem Ping-Pong-
Match, zuzusehen. Man hatte den Eindruck, der
Ball werde einfach von den einen den andern
zugeworfen und umgekehrt. Verschiedene Votanten
haben vom guten Willen gesprochen. Der gute
Wille hört aber auf, wenn man sich vorerst gegenseitig

Vorwürfe macht. Man muss daher den guten
Willen zuerst dadurch unter Beweis stellen, dass
man keine Vorwürfe gegeneinander erhebt,
sondern sucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich
möchte nicht behaupten, dass ich den gemeinsamen
Weg hier klar vorzeichnen könnte. Den gemeinsamen

Weg hat noch niemand von uns gefunden;
man muss jedoch miteinander reden, wie das gute
Schweizerart ist. Man muss sich bewusst sein, dass
das Problem nicht ein bernisches Problem ist, ja
nicht einmal nur ein schweizerisches, sondern ein
europäisches. Wir können nicht einfach als gute
Berner allein vorausgehen und allein einen Weg
finden und gehen, besonders wenn man hört, dass
bekannte Industriekantone sich um die Direktiven,
die vom Bund herausgegeben worden sind, futie-
ren. Man muss bei der Beurteilung der Lage die
Tatsache würdigen, dass wir zwar die Massnahmen,
wie sie Volkswirtschaftsdirektion und Regierungsrat

mit den regionalen Ausschüssen getroffen
haben, voll anerkennen, dass es aber auch notwendig
ist, die Grenzen zu sehen, die den Konjunkturaus-
schüssen in ihrer Wirksamkeit gesetzt sind. Da
kommt es schlussendlich auf den guten Willen von
uns allen an.

Wir wollen jedoch nicht nur ein Klagelied über
die heutige Zeit anstimmen; wir wollen auch die
positiven Seiten sehen, die die sogenannte gute
Konjunktur für alle Kreise mit sich bringt. Wir
wollen nicht nur darüber klagen, dass wir immer
mehr Fremd- oder Gastarbeiter haben. Es ist nicht
nur eine Frage der Investionen, Herr Kollege Zingg,
wenn wir mehr Fremdarbeiter haben; wir müssen
auch mehr Fremdarbeiter haben wegen der
Arbeitszeitverkürzung. Das ist klar festzuhalten. Es
gibt auch gewisse Arbeiten, die die Schweizer
nicht mehr ausführen wollen; damit diese Arbeiten
besorgt werden können, müssen wir Ausländer zu-
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ziehen. Auch diese Erwägungen muss man
anstellen.

Ich komme zurück auf das Votum von Herrn
Dr. Tschäppät. Wir sollten im Grossen Rat nicht
nur von der Konjunkturdämpfung reden und dabei

sagen, was die andern tun sollen; wir müssen
uns alle selber bei jedem Projekt, bei jeder Kre-
ditvorlage die Frage stellen: Ist es unbedingt
notwendig, dass im gegenwärtigen Zeitpunkt
vielleicht dieses oder jenes Nebensträsschen oder dieses

oder jenes Hochbauprojekt ausgeführt wird?
Auch ich warte auf die Diskussionen beim Stras-
senbauprogramm und auf die 30 oder 35 Redner,
die sich beim Verwaltungsbericht der Baudirektion
melden werden, um ihre Begehren anzumelden.
Wir müssen uns im bernischen Parlament in der
Baupolitik, die der bernische Staat in Zukunft zu
befolgen hat, zu einer gewissen Konzeption
durchringen, und zwar in dem Sinne, dass wir uns wirklich

auf die wesentlichsten grossen Aufgaben
beschränken. Ich denke an den Ausbau der Spitäler,
an den Bau der National- und Hauptstrassen, ich
denke an die Kläranlagen. Selbstverständlich
gehören zu den dringenden Bauprojekten auch die
Schulhäuser. Durch eine weise Beschränkung können

wir einen aktiven Beitrag zur Konjunkturdämpfung

leisten.

Arni (Bangerten). Als ich vom Regierungsstatthalter
einen Brief betreffend Einschränkung der

Konjunktur erhielt, wurde ich böse, weil unsere
Korporation ein Bauvorhaben von mehreren
hunderttausend Franken hat. Ich setzte mich an die
Maschine und verfasste eine Antwort. Als ich den
Brief durchlas, war ich erstaunt über die Höflichkeit

und Sachlichkeit, mit der das Schreiben ab-
gefasst war. Der Brief des Regierungsstatthalters
wurde in einer ersten Reaktion als eine gewisse
Einmischung der Regierung empfunden. Das zeigt,
wie subtil solche Vorstösse bei den einzelnen
Menschen sind. Wenn ich Regierungsrat gewesen wäre,
so dachte ich mir, hätte ich zum mindesten via
Presse angekündigt, dass von den Regierungsstatthalterämtern

eine diesbezügliche Mitteilung zu
erwarten sei. Das hätte einem einen momentanen
Ärger erspart. Dass meine Antwort sachlich und
sehr höflich ausgefallen ist, zeigt anderseits
wiederum die Bereitschaft, die wir haben, wenn solche
Fragen an uns alle, sogar an unsere Landwirte,
herantreten. Wir Bauern sind in erster Linie die
Opfer der .Konjunktur. Von Herrn Kollege Tschäppät

ist angetönt worden, dass etwa via Boden für
den einzelnen Landwirt etwas abfällt, aber es
handelt sich nur um einzelne; das zählt nicht in
der Masse der gesamten Gruppe der Landwirtschaft.

Übrigens sind nicht nur wir die Opfer der
Konjunktur, sondern auch viele andere Erwerbsgruppen.

Man könnte heute ebensogut eine
Interpellation starten über die Gefahren der übermässig
langen Arbeitszeit, die zahlreiche Arbeitsgruppen
auf sich zu nehmen haben. Das wäre das Gegenstück

zu der stetigen Forderung auf weiteren Abbau

der Arbeitszeit in anderen Berufskategorien.
Ich bekämpfe die Reduktion der Arbeitszeit an
andern Orten nicht. Es liegt mir ferne, diesen Fehler

zu begehen. Ich mag die verkürzte Arbeitszeit
allen gönnen. Ich habe hier bereits bei anderer
Gelegenheit erklärt, dass man Unterschiede ma¬

chen müsse zwischen den einen Arbeitergruppen
und den anderen. Aber die Diskrepanz ist nun einmal

zu gross, und es wäre für die Landwirtschaft,
für verschiedene Gewerbe, für die Hôtellerie usw.
vorteilhaft, eine gewisse Konjunkturdämpfung zu
erfahren.

Ich komme auf das Schreiben des Statthalters
zurück. Nach meiner Auffassung dürfen jedenfalls
nie bauliche Erweiterungen vom Staat aus
abgestrichen werden, wenn es sich um interne
Verbesserungen handelt oder wenn es um die
Einsparung von Arbeitskräften geht. Wir haben eher
die Möglichkeit, bei den Fremdarbeitern
abzubauen. Anfänglich bekamen wir in der Landwirtschaft

vor allen anderen Gruppen Fremdarbeiter;
sie sind aber nach und nach in Industrie, Handel
usw., wo günstigere Arbeitsbedingungen geboten
werden, abgewandert. Heute müssen wir die
Fremdarbeiter geradezu zusammensuchen. Der
Bedarf kann nie gedeckt werden. Die Landwirtschaft
nimmt also sehr schmalen Anteil an der
Konjunkturentwicklung. Ich nehme an, dass uns auch die
beiden Milchpreisrappen vom 1. November an nicht
als Ausnützung der Zeit angekreidet werden. Diese
zwei Rappen sind nur eine gerechte und notwendige

Aufbesserung, die wir zugut haben. Der
Bundesrat hat, konsequent und logisch, die Sache
durchdacht. Das, was wir von der Landwirtschaft
aus zur Konjunkturdämpfimg machen können, ist
einfach eine gewisse Zurückhaltung bei bestimmten

grossen Unternehmungen. Diese Dämpfung
erfolgt einmal durch Verweigerung weiterer
Investitionen, denn solche Investitionen benötigen, wie
schon gesagt wurde, mehr Arbeitskräfte. Wegen
der Abwanderung in andere Kantone habe ich
keine so grossen Bedenken. Man war diesbezüglich
hier im Saale, als es um steuerpolitische
Angelegenheiten ging, etwas zu ängstlich. So schnell
gehen die Unternehmer nicht weg. Aber ich für mich
finde es nicht recht, dass heute die Industrie trotz
des ständigen Mangels an Arbeitskräften jede
Auftragsbereicherung, die kommt, mit Neuinvestitionen

quittiert. Man sollte in der obersten Behörde
die Möglichkeit haben, sei es durch steuerliche
Massnahmen, sei es durch Reserveanlagen und
anderes mehr, zum Rechten zu sehen. Ich klammere
mich nicht nur an das Negative in der Konjunktur.
Mehr und mehr leiden alle Kreise von links nach
rechts, Arbeiter, Angestellte, Landwirte, Gewerb-
ler oder selbst jene, die in die feinen Restaurants
gehen und dort plötzlich nicht mehr so wie früher
bedient werden, unter der überhitzten Konjunktur.

Das sind einige Aspekte, die zu denken geben.
Herr Dr. Tschäppät hat gesagt, es halte schwer,
dort Opferbereitschaft zu verlangen, wo sehr viel
Geld verdient wird. Ich begreife das. Wahrscheinlich

würden wir in dieser Dynamik alle
unterliegen, aber wenn man schon von Massnahmen
spricht, ist zum mindesten dafür zu sorgen, dass
sie am richtigen Ort angewendet werden.

Reber. Als Landwirte dürfen wir froh sein, in
einem Industriestaat Landwirtschaft betreiben zu
können. Ich möchte zunächst auf das Votum von
Herrn Kollege Bircher zurückkommen. Ich "bin ganz
mit ihm einverstanden, dass die überhitzte
Hochkonjunktur von den übertriebenen, ja masslosen
Investitionen herrührt. Das ist meine feste Über-
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zeugung. Wir wollen es der Arbeiterschaft voll und
ganz anrechnen, dass bis heute ein absoluter
Arbeitsfriede gewährleistet werden konnte. In
Sachen Teuerung klagt man jeweils die Landwirtschaft

an, sie sei mitverantwortlich. Das ist an sich
klar. Wir haben ja vom Problem der Milch und
der Kartoffeln gehört. Es handelt sich hier für
dieses Jahr um eine Selbstverständlichkeit. Dass
die Produktionskosten des Landwirtes in den letzten

Jahren enorm gestiegen sind, ist ebenfalls klar.
Die Produktionsstruktur des Landwirtes hängt
normalerweise von drei Faktoren ab: 1. Vom
persönlichen Einsatz, verbunden mit der Ausbildung,
2. von den Hof- und Kapitalverhältnissen und
3. von der Witterung. In diesem Jahr bringen wir
ohne weiteres eine gute Getreideernte ein. Wir
anerkennen das. Anderseits ist auf dem Sektor des
Schlachtvieh- und Kälbermarktes eine Einbusse zu
tragen, die sicher grosse Auswirkungen haben
wird.

Damit man weiss, wo der Hase im Pfeffer liegt,
möchte ich auf den zweiten Bericht des Bundesrates

hinweisen. Dort steht auf Seite 35, dass die
Landwirtschaft jährlich für 300 Millionen Franken
Investitionen machen muss für Maschinenankauf,
Amortisationen und Zins. Das ist eine ganz
beträchtliche Summe. Das Problem für die
Landwirtschaft besteht darin, dass sie die Maschinen
nicht restlos ausnützen kann wie z. B. die Industrie.

Das ist schon vielfach diskutiert worden.
Aber das ist zeitbedingt. 67 Millionen werden für
Hilfsstoffe investiert. Die Hilfsstoffe, Dünger usw.,
sind die Produkte, die im Ertragsfaktor berechnet
werden können. Das investierte Maschinenkapital
ist das Kernproblem bei der grossen Produktionsverteuerung.

Natürlich muss sich die Landwirtschaft

mechanisieren; es besteht keine andere
Möglichkeit, durchzukommen. Aber hier handelt es
sich auf jeden Fall um ein Problem, das mir
persönlich viel zu denken gibt.

Trächsel. In Anbetracht der verschiedenen Aufrufe

in der Fach- und Tagespresse, habe ich mir
beim Besuch der Baudirektion erlaubt zu fragen,
wieweit der Kanton, d. h. in diesem Falle die
Baudirektion, in der Lage ist, positiv an der
Konjunkturdämpfung mitzuwirken. Ich dachte natürlich

nicht, dass eine so umfangreiche Diskussion
entstehen würde. Aber nach meiner Auffassung
musste die Frage aufgegriffen werden. Man hat
auf das schweizerische Bauvolumen hingewiesen.
Das Bauvolumen des Kantons Bern ist von 1960
auf 1961 um rund 15,5 °/o gestiegen. Das zeigt, dass
auch unser Kanton am Konjunkturauftrieb
mitbeteiligt ist. Aus dem Votum von Herrn
Regierungsrat Gnägi haben wir gehört, dass man
versucht, etwas zurückzuschrauben. Der Baudirektor
hat uns erklärt, dass das Bauvolumen für 1962 nur
um 8 % höher sei; er wolle versuchen, es im Rahmen

des vergangenen Jahres zu bewältigen. Da
stellt sich die Frage: Soll man beim Nationalstras-
senbau, beim übrigen Strassenbau, beim Hochbau
usw. einschränken? Ich hoffe, dass die eingesetzte
kantonale Kommission einen bestimmten Erfolg
haben wird. Das Bauvolumen ist von 500 Millionen
Franken im Jahre 1959 auf über 2 Milliarden Franken

heute angestiegen. Persönlich habe ich sehr
wenig Glauben an den Erfolg des Appells. Im Zu¬

sammenhang mit dem, was heute geschrieben und
gesagt wird, habe ich mir die Mühe genommen,
festzustellen, was der Delegierte für Arbeitsbeschaffung

im Jahre 1956/57 von den Bauvorhaben
geschrieben hat:

«Wenn die Preise auf dem Gebiet der Bauwirtschaft

- damit verbunden aber auch auf andern
Gebieten - nicht neuerdings einen höchst
unerwünschten Auftrieb erhalten sollen, werden
sowohl die Privatwirtschaft als vor allem auch die
öffentliche Hand an den vorgesehenen Arbeiten
ganz erhebliche Abstriche machen müssen.
Insbesondere werden Bund, Kantone und Gemeinden
ihre Bauprogramme auf dem zivilen Sektor einer
erneuten, sehr kritischenÜberprüfung unterstellen
müssen.»

Als Fortsetzung schreibt er in einer weiteren
Mitteilung: «Im Anschluss an die Besprechung des
Vorstehers des eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes mit den kantonalen Baudirektoren
werden zurzeit mit den Kantonen Einzelbesprechungen,

die dem gleichen Zwecke - Herabsetzung
des Bauvolumens der öffentlichen Hand - dienen,
durchgeführt.» Man hat also schon damals
gemacht, was man heute wieder anregt. Weiter heisst
es: «Die veranwortlichen Stellen des Bundes sind
sich bewusst, dass jeder vorläufige oder eventuell
definitive Verzicht auf die Ausführung eines
Bauprojektes für die öffentliche Hand oder den
privaten Bauherrn ein Opfer bedeutet. Die
Werterhaltung des Schweizerfrankens, die ohne
jeglichen Zweifel für jeden Einzelnen von grösster
Bedeutung ist, sollte jedoch solche Verzichte wert
sein.»

Man hat der Arbeiterschaft vorgeworfen, sie sei
nicht bereit, ihren Teil an die Konjunkturdämpfung
zu leisten. Ich will nicht Vorwürfe machen,
sondern festhalten, dass in dem Gewerbe, wo ich tätig
bin, sicher nicht die Arbeitszeitverkürzung, die
sehr bescheiden ausgefallen ist (bis jetzt in
einzelnen Gewerben eine Stunde, in andern zwei
Stunden) schuld am starken Bauauftrieb ist.
Gerade der Delegierte für Arbeitsbeschaffung hat
festgehalten, dass das Einpumpen ungeheurer
Aufträge die Ursache der Preisentwicklung im
Baugewerbe ist. Es sind also nicht die Löhne der Bau-
und Holzarbeiter schuld, die noch nicht einmal den
schweizerischen Durchschnitt erreicht haben. Aber
auch damals, 1957, schrieb der Delegierte für
Arbeitsbeschaffung, die Aufgabe könne nur gelöst
werden, wenn der Zwang zur Aufstellung von
Dringlichkeitslisten gegeben sei. Heute spricht man
vom gleichen. Man möchte jedoch keine
Zwangsmassnahmen ergreifen. Sofern man auf dem Boden

steht, dass die Kommission, die eingesetzt
wurde, nur mit einem Appell auf die Bauvorhaben
einwirken könne, also keine Möglichkeit habe, mit
irgendwelchen Massnahmen durchzugreifen, so
zeigt das, wie schwach die Aufrufe sind, und dass
man, wenn man die Verhältnisse von 1957 mit den
heutigen vergleicht, keinen Glauben an einen
wirklichen Erfolg haben kann.

Der gute Wille, mitzuhelfen, ist sicher auch bei
der Arbeiterschaft vorhanden; es ist jedoch immer
gefährlich zu sagen, man solle den guten Willen
zeigen, wenn er an einem andern Ort auf andere
Art zum Ausdruck kommt. Man hat kürzlich den
Vorwurf erhoben, wir seien schuld an der Ver-
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teuerung. Ich erlaube mir auf drei Beispiele
hinzuweisen, die zeigen, wieviel der gute Wille an
andern Orten eingebracht hat. In einem Artikel der
«Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterzeitung»
heisst es: «Etwas weniger bekannt dürfte sein, dass
die Einkommen und Vermögen der Bauunternehmer

in der Sonne der Baukonjunktur kräftig
angewachsen sind. Hier drei wahllos herausgegriffene
Beispiele: In den fünf Jahren von 1955 bis 1960
hat Baumeister S. in X. sein jährliches Einkommen

um fast die Hälfte gesteigert, während das
Vermögen jährlich um Fr. 30 000.— zunahm. Bei
seinem Kollegen R. in Y. hat sich das Jahreseinkommen

ebenfalls beinahe verdoppelt, und das
Vermögen von 224 000 Franken ist gar um das
Fünffache angestiegen, so dass er in den Rang
eines Millionärs aufrückte. Auch Baumeister M.
in Z. hat in fünf Jahren das Einkommen um das
Dreifache gesteigert und stösst jetzt mit dem um
das Vierfache höheren Vermögen an die Millionengrenze.»

Aus diesen Feststellungen geht hervor,
dass man nicht nur der Arbeiterschaft nahelegen
kann, sie solle den guten Willen zeigen. Das muss
auch an andern Orten zum Ausdruck kommen.

Man hat mir vorhin noch ein Cliché auf den
Tisch gelegt, das zeigt, zu was für unsinnigen
Konsequenzen die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse

führen. So wird heute in Zürich an der
Stampfenbachstrasse ein grosses Blockhaus, das
vor 18 Jahren erstellt wurde, abgerissen und macht
einem Hotel und Bürohaus Platz. Man kann sich
vorstellen, was hier für Werte vernichtet werden.
Das zeigt aufs neue, wie allen Bemühungen für
eine Konjunkturdämpfung nur ein schwacher
Erfolg beschieden sein wird, wenn man nicht die
Möglichkeit hat, von oben einzugreifen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich danke einleitend für die
Diskussion. Ich stelle allerdings fest, dass von den
Aktionen, die der Kanton durchgeführt hat, relativ
wenig gesagt wurde. Immerhin hat sich wenigstens
ein Praktiker geäussert.

Ich möchte nun ein paar Fragen beantworten
und etwas präzisieren, was in der Diskussion
aufgeworfen wurde. Die Ausführungen der Herren
Grossräte Bircher und Hirt waren eine
Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern. Ich will
diese Auseinandersetzung in folgenderWeise
beantworten. Herr Bundesrat Schaffner hatte in der
Märzsession dieses Jahres im Nationalrat Gelegenheit,

verschiedene Interpellationen zu beantworten.
Neben den Massnahmen, die ins Auge gefasst

wurden, hat er darüber hinaus in Aussicht
genommen, die Initiative zu ergreifen, um die
Sozialpartner zu einer Besprechung einzuladen. In dieser

Zusammenkunft sollten vor allem die Fragen
der Arbeitszeit, die Zulassung ausländischer
Arbeitskräfte und die Preis- und Lohnpolitik besprochen

werden. Ich weiss nicht, welches Resultat
diese Besprechungen gezeitigt haben. Ich weiss
nur, dass man an die Bereitschaft appelliert hat.
Bundesrat Schaffner sagte: «Diese gemeinsame
Brückenschlagskonferenz der Sozialpartner ist im
jetzigen Stadium, so hoffen wir, fruchtbarer und
mehr versprechender als grosse theoretische
Diskussionen, wie sie jeweils früher in der Schweiz
und anderwärts geführt worden sind, ohne andere

Ergebnisse zu zeitigen, als einander den Schwarzen

Peter zuzuschieben.»
Eine Bemerkimg zu den Ausführungen von

Herrn Grossrat Zingg über die Zulassungspraxis
bei den ausländischen Arbeitskräften: Der Kanton
Bern ist in der Zulassungspraxis, wie Sie aus den
Zahlen ersehen können, zurückhaltend. Die
Volkswirtschaftsdirektion und das Arbeitsamt erhalten
immer wieder Vorwürfe von den Gewerkschaften
und von den Arbeitgebern, so dass wir annehmen
können, dass wir ungefähr in der Mitte sind. Ich
muss aber Herrn Grossrat Zingg sagen, dass wir
mit einer Limitierung der Arbeitskräfte nur Erfolg
haben, wenn die erste Stufe der Wirtschaft, das
Arbeitsvolumen, mit der zweiten Stufe, nämlich
der Bearbeitung dieser Grundlage, im Einklang
steht. Wenn nicht in der Grundlage eine Dämpfung

möglich ist, kann es nachteilige Wirkungen
zeitigen, wenn wir in der Verarbeitung rigorose
restriktive Massnahmen durchführen. Wir müssen
also Vorsicht walten lassen. Das Problem wird in
der Arbeitsmarktkommission der Eidgenossenschaft

dauernd behandelt. Man muss die Grundlagen

der Wirtschaft dämpfend und damit zusammen

auch die Zulassung der ausländischen Arbeitskräfte

beeinflussen.
Nun danke ich Herrn Grossrat Imboden, der

Ihnen als Praktiker etwas von der Arbeit dieser
Konjunkturdämpfungskommissionen gesagt hat. Er
hat einleitend bemerkt, man habe es im Amte
Thun empfunden, dass man die öffentlichen, d.h.
die staatlichen Bauvorhaben der Kommission
weggenommen habe und daher nichts dazu sagen
könne. Ich möchte Ihnen die Zahlen der Investitionen

in Erinnerung rufen. Die Bautätigkeit der
Öffentlichkeit betrug im Jahre 1959 1674,3 Millionen

Franken, im Jahre 1960 1730,7 Millionen
Franken und im Jahre 1961 2000 Millionen Franken.

Ich stelle fest, dass der öffentliche Bau seine
Bauvorhaben in keinem Jahre erreicht hat. Beim
privaten gewerblich-industriellen Bau betrug die
Bautätigkeit im Jahre 1959 3460,1 Millionen Franken,

im Jahre 1960 4365,3 Millionen Franken und
im Jahre 1961 5500 Millionen Franken. Daraus
ergibt sich eine Verschiebung zugunsten des privaten
Baues und das beweist die Notwendigkeit, vor
allem auch den gewerblich-industriellen Bau zu
dämpfen.

Herr Grossrat Trächsel hat Zahlen genannt, von
denen ich nicht weiss, wie sie zustandegekommen
sind. Die Erhebung, die wir durchgeführt haben,
ergab folgendes Bild: Die Bauvorhaben für 1962
betrugen in unserem Kanton Bern 1212 Millionen
gegenüber 1006 Millionen im Vorjahr, wobei allerdings

nur Bauten im Betrage von 993 Millionen
ausgeführt wurden. Die öffentlichen Bauvorhaben
weisen gegenüber 1961 eine Vermehrung um 7 %>

auf, der private Wohnungsbau eine Steigerung um
12 %; bei den gewerblich-industriellen Bauten
haben wir eine Zunahme um 67%. Die kleine
Vermehrung beim öffentlichen Bau war der Grund,
weshalb man diese Bauten einer besonderen
Kommission unterstellt hat. Ich habe bereits darauf
hingewiesen, dass 4,5 % Einschränkungen
vorgenommen werden konnten.

Herr Imboden hat noch die Bachböschungen
erwähnt. Wenn eine Böschung erstellt werden muss,
um Überschwemmungen zu verhüten, so gehört
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ein solches Vorhaben in die Dringlichkeitsordnung
Nr. 1. Das ist auch in den Weisungen des
Delegierten für Arbeitsbeschaffung klar umschrieben.
Im übrigen hat Herr Grossrat Imboden ausgeführt,
die Konjunkturdämpfungskommissionen hätten
eine ausserordentlich schwierige Aufgabe zu
erfüllen. Ich stimme dem bei. Das war mit ein
Grund, warum man nicht einen neuen grossen
Apparat aufbauen, sondern die Arbeit einfach
erledigen wollte.

Was Herr Grossrat Tschäppät bezüglich des.
Kantons Freiburg ausgeführt hat, ist richtig. Von
seiten des Kantons Freiburg haben Aktionen
stattgefunden, die den Regierungsrat veranlassten, mit
dem Kanton Freiburg auf Regierungsebene zu
verhandeln.

Wenn Herr Grossrat Arni sagt, man hätte eine
Pressenotiz machen sollen, hat er wahrscheinlich
übersehen, dass das ganze Kreisschreiben des
Regierungsrates in der Presse veröffentlicht wurde,
obwohl wir es nicht der Tagespresse übergeben
wollten. In der Konferenz vom 30. Mai mit den
Regierungsstatthaltern wurde gewünscht, dass die
Öffentlichkeit über die Arbeit der Kommissionen
orientiert werde. In allen Amtsanzeigern wurde
dementsprechend ein Appell an die Öffentlichkeit
gerichtet, den KonjunkturdämpfImgskommissionen
alles Wohlwollen entgegenzubringen.

Abschliessend möchte ich noch folgendes
bemerken: Die Wirtschaft als ganzes ist ein
ausserordentlich kompliziertes Räderwerk. Die Grundlagen

der Wirtschaft basieren auf dem
Privateigentum und dem freien Wettbewerb. Im Prinzip
muss an den Grundlagen festgehalten werden bei
allen Einschränkungen, die verfassungsrechtlich
und gesetzlich bereits vorgenommen wurden. Wir
wollen uns auch klar sein, dass das Problem der
Konjunkturentwicklung nicht das Problem eines
einzelnen Kantons oder einer bestimmten Region
allein sein kann; es handelt sich vielmehr um ein
schweizerisches, ja heute um ein europäisches
Problem. Wir haben vom Kanton Bern aus die
Massnahmen getroffen, die man von uns verlangt hat.
Zum Schluss richte ich noch einmal den Appell an
die Beteiligten in der Volkswirtschaft eine
Selbstdisziplin durchzuführen, damit die Konjunktur
nicht Formen annimmt, die weder im Interesse der
bernischen noch der schweizerischen Wirtschaft
liegen.

Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer
vom 5. März 1961

(Siehe Nr. 21 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Mischler, Präsident der Kommission. Das Gesetz

über Kinderzulagen an Arbeitnehmer im Kanton
Bern ist seit 1. Oktober 1961 in Kraft. Es ist im
Kanton Bern sonst nicht üblich, Gesetze zu ändern,
die kaum ein Jahr in Kraft sind. Wir haben auch

nicht im Sinne, mit der alten bernischen Tradition
zu brechen und die schönen Bräuche zu beseitigen.
Im vorliegenden Falle jedoch zwingen uns die
Verhältnisse, eine Ausnahme gegenüber der geltenden
Regel zu machen. Die vorgeschlagene Änderung
sieht bloss eine Ergänzung von Artikel 1 Absatz 5

des Gesetzes über Kinderzulagen an Arbeitnehmer
im Kanton Bern vor. Der geltende Text lautet:
«Ausländische Arbeitnehmer haben nur dann
Anspruch auf Kinderzulagen, wenn sie mit ihren
Kindern in der Schweiz wohnen. Abweichende
zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben
vorbehalten.»

Ich hatte Gelegenheit, bei der Vorberatung dieses

Gesetzes mitzuwirken und bin heute noch
davon überzeugt, dass die getroffene Regelung im
Grunde genommen absolut richtig war. Sowohl die
Expertenkommission wie auch die Mehrheit der
grossrätlichen Kommission haben sich damals von
der Überlegung leiten lassen, dass die Verhältnisse
besonders bei den Italienern anders liegen als bei
uns. Vor allem in Süditalien treten die Jugendlichen

viel früher ins Erwerbsleben ein, als dies bei
uns der Fall ist. Wir wissen, dass Jugendliche mit
12, 13 oder 14 Jahren sehr oft bereits erwerbstätig
sind und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen.

Zudem muss unseres Erachtens der Nachweis
der Anspruchsberechtigung einwandfrei erbracht
werden können. Wir sind in der Lage, die
Anspruchsberechtigung bei den Einheimischen und
bei den Gastarbeitern, die mit ihren Kindern in
der Schweiz leben, zu überprüfen. Problematischer
wird aber die Angelegenheit, wenn die Kinder im
Ausland leben. Wir wollen nicht Zeugnisnoten an
die Italiener austeilen - das ginge zu weit - aber
wir wissen aus Erfahrung, dass beim Ausstellen
von Ausweisen oft Fehler unterlaufen, dass also
die Ausweise nicht immer hundertprozentig
zutreffen. Dieses Verhältnis muss man unbedingt
berücksichtigen. Auf der andern Seite hofften wir
damals in der Kommission, dass es früher oder
später zu zwischenstaatlichen Vereinbarungen
kommen werde und dass man auf Grund dieser
zwischenstaatlichen Vereinbarungen eine
gesamtschweizerische befriedigende Regelung erhalten
werde.

Nun möchte ich in diesem Zusammenhang an
das Gastspiel des italienischen Vertreters, Herrn
Sullo, erinnern; er hat uns Schweizern kein besonders

gutes Zeugnis ausgestellt. Auf Grund der
Äusserungen von Herrn Sullo könnte man sich
immerhin fragen, weshalb eigentlich so viele
italienische Arbeiter in der asozialen Schweiz
Beschäftigung suchen. Herr Sullo hat darauf verzichtet,

Lohnvergleiche anzustellen. Seine Vergleiche
bezogen sich nur auf die Sozialversicherung.

Gerade diese zwischenstaatlichen Verhandlungen
über die Sozialversicherung, die zwischen der
Schweiz und Italien geführt wurden, brachten den
Stein ins Rollen. Bei diesen Verhandlungen spielten

nämlich auch die Kinderzulagen eine grosse
Rolle. Mit allem Nachdruck verlangte die italienische

Delegation die Bezahlung der Kinderzulagen
an italienische Arbeiter, auch wenn sie ihre Kinder
in der Heimat zurückgelassen haben. Diesem
Begehren konnte von Bundesrechts wegen nur bei
den Kinderzulagen an landwirtschaftliche Arbeiter
entsprochen werden. Die Kinderzulagen in der
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Landwirtschaft sind ja bekanntlich durch Bundesgesetz

geregelt. Anders liegen die Verhältnisse bei
den nichtlandwirtschaftlichen Arbeitnehmern. Hier
besteht keine Bundesregelung. In den meisten
Kantonen sind diese Zulagen durch kantonale
Gesetze geregelt. Der Bund musste deshalb an die
Kantonsregierungen gelangen, um ihnen die
Revision der kantonalen Gesetze zu empfehlen. Ich
bin zwar der Meinung, dass eine zwischenstaatliche

Abmachung der Revision der kantonalen
Gesetze hätte vorgezogen werden sollen. Dies hätte
eine einheitliche schweizerische Lösung gebracht.
Die Mehrheit der Kantonsregierungen waren
anderer Meinung, und demzufolge müssen wir uns
mit der Empfehlung des Bundes auseinandersetzen.

In der Kommission waren wir der Auffassung,

dass wir auf Grund der Verhältnisse die
Empfehlung der Bundesbehörden befolgen sollten.

Der Vorschlag der Volkswirtschaftsdirektion an
den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates,
wie er nun vorliegt, ist sehr zweckmässig. Er gibt
dem Regierungsrat die Kompetenz, für Angehörige

bestimmter Staaten auf die Voraussetzung,
dass ausländische Arbeiter grundsätzlich nur dann
Anrecht auf Kinderzulagen haben, wenn sie mit
ihren Kindern in der Schweiz wohnen, zu verzichten

und besondere Vorschriften über den Anspruch
auf Kinderzulagen zu erlassen. Wir dürfen dem
Regierungsrat die Kompetenz erteilen, denn es gibt
ja noch eine Kommission für die Durchführung
dieses Gesetzes, und der Regierungsrat wird diese
Kommission anhören. Die vorgesehene Beweglichkeit

ist notwendig, um dem Regierungsrat die
Möglichkeit einzuräumen, die besonderen Vorschriften
den speziellen Verhältnissen in den betreffenden
Ländern anzupassen. Er braucht nicht für alle Länder

Sondervorschriften zu erlassen, sondern kann
von Fall zu Fall entscheiden. Die Kommission hat
denn auch einstimmig diesem Vorschlag
zugestimmt, und ich möchte Ihnen empfehlen, auf die
Vorlage einzutreten.

Keine einheitliche Meinung besteht innerhalb
der Kommission hinsichtlich weiterer
Abänderungsvorschläge, die in der Kommission diskutiert
wurden. Auf diese Abänderungsvorschläge möchte
ich als Präsident der Kommission nicht eintreten,
um der Diskussion nicht vorzugreifen. Im Namen
der einstimmigen BGB-Fraktion gebe ich Ihnen
bekannt, dass wir auf dieses Gesetz eintreten wollen.

Es ist noch nicht lange her, dass der Grosse
Rat über dieses Gesetz beraten hat. Er nahm es
damals mit einem eindeutigen Mehr von 155 : 0

Stimmen an. Auch das Bernervolk hat dem Gesetz
mit einem machtvollen Mehr zugestimmt. Immerhin

waren wir etwas verwundert, dass man so
rasch revidieren musste; aber die Verhältnisse
zwingen uns dazu. Wir wollen dem Regierungsrat
die Kompetenz erteilen, die er haben muss, um die
Vorschriften zu erlassen, dass man den ausländischen

Arbeitskräften, die ihre Kinder nicht in der
Schweiz haben, die Zulagen ausrichten kann. Wir
halten dies für eine zweckmässige Lösung, weshalb
man ihr zustimmen darf. Die Kommission war
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten, nicht aber
einstimmig, auf einzelne Anträge einzutreten, die
noch gestellt werden. Ich möchte hier schon betonen,

dass wir uns auf weitere Abänderungsanträge
nicht einlassen.

Burger. Im Namen der einstimmigen BGB-Fraktion
kann ich bekanntgeben, dass wir auf dieses

Gesetz eintreten wollen. Es ist noch nicht lange
her, dass der Grosse Rat über dieses Gesetz
beraten hat. Er nahm es damals mit einem eindeutigen

Mehr von 155 : 0 Stimmen an. Auch das
Bernervolk hat dem Gesetz mit einem machtvollen
Mehr zugestimmt. Immerhin sind wir etwas
verwundert, dass man so rasch revidieren muss, aber
die Verhältnisse zwingen uns dazu. Wir stimmen
der Änderung zu. Wir wollen dem Regierungsrat
die Kompetenz erteilen, die er haben muss, damit
man den ausländischen Arbeitskräften, die ihre
Kinder nicht in der Schweiz haben, die Zulagen
ausrichten kann. Wir finden das eine zweckmässige
Lösung. Die Kommission, die die Änderung vorberaten

hat, ist aber nicht einstimmig, ob man auch
auf einzelne Anträge, die noch kommen werden,
eintreten soll oder nicht. Ich möchte schon hier
betonen, dass wir auf weitere Abänderungsanträge
nicht eintreten werden.

Zingg (Bern). Auch unsere Fraktion beantragt
Eintreten auf die unterbreitete Vorlage, schon
deshalb, weil Artikel 1 Absatz 5 einigermassen unseren

Äuffassungen entspricht, die wir schon bei der
Beratung des Gesetzes geäussert haben. Wir haben
seinerzeit erklärt, dass die Ausländer nicht tel quel
für ihre Kinder im Ausland berücksichtigt werden
können, weil in verschiedenen Ländern die Kinder

viel früher aus der Schule kommen und dann
einem Verdienst nachgehen. Es wäre deshalb nicht
richtig, wenn man für diese Kinder Geld aus
unseren Kassen nach Italien schicken würde. Sogar
im italienischen Parlament wurde kürzlich
festgestellt, dass 12- und 13jährige Kinder in den
Fabriken arbeiten. Das ist nach italienischem Gesetz
nicht gestattet, aber es wird gemacht. Es ist
anzunehmen, dass Kinder dieses Alters auch in vielen
Gewerbebetrieben tätig sind. Nun hat der
Regierungsrat eine Fassimg gefunden, die es ermöglicht,
diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Das ist
zu begrüssen und deshalb stimmen wir der
Abänderung zu.

Da nun aber eine kleine Gesetzesrevision
vorgenommen wird, müssen wir darauf hinweisen, dass
es noch andere Punkte in diesem Gesetz gibt, die
ebenfalls den heutigen Verhältnissen angepasst
werden sollten. Es haben sich Unzulänglichkeiten
gezeigt. Ich werde selber zu Artikel 9 einen
Antrag stellen; man hat nämlich festgestellt, dass die
Kinderzulagen auch bei Schweizern nicht immer
den Kindern zugute kommen.

Seit das Gesetz in Kraft ist, hat man die
Unzulänglichkeiten erkannt, und es wäre deshalb richtig,

auch dort eine Änderung vorzunehmen. Weitere

Artikel werden noch von anderen Kollegen
vertreten. Wir hoffen, dass man nicht nur die
Ausländer bei der Abänderung des Gesetzes
berücksichtigt, sondern auch auf jene Vorschläge eingeht,
die sich für den Schweizer günstiger auswirken
sollen.

Cattin. Notre fraction votera l'entrée en matière
et proposera une modification de texte de l'art. 1,
al. 5, tel qu'il nous est proposé.

Je profiterai de ce débat d'entrée en matière
pour formuler une observation. Le fait, pour un
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travailleur, qu'il soit suisse ou étranger, d'être
obligé de quitter sa famille des mois durant pour
subvenir à l'entretien de cette dernière est une
situation anormale. C'est contraire au principe
même de l'unité de la famille et je regrette
personnellement que, dans son rapport, la Direction
de l'économie publique du canton de Berne, tout
en reconnaissant que la situation actuelle du marché

du travail est telle dans l'économie bernoise
qu'elle a besoin-un besoin urgent - de la main-
d'œuvre étrangère, je regrette, dis-je, que cette
Direction déclare en même temps que le versement
d'allocations pour enfants faciliterait le recrutement

et mettrait un frein à la tendance qu'ont les
salariés de faire venir leur famille en Suisse. Je
pense qu'un Etat n'a pas le droit de dire que, d'une
part, il a besoin de la main-d'œuvre étrangère,
qu'il faut faciliter son recrutement et, simultanément,

qu'il faut essayer de mettre un frein à la
venue en Suisse des familles de ces travailleurs. Il ne
faut pas que les mesures sociales prises en faveur
des salariés étrangers recouvrent ce que l'on pourrait

appeler une forme d'égoïsme qui ne doit pas
avoir cours.

Wenger (Biel). Man kann wirklich erstaunt sein,
dass das Gesetz nach so kurzer Zeit revidiert werden

muss. Wir alle wissen, dass der Punkt, der
einer Revision unterzogen wird, schon bei der
ersten Beratung in der Kommission und im Plenum
des Rates viel zu reden gab. Man hoffte damals, die
Angelegenheit könne auf eidgenössischer Ebene
geregelt werden. Das war nicht der Fall. Im Namen
meiner Fraktion empfehle ich Ihnen, dem Antrag
des Regierungsrates und der Kommission
zuzustimmen. Wir werden uns aber allen weitergehenden

Revisionspunkten widersetzen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es ist auch für mich bedauerlich,

dass wir Ihnen so rasch eine Revisionsvorlage
unterbreiten müssen. Die Begründung ist bereits
gegeben worden. Als wir die Vorlage 1960 behandelten,

standen wir unter dem Eindruck, dass die
uns heute beschäftigende Angelegenheit durch
einen Staatsvertrag geregelt werde. Dadurch wäre
die Angelegenheit für den Kanton hinfällig
geworden. Der Regierungsrat hat am 6. Oktober 1961
an das Bundesamt für Sozialversicherung bezüglich

der Verhandlungen mit Italien geschrieben
und seinen Standpunkt noch einmal dargelegt. Nun
hat aber das Bundesamt für Sozialversicherung
am 7. Dezember 1961 geantwortet, dass man
hinsichtlich der Behandlung der ausländischen
Arbeitskräfte die kantonalen Gesetze überarbeiten
solle. Das Bundeshaus verzichtet darauf, die
Kinderzulagen an italienische Arbeiter, die die Kinder
im Ausland haben, in einem Staatsvertrag zu
regeln.

Die Frage ist bei den Vorinstanzen behandelt
worden. Ich erinnere an die Auseinandersetzungen
und Beratungen der Volkswirtschaftskommission.
Auf der andern Seite müssen wir anerkennen, dass
die Notwendigkeit besteht, die Kinderzulagen an
die italienischen Arbeitnehmer mit Kindern im
Ausland zu regeln. In diesem Zusammenhang
möchte ich Herrn Cattin bestätigen, dass die
Ausführungen des Vortrages etwas stark auf das Nach¬

ziehen von Familienangehörigen hingewiesen
haben. Das ist wirklich ein Problem im gegenwärtigen

Zeitpunkt. Wir werden wahrscheinlich nicht
darum herumkommen, ein besseres Entgegenkommen

gegenüber dem Nachzug von Familien zu
zeigen, wenn die Wirtschaft sich weiterhin so
entwickeln sollte, wie es gegenwärtig der Fall ist. Ich
unterstreiche noch, dass es sich um einen
Kompetenzartikel handelt. Wenn die Abänderung des
Kinderzulagegesetzes so vorgenommen wird, wie
wir sie vorschlagen so wird die im Gesetz
vorgesehene konsultative Kommission angehört werden.

Ich beantrage Ihnen, auf die Vorlage einzutreten
und ihr zuzustimmen. Vom Regierungsrat aus

muss ich erklären, dass wir weitere Anträge
bekämpfen werden.

Das Eintreten wird stilllschweigend beschlossen.

Detailberatung
I.

Mischler, Berichterstatter. Ich unterstreiche, dass
wir unbedingt eine Regelung brauchen, die dem
Regierungsrat die Möglichkeit offen lässt, auf die
besonderen Verhältnisse in den betreffenden Ländern

Rücksicht zu nehmen. Es ist bereits auf die
Verhältnisse in Italien hingewiesen worden. Bei
den besonderen Vorschriften, die erlassen werden
sollen, muss man diese speziellen Verhältnisse
berücksichtigen. Darum scheint uns der Vorschlag
des Regierungsrates in jeder Beziehung zweckmässig

zu sein.

Angenommen.

II.
Angenommen.

Präsident. Will jemand auf eine Ziffer
zurückkommen?

Dürig. Ich hatte zum Eintreten das Wort
verlangt; es ist aber dem Präsidenten entgangen. Ich
möchte mir nur erlauben, noch einige Bemerkungen

anzubringen, mit denen sich die Kommission
doch beschäftigen sollte. Im zweiten Abschnitt des
Gesetzes, in Artikel 8, heisst es grundsätzlich:
«Die Kinderzulage beträgt mindestens Fr. 15.— im
Monat für jedes Kind.» In der VollziehungsverOrdnung

haben wir § 13, der sich mit der Art der
Auszahlungen befasst. Da heisst es: «Der Tagesansatz
stellt den 25. Teil des Monatsansatzes und der
Stundenansatz den 8. Teil des Tagesansatzes dar.»
Wozu hat das geführt? Es kommt vor, dass im
Baugewerbe im Winter witterungsbedingt die Arbeitszeit

auf 8 Stunden reduziert ist, am Samstag auf
4 Stunden. Das gibt 44 Arbeitsstunden im Winter.
Im Monatsdurchschnitt kommt man bis auf 180/
182 Stunden. Es geschieht nun, dass in gewissen
Betrieben, und zwar auf Weisung der kantonalen
Kasse, die Ansätze nach dem Stundenauszahlungsprinzip

mit 7,5 Rappen berechnet werden. Sobald
nicht mehr 200 Stunden erreicht werden, kommt
der Bauarbeiter nicht mehr auf die mindestens
Fr. 15.— Kinderzulage. Er erhält nur Fr. 13.25 oder
Fr. 14.—, unter Umständen auch unter Fr. 13.—.
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Das wird bei den Bauarbeitern nicht verstanden,
weil man immer erklärt hat, Fr. 15.— seien das
Minimum. Dieses Minimum haben sie in den
Wintermonaten oft nicht erhalten. Dazu kommt, dass
die Bauarbeiter witterungsbedingt Ausfallstunden
haben. Ich möchte doch bitten, dass man in der
Kommission in Verbindung mit der
Volkswirtschaftsdirektion die Angelegenheit noch etwas
näher ansieht, damit der Bauarbeiter auch in den
Wintermonaten auf Fr. 15.— Kinderzulage kommt.
Im Sommer, wenn der Bauarbeiter eine etwas
längere Arbeitszeit hat und er über 200 Stunden
hinauskommt, werden ihm auch nicht mehr als Franken

15.— ausgerichtet. Es besteht also hier ein
Widerspruch der sicher einer Korrektur bedarf.

Präsident. Herr Cattin erhält das Wort, wenn er
auf Ziffer 1 zurückkommt und dort einen Antrag
stellt.

Cattin. Je m'excuse de revenir un peu tardivement

mais ma proposition était à la traduction. J'ai
à faire une proposition de modification du texte de
l'art. 1, al. 5, de la loi du 5 mars 1961.

La proposiation de revision telle qu'elle nous est
soumise ne donne pas satisfaction à notre fraction.
Nous estimons que les salariés étrangers doivent
avoir droit aux allocations pour enfants, au même
titre que les nationaux et que, dans ce domaine, ils
doivent jouir des mêmes droits.

Le principe restrictif de l'ancien al. 5 de l'art. 1

de la loi du 5 mars 1961, qui restreint le droit aux
allocations uniquement aux enfants de travailleurs
étrangers en Suisse, a été malheureusement repris
dans ce texte et nous demandons que ce principe
soit abandonné au profit d'une solution plus large
et plus généreuse dans la loi. Nous proposons que
ce soit le principe du droit aux allocations pour
enfants, comme tel, qui y soit inséré. Nous voulons
que le droit aux allocations pour enfants soit
reconnu aux travailleurs étrangers, si les enfants ne
vivent pas avec eux de façon permanente en Suisse.
Je propose donc que la première phrase de cet al. 5

soit supprimée, parce que limitative et restrictive;
par cette suppression, c'est le principe du droit aux
allocations qui prévaudra, tel qu'il est mentionné
à l'art. 1 de la loi.

Il convient cependant - et nous sommes d'accord -
de laisser au Conseil-exécutif la faculté, pour
sauvegarder en particulier les intérêts des salariés suisses
travaillent à l'étranger, d'édicter des dispositions
spéciales concernant le droit aux allocations des
salariés étrangers pour leurs enfants ne vivant pas
de façon permanente en Suisse; par exemple au cas
où la réciprocité ne serait pas assurée aux travailleurs

suisses à l'étranger, il serait naturellement
justifié que le Conseil-exécutif édicté des prescriptions

particulières concernant les ressortissants de
ces Etats. C'est pourquoi je propose le texte suivant:
«al. 5. Le Conseil-exécutif a la faculté, pour
sauvegarder les intérêts des salariés suisses travaillant
à l'étranger, d'édicter des dispositions spéciales
concernant le droit aux allocations des salariés étrangers

pour leurs enfants ne vivant pas de façon
permanente en Suisse.»

J'aimerais en outre que vous prissiez la décision
de savoir si l'on peut, dans le cadre de la discussion
de cet art. 1, revenir sur un autre article de la loi

du 5 mars 1961. Je crois savoir que les avis sont
partagés. Il me semble qu'on doit pouvoir, dans le
cadre de cette discussion, revenir sur une disposition

qui n'est pas prévue dans le texte qui nous est
soumis parce que, au nom de notre groupe, j'aimerais

proposer une augmentation de l'allocation pour
enfants, en la portant de fr. 15.— à fr. 20.—,
contrairement à ce qui est prévu à l'art. 8 de la loi en
question.

Präsident. Ich frage Herrn Cattin an, ob es sich
bei den Zulagen um Kinderzulagen oder andere
Zulagen handelt.

Cattin. Il s'agit des allocations pour enfants.

Präsident. Die Diskussion ist offen zu diesem
Antrag.

Mischler, Präsident der Kommission. Ich bitte
den Rat, dem Antrag des Regierungsrates und der
Kommission zuzustimmen. Wenn wir das Endziel
ins Auge fassen, so stellt der von Regierung und
Kommission vorgeschlagene Text eine absolut
geeignete Lösung dar. Der Grundsatz, dass Kinderzulagen

ausgerichtet werden, wenn der ausländische
Arbeitnehmer mit den Kindern in der Schweiz
wohnt, sollte unbedingt beibehalten werden. Dann
folgt die Ausnahmebestimmimg. Diese ist tatsächlich

so formuliert, dass uns alle Möglichkeiten
offenstehen. Psychologisch wäre es nicht ganz richtig,
wenn man gewissermassen im Grundsatz sagen
würde, der ausländische Arbeiter erhalte tel quel
das Anrecht auf die Kinderzulagen, auf der andern
Seite müssten aber noch besondere Vorschriften
erlassen werden. Ich bitte die Herren, dem
unterbreiteten Vorschlag, der genau das ermöglicht, was
wir verlangen, zuzustimmen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich begreife den Antrag des
Herrn Cattin. Dieser Antrag hat etwas Ansprechendes

für sich, da er zur Klarstellung beiträgt.
Er besagt nämlich, dass alle ausländischen Arbeitskräfte

das gleiche Recht wie die Schweizer haben,
nur dass vom Regierungsrat aus gewisse Vorbehalte
gemacht werden können hinsichtlich der
Voraussetzungen betreffend Alter der Kinder usw. Nun
braucht man die Sache nicht übers Knie zu
brechen, denn wir haben ja eine zweite Lesung. Wir
nehmen daher den Antrag Cattin zur Uberprüfung
für die zweite Lesung entgegen.

Präsident. Der Antrag Cattin wird vom
Regierungsrat zuhanden der zweiten Lesung
entgegengenommen. Ich frage den Herrn Kommissionspräsidenten

an, ob er der gleichen Meinung ist.

Mischler, Präsident der Kommission. Ich werde
meine Ansicht grundsätzlich nicht ändern, ich kann
mich aber dem Vorschlag des Herrn Volkswirt-
schaftsdirektors anschliessen.

Präsident. Bevor die anderen Herren, die sich
gemeldet haben, zum Worte kommen, möchte ich
versuchen, eine Klärung der Lage herbeizuführen.
Ich habe nämlich festgestellt, dass über die Aus-
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legung von § 51 des Geschäftsreglementes innerhalb

der Fraktionen ganz verschiedene Meinungen
bestehen. Die eine Meinung geht dahin, man könne
bei Behandlung einer Vorlage nur gerade das
diskutieren, was in der Vorlage steht, sonst nichts.
Eine zweite Meinung erklärt, man habe bei früheren

Teilrevisionen von Gesetzen auch noch andere
Artikel als die, welche in der Vorlage standen, zur
Diskussion bringen können. Es sei darüber
abgestimmt worden, ob man sie für die zweite Lesung
behandeln wolle oder nicht. Damit es hier keinen
Wirrwarr gibt, möchte ich versuchen, die Sache
zu klären. § 51 der Geschäftsordnung lautet:
«Anträge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Verhandlungsgegenstand stehen, werden
aus der Beratung ausgeschieden und nach dem
Verfahren über Motionen oder Postulate weiterbehandelt.»

Ich habe im Tagblatt früherer Jahre gesucht,
ob ein ähnlicher Fall vorliege. Ich habe keinen
gefunden, auch nicht bei den Debatten über das
Steuergesetz im Jahre 1955. Ich habe mir die
Angelegenheit als Laie - ich bin nicht Jurist - auf
Grund der Geschäftsordnung überlegt und bitte
deshalb die Herren Juristen, diese Meinung nicht
in Grund und Boden zu zerpflücken und die
Angelegenheit nicht noch komplizierter zu machen.

Es stellt sich die Frage: Welches ist der
Verhandlungsgegenstand? Ist der Verhandlungsgegenstand
die Vorlage, also Artikel 1 Absatz 5, oder ist
Verhandlungsgegenstand das ganze Gesetz mit allen
seinen Artikeln? Ich weiss, dass man hier getrennter

Auffassung ist.
Wenn Verhandlungsgegenstand die Vorlage ist,

so steht ein eventueller Antrag auf Erhöhung der
Zulage von Fr. 15.— auf Fr. 20.— nicht im
Zusammenhang mit dem Verhandlungsgegenstand.
Der Antrag müsste also durch Motionen oder durch
Postulate weiterbehandelt werden. Wenn der
Verhandlungsgegenstand das ganze Gesetz ist, so würde
ein Antrag, der sich auf einen seiner Artikel
bezieht, in unmittelbarem Zusammenhang stehen und
müsste also behandelt werden.

Nun könnte man aber auch der Meinung sein,
dass man unter Anträgen, die nicht in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Verhandlungsgegenstand

stehen, Anträge zu verstehen habe, die
gegenüber dem Gesetz ganz wesensfremd sind und
irgendeine ganz andere Materie betreffen, z. B. ein
ganz anderes Gesetz, ein anderes Dekret usw. Mir
scheint, dass § 51 die Situation nicht klärt und kein
einwandfreies Fundament schafft, mit dem der
ganze Rat einverstanden wäre. Ich glaube, dass die
§§52 und 56 die Grundlage für eine entsprechende
Diskussion bilden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Beratung eines
Gegenstandes im Plenum des Rates zu verlangen.

a) Durch das einzelne Ratsmitglied auf Grund
von § 56, der lautet: «Jedes Mitglied des Grossen
Rates hat das Recht, schriftliche Anträge (Motionen
und Postulate) auf Beratung eines Gegenstandes
zu stellen (Art. 30 StV.).»

b) Durch die Mehrheit des Rates auf Grund von
§ 52, wo es heisst: «Wird während der Beratung eine
Ordnungsmotion gestellt (z. B. auf Verschiebung
des Geschäftes oder Überweisung an eine
Kommission), so wird zunächst diese Ordnungsmotion

beraten und entschieden und inzwischen die
Beratung der Hauptfrage eingestellt.»

Was die Möglichkeit für das einzelne Ratsmitglied

betrifft, die Beratung eines Gegenstandes zu
verlangen, so verweise ich auf § 56, wo es heisst:
«Postulate, welche bei Beratung des Voranschlages,
der Staatsrechnung, des Staatsverwaltungsberichtes

oder im Zusammenhang mit anderen Vorlagen
eingebracht werden, sind in der Regel sofort zu
behandeln.» Wenn es heisst im Zusammenhang
mit anderen Vorlagen», so ist das sicher so zu
verstehen, dass dies auch gilt, wenn z. B. eine
Gesetzesänderung mit drei Artikeln vorliegt und ein
Ratsmitglied einen weiteren Artikel in Beratung
ziehen will; sonst wäre ja ein Postulat nicht nötig,
sondern nur ein Abänderungsantrag zum vorliegenden

Artikel. Ich schliesse daraus, dass das einzelne
Ratsmitglied auf diesem Wege die Möglichkeit hat,
den Antrag auf Beratung eines Gegenstandes zu
stellen.

Hinsichtlich der Möglichkeit, durch die Mehrheit

des Rates die Beratung eines Gegenstandes zu
verlangen, verweise ich noch einmal auf den oben
erwähnten § 52. Dort ist ausdrücklich die Rede von
«Ordnungsmotion», und Motion heisst «Antrag auf
Beratung eines Gegenstandes». Bei der Beratung
einer Gesetzesänderung kann also eine Ordnungsmotion

gestellt werden, d. h. Antrag auf Beratung
eines weiteren Gegenstandes, sicher nicht Antrag
auf Beratung eines vorliegenden Gegenstandes; dieser

steht ja sowieso zur Diskussion. Anders
ausgedrückt: Ordnungsmotion heisst Antrag auf
Beratung eines Artikels, der hier in der Vorlage nicht
enthalten ist. Die Ordnungsmotion muss sofort
behandelt werden. Erhält sie die Mehrheit des Rates,
so muss die gestellte Forderung zuhanden der zweiten

Lesung durch Regierungsrat und Kommission
beraten werden. Wird die Ordnungsmotion
abgelehnt, so hat das einzelne Ratsmitglied immer noch
die Möglichkeit, auf dem Wege der Motion oder
des Postulates einen Antrag zu stellen. So oder so
unterstehen beide Möglichkeiten zuletzt der
Volksabstimmung. Ich möchte über diese Angelegenheit
die Diskussionen eröffnen. Es würde mich
interessieren, welche Auffassungen geäussert werden.

Zingg (Bern). Die sich anbahnende Diskussion
haben wir zum Teil schon in der Kommission
gehabt, ebenso in den Fraktionen. Ich war beispielsweise

auch Mitglied der Kommission zur Vorberatung
des Steuergesetzes. Dort gab es immer Anträge

auf Revision von Artikeln, die nicht in der Vorlage
enthalten waren. Sie gelangten aber regelmässig
zur Beratung. Ich erinnere mich genau an die
Beratung eines Artikels beim Steuergesetz, bei dem
die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion den
Antrag stellte, es müsse noch ein anderer Artikel
durchberaten werden, da sie hier zuwenig zum Zuge
gekommen seien. Das war ohne weiteres möglich.
Im Tagblatt des Grossen Rates kann das nicht zum
Vorschein kommen, weil es in der Kommission
angenommen wurde. Kein Mensch hat reklamiert,
weder die Regierung noch jemand anders. Im
Plenum des Rates war es eine Selbstverständlichkeit,
dass ein in der Kommission beratenerArtikel
durchberaten wurde. Wir verlangen also nichts anderes,
als was man schon bei früheren Gesetzesberatungen
gehabt hat. Ich hoffe deshalb, dass Sie ohne weite-
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res zustimmen, dass die Artikel, die man noch zur
Beratung vorschlägt, auch wirklich beraten und
Anträge dazu gestellt werden können.

Tschäppät. Die Angelegenheit scheint mir nicht
sehr kompliziert zu sein. Bei der Totalrevision
eines Gesetzes kommt automatisch jeder Artikel
zur Beratung. Das Eintreten betrifft das Eintreten
auf das ganze Gesetz. Bei einer Teilrevision kommen

nur die Artikel zur Diskussion, bei denen ein
Antrag gestellt wird, sei es durch die Regierung,
durch die Kommission oder aus dem Rat. Hier
würde es, etwas überspitzt ausgedrückt, an sich bei
jedem Artikel, wenn es nicht eine Einheit wäre,
einen Eintretensbeschluss brauchen, handle es sich
sich um einen Antrag der Regierung, der Kommission

oder um einen Antrag aus dem Grossen Rat.
Das heisst, der Grosse Rat hat das Recht, bei einer
Teilrevision jeden Artikel in Beratung zu ziehen
und allenfalls Beschlüsse zu fassen. Hier geht es
um ein grundsätzliches Recht des Grossen Rates.
Wir haben bei einer Teilrevision nicht nur das
Recht, über das beraten zu dürfen, was Regierung
und Kommission in die Beratung ziehen wollen,
sondern wir können jeden Artikel beraten, wenn
wir ihn beraten wollen. Darüber befindet der
Grosse Rat. Deshalb bin ich der Auffassung, dass
jeder das Recht hat, einen Antrag zu stellen. Der
Rat muss entscheiden, ob er darauf eintreten will
oder nicht.

Tschannen. Der Herr Ratspräsident hat gesagt,
er habe das Tagblatt nachgeschaut und nirgends
einen ähnlichen Fall gefunden. Ich habe in der
Fraktion erklärt, es gebe solche Fälle; ich konnte
aber dort nicht sagen, wo. Bei der Beratung des
Steuergesetzes im Jahre 1955 liegt ein derartiger
Fall vor. Herr Weber stellte zu Artikel 23, der in
der Vorlage nicht enthalten war, einen Antrag.
Gemäss Tagblatt sagte der Präsident zu Artikel 23:
«Herr Weber stellt zu Artikel 23 einen Ergänzungsantrag.

Dieser Artikel figuriert nicht in derVorlage;
aber es kann natürlich zu jedem anderen Artikel
auch noch ein Antrag gestellt werden.» Dieser
Artikel 23 wurde denn auch bei der Steuergesetzberatung

behandelt. Wenn wir eine andere Praxis
einführen wollten, würden wir das Recht der Grossräte

beschneiden.

Hadorn. Wir können uns der Auffassung, wie sie
von HerrnTschäppät dargelegt wurde, anschliessen.
Es geht grundsätzlich darum, dass die Materie, die
zur Beratung steht, nach allen Seiten abgewogen
werden kann. Das ist nur der Fall, wenn die
Möglichkeit besteht, auch andere Artikel, die nicht in
der Vorlage enthalten sind, in Beratung zu ziehen.
Es muss aber, wenn jemand den Antrag stellt, ein
bestimmter Artikel sei zu beraten, darüber
abgestimmt werden. Der Rat beschliesst also, ob man
darüber diskutieren will oder nicht.

Präsident. Niemand hat einen gegenteiligen
Standpunkt vertreten. Wenn also ein neuer Artikel
in Beratung gezogen werden soll, muss das betreffende

Ratsmitglied diesen Antrag stellen, und dann
stimmt der Rat ab, ob er diese Beratung wünscht
oder nicht. Nun hat Herr Cattin bereits einen
Antrag gestellt zu Artikel 8. Er beantragt, die Kinder¬

zulage von Fr. 15. —auf Fr. 20.— zu erhöhen. Ich
eröffne darüber die Diskussion.

Zingg (Bern). Dieser Antrag ist schon in der
Kommission gefallen. Selbstverständlich sind jene,
welche bereits in der Kommission für diesen
Antrag eingetreten sind, wie das bei uns der Fall war,
der Auffassung, dass man beschliesst, darauf
einzutreten. Würde man das Eintreten ablehnen, so
könnte das nur bedeuten, dass man nicht bereit ist,
die Argumente anzuhören, die für die Erhöhung
sprechen. Ich hoffe deshalb, dass Sie bereit sind,
wenigstens diese Argumente anzuhören. Dann
können wir immer noch den Artikel ablehnen oder
nicht.

Häberli. Nachdem man in der Kommission den
Antrag auf Erhöhung der Kinderzulagen mit 8 zu
6 Stimmen abgelehnt hat, erübrigt es sich, im Grossen

Rat noch darauf zurückzukommen. Im Namen
der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei stelle ich
den Antrag auf Nichteintreten.

Wenger (Biel). Im Namen meiner Fraktion
erkläre ich, dass wir ebenfalls für Nichteintreten
sind.

Mischler, Präsident der Kommission. Ich möchte
zu diesem Antrag nicht als Kommissionspräsident,
sondern ganz persönlich Stellung nehmen. Ich bitte
Sie, zu unterscheiden zwischen dem Eintreten auf
Diskussion des Antrages und der Stellungnahme
zum betreffenden Antrag. Es scheint mir
ungerechtfertigt zu sein, wenn man sich weigert, die
Argumente anzuhören, die die Ratskollegen
vorzubringen haben. Es ist sicher richtig, den Antrag zu
beraten. Wenn Sie beschliessen, auf die Diskussion
dieses Antrages nicht einzutreten, so liegt im
November eine Motion vor. Dann geht die Sache von
vorne an. Wenn wir jetzt über die Erhöhung der
Kinderzulage diskutieren, ist noch gar nichts
entschieden, ob die Zulage erhöht wird oder nicht.
Darum bitte ich Sie, auf die Diskussion über diesen
Antrag einzutreten. Geben Sie dem Grossen Rat
Gelegenheit zur Begründung, und dann soll er nachher

entscheiden.

Schaffroth. Machen Sie die Sache nicht komplizierter

als sie eigentlich ist. Im Grunde genommen
ist hier das Eintreten auf den Antrag Cattin identisch

mit der Detailberatung dieses Antrages. Deshalb

werden wir auch nachher in der Abstimmung
entweder für oder gegen den Antrag Cattin
entscheiden, um die Angelegenheit zu vereinfachen.

Präsident. Wir müssen klar unterscheiden; es
gibt zwei Abstimmungen. Zunächst einmal eine
Abstimmung, ob man auf die Diskussion des
Antrages Cattin zu Artikel 8 eintreten will oder nicht.
Entscheidet sich die Mehrheit für Nichteintreten,
so ist die Angelegenheit erledigt. Entscheidet sich
die Mehrheit, darauf einzutreten, dann wird der
Antrag diskutiert. Dann aber folgt eine zweite
Abstimmung, ob man auf Grund der Diskussion den
Antrag resp. den Artikel 8 an die Kommission und
Regierung weisen will zuhanden der zweiten
Lesung. Wir stimmen nun zuerst über das Eintreten
auf die Diskussion zu Artikel 8 ab.
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Abstimmung :

Für Eintreten auf den Antrag Cattin 78 Stimmen
Dagegen 64 Stimmen
i.

Präsident. Die Diskussion ist offen.

Wittwer. Ich werde natürlich vom Beschluss des
Grossen Rates etwas Gebrauch machen. Nach
Artikel 1 Absatz 3 ist die Kinderzulage bei Unfall,
Krankheit, Militärdienst, Arbeitslosigkeit usw. noch
während eines Monates weiter auszurichten. Wenn
ein Bauarbeiter krank wird und zwei bis drei
Monate im Bett liegen muss, erhält er in der Regel
50% des Lohnes. Nach dem zweiten Monat
bekommt er, wenn er noch länger krank sein sollte,
keine Kinderzulage mehr. Ich werde mir gestatten,
in einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in Form
einer Motion oder einer Interpellation einen
diesbezüglichen Vorstoss zu unternehmen.

In Artikel 8 wird bestimmt, dass die Kinderzulage

in der Höhe von Fr. 15.— auszubezahlen ist.
Ich rede hier im Interesse des Bau- und
Holzarbeiterverbandes. Wir sind der Regierung, der
Kommission sowie dem Grossen Rat dankbar, dass
die Bauarbeiter endlich in denGenuss einer Kinderzulage

gekommen sind; sie haben lange darauf warten

müssen. DerWerdegang ist Ihnen bekannt. Eine
Regelung auf vertraglichem Wege hat sich
zerschlagen. So musste man mit einer gesetzlichen
Bestimmung vorliebnehmen. Wir beraten eine
Gesetzesrevision, nach der auch dem Ausländer,
sofern er Kinder im Ausland hat, die Kinderzulage
ausbezahlt werden kann. Unsere Bauarbeiter be-
grüssen das, weil sie ziemlich stark unter dem
Druck der Gleichberechtigung dieser Fremdarbeiter
stehen.

Ich beantrage Ihnen, dem Antrag zu Artikel 8,
die Kinderzulage von Fr. 15.— auf Fr. 20.— zu
erhöhen, zuzustimmen. Wir können nicht auf der
einen Seite den Ausländern finanzielle Verbesserungen

zusichern und darob die einheimischen
Arbeiter vergessen. Das würden unsere Bauarbeiter
nicht verstehen.

Präsident. Herr Wittwer spricht von der Erhöhung

der Kinderzulage von Fr. 15.— auf Fr. 20.—.
Im schriftlichen Antrag heisst es, dass die Kinderzulagen

auf mindestens Fr. 20.— erhöht werden
sollen. Das ist nicht ganz das gleiche. Ich frage
Herrn Wittwer an, ob er auf dem beharrt, was er
soeben ausgeführt hat, oder ob der schriftliche
Antrag gilt.

Wittwer. Es muss natürlich «mindestens Franken

20.—» heissen. So sind alle Missverständnisse
ausgeschaltet.

Cattin. Je serai très bref. Cette augmentation de
fr. 5.— de l'allocation pour enfants s'avère urgente,
elle est justifiée par l'augmentation constante du
coût de la vie et les charges toujours plus lourdes
qui pèsent sur la famille.

Je reprends ici une proposition que notre groupe
avait faite - sans succès d'ailleurs - lors de la
discussion de la loi car nous estimons que, dans ce
domaine, notre canton accuse un sérieux retard.
Comparaison n'est certes pas raison, mais, au cas
particulier, une comparaison ne manque pas d'être

éloquente. Bâle-Ville a porté cette allocation à
fr. 25.— dès le 1er janvier 1962. Dans le canton de
Zurich, une loi est actuellement en préparation qui
propose de porter cette allocation à fr. 20.—. A Fri-
bourg elle est de fr. 20.— à fr. 25.—. A Neuchâtel
elle est de fr. 25.—; en Valais fr. 30.—; à Genève
fr. 35.—.

Je pense que le moment serait venu, pour notre
canton, de faire un pas en avant en matière sociale
et de ne pas rester ainsi en arrière.

Cette allocation pour enfants n'a réellement de
sens, de valeur, que si elle apporte un allégement
sensible aux charges de la famille et, pour qu'une
allocation atteigne véritablement son but, compte
tenu de la cherté actuelle de la vie, elle devrait être
portée à fr. 35.—/fr.40.—. De plus, elle devrait être
progressive, c'est-à-dire qu'elle devrait augmenter
avec l'âge de l'enfant.

Par conséquent, en proposant de la porter de
fr. 15.— à fr. 20.—, nous sommes encore bien au-
dessous des normes et nous pensons qu'une telle
proposition, qui demeure malgré tout modeste,
devrait pouvoir rencontrer l'approbation du Grand
Conseil.

Burger. Ich habe bereits bei der Eintretensdebatte
darauf aufmerksam gemacht, dass wir auf
weitergehende Forderungen nicht eingehen werden. Wir
haben gestern und heute über Konjunkturfragen
gesprochen; wir haben gehört, wieviele Ausländer
in der Schweiz arbeiten. Im Kanton Bern ist die
Einsicht vorhanden, dass man den ausländischen
Arbeitnehmern, die ihre Kinder im Ausland haben,
helfen will. Damit können wir sicher auch der
Überfremdung etwas steuern. Es ist möglich, den
Zuzug der Familien zu dämpfen. Auf jeden Fall
betrachten wir die vorgeschlagene Lösung als
vernünftig.

Das Gesetz ist nicht einmal ein Jahr in Kraft.
Wir besitzen noch keine Erfahrung über die
finanziellen Auswirkungen. Die Ausgleichskassen, die
gegründet wurden und sich mit den Auszahlungen
zu befassen haben, sind kaum eingespielt. Wir wissen

nicht, wieviele Kinder da sind; wenn dazu der
Betrag noch erhöht wird, so entsteht erst recht eine
grosse Unbekannte, die alles über den Haufen wirft.
In Artikel 16 des Gesetzes werden die Arbeitgeberbeiträge

im Maximum auf 2,5 % limitiert. Ob das
ausreicht, ist eine grosse Frage. Wenn es nicht
ausreicht, muss der Steuerzahler darauflegen. Die
Kommission, die das Gesetz ursprünglich beraten
hat, stimmte ihm einhellig mit 16 :1 Stimmen zu,
war also mit Fr. 15.— Kinderzulage einverstanden.
Der Rat war, wie schon einleitend gesagt wurde,
einstimmig dafür, diesen Ansatz beizubehalten. Ich
habe aus dem Tagblatt ersehen, dass Herr Zingg
in einem Votum ersucht hat, man solle bei Fr. 15.—
Kinderzulage bleiben. Es heisst in diesem Votum:
«Es ist natürlich bestechend, höher zu gehen, z. B.
auf Fr. 20.—, Fr. 25.— oder gar Fr. 30.—. Wenn ein
Wettrennen zwischen den Parteien stattfindet, wird
natürlich jede Partei pressieren und möglichst viel
vorschlagen.» Nun kommt man und will auf Franken

20.— erhöhen. Nach unserer Auffassung sollen
zuerst Erfahrungen gesammelt werden. Ich glaube
nicht, dass dieses Gesetz allzulange in Kraft bleiben
wird, wenn man sieht, wie der soziale Fortschritt
immer weitergeht. Diesen Fortschritt müssen wir
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den Arbeitnehmern gönnen. In kurzer Zeit wird
ohne Zweifel eine Revision vorzunehmen sein.

Noch eine Bemerkung. Bei den italienischen
Arbeitern macht man die Erfahrung, dass die Qualität,
je weiter man nach Süden kommt, nicht etwa
zunimmt. Das ist vielleicht ein weiterer Grund, dass
wir noch etwas am Leistungslohn festhalten und
mit den Sozialzulagen nicht allzuweit gehen sollten.

Wenger (Biel). Auch ich muss mich dem Antrag
auf Erhöhung der Kinderzulage von Fr. 15.— auf
Fr. 20.— widersetzen. Wir können diesem Antrag
nicht zustimmen. Ein Gesetz, das erst seit so kurzer
Zeit in Kraft steht, darf nicht in einem seiner
wesentlichsten Punkte bereits heute abgeändert
werden, um so weniger, als eine Begründung dafür
sehr schwer zu finden ist. Die Teuerung kann man
sicher nicht als Grund ins Feld führen, denn die
Auswirkungen sind sehr minim. Sie müssen über
die Löhne ausgeglichen werden. Dass die Kinderzulagen

mit Fr. 15.— zu niedrig seien, kann man
ebenfalls nicht behaupten im Blick auf das, was
andere Kantone an Kinderzulagen ausrichten. Herr
Cattin hat nur gerade jene Kantone aufgezählt,
die höher gehen als der Kanton Bern. Er muss aber
auch jene Kantone berücksichtigen, die bedeutend
weniger hoch gehen. Dort hätte es seine Partei in
der Hand, ein Mehreres zu tun. Man kann sich
wirklich fragen, warum man solche Anträge stellt,
bevor man die finanziellen Auswirkungen dieses
Gesetzes kennt. Ich möchte auch bitten,
festzustellen, welche finanziellen Konsequenzen sich für
den Arbeitgeber ergeben, denn die Einzahlungen
werden ja ganz vom Arbeitgeber getragen. Ich
bitte die Herren Ratskollegen, dem Antrag auf
Erhöhung der Kinderzulage nicht zuzustimmen.

Achermann Karl. Wie Herr Cattin gesagt hat,
haben wir den Antrag auf Erhöhung der Kinderzulage

von Fr. 15.— auf Fr. 20.— bereits bei der
Gesetzesberatung eingereicht. Ich hatte damals
durchaus Verständnis für die Argumente, die gegen
unsern Antrag vorgebracht wurden. Eines der
gewichtigsten Argumente schien mir, dass man
sowohl von Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite
betonte, man wolle nicht unnötig in das Räderwerk
der Gesamtarbeitsverträge eingreifen und eine
gesetzliche Lösung dort schaffen, wo eine Lösung
auf vertraglicher Basis möglich sei. Nun hat sich
aber die Situation seither ganz wesentlich
geändert. Es ist nicht richtig, wenn man die Teuerung,
die in diesem Jahr sehr massiv gestiegen ist und
zu hohen Teuerungszulagen geführt hat - ich
erinnere an die Vorlage, die gegenwärtig für das
Bundespersonal vorliegt - einfach bagatellisiert
und erklärt, sie existiere nicht, man könne darüber
hinweggehen. Wir müssen berücksichtigen, dass
eine solche Gesetzesrevision nicht von heute auf
morgen möglich ist. Es ist unbedingt notwendig,
dass man in Voraussicht arbeitet, damit man zur
gegebenen Zeit die Erhöhung vornehmen kann.
Man überbordet keineswegs und bleibt im Rahmen
jener Kantone, die die Angelegenheit fortschrittlich

regeln.
Es wurde gesagt, unsere Partei sei in jenen

Kantonen vertreten, die nicht so grosse Zulagen haben.
Ich weise darauf hin, dass es sich zur Hauptsache
um landwirtschaftliche Kantone handelt und des¬

halb das Interesse für die Zulagen an die übrigen
Arbeitnehmer leider nicht so gross ist. Ich möchte
noch betonen, dass man die Zulagen in der
Landwirtschaft in der letzten Zeit sehr massiv erhöht
hat. Von seiten der Landwirtschaft wurde mit
Recht hervorgehoben, dass die Zulagen erhöht
werden müssen, weil sie nicht mehr genügen. Ich
konnte wiederholt feststellen, auch in den Ferien,
wie segensreich die Zulagen in der Landwirtschaft
sich auswirken. Ich wäre der letzte, der diese
Zulagen nicht haben wollte. Aber wir alle sind
gewohnt, uns jeweils für die Allgemeinheit, nicht
nur für eine bestimmte Interessengruppe,
einzusetzen. Bei den Wahlen wurde seinerzeit von allen
Parteien stark betont, dass man eine Volkspartei
sei und die Interessen aller Gruppen berücksichtige.

Gerade auf dem Lande stellen sich gewisse
Arbeitnehmer finanziell nicht besser als die
Angehörigen der Landwirtschaft. Eine prekäre Situation

entsteht daraus, dass die Kinderzulagen, die
sie bekommen, wesentlich tiefer sind, als dies in
andern Fällen zutrifft. Es ist daher ein Akt der
Gerechtigkeit, wenn man voraussehend die Kinderzulage

von Fr. 15.— auf Fr. 20.— erhöht. Wir bleiben

damit in einer gewissen Mittellage, in der
gesunden Tradition des Kantons Bern, der bei den
Kinderzulagen nicht am Schwänze ist, sondern
jeweils zu einer fortschrittlichen Lösung Hand bietet.

Trächsel. Erlauben Sie mir als ehemaligem Mo-
tionär, zur Sache noch zwei Worte zu sagen, resp.
Richtigstellungen anzubringen. Es wird beantragt,
nicht auf die Erhöhung einzutreten, weil die
Unternehmer die Zulage zahlen. Ich möchte ein grosses
Fragezeichen zu den Ausführungen von Herrn
Wenger machen. Im Baugewerbe ist die Zulage
auf den Kunden, der die Rechnung bezahlt hat,
überwälzt worden. Nun braucht es nach meiner
Ansicht nicht so grosse Überlegungen zur Begründung

dieser Erhöhung um Fr. 5.—. Ich habe kürzlich

Arbeitsvergebungen gesehen, wo auf der
Rechnungsstellung, 6, 8, 10, 12, 16, 18% Rabatt
gewährt wurden. Da hat ein halbes Prozent für
Kinderzulagen, wenn es überhaupt ein halbes Prozent
ausmacht, sicher noch Platz.

Nun gibt es Kantone, die höhere Zulagen
ausrichten, andere kleinere. Wir sind schön in der
Mitte. Der Kanton Bern war einer der letzten, der
das Kinderzulagegesetz eingeführt hat. Das ist kein
Vorwurf, sondern eine Feststellung. Es steht ihm
daher, weil er mit dem Gesetz so lange zugewartet
hat, an, um so eher eine Erhöhung der Kinderzulage

vorzunehmen. Man hat gesagt, die Teuerung
mache nur ungefähr 30 Rappen aus. Wenn man
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes
ausgeht, kann man so sprechen. Ich möchte immerhin

festhalten, dass die Aktion zur Ausrichtung
von Teuerungszulagen, besonders im Baugewerbe,
aber auch in anderen Schichten, im Kanton Bern
im Jahre 1954 gestartet wurde. Wenn man den
Index hervornimmt, so stellt man seit 1954
20 Punkte Teuerung fest. Schon damals war man
in der Mitte. Die Erhöhung auf Fr. 20.— ist daher
berechtigt.

Mischler, Präsident der Kommission. Zuallererst
möchte ich daran erinnern, dass ich es seinerzeit
nicht besonders gerne gesehen habe, dass wir die
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Höhe der Kinderzulage gesetzlich regelten. Die
Herren wissen, dass ich absolut auf dem Boden
der Gesamtarbeitsverträge stehe. Ich habe vertragliche

Diskussionen zwischen den Vertragspartnern,
auch über Kinderzulagen, lieber als Diskussionen
hier im Rat. Man könnte auch nicht die Gewerkschaften

für dieses Kinderzulagegesetz verantwortlich
machen. Herr Trächsel weiss Bescheid, dass

man schlussendlich diesen Weg hier beschreiten
musste, weil von Arbeitgeberseite zuwenig
Verständnis vorhanden war.

Über das Problem Leistungslohn oder Soziallohn
brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Wir
stehen auf dem Boden des Leistungsprinzips. Wenn
man auf Fr. 20.— hinaufgeht, kann man noch nicht
sagen, man habe den Boden des Leistungsprinzips
verlassen. Es braucht noch einen weiteren Schritt,
bis man von Soziallohn sprechen könnte. Es wird
immer umstritten sein, wie weit man mit den
Zulagen gehen soll. Wir werden in unserem
Tätigkeitsgebiet (SMUV) in allernächster Zeit über die
Frage der Kinderzulagen mit den Arbeitgebern
diskutieren, weil wir der Auffassung sind, dass es
nicht bei dieser Regelung von Fr. 15.— bleiben
kann, und zwar im Hinblick auf die Teuerung, wobei

man allerdings in der Kommission die
Auffassung vertreten hat, man sollte hier auf das
Datum der Inkraftsetzung zurückgreifen. Dann könne
man die ganze Angelegenheit mit der Entwicklung
der Teuerung begründen.

Es ist auch darauf hingewiesen worden, man
sollte die finanziellen Auswirkungen für die
Arbeitgeber kennen. Das ist doch eine Rechnung, die
man jedem einzelnen überlassen darf. Es ist nicht
schwer, auszurechnen, was die Erhöhung mehr
kostet. Da brauchen wir keine Untersuchung für
die zweite Lesung anzustellen.

Ich erinnere an die Diskussion über die
Sozialzulagen des Staatspersonals, wo der Rat positiv
Stellung bezogen hat. Einige unserer Ratsherren in
diesem Saal haben zwei Herzen in der Brust. Ich
will nicht kritisieren, was man bezüglich der
Sozialzulagen des Staatspersonals gemacht hat. Das
ist durchaus in Ordnung und lässt sich vertreten.
Aber die gleichen Herren, die mehrheitlich dieser
Regelung zugestimmt haben, haben ein anderes
Herz in der Brust, wenn es um den Privatarbeiter
geht. Das versteht man einfach nicht recht. Ich
betone noch einmal, dass ich keine Kritik an der
Regelung, die man damals getroffen hat, übe, aber
der Privatarbeiter erwartet mit Recht die gleiche
Aufgeschlossenheit, wenn seine Begehren zur
Diskussion stehen. Nun hat man in der Kommission
gesagt, man sei noch nicht so überzeugt, wie das
Volk auf die Vorlage reagieren werde. Überlassen
wir doch den Entscheid dem Volk. Ich kann mir
gut vorstellen, dass es dem Willen der Mehrheit
des Volkes entspricht, wenn wir diesen Schritt der
Erhöhung der Kinderzulage von Fr. 15.— auf
Fr. 20.— wagen. Die Meinungen sind allerdings bei
den Ratskollegen gemacht. Darum hat es keinen
Sinn mehr, noch weitere Ausführungen zu machen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich beantrage Ihnen im
Namen des Regierungsrates, den Antrag auf Erhöhung

abzulehnen. Drei Gründe sprechen für die
Ablehnung.

Die Teuerung betrug im Zeitpunkt, als wir das
Gesetz beraten haben, also im Jahre 1960, 188,4
Punkte, im Mai 1962 194,6 Punkte. Das ist eine
Erhöhung um 6,2 Punkte. Das ergibt, indexmässig
ausgerechnet, einen Betrag von 93 Rappen. Es
müsste also um 93 Rappen erhöht werden. Auf
jeden Fall kommen wir wegen der Teuerung nicht
auf Fr. 20.—. Rechnet man die Teuerung vom
Inkrafttreten des Gesetzes hinweg (1. Januar 1962),
so ergäbe das vollends keinen nennenswerten
Betrag mehr.

Wie stellt sich der Kanton innerhalb der
Kantone? Wenn hier Zahlen genannt werden, so ist es
vielleicht gut, wenn die Kantone der welschen
Schweiz gesondert genannt werden, denn sie
haben bezüglich der Kinderzulagen weitgehend eine
andere Konzeption. Der Ansatz je Kind und Monat
beträgt im Kanton Freiburg Fr. 20.—/Fr. 25.—, im
Kanton Genf Fr. 25.— bis Fr. 35.—, im Kanton
Neuenburg Fr. 25.—, im Kanton Waadt Fr. 15.—/
Fr. 20.—, im Kanton Wallis Fr. 30.—. Die Ansätze
in den deutschschweizerischen Kantonen sind
folgende: Appenzell IR Fr. 10.—, vom zweiten Kind
an, Basel-Stadt Fr. 15.— (dieser Betrag ist seither
erhöht worden), Bern Fr. 15.—, Glarus Fr. 15.—,
Graubünden Fr. 15.—, Luzern Fr. 10.—/Fr. 15.—,
Nidwaiden Fr. 10.—/Fr. 15.—, vom zweiten Kind
an, Obwalden Fr. 12.—/Fr. 15.—, vom zweiten Kind
an, Schwyz Fr. 15.—, vom zweiten Kind an, Sankt
Gallen Fr. 10.—, vom dritten Kind an, Solothurn
Fr. 10.—, Tessin Fr. 20.—, Thurgau Fr. 15.—, Uri
Fr. 15.—, Zug Fr. 10.—/Fr. 15.—, Zürich Fr. 15.—.
Anhand dieser Liste stellen wir fest, dass sich der
Kanton Bern durchaus sehen lassen darf.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die
Kinderzulagen am 1. Januar 1962 waren die Kassen
verpflichtet, die Kinderzulagen für ihre Angehörigen

auszurichten. Die Kassen mussten ihr Budget
machen und einen Prämiensatz bestimmen. Es
wäre nicht richtig, wenn man mitten in der
Abrechnungsperiode, nachdem Budget und Prämien
festgelegt sind, in die Administration eingreifen
wollte, indem man im gegenwärtigen Zeitpunkt
eine Erhöhung durchführt.

In derVorlage sind übrigens noch andere Punkte
enthalten, über die Erfahrungen gesammelt werden

müssen. Es sollte daher nicht ein einzelner
Artikel herausgegriffen v/erden; man muss
vielmehr im gesamten die notwendige Uberprüfung
vornehmen. Die Sozialpolitik ist ja dauernd im
Fluss. Es ist keineswegs damit zu rechnen, dass
die jetzige Vorlage sehr alt wird. In absehbarer
Zeit wird eine Revision kommen müssen.

Diese Überlegungen haben den Regierungsrat
dazu geführt, Ihnen zu beantragen, die vorgeschlagene

Erhöhung der Kinderzulage von Fr. 15.— auf
Fr. 20.— abzulehnen. Die vorberatende Kommission

hat diesen Antrag mit 8 gegen 6 Stimmen
abgelehnt.

Abstimmung:
Für den Antrag Cattin

zuhanden der zweiten Lesung 70 Stimmen
Dagegen 93 Stimmen

Präsident. Das Wort hat Herr Grossrat Zingg.

Zingg (Bern). Das Problem, das ich aufwerfe, ist
in Artikel 9 Absatz 2 enthalten. Absatz 2 lautet:
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«Für aussereheliche Kinder sowie für Kinder aus
geschiedener oder getrennter Ehe sind die Kinderzulagen

gegebenenfalls jenem Elternteil
auszurichten, der in überwiegendem Masse für den
Unterhalt des Kindes aufkommt, sonst demjenigen,
dem die Obhut des Kindes anvertraut ist.» Man
kann verschiedener Auffassung sein, ob dies richtig
ist oder nicht. Setzen wir den Fall, ein ausserehe-
licher Vater sei zu 80 Franken Unterhaltsbeitrag
für ein Kind verurteilt. Nun erhält er die Kinderzulage;

er liefert aber die Kinderzulage nicht an
die Mutter ab, damit die Mutter etwas mehr Geld
zur Verfügung hat, sondern er behält die Fr. 15.—
zu seiner eigenen Entlastung. Solche Fälle sind
schon zahlreich vorgekommen. Deshalb stellte sich
die Frage: Soll die Kinderzulage zur Entlastung
des ausserehelichen Vaters dienen oder soll sie
zusätzlich dem Kind zugute kommen? Nach meiner
Auffassung sollte sei eigentlich für das Kind
bestimmt sein. Prof.Roos vomVerwaltungsgericht hat
mit den bernischen Richtern über diese Angelegenheit

bereits gesprochen. Sie sind der Ansicht, dass
in Zukunft bei Gerichtsurteilen die Kinderzulage
der Mutter abgeliefert werden muss. Das Kind soll
also den Unterhaltsbeitrag, zu dem der aussereheliche

Vater verurteilt ist, plus die Kinderzulage
erhalten. In der Stadt Bern scheint diese Praxis
Fuss zu fassen. Das ist auch richtig. Man hat mir
nun gesagt, das gehe auf dem Lande nicht durch.
Es wäre deshalb richtig, diesen Fall bei einer
Gesetzesänderung zu berücksichtigen. Es sollte dann
im Gesetz nicht mehr heissen, dass die Kinderzulage

jenem Elternteil auszurichten sei, der in
überwiegendem Masse für den Unterhalt des Kindes

aufkommt, sondern nur demjenigen, dem die
Obhut des Kindes anvertraut ist. Man müsste also
in diesem Artikel 9 Absatz 2 eine Streichung
vornehmen. Absatz 2 wäre folgendermassen neu zu
fassen: «Für aussereheliche Kinder sowie für Kinder

aus geschiedener oder getrennter Ehe sind die
Kinderzulagen jenem Elternteil auszurichten, dem
die Obhut des Kindes anvertraut ist.» Wie ich
hörte, lag ursprünglich diese Fassung vor; später
aber wurde eine Änderung beantragt in dem Sinne,
dass dem Elternteil, der in überwiegendem Masse
für den Unterhalt des Kindes aufkomme, die
Kinderzulage auszurichten sei. Weil man aber
feststellen konnte, dass auf Grund dieser Formulierung

nicht die Mutter oder das Kind die Zulage
erhielten, ist es richtig, wenn der Artikel
abgeändert wird. Ich hoffe, dass Sie bereit sind, meinem

Antrag zuzustimmen.

Präsident. Da kein Gegenantrag gestellt wird,
haben Sie Eintreten auf diesen Antrag beschlossen.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich wäre froh, wenn dieser
Antrag von Herrn Zingg zu Artikel 9 auf die
zweite Lesung zurückgestellt würde, damit die
Angelegenheit geprüft werden kann.

Abstimmung:
Für den Antrag Zingg
zuhanden der zweiten Lesimg Grosse Mehrheit

Präsident. Wird das Wort zur Vorlage noch
weiter gewünscht? Es ist nicht der Fall.

Titel und Ingress
Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Gesetzentwurfes Grosse Mehrheit

Verwaltungsbericht
der Volkswirt8chaft8direktion für 1961

Blaser (Uebeschi), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Herr Kollege Dürig und
der Sprechende besuchten am 4. Juli die
Volkswirtschaftsdirektion. Herr Regierungsrat Gnägi bewies
uns bei der Beantwortung der gestellten Fragen,
dass er mit den Problemen seiner umfangreichen
Direktion ausserordentlich gut vertraut ist.

Zum Industrie- und Gewerbeinspektorat, das
schon ab und zu kritisiert wurde, ist zu sagen, dass
dieses dem Direktionssekretariat angegliedert ist
und der Leitung eines Adjunkten untersteht. Der
Aufgabenkreis des Inspektorates umfasst den
Arbeitnehmerschutz, d. h. das Fabrikgesetz und
andere arbeitsrechtliche Erlasse des Bundes sowie
das kantonale Arbeiterinnenschutzgesetz, weiter
den Vollzug der Bundesvorschriften über die
Uhrenindustrie (Uhrenstatut) und die Aufsicht
über die dem kantonalen Gewerbegesetz
unterstellten Betriebe.

Der Vollzug der Fabrikgesetzgebung im
eidgenössischen Kreis I, umfassend die jurassischen
Amtsbezirke und Biel, ist dem Büro Biel des
Industrie- und Gewerbeinspektorates übertragen
worden. Der Leiter dieses Büros bearbeitet zudem
die Probleme des Uhrenstatuts für den ganzen
Kanton. Der Personalbestand des Inspektorates
umfasst in Bern 1 Adjunkt als Leiter, 1 Techniker,
7 Sténodactylos, im Büro in Biel 1 Fachbeamter
als Leiter, 1 Verwaltungsbeamter, 1 Sténodactylo.
Dieser Personalbestand, der erst vor kurzer Zeit
erreicht wurde, dürfte nunmehr genügen, die das
Inspektorat betreffenden Geschäfte mit der
gebotenen Sorgfalt und ohne zeitliche Verzögerung zu
behandeln.

Zum Abschnitt «Mass und Gewicht» ist zu
bemerken, dass die zehn bernischen Eichmeister zum
Teil unterbeschäftigt und daher auf Nebenverdienst

angewiesen sind. Die vielseitigen und
infolge der Entwicklung der Technik ständig im
Wandel begriffenen Aufgaben eines Eichmeisters
lassen es als dringend wünschbar erscheinen, dass
er sich ganz dieser Tätigkeit widmen kann. Da
demnächst zwei Eichmeister in den Ruhestand
treten, ist vorgesehen, diese nicht mehr zu ersetzen
und demzufolge die Eichkreise von 10 auf 8 zu
reduzieren. Das eidgenössische Amt für Mass und
Gewicht unterstützt dieses Vorgehen vollumfänglich.

Beim Abschnitt «Arbeitsamt» fällt auf, dass trotz
der wachsenden Rekrutierungsschwierigkeiten die
Zahl der Fremdarbeiter im Berichtsjahr ganz
enorm zugenommen hat. Gesamtschweizerisch ge-
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sehen wurde die Grenze einer halben Million
erwerbstätiger Ausländer erstmals überschritten. Im
Kanton Bern waren es annähernd 58 000, was
gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von nicht
weniger als 27% entspricht. Interessant ist auch
die Tatsache, dass die Zahl der Fremdarbeiter in
Landwirtschaft, Gärtnerei und Hausdienst stark
zurückgegangen ist, während sie in der Uhrmache-
rei, in der Metallbearbeitung und in den Bauberufen

enorm angestiegen ist. Gegen Jahresende
mehrten sich denn auch die Stimmen, die
angesichts der stärker fühlbar werdenden inflatori-
schen Erscheinungen nach Massnahmen zur Dämpfung

der überbordenden Konjunktur riefen. Ob
diesen Bestrebungen Erfolg beschieden sein wird,
ist sicher fraglich.

Erfreulich dagegen ist die grosse Zunahme der
Jünglinge und Mädchen, die im Berichtsjahr
freiwilligen Landdienst geleistet haben. Gegenüber
dem Vorjahr mit 760 stieg die Zahl um rund 500
auf 1257. Auf Grund intensiver Werbung und
Vorarbeiten lässt das kommende Jahr einen nochmaligen

Anstieg erwarten. Allerdings war es nicht
immer einfach, Angebot und Nachfrage miteinander

in Einklang zu bringen. Einerseits erwies es
sich als unmöglich, alle für die landwirtschaftlichen

Stosszeiten (Heuet und Ernte) gemeldeten
offenen Plätze zu besetzen, weil zu diesen
Zeitpunkten in den städtischen Zentren keine Schulferien

angesetzt waren; anderseits mussten während

der Ferienzeit sogar einige Jugendliche mangels

Vermittlungsmöglichkeiten abgewiesen werden.

Der Ansiedlung von industriellen und gewerblichen

Betrieben in Berggegenden, die durch
verschiedene Vorstösse im Grossen Rat in den letzten
Jahren verlangt wurde, wird von seiten der
Volkswirtschaftsdirektion grösste Aufmerksamkeit
zuteil. Das kantonale Arbeitsamt hat im Berichtsjahr
in einer grossen Zahl von in Frage kommenden
Gemeinden eingehende Erhebungen über die für
eine Standortwahl wichtigen Faktoren, wie
verfügbare Gebäude, Bauland, Verkehrslage, Arbeitskräfte,

Einzugsgebiet, Schulen, steuerliche
Verhältnisse usw., durchgeführt.

Dass der materielle Wohlstand nicht nur positive
Auswirkungen hat, geht eindrücklich aus dem
Bericht des Amtes für Berufsberatung hervor.
Unserer Jugend mangelt sehr oft diese wichtige
seelische Betreuung durch die Familie. Viele Eltern
glauben, ihre Pflicht getan zu haben, wenn sie für
das körperliche Wohl ihrer Kinder sorgen. Viele
seelische Störungen unserer Jugendlichen sind auf
fehlenden Halt in der Familie zurückzuführen. Die
Arbeit der Berufsberatung hat sich aus diesen
Gründen erweitert. Sie ist sehr oft die Vermittlerin

zwischen Eltern und Kindern, die sich gegenseitig

nicht mehr verstehen. Hauptaufgabe der
Berufsberatung wird aber nach wie vor sein, gestützt
auf Neigung und Eignung den gegebenen Beruf
für die ratsuchenden Jugendlichen herauszufinden.

Neu ist, dass auf Ende Dezember 1961 der Vertrag

mit der Gemeinde Bern, in welchem die
Aufgaben eines kantonalen Amtes für Berufsberatung
dem städtischen Amt übertragen war, aufgelöst
wurde. Der Kanton verfügt mm über ein eigenes
Amt, dem neben den bisherigen Aufgaben die
Behandlung der Gesuche um berufliche Stipendien

und die Verwaltung des Stipendienkredites
zugewiesen wurde.

Die vom Regierungsrat am 15. November 1961
erlassene Stipendienverordnung hat wesentliche
Neuerungen gebracht, unter anderem die Möglichkeit,

in Ausnahmefällen anstelle eines Stipendiums
ein zinsfreies Darlehen zu gewähren, wie dies an
der Universität schon bisher möglich war, weiter
Erhöhung der Stipendienbeträge auf maximal
Fr. 1000.—, in besonderen Fällen sogar auf noch
höhere Ansätze.

Zu erwähnen ist noch, dass sich das Stipendienreglement

für Techniken in Revision befindet, und
dass dort ebenfalls wesentlich höhere Stipendien
in Aussicht genommen sind.

Anschliessend besuchten wir noch das neu
geschaffene Amt für Berufsberatung, wo uns der
Vorsteher eingehend mit dem Pflichtenkreis und der
Arbeit auf diesem Amt vertraut machte.

Wir besuchten weiter das Technikum in Burgdorf,

um uns an Ort und Stelle über den geplanten
Erweiterungsbau zu orientieren. Dazu ist nichts
mehr zu sagen. Ich möchte einzig dem Regierungsrat

und dem Grossen Rat gratulieren, dass sie, der
langen Reden müde, zur Tat geschritten sind und
am 3. September 1962 den Erweiterungsbau des
Technikums zum Beschluss erhoben haben.

Ich möchte nicht unterlassen, dem Herrn
Volkswirtschaftsdirektor, seinen Mitarbeitern sowie dem
gesamten Personal für die im Berichtsjahre
geleistete grosse und gute Arbeit den besten Dank
auszusprechen. Im Namen der Staatswirtschafts-
kommission beantrage ich Ihnen, den Verwaltungsbericht

der Volkswirtschaftsdirektion zu genehmigen.

(Hier wird die Beratung abgebrochen.)

Schluss der Sitzung um 11.50 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard
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Vierte Sitzmig

Mittwoch, den 5. September 1962,
14.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 179 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 21 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Ackermann
(Spiegel), Ast, Bächtold, Baumann, Christen
(Langenthal), Fankhauser (Toffen), Geissbühler (Spiegel),

Gigandet, Haitiner, Hirschi, Hubacher, Hür-
zeler, Nahrath, Roth, Schaffroth, Scherz, Wandfluh,

Weisskopf, Winzenried, Zingre; ohne
Entschuldigung abwesend ist Herr Leuenberger.

Tagesordnung
Verwaltungsbericht

der Volkswirtschaftsdirektion für 1961

(Fortsetzung; siehe Seite 287 hievor)

Borter. Ich gestatte mir einige Ausführungen
zum Bergführerwesen zu machen und einige
Anfragen an den Regierungsrat zu stellen. Es ist mir
bekannt, dass seit einigen Jahren bezüglich der
Eigernordwand insofern eine Regelung getroffen
ist, als die patentierten Führer und Träger durch
einen Regierungsratsbeschluss von der Rettungspflicht

entbunden sind. Durch diesen
Regierungsratsbeschluss sollten die in die Eigernordwand
einsteigenden Leute gewarnt werden. Seit Erlass dieses

Regierungsratsbeschlusses hat sich die Situation

weitgehend verändert. Letztes Jahr und auch
dieses Jahr wieder konnte in der Presse gelesen
werden, dass ein Run auf diese Wand stattfindet
und dass eine ganze Anzahl Todesopfer zu beklagen

sind. Die Rettungsstationen kommen immer
mehr in die heikle Lage, schwerwiegende
Beschlüsse fassen zu müssen. Es sind eventuell
Grossaufgebote bereitzustellen. Die rettenden Männer
begeben sich in grosse Gefahren und haben zudem
ein finanzielles Risiko auf sich zu nehmen. So war
es z. B. in dieser Hochsaison notwendig, dass
Bergführer da und dort lohnende Touren absagen
mussten. Mit jedem Ausrücken ist ein körperliches
und finanzielles Risiko verbunden. Trotzdem wird
von der Öffentlichkeit verlangt, dass die
Führerequipen, wenn es notwendig ist, ausrücken. Es hat
sich in der letzten Zeit bei den Bergführern eine
merkwürdige Meinung gebildet, dass nämlich der
unterste Teil der Wand, wo sich eine Menge Nägel,
Haken und Seile befinden, verhältnismässig leicht
zu begehen sei. Schlecht ausgerüstete Bergsteiger
steigen in die Wand ein und stürzen dann im oberen

Teil ab. Sehr massgebliche Leute, die bei der
Rettung eingesetzt werden, sind nun der Auffas¬

sung, man solle die Wand wieder in den ursprünglichen

Zustand versetzen, d. h. die Nägel, Haken
und Seile ausräumen, damit der Schwierigkeitsgrad

erneut so wird, dass nicht jeder einfach in
die Wand einsteigen kann. Man sollte also mit der
Gefährlichmachung der Wand einen grossen Teil
der Bergsteiger abhalten.

Ich stelle nun folgende Anfragen an den
Regierungsrat:

1. Sind in der letzten Zeit von der Regierung
Beschlüsse über die Führer und Träger gefasst
worden?

2. Sind die Aktionen der Rettungsmannschaften
finanziell sichergestellt?

3. Wäre die Regierung, sofern nach Meinung der
Rettungsmannschaften der untere Teil der Wand
ausgeräumt werden sollte, bereit, eine Aktion zu
starten und sie wenigstens zumTeil zu finanzieren?

Zum Schluss möchte ich den Regierungsrat
ersuchen, mit den Bergführer- und Rettungsobmännern

eine Besprechung abzuhalten, um mit ihnen
zu prüfen, was vorgekehrt werden könnte.

Wenger (Seftigen). Im Zusammenhang mit dem
Abschnitt über die kantonalen Kinderzulagen nicht
landwirtschaftlicher Arbeitnehmer (Seite 198 des
Berichtes möchte ich einige Ausführungen machen
und ein paar Anfragen an den Herrn
Volkswirtschaftsdirektor richten. Wir haben heute morgen
über die Abänderung des Gesetzes betreffend die
Kinderzulagen diskutiert. Das Gesetz wurde
erweitert, und wir sind erfreut, dass es bisher einen
gewissen Segen in die Kreise der Arbeitnehmer
gebracht hat. Nun will ich aber eine Gruppe von
Arbeitnehmern anführen, die bisher vergessen
wurden, da man nach Gesetz gar keine Handhabe
hat, diesen Leuten die Kinderzulage zukommen zu
lassen. Es handelt sich um die Gruppe der
Militärschneider. Fast in jeder Landgemeinde sind ein
oder zwei solche Militärschneider anzutreffen. Sie
waren früher Schneidermeister. Sie hatten
vielleicht ein recht gangbares Geschäft, sind nun aber
der Industrialisierung erlegen. Heute sind sie
Arbeitnehmer des Kantons oder des Bundes. Wir
haben heute 300 bis 400 solche Militärschneider.
Sie haben das Geschäft aufgegeben und sind nun
Heimarbeiter. Nur in wenigen Ausnahmen führen
sie noch private Arbeiten aus. Diese Leute erhalten,

wie es im Gesetz festgelegt ist, keine Kinderzulage.

Das scheint nicht ganz in Ordnung zu sein.
Gerade unter den Schneiderberufen hat es eine
grosse Zahl von behinderten Leuten. Wenn man
weiss, dass oft drei bis fünf Kinder vorhanden sind
- ich kenne solche Familien, die mit einem kargen
Verdienst ernährt werden müssen -, so stimmt
doch irgendwo etwas nicht. Ich frage den Herrn
Volkswirtschaftsdirektor an, ob nicht die Möglichkeit

besteht, hier eine Änderung herbeizuführen,
oder ob eventuell auf dem Postulatsweg vorgegangen

werden muss. Wenn schon der Staat die
privaten Unternehmungen zwingt, Kinderzulagen
auszurichten, so hätte er zum mindesten eine
moralische Pflicht, selber bei jenen Leuten
voranzugehen, bei denen er Arbeitgeber ist, damit sie in
den Genuss der Kinderzulagen kommen. Wir
haben heute die Möglichkeit, die Kinderzulagen bis
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nach Neapel und weiter hinunter den italienischen
Kindern zukommen zu lassen. Man beanstandet
das nicht; aber man sollte unsere eigenen Leute,
die sehr oft behindert sind und ein schweres Leben
haben, nicht vergessen.

Blaser (Zäziwil). Im Verwaltungsbericht wird
über die Organisation und den Umfang des
Landdienstes orientiert. Ich habe im Zusammenhang
mit einem früheren Postulat wegen des Mangels
an bäuerlichen Arbeitskräften auf die sehr wertvolle

Institution des Landdienstes hingewiesen. Ich
vertrat die Auffassung, der Landdienst solle weiter
gefördert werden. Diese Förderung ist durch den
Volkswirtschaftsdirektor erfolgt. Ich danke ihm
ganz besonders, dass er dieses Frühjahr mit den
Direktionen der bernischen Mittelschulen Fühlung
genommen hat. Die Direktoren haben sich spontan
bereit erklärt, ihren Schülern den Landdienst zu
empfehlen. Durch diese Aktion wird es möglich
sein, dass dieses Jahr im Kanton Bern über 1000

neue zusätzliche Einsätze verzeichnet werden können.

Ich darf im Namen der bernischen Landwirtschaft

den Jünglingen und Töchtern den Dank
aussprechen, dass sie sich dem Landdienst so
zahlreich und aufgeschlossen zugewendet haben. Von
der Vermittlungsstelle des bernischen Bauernverbandes

aus kann jedenfalls gesagt werden, dass die
Erfahrungen, im grossen und ganzen gesehen,
ausserordentlich gut sind. Erfreulich ist zudem, dass
nebst der willkommenen Hilfe für unsere
Bauernbetriebe die ideelle Seite, d.h. das gegenseitige
Sichkennenlernen, die Förderung des Verständnisses

zwischen Stadt und Land sowohl bei den jungen

Leuten wie bei den Bauernfamilien im Vordergrund

steht. Ich bin dem Herrn VolksWirtschafts-
direktor dankbar, wenn er dem Landdienst weiterhin

seine besondere Aufmerksamkeit schenkt und
die entsprechende Unterstützung gewährt.

Kohler. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport
de la Direction de l'économie publique; les statistiques

qu'il contient ont notamment retenu toute
mon attention. Je précise que si j'ai eu beaucoup
d'intérêt à cette lecture, je dois remarquer, d'autre
part, que celle-ci était assez indigeste. On a quelque

peine à maintenir son intérêt tout au long de
cette lecture et il semble qu'il devrait être possible
de présenter les choses d'une manière plus explicite

en faisant usage de graphiques. Il y a quantité
de statistiques ayant trait aux exportations; on
pourrait les rendre plus claires et plus lisibles,
permettant de suivre l'évolution à l'aide de
graphiques. Je voudrais donc suggérer au Directeur
de l'économie publique, pour un prochain rapport,
de nous documenter de cette manière. Ce n'est
d'ailleurs pas un reproche que j'adresse au
Département parce que cette remarque peut être
également valable pour d'autres départements, elle
s'applique à l'ensemble du rapport de gestion.

Un deuxième point à propos duquel je désire
intervenir est celui de la formation des orienta-
teurs professionnels. Il y a deux ans environ, lorsque

nous discutions d'un décret d'organisation au
sujet de l'orientation professionnelle, nous avions
constaté que nous n'avions en réalité aucune
institution, aucune école où l'on pourrait former des
orientateurs professionnels. On les prenait comme

ils étaient, avec le métier qu'ils avaient appris et
on en faisait des orientateurs professionnels, sans
formation particulière.

J'aimerais demander au Directeur de l'économie
publique si, entre temps, on a pu faire quelque
chose en vue d'introduire à l'université de Berne
certains cours qui permettraient de parfaire la
formation de nos orientateurs professionnels.

Enfin, j'ai constaté dans la rubrique qui a trait
à l'orientation professionnelle que celle-ci s'est
transformée; je cite textuellement la phrase du
rapport: «C'est pour ces raisons que l'orientation
professionnelle s'est transformée.»

Quelles sont ces raisons? On dit que les «jeunes
gens sont privés d'affection familiale», on parle
de «solitude psychique», de «manque de conversations

confiantes entre père et fils ou fille et
souvent entre mère et enfants», de «perturbations
psychiques chez les adolescents», toutes causes qui
peuvent être traitées par des spécialistes et des
pscyhologues.

Puisqu'on parle, dans ce rapport, de la
transformation de l'orientation professionnelle, je
voudrais demander au Directeur de l'économie
publique s'il n'y aurait pas lieu d'étudier éventuellement

le transfert de ce service au Département de
l'instruction publique. Il me semble que cette
évolution devrait pouvoir se faire dans cette direction,
d'autant plus que dans certains cantons (19 sur 22)
c'est là que se trouve logée cette orientation
professionnelle.

Voilà les questions que je voulais poser au
Directeur de l'économie publique.

Gnägi, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es war anzunehmen, dass das
Problem der Eigernordwand in den Grossen Rat
hineingetragen würde. In einer Zeitung war zu
lesen, dass man die Eigernordwand als Termitenhügel

bezeichnen könne. Über die Frage, was
hinsichtlich der Eigernordwand vorgekehrt werden
soll, habe ich ein dickes Dossier auf der
Volkswirtschaftsdirektion. Das Thema stand immer wieder
auf der Traktandenliste, das letzte mal im Jahre
1957 im Zusammenhang mit den Unglücksfällen
an der Eigernordwand. Damals überlegte man sich,
was getan werden soll. Strikte lehnten alle Kreise
ab, wiederum auf das Verbotssystem zurückzugehen.

Ein Verbot ist schlechtweg nicht möglich.
Man kann an die Eigernordwand keine Aufsichtsposten

hinstellen. Die Leute steigen ja mitten in
der Nacht und von irgendwo her in die Wand ein.
Die Freiheit der Berge wird man übrigens ganz
grundsätzlich nicht einschränken können.
Hingegen stellt sich die Frage hinsichtlich des
Rettungswesens. Ich weise darauf hin, dass der
Regierungsrat im Zusammenhang mit den Unglücksfällen

im Jahre 1957 in der schweizerischen und
ausländischen Presse seinen Standpunkt klipp und
klar dargelegt hat, dass man jedenfalls den
Bergführern nicht von vornherein und unbesehen
zumuten könne, eine Rettung in der Eigernordwand
durchführen zu müssen.

Herr Grossrat Borter hat vier Fragen gestellt,
die ich beantworten möchte.

Der Regierungsrat hat in den letzten Jahren,
d. h. seit 1958, über diese Angelegenheit nichts
mehr beschlossen.
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Wenn der, welcher gerettet wurde, über Mittel
verfügt, muss er für die Kosten aufkommen. Ist
das nicht der Fall, so deckt der SAC, dem das
Rettungswesen unterstellt ist, ganz oder teilweise
die Kosten.

Die beiden letzten Fragen wegen der Ausräumung

der Wand und den Besprechungen mit den
Obmännern nehme ich entgegen und werde sie
der am 27. September tagenden bernischen
Skilehrer- und Bergführerkommission zur Vernehmlassung

unterbreiten. Auf Grund der Vernehmlassung

der Kommission werden wir die
entsprechenden Massnahmen treffen.

Zur Anfrage von Herrn Wenger wegen der
Zulagen an Kinder von Militärschneidern muss ich
folgendes sagen: Man muss unterscheiden, ob die
Leute in einem Arbeitnehmerverhältnis stehen
oder ob sie Heimarbeiter sind. Ich sichere Herrn
Wenger zu, dass die Frage gründlich geprüft wird.
Im Zusammenhang mit dem Gesetz, das wir heute
morgen beraten haben, wird auch diese Frage in
der nächsten Zeit abgeklärt werden. Bei einer
Gesamtrevision wird man, wenn notwendig, dieser
Angelegenheit Rechnung tragen können.

Die Ausführungen von Herrn Grossrat Blaser
verdanke ich bestens. In diesem Jahr wurde der
Landdienst auf einen neuen Boden gestellt. Ich
kann meinerseits der Zentralstelle des
Bauernverbandes meinen Dank abstatten. Diese Zentralstelle

hat sich bewährt. Hier laufen einerseits die
Anmeldungen der Landwirte, anderseits die
Anmeldungen der verschiedenen Schulen zusammen.
Die Zentralstelle weiss somit genau um Angebot
und Nachfrage und muss diese beiden Dinge ge-
wissermassen in Übereinstimmung bringen. Die
Zusammenarbeit hat sich gut angelassen. Jedenfalls

wurde im Laufe des Jahres 1962 der Landdienst

bedeutend intensiver durchgeführt, als das
bisher der Fall war. Ich danke allen Beteiligten.
Mit grosser Genugtuung habe ich an der Konferenz,

die im Mai mit den Schulvorstehern der
Mittelschulen im Kanton Bern stattfand, das
Wohlwollen und die Bereitschaft für den Landdienst
festgestellt, und zwar nicht in erster Linie aus
wirtschaftlichen Überlegungen, sondern wegen der
Weiterung, die sich für die jungen Leute ergibt.
Sie müssen hier in einer neuen Umgebung mit sich
selber fertig werden und stellen eine Verbindung
zwischen Stadt und Land her. Jedenfalls kann ich
die Versicherung abgeben, dass die
Volkswirtschaftsdirektion diese Angelegenheit auch weiterhin

gründlich verfolgen werde.
Die Ausführungen von Herrn Kohler über die

Statistiken beschlagen eine sehr grundsätzliche
Frage. Für diese Aufgabe käme selbstverständlich
nicht nur die Volkswirtschaftsdirektion, sondern
alle übrigen Direktionen in Frage. Jedenfalls wird
sich eine Komplizierung in der Abfassung des
Staatsverwaltungsberichtes ergeben. Am besten
wird die Präsidialabteilung diese Aufgabe
übernehmen. Übrigens hat der Herr Staatsschreiber
den Auftrag, die Frage der Kürzung des
Staatsverwaltungsberichtes mit den Direktionssekretären zu
behandeln. Bei diesen Besprechungen wird es möglich

sein, Fragen, wie sie von Herrn Grossrat
Kohler unterbreitet wurden, zu diskutieren.

Es ist richtig, was Herr Grossrat Kohler über die
Berufsberatung ausgeführt hat. Wir können die

Ausbildung der Berufsberater nicht in einem
Ausbildungsreglement niederlegen und bei einer Stelle
im Kanton Bern durchführen. Übrigens haben wir
so wenig Berufsberater, dass es ausserordentlich
schwierig wäre, hier eine Abteilung der Universität

zu schaffen, die genügend Frequenz aufwiese.
Wir verlangen von den Berufsberatern einfach die
Vorbildung, die für ein solches Amt notwendig ist.
Wir nehmen vor allem solche Leute, die das Institut

in Genf oder in Zürich besucht haben, oder
auch solche, die bei Prof. Meili in Bern waren. Dazu

kommen dann noch Fortbildungskurse für die
Berufsberater. Wir werden prüfen, ob man nicht
im Zusammenhang mit anderen Kantonen die
Ausbildung der Berufsberater auf einen einheitlichen
Boden stellen könnte, damit eine gleichgerichtete
Ausbildung gewährleistet wird.

Bezüglich der Frage der Umorganisation des
Amtes für berufliche Ausbildung mache ich darauf

aufmerksam, dass es im Kanton Bern eigentlich
ein Unikum ist, dass die Berufsberatung, die

Berufsbildung und die Techniken der
Volkswirtschaftsdirektion unterstellt sind. Die Begründung
liegt darin, dass es hier nicht zuletzt auch um eine
wirtschaftliche Frage geht. Mit dem Amt für
Berufsberatung, das seit 1. Januar 1962 tätig ist, sind
bis jetzt gute Erfahrungen gemacht worden.

Genehmigt.

Motion der Herren Grossräte Winzenried und
Mitunterzeichner betreffend Kinderzulage
für ausländische Arbeitskräfte

(Siehe Seite 225 hievor)

Präsident. Herr Dr. Winzenried ist landesabwesend,

und zudem ist seine Motion durch die
Abänderung des Gesetzes über die Kinderzulagen
erfüllt.

Verwaltungsbericht
des Obergerichtes für 1961

Christen, Vizepräsident der Justizkommission.
Der gestrige Besuch auf dem Obergericht war sehr
interessant. Im Bericht des Obergerichtes finden
wir eingehende Darlegungen über einige
Grundsatzfragen. Bei unserem Besuch auf dem
Obergericht haben wir die Frage des Nachwuchses
besonders erörtert. Die Oberrichter bestätigen
eindringlich, dass der Nachwuchs in der ganzen
bernischen Gerichtsorganisation zu wünschen übrig
lässt. Es ist daher am Vertreter der Justizkommission,

hier auf dieses Problem aufmerksam zu
machen und zu bitten, dass man dieser Frage grösste
Aufmerksamkeit schenkt. Das bernische Justizwesen

darf nicht wegen Mangel an geeigneten und
qualifizierten Persönlichkeiten ständig der Kritik
ausgesetzt sein. Es ist eigentlich merkwürdig, dass
die Juristen zurückgegangen sind. Wenn man die
Sache aber in einen weiteren Zusammenhang stellt,
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ist es nicht mehr so eigenartig, denn alle selbständig

erwerbenden Gruppen, z. B. auch die Ärzte,
gehen zurück. Diese beiden Berufskategorien sind
offenbar nicht mehr so attraktiv, wie viele Leute
behaupten. Der Arbeitseinsatz, der in diesen
Berufen verlangt wird und der sich nicht unbedingt
in Stunden ausdrücken lässt, hält viele Leute ab.
Sei es nun, wie es wolle, die Tatsache steht fest,
dass der Nachwuchs fehlt. Im Bericht werden
Massnahmen vorgeschlagen, die das Gericht
studiert. Sicher wird sich die eine oder andere
Kommission damit noch zu beschäftigen haben. Ich
möchte nicht alles auf die Lohnfrage zugespitzt
wissen, auch bei den Gerichtspräsidenten nicht.
Immerhin bedarf die Lohnfrage der dringenden
Abklärung. Wir alle sind darüber orientiert, dass
ein Teil dieses Problems gegenwärtig in einer
Kommission beraten wird; ich will daher hier nicht
vorgreifen. Das Obergericht hat erklärt, dass sich
die Gerichtspräsidenten mit der Klassierung, die
sie anlässlich der letzten Einteilung erfahren
haben, nach wie vor nicht abfinden können. Für
diesen Wunsch muss man sicher bei nächster
Gelegenheit Verständnis haben.

Das Obergericht hat uns gebeten, bei der Wahl
von Suppleanten darauf zu achten, dass diese auch
tatsächlich zur Verfügung stehen können, wenn sie
effektiv das Amt antreten müssen. Das ist natürlich

schneller gesagt als getan. Im Obergericht sind
infolge Krankheit ziemlich viele Ausfälle entstanden,

weshalb die Suppleanten zahlreich angefragt
wurden. Nicht jeder Suppléant wird sich bei der
Wahl vorgestellt haben, dass er zum Teil zweimal
in der Woche antreten müsse. Wenn also gelegentlich

wieder Vakanzen bei den Suppleanten
eintreten, so soll sich jede Fraktion bei den Kandidaten,

die sich zur Verfügung stellen, erkundigen,
ob sie dann auch wirklich in der Lage sind, bei
Ausfällen zu amten.

Ein Hauptpunkt, der früher oder später abgeklärt

werden muss - vielleicht wird sich die
Justizkommission zuerst intern darüber unterhalten -,
ist die Stellung des Berichtes des Generalprokurators

zum Bericht des Obergerichtes. Hier gehen die
Meinungen zum Teil etwas auseinander. Der
Generalprokurator ist in verschiedenen Belangen der
Aufsicht des Obergerichtes unterstellt; in anderen
Punkten ist er selbständig. Er hat also eine gewisse
Doppelstellung. Ob der Generalprokurator dem
Grossen Rat einen speziellen Bericht vorlegen soll,
wie das in den letzten Jahren der Fall war, und
wieweit dieser Bericht gehen soll, muss abgeklärt
werden. Man ist über verschiedenes froh, was im
Bericht des Generalprokurators aufgegriffen wird;
aber es ist an die Aufsichtsbehörde des
Obergerichtes gerichtet und wird auch dort untersucht.
So entsteht eine gewisse Doppelspurigkeit. Das
Obergericht hat den Bericht des Generalprokurators

zum Teil zu verarbeiten, und unabhängig
davon stellen wir das, was der Generalprokurator
vorlegt, bei der Behandlung des Verwaltungsberichtes

zur Diskussion. Im Sinne einer
Vereinfachung muss diese Frage abgeklärt werden.

Das Obergericht weist erneut darauf hin, dass
eine Uberbelastung mit grossen Strafhändeln
vorliege. Es darf nicht sein, Strafhändel vier bis fünf
Jahre hinzuziehen, weil, abgesehen vom kiloweisen
Umfang der Akten, niemand da ist, der sie in ge¬

nügend rascher Zeit verarbeiten kann. Darum
prüft das Obergericht, wie man gegebenenfalls
durch einen zweiten ausserordentlichen Strafunter-
suchungsrichter der Sache beikommen könnte.

Es mangelt auf den Richterämtern auch
geeignetes Aktuarpersonal. Hier fehlt der
Nachwuchs ebenfalls. Das Obergericht prüft diese
Angelegenheit, und ich wollte Ihnen das zur Kenntnis
bringen.

Erfreulich ist die Feststellung, dass das
Obergericht selber zur Uberzeugung gelangte, dass es
bei geeigneter gleichmässiger Geschäftsverteilung
keinen neuen Oberrichter brauche, sondern trotz
zusätzlicher Belastung mit der bisherigen Zahl
auskomme. In diesem Zusammenhang wird noch ein
weiteres Projekt studiert, auf das einzutreten aber
zu weit führen würde.

Tschumi, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Leider muss die Frage des
Nachwuchses des juristischen Personals auf unseren
Richterämtern immer wieder zur Sprache kommen.
Wir sind in der Regierung sehr besorgt um diesen
Nachwuchs. Es handelt sich hier aber, wie der
Referent ausgeführt hat, um eine allgemeine
Erscheinung. In der «Neuen Zürcher Zeitung» vom
29. August stand ein Artikel über den Mangel an
jungen Juristen in der zürcherischen Rechtspflege.
35 % der Stellen auf den Richterämtern konnten
im Kanton Zürich nicht mehr besetzt werden. So
schlimm ist es im Kanton Bern noch lange nicht.

Es wird uns immer wieder vorgeworfen, wir
bezahlten unsere Juristen, inklusive Gerichtspräsidenten,

schlecht. Die Gerichtspräsidenten sind bei
uns so eingereiht, dass sie in die Klasse B
aufrücken können. Wir werden dafür sorgen, dass die
älteren und die schwerer belasteten Herren - Sie
sind sicher mit mir einverstanden, dass man nicht
einfach generell vorgeht - ab Neujahr vorrücken
können. Einen Ruck vorwärts wird es auch bei den
juristischen Sekretären und Gerichtsschreibem
geben. Wir haben die Möglichkeit, z. B. die Gerichtsschreiber

in die Klassen 2 bis 5 einzureihen. Heute
ist kein einziger mehr in der Klasse 5; sie sind in
den Klassen 4, 3 und 2 untergebracht.

Wir haben vorgesehen, mit dem Obergericht und
auch mit den Gerichtspräsidenten von Bern zu-
sammenzusitzen, um die Frage zu prüfen, wie der
Nachwuchs gefördert werden kann. Letzthin
haben wir ein Schreiben erhalten von der Kommission

für Nachwuchsfragen auf dem Gebiete der
Geisteswissenschaften, der medizinischen Berufe
sowie der Lehrerberufe auf der Mittelstufe. Es
besteht hier eine Kommission auf eidgenössischem
Boden unter dem Vorsitz von Prof. Schultz. Diese
Kommission führt Erhebungen durch. Man will,
wenn ein Bedürfnis besteht, schon auf der
Mittelschulstufe, bevor die Schüler die Maturität abgelegt

haben, dahin wirken, die jungen Leute zum
Studium der Jurisprudenz zu veranlassen. Der
Fehler, dass ein Nachwuchsmangel besteht, liegt
nicht nur in der bernischen Justizverwaltung, wie
man gerne behauptet, sondern auch an einem
andern Ort.

Genehmigt.
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Verwaltungsbericht
des Generalprokurators für 1961

Favre, rapporteur de la commission de justice.
Le rapport de gestion qui nous a été soumis
concernant le procureur général du canton de Berne
donne entière satisfaction. Quelques membres de la
commission de justice se sont rendus auprès du
procureur général, M. Loosli, pour discuter de
certaines questions et voir ce qui se passait dans ce
bureau.

Au fond, il n'y a que deux points essentiels qu'il
convient de relever et qui résultent de la discussion

que nous avons eue avec le procureur général.
Il s'agit, en premier lieu, du problème de l'institut
technique de criminologie. En effet, le procureur
général nous a dit que cet institut était quelque
chose d'absolument nécessaire, indispensable même.
Cet institut technique de criminologie aura pour
but de rechercher les moyens de preuves contre les
délinquants, moyens de preuve qui seraient adaptés
à la technique actuelle. Aujourd'hui encore,
certains présidents de tribunaux utilisent des moyens
de preuve contre les délinquants, moyens qui ne
sont pas adaptés à la situation actuelle, moyens
de preuve qu'on utilisait il y a déjà un certain
nombre d'années, alors qu'aujord'hui la science a
fait de tels progrès qu'il existe des possibilités que
ne connaissent pas tous les présidents de tribunaux.

Le procureur général, M. Loosli, nous a déclaré
qu'il fallait absolument créer cet institut. Des projets

sont à l'étude et même, je crois, en partie en
voie d'exécution. C'est le professeur Leupin qui
s'en occupe. Il nous a été dit, qu'il fallait avoir
toutes ces possibilités de recherche de la preuve et
que cet institut spécial devrait être ici à Berne,
que les présidents de tribunaux devaient être
informés de tous ces moyens de preuve et qu'ils
devaient éventuellement se rendre à Berne et être
informés des possibilités qui se révèlent; ces
présidents de tribunaux devraient recourir à cet institut

pour mener leurs enquêtes.
C'est donc un point essentiel que cet institut

technique de criminologie soit créé le plus rapidement

possible.
Un autre point a été soulevé par le procureur

général; c'est celui-ci: Si les tribunaux pénaux
exercent normalement leurs tâches, il convient de
relever que, dans certains cas, malheureusement,
les enquêtes durent beaucoup trop longtemps. Le
procureur général nous a cité le cas, par exemple,
d'une procédure qui avait duré cinq ans. Il a ajouté
que lorsque ces procédures durent ainsi, cela avait
parfois pour conséquence que des prévenus étaient
emprisonnés préventivement, donc avant tout
jugement, pendant de nombreux jours. Le procureur
général nous a donné connaissance d'une tabelle
indiquant que des détenus en préventive sont restés

jusqu'à 200, 250 et même 300 jours en prison.
Il semble qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice
que des gens soient détenus en prison préventive,
par conséquent sans travailler, pendant des temps
aussi prolongés.

Le procureur général a tenu à préciser que si,
ici ou là, à titre exceptionnel, il y eut faute d'un
juge d'instruction qui traînait un peu l'affaire, il
convenait de relever qu'il y avait des enquêtes

pénales très longues et difficiles. Quand il faut
rapporter des preuves dans tous les cantons suisses,
s'en référer aux possibilités des autres cantons
suisses, cela prend du temps et fait traîner les
procédures.

Ce point est en rapport avec la justice pénale et
je crois que dans les autres cantons cela ne va pas
beaucoup plus vite. Il faut cependant souligner que
c'est l'exception si ces enquêtes durent aussi
longtemps.

Tels sont les points qu'il convenait de relever.
Par ailleurs, je vous propose d'accepter ce

rapport, bien que la question se pose de savoir si nous
devons l'accepter ou non. D'après ce qu'a dit
M. Christen, ce rapport est soumis et puisqu'il
nous est soumis, je pense que nous devons nous
prononcer et que par conséquent, il convient de
l'accepter.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht
des Verwaltungsgerichtes für 1961

Freiburghaus (Laupen), Präsident der
Justizkommission. Anlässlich der Sitzung der
Justizkommission am Montag vor acht Tagen hat sich
die Kommission in drei Delegationen aufgeteilt,
die die verschiedenen Gerichtsinstanzen zu
besuchen hatten. Uber das Obergericht und den Ge-
nelralprokurator wurde bereits berichtet. Ich habe
die Aufgabe, über das Verwaltungsgericht und die
Rekurskommission zu referieren.

Im Bericht über das Verwaltungsgericht stechen
namentlich zwei Punkte hervor.

1. Punkt: Nach der Anzahl der Geschäfte hat
sich die Geschäftslast des Verwaltungsgerichtes im
Jahre 1961 gegenüber dem Vorjahre ungefähr
verdoppelt.

2. Punkt: Diese Verdoppelung betrifft sozusagen
ausschliesslich Sozialversicherungsentscheide.

Momentan ist das Verwaltungsgericht eigentlich
ein Sozialversicherungsgericht. Angesichts der
Verdoppelung der Geschäftslast - es lagen 428
Geschäfte vor - stellt sich die Frage: Wie ist es möglich,

dass bei gleicher Organisation die doppelte
Zahl von Geschäften bewältigt werden kann? Wir
haben uns mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtes,

Prof. Roos, über diesen Punkt
unterhalten. Er bestätigte, dass tatsächlich die
Belastung desVerwaltungsgerichtes augenblicklich sehr
gross sei und dass auch die Laienverwaltungsrichter

sehr stark in Anspruch genommen werden.
Weil jedoch der Zuwachs darauf zurückzuführen
ist, dass viele Entscheide der Ausgleichskasse in
Sachen Invalidenversicherung vor das
Verwaltungsgericht kommen, glaubt er, dass es sich nur
um eine vorübergehende Erscheinung handelt.
Man müsse sich durchbeissen und er hoffe, dass in
absehbarer Zeit die Geschäftslast wieder abnehme.
Er hat zwar gesagt, entgegen der Erwartung sei
eine Abnahme in diesem Jahr noch nicht zu
gewärtigen. Im Gegenteil mache es den Anschein,
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dass, gesamthaft betrachtet, dieses Jahr noch
wesentlich mehr Sozialversicherungsfälle zum
Entscheid vorgelegt werden. Bis Ende Juli seien 309

neue Invalidenfälle gekommen. Diese Zahl wird
bis Ende des Jahres noch zunehmen, weil auf der
kantonalen Ausgleichskasse noch ungefähr 3000
Fälle zu erledigen seien. Prof. Roos hat aber
erklärt, bei der heutigen Organisation lasse sich die
Sache durchführen, und er wolle dafür sorgen,
dass die Arbeit speditiv vorangehe.

Auch das neue Verwaltungsrechtspflegegesetz,
das letztes Jahr vom Volk angenommen wurde und
seit 1. Januar 1962 in Kraft steht, hat ebenfalls
eine etwas grössere Geschäftslast gebracht, aber
auf diesem Sektor wächst die Anzahl der Geschäfte
nur sehr sukzessive an, so dass anzunehmen ist,
dass die gegenwärtige Überlastung nur vorübergehend

sein wird.
In personeller Hinsicht ist noch darauf

hinzuweisen, dass der langjährige Sekretär des
Verwaltungsgerichtes, Dr. Max Heutschi, einen
unbezahlten Urlaub von einem ganzen Jahr hatte, um
seine Kenntnisse in Steuersachen dem Kongo zum
Aufbau eines richtigen Steuergesetzes zur
Verfügung zu stellen. Wieweit ihm Erfolg beschieden
war, weiss ich nicht; er hätte jedenfalls noch
verschiedene Aufgaben gehabt, um länger im Kongo
zu bleiben; aber wegen der grossen Geschäftslast
beim Verwaltungsgericht musste er zurückkehren.
Ich erwähne diesen Urlaub von Dr. Max Heutschi
nur deshalb, weil man daraus ersehen kann, dass
auch die bernische Staatsverwaltung einen Beitrag

zur Gestaltung des Kongostaates geleistet hat.
Dr. Max Heutschi wurde während seiner Abwesenheit

durch einen praktizierenden Fürsprecher auf
dem Platze Bern vertreten.

Zum Schlüsse danke ich dem Präsidenten des
Verwaltungsgerichtes, dem Personal und den
einzelnen Verwaltungsrichtern für die intensive
Arbeit, die geleistet wurde.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht
der Rekurskommission für 1961

Freiburghaus (Laupen), Präsident der
Justizkommission. Auch die Rekurskommission hatte
sich nicht über Arbeitsmangel zu beklagen. Es

waren, wie der Präsident, Herr Fürsprecher Gruber,

erklärte, relativ viele Einkommens- und
Vermögensgewinnsteuerfälle zu beurteilen. Die
Rekurskommission kommt mit dem vorhandenen
Personal aus. Seit einiger Zeit hat sich die
Rekurskommission mit einer neuen Art von Geschäften,
mit Rekursen in Militärversicherungsangelegenheiten,

zu befassen. Das neue Militärversicherungsgesetz
statuiert nämlich, dass jeder Kanton eine

Rekursinstanz schaffen müsse, die von der kantonalen

Verwaltung vollständig unabhängig sei. Die
bernische Regierung hat in einer Verordnung die
Zuständigkeit dieser Rekurse der Rekurskommission

zugewiesen. Das hat dazu geführt, dass sich
die Rekurskommission nicht mehr nur mit
Bücherexpertisen, sondern auch mit medizinischen Fra¬

gen zu befassen hat. Der Präsident der
Rekurskommission erklärte, es sei für sie sehr interessant,
ein kleineres anderes Gebiet zur Beurteilung
erhalten zu haben. Ich danke auch dieser Abteilung
für die im Jahre 1961 geleistete Arbeit.

Genehmigt.

Erstellung eines Strandweges in Lüscherz;
Plangenehmigung

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Graf (Biel). Ferner
sprechen dazu die Grossräte Probst, Friedli, Kohler,
Christen (Bern), Trächsel, Bratschi, Denzler, Mä-
der (Ipsach) und Freiburghaus (Laupen) sowie
Forstdirektor Buri, worauf der vorgelegte Antrag
gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seiten 115 bis 121)

Verwaltungsbericht
der Gemeindedirektion für 1961

Fleury, rapporteur de la commission d'économie
publique. Le rapport sur la gestion de la Direction
des affaires communales pour l'année 1961, rendu
le 16 avril 1962 et approuvé par le Conseil-exécutif
le 11 mai écoulé est, comme de coutume, basé sur
les relations entre l'Etat et les communes.

D'emblée, je dirai qu'elles sont bonnes, nécessaires

et instructives.
Il est évident que l'application des lois nouvelles,

décrets, etc., demandent certainement des relations
plus étroites entre l'exécutif, d'une part, et les
communes, d'autre part, tenues de les appliquer
dans le sens «pratique».

Relevons par ailleurs les avantages qui découlent
de l'orientation donnée aux communes par une
circulaire contenant les innovations de la loi du
22 octobre 1961 sur la justice administrative.

Cette réforme de la justice était une nécessité
de l'heure. L'Etat, régi par le droit, exige plus que
jamais que ses institutions garantissent le principe
de la légalité au sein de l'administration.

Le citoyen trouve ainsi un intérêt éminent à ce
que les questions d'appréciation puissent être
étudiées par un organe représentatif élargi entre
l'administration et la vie pratique.

Quant au chiffre III, sur l'administration financière

des communes et leur organisation, la question

peut varier quant au système «comptable»
adopté. Je sais que certains receveurs ou caissiers
ont de la peine à s'adapter aux formules comptables

C. 1. Les tableaux des rubriques, de même
que le bouclement des comptes, ne peuvent s'opérer
d'une manière uniforme vu la diversité de
l'administration «commune municipale» mixte «ou
bourgeoise». Des cours ont été donnés, nous en
récolterons certainement les fruits à l'avenir.

D'autre part, les titulaires en charge, sauf dans
les villes ou grandes agglomérations ne sont pas
tous des comptables diplômés et n'ont pas un
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traitement très important. Si l'on exige un diplôme
professionnel, les charges financières en seraient
certainement très lourdes pour un grand nombre
de communes.

Le personnel d'administration communale
devient également rare; ce sont des fonctions qui
n'attirent que peu les jeunes gens, soumis à une
élection par suffrages dans la majeure partie des
communes, et ce, à chaque période quadriennale,
ou le vote tacite n'est pas inclus dans le règlement
d'administration.

En outre, une retraite ou assurance-vieillesse
n'est assurée que dans un nombre restreint de
communes.

Ces considérations, la Direction des affaires
communales en a pleinement connaissance, mais, eu
égard à l'autonomie des communes, son travail
n'en est que plus ardu et difficile et permettez-moi
de conclure en vous priant d'approuver, au nom de
la commission d'économie publique, le rapport de
gestion de la Direction, pour l'exercice 1961, avec
remerciements à son Directeur et à ses collaborateurs

pour le travail accompli durant cette période.

Genehmigt.

Baubeiträge an die Bezirksspitäler in Prun-
trut und Thun

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über diese Geschäfte Grossrat Peter, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten

Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

(Siehe Beilage 19, Seiten 159 bis 161, französische
Beilage Seiten 160 bis 162)

Beiträge an die Betriebskosten pro 1961 der
Bernischen Heilstätte Bellevue in Montana
und der Bernischen Clinique Manufacture
in Leysin

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über diese Geschäfte Grossrat Peter, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten

Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

(Siehe Beilage 19, Seiten 161/162, französische Bei¬
lagen Seiten 162/163)

Tuberkulose-Schutzimpfung im Jahre 1963;
Kredit

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Peter, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seite 162, französische Beilage
Seite 163)

Betriebskostenbeitrag pro 1961 des Insel¬
spitals (Inselabteilungen)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Trächsel, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorgelegte Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Siehe Beilage 19, Seite 182)

Verwaltungsbericht
der Sanitätsdirektion für 1961

Peter, rapporteur de la commission d'économie
publique. Vous nous permettrez de ne pas insister
sur les points contenus déjà dans le rapport de la
Direction des affaires sanitaires où de nombreux
chiffres fastidieux à écouter sont suffisamment
clairs. Nous nous permettrons seulement de relever
certains points qui nous paraissent dignes d'intérêt
et qui préoccupent au plus haut degré cette
Direction.

1° Il s'agit tout d'abord de régler la question des
hospitalisés alcooliques. En effet, on s'efforce de
trouver non seulement dans l'ancien canton comme
dans le Jura un hôpital qui veuille bien se charger
de ce genre de maladie. Jusqu'à présent, les
malades étaient soignés dans les asiles d'aliénés de la
Waldau et de Bellelay. Mais cette solution n'est
que provisoire et malgré les nombreuses démarches
de la Direction des affaires sanitaires, aucune solution

n'a été trouvée à ce sujet.
2° Un autre problème de la Direction sanitaire est

le recrutement des infirmières, qui se fait de plus
en plus difficile. La Confédération elle-même s'est
émue de cette situation et offre actuellement une
bourse de 1000 francs aux jeunes filles qui
voudraient suivre les cours de l'école d'infirmières,
à condition que les cantons en fassent autant. En
ce qui concerne le canton de Berne, cette condition
est remplie car aujourd'hui déjà la Direction des
affaires sanitaires accorde des bourses de 600 francs
par an aux jeunes filles qui s'intéressent à cette
profession.

Pour le canton de Berne, une école d'infirmières
à l'hôpital du Lindenhof existe déjà depuis de
nombreuses années. Comme cet hôpital se propose
de construire et d'agrandir, une dépense de 9
millions sur un total de 23 millions, sera affectée à un
agrandissement de l'école pour infirmières existant
actuellement. La Direction des affaires sanitaires a
déjà fait une promesse de participer pour le 50%
au coût de cette nouvelle école, c'est-à-dire pour
4,5 millions. Il sera possible ainsi de former 120 à
140 infirmières par année, par suite de la construction

de cette nouvelle école. Le canton de Berne
aura une priorité pour le recrutement de ces
infirmières au bénfice de ses hôpitaux.

3° Une autre préoccupation de la Direction des
affaires sanitaires réside dans l'utilisation des
sanatoriums de Montana - Bellevue et Heiligen-
schwendi. La tuberculose étant en très grande
régression, on tente d'affecter en ce moment ces
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sanatoriums aux soins à donner à d'autres maladies
de longue durée. C'est ainsi que Montana est
occupé, pour un tiers, par des patients qui sont
affectés de la sclérose en plaques. On soigne dans
la même proportion les asthmatiques à Heiligen-
schwendi. Le succès obtenu par ce dernier hôpital
dans les soins à donner aux asthmatiques est
remarquable. Les patients pauvres peuvent même
obtenir de la part du canton des subventions pour
ce qu'on appelle les maladies de longue durée.
A ce sujet, je dois dire que l'on considère comme
maladies de longue durée ce que le Grand Conseil
voudra bien décider. La liste de ces maladies est
soumise à son appréciation.

A remarquer aussi que les différents sanatoriums

où le canton est intéressé ont eu la main
très heureuse dans le choix des médecins et du
personnel spécialisés qu'ils ont pu recruter.

Nous dirons aussi en passant quelques mots sur
la station balnéaire de Loèche-les-Bains qui a
ouvert ses portes le 1er juillet 1961 et qui est en
plein développement. On obtient, là aussi, des
résultats réjouissants dans les soins à donner aux
rhumatisants. Les bains sont à disposition toute
l'année, été comme hiver. Cet hôpital est occupé
en plein. Il y a lieu toutefois de faire remarquer
que cette station balnéaire n'appartient pas seulement

au canton de Berne mais que les cantons de
Zurich et du Valais y ont d'importants intérêts.
Ce qui fait que les déficits qu'enregistre l'hôpital
balnéaire de Loèche-les-Bains sont partagés au
prorata des journées respectives de maladie entre
les trois cantons cités plus haut. A noter en passant
que cet hôpital revient très cher.

Pour terminer, il y a lieu de relever le travail
très compliqué, très difficile que la Direction des
affaires sanitaires accomplit en ce moment pour
mettre sur pied une nouvelle loi sur la santé
publique. Nous ne nous étendons pas sur ce sujet
puisque cette nouvelle loi sera présentée au
Gouvernement l'hiver prochain et au Grand Conseil
l'année prochaine. Les complications pour mettre
cette nouvelle loi sur pied proviennent surtout du
fait qu'il faut coordonner les divers intérêts
représentés par les associations médicales à qui cette
loi doit encore être soumise.

Nous avons eu l'occasion de visiter l'hôpital de
l'Ile, en particulier les constructions en cours.
Nous avons été extrêmement intéressés. Vous savez
que cet hôpital ne sera terminé qu'en 1964. Nous
devons souligner l'extraordinaire travail qui
s'accomplit sans perdre un lit, sans négliger un
malade. Il est très réjouissant de constater que les
travaux sont magnifiquement menés.

Nous avons eu aussi l'occasion de visiter les
maisons qu'on a construites dernièrement pour le
personnel. Pour mon compte, j'ai presque regretté
qu'on n'ait pas prévu, pour chacune des jeunes
infirmières, une douche particulière. On a prétendu
que c'était du luxe. A mon avis, je pense que pour
des gens qui vivent en dehors de chez eux, qui
doivent s'organiser une vie sans famille, il peut
être intéressant de leur donner le plus possible de
commodités.

Nous avons aussi constaté le manque de personnel
à l'hôpital de l'Ile. Des critiques ont été faites

surtout en ce qui concerne le personnel de cuisine
et de salles. On a déjà eu recours à des Grecques

et on parle maintenant de Chinoises de Hongkong.
J'espère que l'hôpital de l'Ile fera de bonnes
expériences avec ce personnel.

Je dirai aussi en passant qu'un cas intéresse
passablement le public parce qu'on en a beaucoup
parlé. Il s'agit de cette fameuse thalidomide qui
s'était vendue en Suisse sous le nom de softenon.
On a constaté six cas, paraît-il, dont trois sont en
tout cas douteux. Ce remède a été retiré de la
circulation en Suisse en novembre 1961.

En ce qui me concerne, je remercie la Direction
des affaires sanitaires, en particulier son Directeur
et ses collaborateurs, du magnifique travail qui
s'accomplit. J'ajoute qe c'est presque un sacerdoce

puisqu'il s'agit de soulager la misère humaine.

Voyame. Il ressort du rapport de la Direction
des affaires sanitaires pour l'année 1961, que les
requêtes visant à une interruption légalement autorisée

de la grossesse ont passé en dix ans, dans
notre canton, de 1395 cas à 2179. Il y a donc eu
respectivement, de 1952 à 1962, une augmentation
de 800 demandes par année. Dans le même laps de
temps et par rapport aux mêmes années, les
autorisations accordées selon l'art. 120 du Code pénal
suisse, ont passé de 1196 à 1620. Malgré les grands
progrès réalisés dans la médecine ces dernières
années, il est incompréhensible de constater que
les cas de demandes d'interruption de la grossesse
augmentent toujours.

Il est en outre fort alarmant de constater que
127 étrangères sont venues en Suisse en 1961, dans
le seul but de faire interrompre leur grossesse. On
peut donc penser que notre canton se montre beaucoup

trop indulgent quant aux avortements légaux
et il est certain qu'à ce point de vue, notre pays a
une mauvaise renommée.

Le parti démocratique chrétien-social trouve que
les mesures de précaution prévues par la loi ne
sont pas assez sévères et préconise une surveillance
plus poussée de la part de nos autorités,
éventuellement la création d'une commission d'experts
qui aurait pour mission d'établir, dans un rapport
à l'intention du Grand Conseil, les raisons pour
lesquelles le nombre de demandes pour interruption

de grossesse augmente régulièrement malgré
les progrès de la médecine, qui devraient, au
contraire, les faire diminuer. Notre parti a d'ailleurs
déposé, il y a quelques minutes, un postulat dans
ce sens.

Grädel. Gestatten Sie mir als Leiter eines
Bezirksspitals eine Anfrage an den Herrn Sanitätsdirektor.

Im letzten Abschnitt des Verwaltungsberichtes

der Sanitätsdirektion steht eine ganz
kurze Bemerkung über die allgemeine Spitalplanung

im Kanton Bern. Es wäre für die Leiter von
Bezirksspitälern sicher interessant zu wissen, was
die Regierung in dieser Hinsicht zu tun gedenkt.

Giovanoli, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst danke ich Herrn Grossrat

Peter für die anerkennenden Worte, die er der
Arbeit auf unserer Direktion gewidmet hat. Ich
werde den Dank an meine Mitarbeiter weiterleiten.

Ich will zunächst einige Worte verlieren zu Fragen,

die in der Staatswirtschaftskommission
aufgeworfen wurden und auch in persönlichen Inter-
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ventionen zur Sprache kamen. Über die
Schwesternausbildung werden wir Gelegenheit haben
uns in der Novembersession näher zu äussern. Es
ist ja eine Interpellation deponiert worden, die sich
mit diesem Problem beschäftigt. Im Zusammenhang

mit dem Verwaltungsbericht möchte ich
lediglich folgendes feststellen: Wir machen im Kanton

Bern für die Rekrutierung von Schwestern und
zur Förderung der Schwesternausbildung die gröss-
ten Anstrengungen. Im laufenden Jahr werden wir
von der Sanitätsdirektion, also vom Staat aus,
angefangen von den Defiziten der Schwesternschulen

in den Bezirksspitälern Biel und Thun bis
zu den Staatsbeiträgen an andere Schwesternschulen

und Stipendien Gesamtaufwendungen von
rund Fr. 400 000.— haben. Im nächsten Jahr werden

diese Beträge zweifellos eine halbe Million
Franken übersteigen. Wahrscheinlich mit Wirkung
ab 1. Januar 1963 kommt für die Schwesternschulen
die Bundeshilfe. Der entsprechende Bundesbe-
schluss wird in der Septembersession des Nationalrates

verabschiedet werden. Er sieht vor, dass die
Schwesternschulen für jede Schwester, die die
Schule mit dem Diplom verlässt, einen Bundesbeitrag

von Fr. 1000.— erhalten. Wenn also beispielsweise

im laufenden Jahr 60 diplomierte Schwestern

die Schwesternschule Lindenhof verlassen,
so bekommt die Schule Fr. 60 000. das ist ein
wesentlicher Beitrag an die Betriebskosten - unter
der Bedingimg natürlich, dass der Staat den
gleichen Betrag leistet. Der Kanton Bern entrichtet
seit Jahren hohe Beiträge. Ich möchte hier wieder
einmal zum Ausdruck bringen, dass der grosse
Mangel an diplomierten Schwestern daher rührt,
dass eine Reihe grosser massgeblicher Kantone auf
diesem Gebiet nichts oder fast nichts tun. Bedeutende

Kantone haben keine einzige Schwesternschule.

Soviel zu diesem Problem, das uns in der
Novembersession noch näher beschäftigen wird.

In einer der nächsten Sessionen werden wir auch
das Lindenhof-Projekt zu behandeln haben. Der
Lindenhof hat bekanntlich eine grosse Schule. An
die Kosten des Schwesternhauses kann der Staat
einen Beitrag von 50% in Aussicht nehmen; er
wird also die Hälfte der Kosten übernehmen. Sie
belaufen sich auf ungefähr 8,5 bis 9 Millionen
Franken, so dass wir einen Beitrag von ca. 4,5
Millionen zu entrichten haben. Wir sind an diesem
Neubau interessiert aus Gründen, die ich nicht
näher darzulegen brauche. Es wird natürlich eine
Volkabstimmung stattfinden; aber ich zweifle keinen

Moment, dass die Vorlage vom Volk mit grosser
Mehrheit gutgeheissen wird.

Ein Wort über Asthma und Multiple Sklerose.
Wir haben uns mit den Sanatorien so geeinigt,
dass die Pflege und Behandlung von Asthma in
Heiligenschwendi, von Multipler Sklerose in Montana,

konzentriert ist. Diesen Sommer hatten wir
in Montana immer ungefähr 35 bis 40 Patienten
mit Multipler Sklerose. Die näheren Angaben finden

die Herren Grossräte in den Jahresberichten,
die Ihnen zugestellt werden.

Bezüglich des Gesundheitsgesetzes möchte ich
bestätigen, was der Referent der Staatswirtschaftskommission

dargelegt hat. Auf Grund der
Vernehmlassungen der Verbände bereinigen wir
gegenwärtig den eigentlichen Beratungsentwurf
zuhanden der Regierung. Es handelt sich um eine

langwierige und fast hätte ich gesagt langweilige
Arbeit, weil man versuchen musste, die verschiedenen

Interessen unter einen Hut zu bringen. Es
war notwendig, den Vertretern der Verbände in
diesen Verhandlungen zu sagen: Wir machen ein
Gesundheitsgesetz nicht lediglich für die
Verbände, sei es nun ein Medizinalverband oder ein
anderer Verband, sondern zur Förderung der
Volksgesundheit. Das ist das Primäre. Ich rechne
damit, dass die Arbeiten so vorrücken, dass wir
anfangs Winter den bereinigten Entwurf den
Verbänden - das habe ich versprochen - noch einmal
zur Vernehmlassung unterbreiten können, so dass
es möglich ist, im Verlaufe des Winters die Vorlage

in der Regierung zu verabschieden. Das hat
zur Folge - ich will mich vorsichtig ausdrücken -,
dass wir jedenfalls nächstes Jahr das Gesundheitsgesetz

dem Grossen Rat zur Beratung vorlegen
können.

Nun hat Herr Grossrat Voyame ein Postulat
eingereicht: «Der Regierungsrat wird eingeladen,
eine Expertenkommission zu beauftragen, dem Rat
in einem Bericht die Gründe darzulegen, warum
die Gesuche um Unterbrechung der Schwangerschaft

ständig zunehmen, die sich angesichts der
medizinischen Errungenschaften doch eher
vermindern sollten.»

Massgeblich für die Abwicklung von Begehren
der Schwangerschaftsunterbrechung ist Artikel 20
des Eidgenössischen Strafgesetzbuches. Das ist
zwingendes Recht. Entscheidend ist bei der
Behandlung eines derartigen Gesuches der Bericht
des zweiten Arztes, also des Experten, der von der
Sanitätsdirektion beauftragt wird, den Fall
abzuklären. Stimmt er der Schwangerschaftsunterbrechung

zu, so sind wir an diese Zustimmung
gebunden. Lehnt er sie ab, so ist damit das
Schwangerschaftsunterbrechungsgesuch ebenfalls
abgelehnt. Auch hier sind wir gebunden. Wir können,
mit andern Worten, nicht in die medizinische
Beurteilung des Arztes eingreifen.

Herrn Grossrat Voyame ist im Bericht auch die
grosse Zunahme der Schwangerschaftsunterbrechungen

von Ausländerinnen aufgefallen. Diese
Zahl hat tatsächlich stark zugenommen und hat
uns auf der Sanitätsdirektion namentlich wegen der
Inanspruchnahme unserer Spitäler, besonders des
Frauenspitals, beschäftigt. Wir haben die Frage
mit Experten abgeklärt und sind zum Schluss
gekommen und haben entsprechend verfügt, dass die
Gesuche um Schwangerschaftsunterbrechungen von
Ausländerinnen - es handelt sich namentlich um
Frauen aus Frankreich - inskünftig nicht mehr
von einem Privatarzt, sondern von einer
staatlichen Universitätsklinik zu beurteilen sind, in die
man sicher Vertrauen haben kann. Ungemütlich
war, dass viele Ausländerinnen einfach nach Bern
reisten, in einem Hotel logierten und die
Schwangerschaftsunterbrechung anmeldeten. Das führte
zu einem Zustrom in unseren Spitälern, der eine
enorme Belastung bedeutete, denn mit der
Schwangerschaftsunterbrechung kann man bekanntlich
nicht zuwarten. Dieser Zustrom ist durch die
genannte Verfügung bereits wesentlich eingedämmt
worden. In diesem Punkt kann Herr Grossrat
Voyame sich sicher befriedigt erklären. Ich möchte
ihn aber bitten, das Postulat zurückzuziehen. Es
wird wenig herausschauen, aus den Gründen, die
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ich dargelegt habe. Ich gebe aber die Erklärung
ab, dass das Sanitätskollegium - das ist die
beratende Instanz der Sanitätsdirektion - beauftragt
wird, die von Herrn Voyame aufgeworfenen Fragen

abzuklären. In diesem Sanitätskollegium
befinden sich unabhängige Persönlichkeiten. Ich
nehme an, dass sich Herr Grossrat Voyame mit
diesem Vorschlag einverstanden erklären kann. In
diesem Falle brauchen wir das Postulat nicht noch
besonders zu behandeln.

Nun wären noch einige Bemerkungen zu einer
Frage zu machen, die die Öffentlichkeit gegenwärtig

stark bewegt. Es handelt sich um die
Deformationen, die sich bei der Frucht schwangerer
Frauen, die die sogenannten Thalidomidprodukte
eingenommen haben, einstellten. Diese Produkte
wurden in der Schweiz unter dem Namen Softenon
verkauft. Wenn ich Sie aber gründlich informieren
soll, so brauche ich dafür noch mindestens eine
Viertelstunde. Ich möchte Ihnen daher vorschlagen,

hier abzubrechen und morgen weiterzufahren.
Es hat keinen Sinn, Sie nur bruchstückweise zu
informieren. Ich möchte Sie über das Material,
über das wir verfügen, gründlich orientieren. Der
tatsächliche Zustand soll klar dargelegt werden;
so kann man auch vermeiden, dass viele schwangere

Frauen zu Unrecht in Panikstimmung
geraten.

Präsident. Mir ist es recht, wenn wir morgen
weiterfahren. Ich möchte lediglich darauf
aufmerksam machen, dass morgen mit der Möglichkeit

gerechnet werden muss, dass Schulklassen auf
der Tribüne sind.

Giovanoli, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich werde die Angelegenheit sehr
diskret behandeln.

Schluss der Sitzung um 17 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard

Fünfte Sitzung

Donnerstag, den 6. September 1962,
8.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 184 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 16 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren: Ast, Bächtold,
Boss, Favre, Gigandet, Glatthard, Haitiner, Hub-
acher, Nahrath, Peter, Petignat, Rohrbach, Scherz,
Stouder, Winzenried, Zingre.

Präsident. Wir haben heute morgen schriftlich
die Mitteilung erhalten, dass das Rassemblement
jurassien die Steuerinitiative zugunsten des
Gegenvorschlages zurückziehe.

Verwaltungsbericht der Sanitätsdirektion

(Fortsetzung, siehe Seite 295 hievor)

Voyame. Je remercie M. Giovanoli, conseiller
d'Etat, de ses déclarations apaisantes ainsi que de
la lettre du 11 février 1962, envoyée aux médecins
spécialistes. Cette lettre montre que la pratique
était trop large et cett largesse s'applique aussi
probablement aux Suissesses. Nous voulons donc
qu'on étudie la question plus à fond et que la
Direction des affaires sanitaires donne un rapport
écrit. C'est dans ce sens que je retire mon postulat.
Il est bien évident que je me réserve de revenir
à cette tribune Tannée prochaine si les avorte-
ments autorisés devenaient à nouveau plus
nombreux.

Giovanoli, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bevor ich auf die Thalidomid-
Affäre zu sprechen komme, habe ich noch eine
Anfrage von Herrn Grossrat Grädel zu beantworten.

Das haben wir gestern im Drange der
Geschäfte vergessen. Herr Grossrat Grädel hat sich
unter Bezugnahme auf eine Bemerkung im
Verwaltungsbericht erkundigt, was in bezug auf die
Planung im Spitalwesen vorgekehrt wurde. - Wir
beabsichtigten, mit Zustimmung der Finanzdirektion,

ein Inspektorat für die Rechnungsprüfung,
Planung und Behandlung von Spitalfragen
überhaupt zu schaffen. Das wäre eine neue Stelle, und
darüber muss sich der Grosse Rat in der Novembersession

aussprechen. Bisher hatten wir weder für
die privaten noch für die staatlichen Spitäler einen
Inspektor. Die Spitäler konsultieren uns sehr oft
über alle möglichen Spitalfragen. Wir haben ihnen
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schon bisher beratend geholfen. Künftig könnten
wir das gründlicher besorgen. Damit wäre auch
der Wunsch der Finanzdirektion erfüllt, eine
eigentliche Kontrollstelle für Spitäler und
Sanatorien zu haben. Wir suchen nach einer geeigneten
Persönlichkeit.

Zur Thalidomid-Affäre möchte ich folgende
Feststellung machen. Thalidomid ist ein Schlaf-
und Beruhigungsmittel, das als Wirkstoff das
sogenannte Thalidomid enthält. Herstellerin ist eine
als seriös bekannte deutsche Firma der
pharmazeutischen Industrie, die Firma «Chemie Grünenthal»

in Stollberg. Das Produkt ist unter 18
verschiedenen Bezeichnungen auf den Markt gekommen.

Verschiedene Namen für dasselbe Mittel sind
in der pharmazeutischen Industrie üblich. Alle
diese Mittel enthalten als wirksame Substanz, die
als schuldige Substanz zu bezeichnen wäre, das
sogenannte Thalidomid. In Deutschland ist es
unter der Bezeichnung Contergan verkauft worden,

in der Schweiz unter dem Namen Softenon,
in England als Distaval, usw.

Zur Begutachtung pharmazeutischer Spezialitäten

besteht in unserem Lande die Interkantonale
Kontrolle für Heilmittel (IKS), französisch Office
intercantonal de contrôle des médicaments. Kein
Mittel wird in den Handel gebracht, das nicht von
der IKS registriert, von einem begutachtenden
Kollegium von Professoren der Medizin, von
Pharmazeuten und Pharmakologen gründlich begutachtet

worden ist. Die IKS hat ihren Sitz in Bern.
Wir haben in einem Neubau an der Erlachstrasse,
an dem sich der Kanton Bern auch beteiligte und
der vor ein paar Jahren bezogen worden ist,
zahlreiche Laboratorien, worin die inländischen
Produkte durch unsere eigenen Leute begutachtet
werden. Das Begutachtungskollegium erstellt auch
die sogenannten Abgrenzungslisten, aus denen
hervorgeht, ob die Produkte nur in den Apotheken
oder auch in Drogerien verkäuflich sind, ob sie
rezeptpflichtig oder verschärft rezeptpflichtig sind,
usw. - Der Sprechende ist Präsident der
Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel und kann
Ihnen aus seinem Einblick in die Verhältnisse
versichern, dass die Praxis für die Freigabe von
Heilmitteln ausserordentlich scharf ist. Die
Begutachtung zieht sich manchmal ein halbes bis ein
ganzes Jahr oder noch länger hin. Bezüglich
Strenge der Begutachtung stehen wir jedenfalls an
der Spitze aller Staaten.

Bei ausländischen pharmazeutischen Arzneimitteln
wird nach dem Regulativ der IKS, das von

allen kantonalen Sanitätsdirektoren genehmigt ist
- die Konferenz der Sanitätsdirektoren ist der
eigentliche juristische Träger der IKS -, verlangt,
dass Unterlagen beigebracht werden, das heisst
klinische Belege. Man stellt fast ausnahmslos auf
die klinischen Erfahrungen von ausländischen
Universitätsinstituten ab, im Falle des Thalidomid
also auf die Erfahrungen deutscher Universitätsinstitute.

Das ist eine Art stillschweigender
gegenseitiger Abmachung.

Im Falle des Softenon ist dem begutachtenden
Kollegium der IKS ein Aktenstoss von gut einem
halben Meter Höhe, von anerkannten deutschen
Universitätsinstituten, unterbreitet worden. Alle
Gutachten haben sich positiv ausgesprochen und
die Freigabe des Mittels beantragt.

Was jedem, der sich mit der Angelegenheit zu
beschäftigen hatte, auffällt, ist die Tatsache, dass
die Thalidomidprodukte, was wenig bekannt ist,
seit dem Jahre 1958 ärztlich verschrieben worden
sind, die ersten Meldungen über Deformationen
bei Neugeborenen aber erst im Herbst des letzten
Jahres namhaft gemacht worden sind, so vor allem
an einem Kongress für Kinderheilkunde in Düsseldorf,

am 18. November 1961, wobei aber erst der
Verdacht ausgesprochen worden ist, dass das
Thalidomid die Ursache sein könnte. Als wir das in der
IKS erfuhren, hat man sich sofort bei der
Herstellerfirma erkundigt, und es hat sich
herausgestellt, dass sie ihre Produkte nach dem Kongress
für Kinderheilkunde in Düsseldorf, wo die ersten
zuverlässigen Angaben publik geworden sind,
sofort zurückgezogen hat. Wir in der Interkantonalen
Kontrollstelle für Heilmittel haben im Monatsheft
vom November 1961 diesen Sachverhalt mitgeteilt
und damit zur Kenntnis gegeben, dass das Produkt
auf unserer Liste gestrichen ist. Ich habe auch an
der Vollkonferenz der kantonalen Sanitätsdirektoren

im Mai dieses Jahres die Gelegenheit
wahrgenommen, auf diese Sachlage aufmerksam zu
machen. Interessanterweise konnte bis zu jenem
Datum in unserem Land kein einziger Fall von
schädlichen Auswirkungen namhaft gemacht werden.

Die IKS hat ausserdem sofort, d. h. im
Dezember 1961, bei allen zuständigen Universitätsinstituten

eine Enquete gemacht, um zu erfahren,
ob solche Fälle bekannt geworden sind. Das war
also anfangs Dezember. Bis zum Februar des
laufenden Jahres wurde kein einziger Fall gemeldet.
Seither sind fünf Fälle und ein Verdachtsfall
bekannt geworden. Zwei Fälle ereigneten sich in
Basel, zwei im Kanton Zürich, einer im Kanton
St. Gallen und der Verdachtsfall besteht im Kanton

Bern.
Die geringe Zahl von Schadenfällen in unserem

Lande ist nach Erkundigung in den Apotheken darauf

zurückzuführen, dass bei uns das Softenon
ausserordentlich selten verschrieben worden ist.
Nach Schätzimg der Herstellerfirma wurden in
der Schweiz nur 2 °/o des Umsatzes in Deutschland
getätigt.

Es besteht jetzt bereits eine reichhaltige
Literatur über diese Missbildungen. Gründliche deutsche

Untersuchungen stellen fest, dass es sich um
die Einwirkung von Thalidomid auf den Embryo
handelt. Das reichhaltige Material beweist die
Zusammenhänge zwischen Thalidomid und den
Missbildungen. Beispielsweise wird gesagt, dass «kein
vernünftiger Zweifel an der ursächlichen Bedeutung

des Thalidomids» auftauchen könne. Für
andere Faktoren mit gleicher Wirkung gebe es keine
Anhaltspunkte. - Nach diesen Untersuchungen,
die von verschiedener Seite unabhängig voneinander

gemacht worden sind, besteht bei der
Schwangerschaft für die Gefährdung der Frucht
durch Thalidomid eine kritische Phase. Sie umfasst
den Zeitraum vom 37. bis zum 50. Tag nach der
letzten Menstruation oder den Zeitraum vom 27. bis
33. Tag post conceptionem, eventuell, nach anderen
Angaben, die Zeit vom 27. bis 40. Tag. Bei Frauen,
die ausserhalb dieser Zeitspanne Thalidomid
eingenommen haben, sind keine Missgeburten zu
verzeichnen. Die Einwirkung vollzieht sich also in
einem Frühstadium der Schwangerschaft. Die wis-
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senschaftliche Equipe, die sich in Hamburg mit
diesen Fragen beschäftigt hat, hat alle Geburten
von 13 Hamburger Kliniken in den Jahren 1960
und 1961 anhand der Krankengeschichte kontrolliert,

wenn nötig unter Einvernahme der Mütter.
Von rund 15 000 Geburten waren nur in 27 oder
28 Fällen die genannten Schädigungen aufgetreten.
Es ist festgestellt worden, dass zahlreiche Mütter,
die ausserhalb der genannten kritischen Phase
Thalidomid eingenommen haben, keine Missgeburten

hatten. Auch wenn Thalidomid in der
kritischen Zeit als Schlaf- und Beruhigungsmittel
eingenommen wurde, führte es nicht in jedem Fall
zu einer Missgeburt. Das hat ein angesehener
Wissenschafter festgestellt. Vieles ist wissenschaftlich
noch nicht abgeklärt.

Allgemein ist zu sagen, dass die Anwendimg von
Chemikalien verschiedenster Art in der frühen
Schwangerschaft sehr oft Gefahren der
Fruchtschädigung in sich birgt. Das bestätigen alle Fachleute.

Ausgenommen sind harmlose, unschädliche
Mittel, wie zum Beispiel Baldrian. Bevor eine
schwangere Frau stark wirkende Schlaf- und
Beruhigungsmittel einnimmt, sollte sie zuerst ihren
Arzt oder den Apotheker befragen, der ja auf dem
Gebiet des Arzneimittelhandels auch zuständig ist,
zu beurteilen, was als angezeigt betrachtet werden
kann und was nicht.

Aus der Literatur, die mir zur Verfügung stand,
habe ich entnommen, dass in deutschen
Frauenkliniken, gemäss zuverlässigen Enqueten, von allen
diesen Müttern bis zu 50 °/o und mehr während der
Schwangerschaft starke Beruhigungs- und Schlafmittel

eingenommen haben. So schlimm steht es
glaube ich in unserem Lande nicht. Der starke
Konsum dieser Mittel ist auch ein Zeichen der
Hochkonjunktur und des Hetzbetriebes, der seine
Auswirkungen bis in die Familien zeigt.

Zur Eindämmung des Missbrauches von Schmerz-
und Beruhigungsmitteln haben wir in der IKS und
in Konferenzen der Sanitätsdirektoren verschiedene

Massnahmen geprüft und schliesslich mit den
Herstellern und dem Grosshandel vereinbart, die
Reklame für die genannten Mittel aufzuheben.
Bewundert wird im Ausland, dass wir das auf dem
Wege der Freiwilligkeit zustande brachten. Die
Vertragspartner, d.h. die Firmen haben ihre
Verpflichtung freiwillig gegenüber ihren Verbänden
unterzeichnet. Sie haben vielleicht bemerkt, dass
seit einigen Wochen diese Reklame aufgehört hat.
Das sollte zur Eindämmung des Missbrauches dieser

Mittel beitragen.
Schon vor zwei bis drei Jahren haben wir noch

andere Massnahmen getroffen. Es ist bekannt, dass
in der Uhrenindustrie diese Suchtmittel, wie zum
Beispiel Saridon, missbräuchlich verwendet worden

sind. Das ging so weit, dass Frauen und Mädchen

zum Znüni auf das Butterbrot Saridon
gestrichen haben, auch wenn sie keine Kopfschmerzen

hatten. Sie kamen dann in eine Art Euphorie.
Die Uhrenfabrikanten und ihre Verbände waren
bereit, in der Bekämpfung dieses Missbrauches
mitzuwirken, indem sie Plakate mit warnenden
Aufschriften aufhängten oder ähnliche Warnungen
auf den Zahltagstäschlein usw. anbrachten. Einer
entsprechenden Vereinbarung sind alle
Uhrenkantone beigetreten, nämlich Genf, Neuenburg,
Waadt, Bern, Baselland und Schaffhausen. Das hat

auch dazu beigetragen, den offensichtlichen
Missbrauch von Medikamenten einzudämmen.

Damit glaube ich die Frage des Präsidenten der
Staatswirtschaftskommission beantwortet zu
haben.

Genehmigt.

Interpellation der Herren Grossräte Trächsel
und Mitunterzeichner (für die sozialdemokratische

Fraktion) betreffend Erhöhung der
Beiträge an die Bezirksspitäler

(Siehe Seite 227 hievor)

Trächsel. Im Jahre 1961 haben die Herren Grossräte

Rychen und König in ihren Motionen allgemein

zur Frage der Betriebsbeiträge an die
Spitäler Stellung genommen und besonders die
Gesetzesrevision angeregt. Ich will das nicht wiederholen.

Seither ist insofern eine andere Situation
eingetreten, als eine grosse Zahl von Spitälern die
Verträge mit den Krankenkassen gekündigt ha-
haben, um ihre Taxen erhöhen zu können. Dieses
Vorgehen hat in weiten Bevölkerungskreisen, auch
in unserer Fraktion, grosse Beunruhigimg ausgelöst
und uns veranlasst, die Interpellation einzureichen.

Die Bedeutung der Angelegenheit belege ich mit
Zitaten aus Kündigungsschreiben verschiedener
bernischer Spitäler. Ein Spital schreibt: «Die
Halbjahresbilanz unseres Spitals und damit die
Prognose für das laufende Jahr sieht nach einer
Verdauungsstörung aus. Sie wird uns dazu veranlassen,

neuerdings Massnahmen der Einnahmensicherung
zu ergreifen. Unter diese Massnahmen wird

in erster Linie die Uberprüfung des Tarifwesens
fallen. Darunter fällt ferner vorab der Vertrag mit
den Krankenkassen. - Für uns stellt sich die
konkrete Frage: Sind Staat und Gemeinden bereit,
zunehmend höhere Beiträge zu leisten, oder müssen

wir den Vertrag auch mit den Krankenkassen
endgültig aufgeben?» Das ist dann eingetreten.
Das Spital hat keinen Vertrag mehr mit den
Krankenkassen abgeschlossen.

Ein anderes Schreiben lautet: «Ich teile Ihnen
mit, dass der Gemeinderat den zwischen Spitälern
und den Krankenkassen bestehenden Vertrag
vorsorglich gekündigt hat - Zwar gibt sich der
Gemeinderat Rechenschaft, dass die Krankenkassen
nicht in der Lage sind, beliebige Erhöhungen der
Vertragsansätze ins Auge zu fassen, anderseits aber
zwingen ihn die steigenden Hospitalisierungs-
kosten, auch auf der Einnahmenseite jene
Korrekturen anzubringen, die möglich und tunlich
sind.»

Ein anderes Spital schreibt: «Wir haben uns in
den letzten Jahren stets bemüht, unsere medizinischen

Einrichtungen den Anforderungen der
modernen Medizin anzupassen, um die Patienten der
neuen diagnostischen und therapeutischen
Methoden teilhaftig werden zu lassen. Diese fortlauf

ende Steigerung der Leistungsfähigkeit unseres
Spitals und auch die Anpassung der Anstellungs-
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bedingungen des Personals an die heutigen
Verhältnisse führten zu vermehrten Betriebskosten,
die beträchtliche jährliche Ausgabenüberschüsse
verursachen. Die Spitalbehörden sahen sich
gezwungen, zur Verbesserung dieser finanziellen
Lage Massnahmen zu treffen. - Die Spitalkommission

hat auch eine allgemeine Revision der
Tarife sowie die Kündigung der Verträge mit den
Krankenkassen beschlossen.»

Ein weiterer Brief lautet: «Wir danken Ihnen
für die Zustellung der Kopie Ihres Schreibens
(Kündigung) und erlauben uns, darauf aufmerksam

zu machen, dass wir in unserem Kündigungsschreiben

den Wunsch zur Aufnahme neuer
Vertragsverhandlungen nicht ausgesprochen haben.» -
Das bedeutet, dass man den vertragslosen Zustand
andauern lassen möchte, zwecks Freiheit in der
Tarifgestaltung.

Noch ein Schreiben aus einem andern bernischen

Landesteil: «Wie die jüngsten Betriebsergebnisse

zeigen, klettern die Pflegetagkosten
unaufhörlich und erreichen in Verbindung mit den
Personalkosten Spitzenzahlen, wie sie kaum je
erwartet wurden. Um das finanzielle Gleichgewicht
einigermassen herzustellen, scheint uns zur Sanierung

der Einnahmen ein mehreres nötig zu sein.
Ein neuer Spitalvertrag mit den Krankenkassen
muss der heutigen Situation unbedingt angepasst
sein und den finanziellen Belastungen der Bezirksspitäler

Rechnung tragen.»
Aus der Statistik der bernischen Krankenanstalten

geht hervor, dass die Kosten pro Bett und Tag
im Jahr 1959 Fr. 25.97, 1960 Fr. 28.08 und 1961
Fr. 28.87 betrugen. Das ist in zwei Jahren eine
Erhöhung von etwa Fr. 3.—. Dieser Durchschnitt gibt
kein vollständiges Bild. Ein Patient hat für 27 Tage
Spitalaufenthalt Fr. 1487.— oder im Tagesdurchschnitt

Fr. 43.— bezahlen müssen. Die Frau eines
Italieners war wegen Pilzvergiftung 24 Tage im
Spital; die Kosten pro Tag beliefen sich auf Franken

44.60. Wie soll das ein Maurer bezahlen? Die
Frau eines Handlangers war 6 Tage im Spital und
hatte durchschnittlich pro Tag über Fr. 100.— zu
bezahlen. Wir kennen auch einen Fall, wo fünf
Spitaltage Fr. 1112.— kosteten, oder Fr. 222.— pro
Tag. In einem andern Fall betrugen die Gesamtkosten

für 33 Tage Fr. 2700.—; die Operationskosten

allein Fr. 800.—, mit dem Operationssaal
zusammen Fr. 1000.—. Das zeigt, wie schwer es ist,
eine Lösung zu finden, um die Betreffenden vor
der Armengenössigkeit zu bewahren. In den
geschilderten Fällen verfügen die Patienten nicht
über Ersparnisse; sie müssen sich daher bei der
Fürsorge melden. Diese zahlt wohl die Rechnung
den Spitälern, aber der Patient muss den Betrag
der Fürsorge ratenweise zurückzahlen. Solche
Familien haben oft jahrelang mit der Fürsorge zu
tun, ohne im Grunde genommen Armenfälle
darzustellen.

Es kommt vor, dass die Erbschaft ausgeschlagen

wird, nur um die Spitalrechnungen nicht
bezahlen zu müssen.

Diese Verhältnisse bestehen seit Jahrzehnten.
Der Verwaltungsbericht der Direktion des Armenwesens

für das Jahr 1960 führt aus: «Eine
rückläufige Bewegung der Armenlasten ist einzig vom
rationellen Ausbau unserer Sozialgesetzgebung zu
erwarten. Wir denken in erster Linie an die Ein¬

führimg der eidgenössischen Kranken- und
Unfallversicherung, von der wir hoffen, dass sie bald
Tatsache werde; denn Krankheit und unversicherte
Unfälle spielen für das Armenwesen eine grosse
Rolle. Sehr oft genügt es nicht, dass ihren Folgen
mit temporären Spenden entgegengetreten wird,
sondern häufig bilden sie die Schwelle, die in den
Zustand der dauernden Unterstützung hinüberführt.»

Im gleichen Bericht, aber für 1956, lesen wir:
«Die Spital-, Sanatoriums- und Anstaltskosten
bilden wiederum ca. 60% aller Ausgaben. Sie sind
stets noch im Steigen begriffen. Viele Personen
und Familien kommen mit ihren Einkommen ohne
Unterstützungen nicht aus, sofern Krankheiten
eintreten. Die vielen Arzt- und Spitalkosten beweisen
dies deutlich.»

Die Kündigung der Verträge zeigt, dass wir seit
1910 nicht viel weitergekommen sind. Die
Verträge werden gekündigt, um die Tarife erhöhen zu
können. Wieweit das tragbar ist, ist eine
Ermessensfrage. Es ist der Bevölkerung mit bescheidenem

Einkommen gar nicht möglich, sich gegen
diese Risiken zu versichern. In einem Fall spricht
man von der Erhöhung der Spitaltarife um 75 °/o,
wobei der neue Tarif dann vielleicht schon nach
kurzer Zeit wieder nicht genügt. Beim heutigen
Personalmangel, wo sogar ganze Abteilungen
geschlossen werden müssen, sind die Spitäler in
schwerer Lage. Die Bevölkerung kann nicht
Versicherungen abschliessen, um über die heutigen
Spitaltarife hinaus die Millionendefizite zu decken.
Wenn keine Verträge mehr bestehen, wird den
einzelnen Patienten Rechnung gestellt, und dann
mehren sich die Fürsorgefälle.

Daher fragen wir die Regierung, ob sie bereit
sei, bis zur Neuregelung des bernischen
Spitalwesens die Beiträge an die Bezirksspitäler
angemessen zu erhöhen, so dass die Spitäler von
Taxerhöhungen Abstand nehmen könnten.

Giovanoli, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die finanziellen Schwierigkeiten
der Spitäler, namentlich der Bezirksspitäler, sind
uns bekannt. Das Ansteigen der Kosten erfüllt uns
mit Sorge, denn es besteht tatsächlich die Gefahr,
dass die Taxen erhöht werden. Die Regierung will
alles unternehmen, um künftige Taxerhöhungen,
soweit sie ungerechtfertigt sind, zu vermeiden. Dazu

sind natürlich vermehrte Staatsmittel nötig.
Für 1962 wurde der Kredit um eine halbe Million
erhöht, und für 1963 habe ich der Finanzdirektion
beantragt, den Kredit von 4 Millionen auf 4,8
Millionen zu erhöhen. Ich glaube, die Regierung werde
dem Begehren zustimmen. Wir können die Hilfe
natürlich nur im Rahmen der Budgetkredite bringen,

die der Grosse Rat bewilligt.
Der Herr Interpellant hat die Schwierigkeiten

beleuchtet, die sich aus der Kündigung von
Spitalverträgen ergeben. Das hängt mit der seit 15 Jahren

fälligen Revision des Kranken- und
Unfallversicherunggesetzes zusammen. Diese ist noch
nicht unter Dach. Der massgebende Teil, betreffend

die finanzielle Sanierimg, ist bei der
Bundesversammlung seit zwei Jahren hängig. Die
Behandlung wurde wegen der Schwierigkeiten, den
Standpunkt der Ärzteschaft und der
Krankenkassenverbände unter einen Hut zu bringen, immer
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wieder hinausgeschoben. Wenn das revidierte
Gesetz einmal in Kraft tritt, wird das die Krankenkassen

stark entlasten; denn heute erhalten die
Krankenkassen etwa 45 Millionen Franken
Bundesbeiträge, nach der Revision werden es 80 bis
100 Millionen sein. Dann wird es auch leichter
sein, zwischen Spitälern und Krankenkassen
geregelte Verhältnisse herzustellen, zumal bei dieser
Revision die Krankenkassen neue Pflichtleistungen

zu übernehmen haben, die heute allerdings
zum grossen Teil freiwillig getragen werden. Es
wäre zu hoffen, dass die Schwierigkeiten zwischen
Krankenkassen und Ärztegesellschaften behoben
werden können. Wer die Hauptschuld an diesen
Differenzen trägt, darüber will ich mich heute
nicht aussprechen. Wahrscheinlich sind beide Teile
mehr oder weniger schuld. Ich hoffe, dass im
Laufe des nächsten Winters die Revision des Kranken-

und Unfallversicherungsgesetzes in den
eidgenössischen Räten endlich verabschiedet werde.

Trächsel. Ich bin von der Antwort befriedigt.

Dekret über die Organisation der Direktion
der Bauten und Eisenbahnen, vom 11.
November 1952; Abänderung

(Siehe Nr. 26 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Der Vorlage, die die Kommissions-
mitglieder erhalten haben, entnehme ich, dass im
Kanton Bern im Jahr 1951 etwa 15 Millionen Franken

für Bauten aufgewendet wurden, im Jahre
1961 über 950 Millionen, und dass es 1962 etwa
1,2 Milliarden sein werden. Sie hörten gestern, dass
das zurückgeschraubt werden soll. Die rasche
Zunahme hat auch ihre Auswirkungen auf dem
Gebiete der Baupolizei. Immer mehr Gemeinden
erlassen Baureglemente, Zonen-, Baulinien- und
Bebauungspläne, und mit den Vorschriften wächst
auch die Zahl der von der Baudirektion zu
behandelnden Ausnahmegesuche rasch an. Hinzu kommt,
dass es im Gegensatz zu früheren Jahren heute
kaum mehr möglich ist, für die gesetzlichen
Erlasse Redaktoren ausserhalb der Verwaltung zu
finden. Die Baudirektion muss die Entwürfe selber

ausarbeiten. Ich erwähne auch die Aufstellung
eines kantonalen Musterbaureglementes, das ja
von Zeit zu Zeit den Verhältnissen und neuen
Rechtsvorschriften angepasst werden muss.

Um den Leiter der Rechtsabteilung der
Baudirektion, Fürsprecher Siegenthaler, für die
Gesetzgebung freizumachen, wählte der Regierungsrat

im Herbst 1960 einen juristischen Fachbeamten,
Herrn Fürsprecher Scheurer, und teilte ihn dem
Leiter der Rechtsabteilung zu. Diese Regelung
blieb bis Ende 1961 in Kraft. Sie ermöglichte es
Fürsprecher Siegenthaler, den Entwurf für ein
neues Strassenbaugesetz auszuarbeiten, die
Vollziehungsverordnung zum Nationalstrassengesetz,

die Hochhausverordnung und die Baustellenverordnung

unter Dach zu bringen. Ferner entwarf
der Leiter der Rechtsabteilung ein neues Umle-
gungsdekret.

Die zusätzliche Belastung des 1. Sekretärs,
Fürsprecher Ehrsam, als Sekretär der interkantonalen
Baukommission und des technischen Ausschusses
der zweiten Juragewässerkorrektion, machte eine
Neuorganisation auf Anfang dieses Jahres nötig.
Fürsprecher Scheurer wird seit Jahresanfang als
3. Sekretär eingesetzt und ist damit administrativ
nicht mehr der Rechtsabteilung unterstellt.

Die ständig anwachsende Arbeitslast hat zu
einer chronischen Überbelastung des Leiters der
Rechtsabteilung geführt. Für wichtige Arbeiten,
wie die Gesetzgebung, findet er die Zeit nicht
mehr. Dem kann man abhelfen, indem man ihm
einen qualifizierten Juristen beiordnet. Die Wahl
eines Nichtjuristen zum Adjunkten der
Rechtsabteilung wäre kaum angezeigt, weil in Anbetracht
dessen, dass die Gemeinden verschiedene
Baureglemente haben, nicht routinemässig gearbeitet
werden darf, und weil eine der zeitraubendsten
Arbeiten in der Motivierung von Entscheidungen
des Regierungsrates besteht. An diese Motivierung
werden höchste Anforderungen gestellt, müssen
doch die Beschlüsse einer Überprüfung durch
Verwaltungsgericht und Bundesgericht standhalten;
sie werden als Praxisentscheide des Regierungsrates

in der Monatsschrift für bernisches
Verwaltungsrecht und Notariatswesen und im Eidgenössischen

Zentralblatt für Staats- und
Gemeindeverwaltung publiziert.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt
Ihnen, dem Dekret zuzustimmen.

Huber, Directeur des travaux publics, rapporteur
du Conseil-exécutif. Je ne puis que recommander
chaleureusement à votre attention la revision du
décret sur l'organisation des Directions des travaux
publics et des chemins de fer.

Detailberatung
Titel und Ingress, Abs. 1 und 2

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Dekretsentwurfes Einstimmigkeit

Bachverbauungen in Rüschegg und Trnb
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über diese Geschäfte Grossrat Trächsel, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf die
vorliegenden Anträge diskussionslos gutgeheissen
werden.

(Beilage 19, Seiten 148/149)
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Gehweg in Lotzwil

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Trächsel, worauf der
vorliegende Antrag diskussionslos gutgeheissen
wird.

(Beilage 19, Seite 149, französisiche Beilage
Seite 150)

Kanalisation in Jegenstorf und Bassecourt

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über diese Geschäfte die Grossräte Trächsel und
Blaser (Uebeschi), worauf die vorliegenden
Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

(Beilage 19, Seiten 150/151)

Bachverbauungen in Brienz/Schwanden,
Rüeggisberg/Rüschegg

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über diese Geschäfte Grossrat Blaser (Uebeschi),
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
die vorliegenden Anträge diskussionslos gutgeheissen

werden.

(Beilage 19, Seiten 151/152)

Aare- und Zulgkorrektion in Thun/Uttigen

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Blaser (Uebeschi);
ferner sprechen dazu Grossrat Imboden und
Baudirektor Huber, worauf der vorliegende Antrag
angenommen wird.

(Beilage 19, Seite 153, französische Beilage
Seite 154)

Gemeindestrasse Steffisburg — Homberg —
Teuffenthal; Beitrag

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Blaser (Uebeschi),
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
der vorliegende Antrag diskussionslos gutgeheissen

wird.
(Beilage 19, Seite 154)

Bachverbauungen in Reichenbach (Kandertal)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Blaser (Uebeschi),
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
folgender Antrag, in Abänderung der Vorlage ge¬

mäss Beilage 19, Seite 153, diskussionslos
gutgeheissen wird.

Beschluss:

Reichenbach im Kandertal; Verbauung des Schlundbaches

im Unterlauf; Projekt VI/1961

Durch Beschluss des Bundesrates vom 21.
Oktober 1961 ist an die zu Fr. 315 000.—
veranschlagte Verbauung des Schlundbaches imUnter-
lauf bei Wengi ein Bundesbeitrag von 24% bis
zum Höchstbetrage von Fr. 75 600.— bewilligt
worden. Auf den Antrag des Regierungsrates
werden als Beitrag des Staates an die Kosten
der von der Berner Alpenbahn-Gesellschaft BLS
auszuführenden Verbaungsarbeiten und als
Pflichtteil des Staates für die Sohlenpflästerung
bei der Staatsstrassenbrücke folgende Kredite
aus Budgetrubrik 2110 949 10 bewilligt:
1. An die Berner Alpenbahn-Gesell- Fr.

schaft BLS:
35 % von Fr. 300 000.— 105 000.—

2. Als Pflichtteil des Staates:
76 % von Fr. 15 000.— 11 400.—

Zusammen 116 400.—

Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften

und unter der Aufsicht der Bundes- und
Kantonsbehörden fachgemäss auszuführen und
einwandfrei zu unterhalten. Die BLS haftet dem
Staat gegenüber für die Erfüllung dieser
Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung

vom 16. Januar 1934 massgebend. Die
Vergebung erfolgt durch die BLS im Einvernehmen
mit dem Kreisoberingenieur.

3. Der Beschluss des Bundesrates vom 21.
Oktober 1961 wird als integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses erklärt.

4. Ausgeführte Teilarbeiten sind mit Belegen
abzurechnen, wonach die Beiträge ausbezahlt
werden.

5. Die BLS hat innerhalb Monatsfrist nach
Eröffnung dieses Beschlusses seine Annahme zu
erklären.

Der Regierungsstatthalter des Amtes Frutigen
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem
zugehörigen Bundesratsbeschluss vom 21. Oktober
1961 der BLS zu eröffnen und für die Annahme
zu sorgen.

Verbauung des Doubs in St-Ursanne

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Fleury, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 154, französische Beilage
Seite 155)
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Kanalisation in Bolligen

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gullotti, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorliegende Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 155, französische Beilage
Seite 156)

Bachverbauungen in Meiringen und Hasliberg

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Dürig, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 156)

Gemeindestrasse Trub—Fankhaus

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Grädel, Mitglied der
Staatswirtshaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag Antrag diskussionslos gutgeheissen
wird.

(Beilage 19, Seite 156, französische Beilage
Seite 157)

Kanalisation in Unterseen

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Dürig, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 157)

Gehweg in Koppigen

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Graber (Burgdorf),
worauf der vorliegende Antrag diskussionslos
gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 157, französische Beilage
Seite 158)

Frost-, Wasser- und Lawinenschäden in den
Oberingenieur-Kreisen 1 und V; Kredit

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Grädel, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

(Beilage 19, Seite 171)

Bahnunterführung in Bern, Station Weissen-
bühl

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Grädel, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.
(Beilage 19, Seite 171)

Gemeindestrasse in Bowil
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Blaser (Uebeschi),
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
der vorliegende Antrag diskussionslos gutgeheissen
wird.

(Beilage 19, Seite 172)

Wiederaufbau der Klosterkirche St. Johannsen
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Tschannen, Präsident

der Staatswirtschaftskommission; die
Kommission zieht das Geschäft zurück und wird es
eventuell in einer späteren Session wieder
vorlegen. (Der Wortlaut des zurückgezogenen
Geschäftes befindet sich in Beilage 19, Seite 172.)

Bauten in der Heil- und Pflegeanstalt Waldau;
Kredit

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Tschannen, Präsident

der Staatswirtschaftskommission. Grossrat
Ständer beantragt Rückweisung. Dieser Antrag
wird von den Grossräten Fankhauser und Reber
sowie von Baudirektor Huber bekämpft, worauf
Grossrat Ständer seinen Antrag zurückzieht. Das
Geschäft wird genehmigt.

(Beilage 19, Seite 172)

Kläranlage und Kanalisation in Muri
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Dürig, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorliegende

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.
(Beilage 19, Seite 173)

Bachverbauungen in Adelboden
Namens der vorberatenden Behörden referiert

über dieses Geschäft Grossrat Dürig, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf das vorliegende

Geschäft diskussionslos gutgeheissen wrd.
(Beilage 19, Seite 174)
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Der Rat bestellt folgende

Kommissionen

Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen

Herr Grossrat Freiburghaus (Landiswil),
Präsident
Schürch, Vizepräsident
Bischoff
Brahier
Buchs
Graf (Moutier)
Hänzi
Huwyler
Ingold
Ischi
Kästli (Ostermundigen)
Krauchthaler
Lachat
Leuenberger
Marthaler
Michel
Mosimann
Péquignot
Stucki
Tannaz
Tschäppät
Voyame
Zingg (Bern)

Dekret über die Haftpflichtversicherung der
Fahrradhalter

Herr Grossrat Cattin, Präsident
» » Wenger (Seftigen), Vizepräsident
» » Frosio
» » Fuhrer
» » Glatthard
» » Klopfenstein
» » König (Schwendi-Bigenthal)
» » Parietti
» » Probst-Gross
» » Rollier
» » Schwander

Dekret betrefend die Errichtung von Pfarrstellen
in den Kirchgemeinden Bévilard, Utzenstorf und

Bümpliz

Herr Grossrat Ronner, Präsident
» » Bannwart, Vizepräsident
» » Baumberger
» » Bühler
» » Denzler
» » Eggenberger (Liebefeld)
» » Geissbühler (Wyssachen)
» » Hirt
» » Kästli (Bolligen)
» » Kunz (Oey-Diemtigen)
» » Marchand

Dekret betreffend Erhöhung der Teuerungszulagen
an das Staatspersonal, die Lehrerschaft und die

Rentenbezüger für die Jahre 1962 und 1963

Herr Grossrat Nobel, Präsident
» » Haitiner, Vizepräsident
» » Blaser (Zäziwil)

Herr Grossrat Brechbühl
Devain
Fankhauser (Trachselwald)
Gassmann
Geissbühler (Spiegel)
Kocher
Kressig
Mäder (Ipsach)
Oesch
Räz
Ribaut
Rohrbach
Roth
Schilling
Staender
Wyss (Rüegsau)

Programm über den Ausbau der Hauptstras-
sen und der Verbindungs- und Nebenstrassen
in den Jahren 1963/64
(Siehe Nr. 27 der Beilagen; die Beschlüsse sind

nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Tschannen, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Das Dringlichkeitsprogramm 1961/62, auf

dessen Festlegung seinerzeit die Staatswirtschaftskommission

drängte, läuft Ende dieses Jahres ab.
Für 1963/64 ist ein neues Programm festzulegen.
Das hat den Vorteil, dass man die ungefähren
Auslagen der nächsten zwei Jahre kennt. Vorgesehen
sind jährlich 12 Millionen für die Hauptstrassen
und 13 Millionen für die Verbindungs- und
Nebenstrassen, zusammen jährlich 25 Millionen, oder in
zwei Jahren 50 Millionen Franken. Die Bundesbeiträge

werden sich auf etwa 5V2 Millionen Franken

pro Jahr belaufen. In dieses Programm spielen
die Nationalstrassen und Autostrassen nicht hinein,

denn die sind im laufenden Bundesprogramm
enthalten. Auf Seite 8 der Vorlage ist eine
Korrektur anzubringen. Der Betrag unter Ziffer 9,
Projektierungsarbeiten und Reserve der Baudirektion,

Fr. 2 010 000.—, bezieht sich nicht nur auf
den Oberingenieurkreis V, sondern auf den ganzen
Kanton. Bereits konnte man in einer Zeitung die
Bemerkung lesen, der Jura werde mit diesen Franken

2 010 000.— sehr gut dotiert. Das betrifft also
den ganzen Kanton.

Persönlich freut mich, dass die Hauptstrasse
Nr. 6, Bern-Thun, im Programm enthalten ist. Für
Fahrbahnverbreiterung in Muri sind Fr. 400 000.—
vorgesehen. Das ist ein Provisorium. Jede Neuerung

kann die bestehenden Verhältnisse nur
verbessern.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt
Ihnen, dem Programm zuzustimmen.

Huber, Directeur des travaux publics, rapporteur
du Conseil-exécutif. Vous avez reçu le programme
d'aménagement des routes cantonales pour 1963 et
1964. Chaque objet devra encore être traité en
détail pour être admis dans le budget. C'est donc
une vue d'ensemble. On n'en fera pas davantage;
peut-être fera-t-on le tout, peut-être moins.
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Il ne faut pas perdre de vue que ces 15 ou 20
prochaines années, il se construira près de 250 km
d'autoroutes dans le canton de Berne et cela coûtera

de 800 millions à 1 milliard, ce qui représente
une dépense moyenne annuelle de 40 à 50 millions
pour ces 20 prochaines années. Si donc vous voulez
avoir une idée de ce qu'on dépensera dans le canton

de Berne par an pour les routes, il ne faut pas
oublier d'ajouter ces 40 à 50 millions pour les
autoroutes.

Il est des régions qui sont touchées par les
autoroutes; d'autres ne le sont pas. Les régions
touchées par les autoroutes ont de la chance; tant
mieux pour elles. C'est l'Oberland, le Mittelland,
la région du pied du Jura. Certaines autres routes
principales sont presque devenues des routes nationales

mais, en fait, elles ne le sont pas. Nous serons
donc obligés de pratiquer une politique d'équilibre
avec les régions qui ne sont pas aussi favorisées
que celles que je viens de citer. Parmi ces régions,
il y a l'Emmental, le district de Seftigen, de
Schwarzenburg et le Jura.

A ces montants, il faut encore ajouter les crédits
spéciaux pour l'aménagement des routes alpestres
concernant spécialement l'Oberland. Il s'agit de
quelques millions.

Quels sont les projets de ce programme? Ce sont
des projets dont les députés du canton de Berne se
sont déjà occupés à plusieurs reprises. On en
réclame la realisation depuis cinq ou dix ans. Cer-
tais étant prêts à être exécutés sont été admis dans
le programme.

A ce propos, je voudrais adresser une prière au
Grand Conseil; je sais bien qu'elle ne sera pas
exaucée mais je la fais quand même. C'est de ne
pas opposer à ces projets qui sont prêts et dont
certains sont déjà en chantier, des tronçons de
routes qu'on a vus en venant au Grand Conseil et
dont on s'est dit: «Tiens, on pourrait faire là un
revêtement. Ma voiture a été salie par la poussière,
il faudra que je la nettoie; le Directeur des travaux
publics va entendre quelque chose!» Il ne faudrait
pas venir avec des projets tout neufs, de tronçons
de routes dont les projets ne sont pas prêts. Je vous
prierais de faire preuve d'une certaine discipline.
Evidemment, il y a des tronçons de routes qui ne
sont pas pris en considération.

Voilà ce que je voulais dire pour le moment.

Steffen. Bei Heggidorn sollen die Kurven korrigiert

werden. Vor der ersten Kurve befindet sich
rechter Hand, wenn man von Bern her fährt, eine
Minigolfanlage. Selbst bei grossem Verkehr halten
Autos auf der Strasse an, um jenen Spielen
zuzuschauen. Dieses Anhalten ist sehr gefährlich. Ich
bitte den Regierungsrat, eine Abschrankung zu
erstellen, vielleicht einen Gehweg zu bauen, damit
diese Gefahr beseitigt wird. Das kann wahrscheinlich

ohne Erhöhung des Kredites von Fr. 300 000.—
geschehen.

Wenger (Seftigen). Viele unausgebaute Strassen
sind wieder nicht im Programm, besonders Ver-
bindungs- und Nebenstrassen in abgelegenen
Gegenden. Die Ämter Seftigen und Schwarzenburg
kommen wiederum nur in geringem Ausmasse
zum Zug. Ich beklage mich darüber nicht, möchte

aber im Rahmen des Zweijahresprogrammes die
Staubfreimachung von Strassen als vordringlich
bezeichnen. Uberall nimmt der Verkehr zu. Die
Automobilisten begeben sich in immer grösserer
Zahl auch auf Nebenstrassen. In abgelegenen
Gegenden entsteht dadurch viel Staub. Vor acht Jahren

sagte der damalige Baudirektor, in vier Jahren
wären alle bernischen Strassen staubfrei. Das ist
nicht eingetroffen. Durch dieVorwegnahme solcher
Arbeiten könnten Stiefkinder wie Schwarzenburg
und Seftigen ein wenig befriedigt werden.

Lädrach. Das Strassenstück Münsingen - Konol-
fingen (Abschnitt B des Programms,
Oberingenieurkreis II) weist im Abschnitt Konolfingen -
Ursellen einen sehr schlechten Zustand auf und
sollte ausgebaut werden. Die Planauflage ist
genehmigt, so dass dem Ausbau nichts mehr im Wege
steht. Für die Trottoirs, die beidseitig erstellt werden

müssen, ist man auch bereit. Diese Strasse
hat durch den Frost des letzten Winters stark
gelitten, und daraus ergeben sich hohe Unterhaltskosten.

Konolfingen wäre bereit, den Ausbau im
Jahre 1963 durchzuführen. Dann sollten gleichzeitig

die beiden Trottoirs erstellt werden. Ich bin
erstaunt, dass das nicht auf dem Programm ist.
Wir haben darauf die Strecke Münsingen -
Konolfingen, Ausbau in Münsingen mit Gehweganlage.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Verschrieb
wäre, und dass es heissen sollte «Konolfingen -
Ursellen». Das sollte doch eher zur Ausführung
gelangen.

Das andere Stück, die Strecke Konolfingen-
Grosshöchstetten, ist sehr eng. Es ist fast
lebensgefährlich, dort zu fahren. Ein Grossteil der Kinder

muss nach Konolfingen-Dorf zur Schule, die
Strasse also täglich viermal begehen und den Rändern

nach schleichen. Die Gemeinde ist bereit, ein
Trottoir zu bauen. Die Etappe Bahnhof bis Grüneck

ist bereit. Die Subvention für das Trottoir
wurde im letzten Jahr zugesprochen. Die Gemeinde
könnte mit dem Bau beginnen, aber selbstverständlich

muss sie mit dem Staat zusammenarbeiten,
denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man

das Trottoir erstellte und ein paar Jahre später die
Strasse ausbauen würde.

Ich bitte den Baudirektor dringend, die beiden
Sachen ins Programm 1963/64 aufzunehmen. Wir
haben ja einen Kredit für «Verschiedenes», und
dort könnte man das unterbringen.

Fankhauser (Trachselwald). Ich spreche hier im
Namen der Bauern-, Gewerbe-und Bürgerfraktion.
Im Strassenwesen hat jede Gemeinde das Gefühl,
ein Stiefkind des Kantons zu sein. Es wurde
bereits gesagt, wie dringend die Staubfreimachung
sei. Aber auch im Hauptstrassenprogramm konnte
vieles noch nicht berücksichtigt werden; zum
Beispiel warten eine Reihe von Gemeinden noch auf
Trottoirbauten usw.

Es ist klar, dass der Baudirektor, der die
Baudirektion frisch übernommen hat, unmöglich alles
genau überblicken kann. Sie sehen nun, dass im
Abschnitt Hauptstrassen unter Ziffer 7 Franken
2 570 000.— für «Projektierungsarbeiten und
Reserve der Baudirektion» enthalten sind. Im
Abschnitt Nebenstrassen ist eine Reserve von Franken

2 010 000.— vorhanden. Die Bauern-, Gewerbe-
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und Bürgerfraktion hat nun die Auffassung, dass
in Anbetracht der Tatsache, dass unser Baudirektor

das Ressort frisch übernommen hat und noch
nicht voll eingearbeitet ist, diese Reserve zu
erhöhen sei. Im Laufe der Jahre 1963/64 werden
viele Gemeinden an die Baudirektion gelangen, um
zum Beispiel Trottoirs an Hauptstrassen zu bauen
und werden wünschen, dass im gleichen Moment
auch die Hauptstrasse korrigiert werde. Mit einer
Million pro Jahr, über den ganzen Kanton verteilt,
ist natürlich an den Hauptstrassen nicht viel zu
machen, und genau gleich verhält es sich mit dem
Nebenstrassenprogramm. Der Baudirektor sollte
eine grössere Reserve haben, um wirklich
dringende Vorhaben, die im Programm nicht enthalten
sind, ausführen zu können. Vielleicht braucht er
dann die Reserve nicht ganz, aber er ist doch
weniger eingeengt. Es kommt ja nur selten vor, dass
ein Projekt, das ins Programm aufgenommen worden

ist, nicht ausgeführt werden kann, so dass also
nur selten reservierte Mittel für andere Strecken
frei werden.

Wir beantragen, dem Baudirektor für die Jahre
1963 und 1964 je 2 Millionen mehr zur Verfügung
zu stellen, so dass sich die Gesamtsumme auf
54 Millionen Franken belaufen würde. Wir
beantragen 2 Millionen mehr Reserve für die
Hauptstrassen und 2 Millionen mehr für die Neben-
strassen, oder pro Jahr eine Million mehr. Man
müsste dann natürlich im November bei der
Budgetberatung einen bezüglichen Beschluss fassen.

Bischoff. Im Abschnitt Hauptstrassen sind auf
Seite 3 oben für den Umbau der Strassengabelung
bei der Garage Gander bei Heimberg Fr. 333 000.—
vorgesehen. Ich habe dem Baudirektor bereits ein
Plänchen gegeben. Bei jener Gabelung passieren
immer Unfälle, was zu Interpellationen im Rat
führte. Seitdem die runden Hinweistafeln, die die
Sicht versperrten, entfernt wurden, haben sich die
Verhältnisse etwas gebessert. Ich glaube, man
könnte dort den Umbau billiger machen. Man will
nun, von Thun gegen Bern gesehen, auf der linken
Seite die Gabelung ausbauen. Dann wird ein grosser

Bauernhof tangiert, der nachher überhaupt
keine Zufahrt in die Scheune mehr hätte. Zudem
müsste man einen Schweinestall auf die untere
Parzelle verlegen. Dann müsste das Trottoir
verbreitert werden und käme viel zu nahe an den
Bauernhof heran. - Auf der rechten Seite hätten
wir offenes Gelände. Dort steht ein altes Haus,
das ein Spekulant kaufte. Ich nehme an, er werde
es nicht lange behalten. Dort ergäbe sich eine freie
Fläche, und man könnte die Verbreiterung zum
halben Preis machen. Für das Projekt auf der
linken Seite sind noch keine Landverhandlungen
geführt worden. Ich begreife den Landwirt, dass er
Oberingenieur Bischoff von Thun erklärte, es
werde viel Geld kosten, sein Land zu beanspruchen.

Er hat schon einmal Land für die Strasse
abtreten müssen, und jetzt will man ihm noch
mehr zu Leibe rücken. Wenn man auf der rechten
Seite baut, hat man freies Land. Wenn das Inselchen,

das beleuchtet ist, nach rechts verschoben
wird, können die Autos, die von Bern her kommen,
sehr gut einspuren und abzweigen.

Ich bitte den Baudirektor, auch diese Variante
noch zu prüfen. Man könnte mit dieser Geld sparen.

Stauffer (Gampelen). Die Einfallstrassen in den
Kanton sind Visitenkarten für den Kanton. Leider
ist das aber nicht der Fall für die Strecke aus dem
Amt Erlach, die in die Nachbarkantone führt. In
St.Johannsen und Thièle können wir die Strassen
nicht besser ausbauen, bis die Juragewässerkorrektion

durch ist und wir wissen, wo die neue
Brücke hinkommt. - Ausbauen sollte man
Gampelen-Avenches, Richtung Waadt. Das führt über
die Domäne Witzwil. Das Land gehört dem Staat
Bern. Landerwerb wäre also nicht nötig. Ein Stück
von 900 m Länge ist so schmal, dass ein Kreuzen
manchmal unmöglich, jedenfalls gefährlich ist,
wenn ein Lastenzug entgegenkommt. Diese Stelle
reicht von der Abzweigung nach der Anstalt Witzwil

bis zur nächsten Kurve. Auf der Westseite der
Strasse stehen schöne Alleebäume, aber einige
reichen so weit in die Fahrbahn hinein, dass kaum
mehr 3Va m Platz bleibt. - Die Strasse kann ohne
grosse Kosten verbreitert werden. Sie wird stark
von Lastwagen befahren, die sich vom Neuenbur-
gischen ins Waadtland begeben, um Ziegel und
Backsteine zu holen. Bekanntlich hat der vordere
Teil von Neuenburg keine Ziegelei. Das Material
für den Strassenbau in Neuenburg muss in Cor-
celles und Payerne geholt werden. Im Gegenverkehr

haben wir viele landwirtschaftliche
Fahrzeuge. Fahrzeuge aus Cudrefin, Champmartin und
zum Teil Vully kommen auf die Stationen Ins und
Gampelen. Sie werden durch die Lastenzüge sehr
bedrängt. Die Lastwagenchauffeure verhalten sich
gegenüber den Führern landwirtschaftlicher Fahrzeuge

oft recht rücksichtslos. Der Oberingenieur
des Kreises III wäre mit dem Ausbau einverstanden,

sagt aber, es fehle am Kredit. Ich habe mein
Anliegen auch dem Baudirektor vorgelegt. Ich
hoffe, er werde in seinen Krediten einen Betrag
finden, dieses Stück auszubauen.

Kunz (Thun). Die Staatsverfassung verlangt,
dass die Grossräte nicht eine bestimmte Region
vertreten, sondern für die Gesamtheit des Kantons
Bern einstehen. Trotzdem bringe ich einen Wunsch
für eine Region an, nämlich für den Kreis Thun.
Aber mein Wunsch deckt sich wohl mit dem Interesse

des übrigen Kantons.
Der Zugang ins Oberland führt über die

Drehscheibe Thun. Das ist eher ein Flaschenhals, in
welchem an Sonntagen der Verkehr zusammenbricht.

Man konnte Kolonnen am linken Seeufer
von Thun bis Interlaken feststellen, die vollständig
stillstanden. Am rechten Seeufer reichten die
stillstehenden Kolonnen bis Beatenbucht. Um vom
Oberland gegen Bern zu fahren, braucht man auf
der kurzen Strecke mitunter drei bis vier Stunden.
Das ist dem Fremdenverkehr abträglich. Viele
Gäste wollen Samstag und Sonntag nicht mehr ins
Oberland fahren, weil sie nicht rechtzeitig zurückkehren

könnten. Diese Verstopfungen zu lösen, ist
dringlich. Das ist zwar bald gesagt, aber schwer
durchzuführen. Immerhin bestünde eine Möglichkeit

darin, für die Umfahrimg von Thun kurze
Strassenstücke der Nationalstrasse vorweg zu
bauen und den Anschluss an das bestehende Stras-
sennetz herzustellen. Das würde nur geringe
Mehrkosten verursachen. - Im übrigen stimme ich dem
Programm zu, sofern der Baudirektor zustimmt,
dass die Behebung dieses Flaschenhalses dringend
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ist. Ich werde im gleichen Sinne ein Postulat
einreichen.

Bratschi. Die Sanierung der Muriallee zwischen
Egghölzli und Burgernziel wird immer dringender.
Das ist eine Staatsstrasse, der Kanton ist für die
Unfälle verantwortlich. Das Programm sieht in
Muri eine Fahrbahnverbreiterung vor und reserviert

hiefür Fr. 400 000.—. Auch diese Sanierung
ist nötig, aber das erstgenannte Teilstück im
Gemeindegebiet Bern auszubauen, ist ebenso
dringend, denn die Strecke weist am meisten Verkehr
auf, besonders am Samstag und Sonntag. Das ist
ein Flaschenhals, ähnlich wie in Thun. Die Strasse
ist zu schmal, sie trägt eine unglückliche Geleiseanlage

der VBW. Ortsfremde wissen nicht, wie sie
der Bahn ausweichen sollen. Das hätte man längst
korrigieren sollen. Ausserdem ist das Kopfsteinpflaster

auf der Muriallee für die Velofahrer
gefährlich. Sodann hat die Polizei festgestellt, dass
der Lärm auf jener Strasse nicht von den Motoren
stammt, sondern vom Aufschlag der Pneus auf das
Pflaster. Allein schon zum Zwecke der
Lärmbekämpfung hätte der Kanton das beheben sollen,
hat er doch eine Lärmbekämpfungsstelle geschaffen.

- Ausschlaggebend aber ist die Zahl der
Unfälle in der Muriallee. Wohl kaum ein anderes
Hauptstrassenstück weist so viele Unfälle auf wie
die Muriallee. In nicht ganz sechs Jahren ereigneten

sich dort, auf wenigen Kilometern, 264
Verkehrsunfälle, wovon 134 mit Personenschaden, 124

mit nur Sachschaden; 6 Personen sind in dieser
Zeit auf jenem Stück tödlich verunfallt. Jährlich
verunfallt dort also eine Person tödlich und
ereignen sich 50 Verkehrsunfälle. Das spricht am
meisten für die Dringlichkeit des Ausbaus. Ich
bitte den Baudirektor, jenes Stück in allernächster
Zeit zu sanieren. Das ist möglich, weil Oberingenieur

Freudiger sich der Sache schon letztes Jahr
sehr angenommen hat und tatsächlich Ausbauprojekte

bestehen. Man kann nicht einwenden, die
Nationalstrasse, die über den Hühnliwald führen
wird, werde die Thunstrasse entlasten. Die Vororte

sind so angewachsen, dass man mindestens
eine vierspurige Strasse braucht. Daher muss man
jetzt an die Sanierung der Muriallee herantreten.

Präsident. Ich frage Sie an, ob die Rednerliste
geschlossen werden kann. (Zustimmung)

Stucki. Wir danken dem Baudirektor, dass er
den hohen Betrag von 50 Millionen Franken
vorsieht. Vorgängig haben alle Oberingenieure ein
Zweijahresprogramm aufgestellt. Diese Programme
mussten dann gekürzt werden. Da wäre es angezeigt,

dass man die Oberingenieure, die ihre
Projekte eingereicht haben, zusammennähme und sie
zu den Kürzungen Stellung nehmen könnten. Ich
möchte anregen, künftig so vorzugehen.

Trachsel. Es ist ein Leichtes, zu beweisen, dass
der Wunsch nach Ausbau einer bestimmten Strasse
der Allgemeinheit dient und nicht nur den dortigen

Gemeinden. Wir sehen nun, dass es nötig ist,
den Kredit zu erweitern, und ich unterstütze daher
den Antrag Fankhauser.

Die Strasse Bern - Ostermundigen - Stettlen -
Boll-Vechigen-Worb dient nicht nur den dortigen

Gemeinden, sondern sie ist eine Zugangsstrasse
zum Emmental. Immer mehr Autos fahren durch
das Worblental. Das Projekt Sinneringen-Boll ist
fertig. Man wird ein Trottoir bauen müssen, weil
an der Strasse ein Schulhaus steht. Es wäre gut,
wenn der Staat gleichzeitig die Strasse ausbauen
würde. Da ich das Projekt im Strassenprogramm
nicht finde, bringe ich den Wunsch an, auch dort
die Strassenverbesserung auszuführen.

Barben. Der Strassenzug Leissigen -Kräftigen -
Aeschi - Mülenen verbindet das obere Aaretal mit
dem Frutigtal. Das ist Fremdenverkehrsgebiet, mit
Zentren in Interlaken, im Kandertal und im Engst-
ligental. Der Strassenzug führt durch eine
landschaftlich schöne Gegend, genügt aber den
Anforderungen nicht mehr. Gestützt auf Interventionen

von Behörden und Verkehrsverbänden hat
der seinerzeitige Baudirektor vor etwa einem Jahr
geantwortet, man müsse die Frage prüfen, ob man
nicht die Cars veranlassen solle, die Strasse zu
meiden und den Umweg über Spiez zu suchen. -
Im vorliegenden Programm sind für das Strassen-
stück Leissigen - Kräftigen Fr. 380 000.— vorgesehen,

um die Stellen beim Fritzenbach und in der
Oertlimatt zu korrigieren. Das Strassenstück
Aeschi - Mülenen hat 2 km Länge und weist 200 m
Steigung auf, enthält Engpässe und unübersichtliche,

gefährliche Stellen, die zu Stockungen führen.

Unter diesen Verhältnissen leidet der
Fremdenverkehr. Ich bitte den Baudirektor, zu prüfen,
ob für dieses Stück in den kommenden Jahren
mehr Mittel reserviert werden könnten.

Stoller. Für die Strecken Frutigen-Adelboden
und Frutigen - Kandersteg enthält das Programm
bedeutene Beträge, die ich hier verdanke. Wir
haben aber auch dieVerbindungsstrasse von Reichenbach

nach Kiental, die der Staat von der Gemeinde
im Jahr 1931 übernommen hat. Sie wurde besonders

im Dorfkern von Kiental und von Reichen-
bach-Scharnachtal bis Rufenen so ausgebaut, dass
man dort mit allen Wagen fahren kann. Grosse
Cars können aber die Strasse nicht bis Kiental
benützen, weil eine S-Schlaufe das verhindert. Das
ist für diesen Fremdenort nachteilig. Ich bitte zu
prüfen, ob nicht in nächster Zeit ins Programm
aufgenommen werden könnte, diesen Engpass
auszumerzen und die ausgebauten Strassenstücke
vielleicht durch eine Brücke miteinander zu
verbinden.

Wandfluh. Sie sehen aus den Wünschen, die
vorgetragen wurden, dass in den letzten Jahren das
Amt Frutigen vernachlässigt wurde. Die Strecke
Frutigen - Kandersteg ist zu schmal. Gemäss
Programm soll ein Teil mit einem Aufwand von Franken

600 000.— ausgebaut werden. Wir danken
dafür, möchten aber, dass ein weiteres Projekt
aufgenommen werde. Es betrifft das Stück von
Frutigen bis zum Anschlussprojekt, das am Blausee
ausgeführt wurde. - Zwischen Kandergrund und
Kandersteg bestehen viele wirkliche Engpässe. Ich
denke an jenen bei der Zündholzfabrik Kandergrund,

wo die Mauer direkt an die Strasse grenzt
und wo Cars nicht kreuzen können. Auch am Bühl
springt ein Mauerstück in die Strasse vor, und
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auch das wurde, trotz mehrmaligem Ersuchen an
den Oberwegmeister, noch nicht korrigiert.

Ich hoffe, dass unser Wunsch Gehör finden
werde.

Eggenberg. Die Wünsche aus dem Oberland dienen

der besseren Erschliessung der
Fremdenverkehrszentren. Erst mit dem Ausbau der Strassen
werden gewisse Gebiete richtig dem heutigen
Verkehr angeschlossen. Ich verweise auf Beatenberg,
das mit der neuen Strasse endlich dem modernen
Carverkehr angeschlossen wird. Diese Strassen
kosten den Staat viel Geld. Die letzte Etappe ist
mit 1,5 Millionen Franken ausgewiesen.

Mir fällt auf, dass es Gemeinden gibt, die sich
nicht genügend anstrengen, um den vermehrten
Verkehr aufzunehmen. Was nützt der grosszügige
Strassenausbau, der aus volkswirtschaftlichen
Überlegungen erfolgt, wenn die Gemeinden nicht genug
unternehmen, den vermehrten Verkehr aufzunehmen?

Hat der Kanton die Möglichkeit, wenn er die
Ortschaften durch vorzügliche Staatsstrassen
erschlossen hat, die Gemeinden zu zwingen, ihrerseits

die nötigen Bauten auszuführen, insbesondere
Parkplätze zu erstellen?

Präsident. Das Wort hat Herr Burri. Soeben
meldet sich aber Herr Tschäppät für einen
Ordnungsantrag.

Tchäppät. Wenn ich mich nicht täusche, war
Kollege Burri nicht im Saal, als ihm das Wort
erteilt wurde. Es entspricht einer Tradition, dass,
wer aufgerufen wird und nicht da ist, aus der
Liste gestrichen wird. Ich bitte, bei dieser Tradition

zu bleiben und bitte den Kollegen, zu
entschuldigen, dass ich mich gegen ihn wende.

Burri. Tatsächlich war ich nicht da, als ich
aufgerufen wurde. Ich habe mich aber frisch
angemeldet, und zwar zu einer Zeit, als die Rednerliste

noch nicht geschlossen war.

Präsident. Damit wäre der Ordnungsantrag
Tschäppät hinfällig. Ich erteile Herrn Burri das
Wort.

Burri. Ich danke. Im Programm ist das Teilstück
Bachmühle -Niedermuhlern. Ich danke für diese
Aufnahme. Letztes Jahr habe ich postuliert, das
Stück sei auszubauen.

Das Stück Scherliau - Oberbalm ist zum grossen
Teil erstellt, aber ausgerechnet im Dorf Lehn ist
nichts gemacht. Das wäre ein Stück von 500 m
Länge, das verbreitert und staubfrei gemacht werden

sollte. Der Autoverkehr nach Oberbalm ist
ziemlich stark. Wäre es nicht möglich, das bloss
etwa 500 m lange Teilstück in den nächsten zwei
Jahren auch auszubauen?

Tschannen, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Zu den vielen Wünschen möchte ich mich
nicht äussern, das wird der Baudirektor besorgen.

Der Antrag der Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerfraktion scheint mir begründet. Der Baudirektor
muss sich noch einarbeiten. Er wird die 4 Millionen
zur freien Verfügung gerne entgegennehmen.
Noch ein anderer Grund spricht für die Gewährung

vermehrter Bewegungsfreiheit. Der motori¬

sierte Verkehr entwickelt sich stürmisch. Zwar ist
es der Staatswirtschaftskommission unsympathisch,
den Antrag zu unterstützen, haben wir doch nicht
einmal den Finanzdirektor angehört, aber
vielleicht war er bei der Vorberatung in der Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerfraktion anwesend. Ich
verweise auf die Bemerkung auf Seite 8 unten,
lautend: «Dieses Zweijahresprogramm stellt ein
Richtprogramm dar. Die darin erwähnten Beträge werden

nach Massgabe der zur Verfügung stehenden
Budgetkredite im Staatsvoranschlag berücksichtigt.»

Es besteht mit der Genehmigung des
Programms keine Verpflichtung, alles durchzuführen,
was darin steht. Massgebend sind dann noch die
Budgetkredite. Wenn wir jetzt die Reserve für die
Hauptstrassen auf 4,57 Millionen und für die Ne-
benstrassen auf 4,01 Millionen heraufsetzen, so
kann das bei der Budgetberatung neu diskutiert
werden. Daher mache ich, nach Rücksprache mit
Mitgliedern der Staatswirtschaftskommission, dem
Antrag der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion
keine Opposition.

Huber, Directeur des travaux publics, rapporteur
du Conseil-exécutif. Je m'efforcerai de répondre
très brièvement à tous les orateurs qui ont
présenté des vœux.

M. Steffen a parlé de l'aménagement de la route
principale Berne - Lausanne, près de Heggidorn. Il
s'agit avant tout de l'aménagement du carrefour
de la route cantonale avec celle menant à Allen-
lüften. Le profil de la route doit être amélioré sur
une distance d'environ 500 m. Je ne sais pas si la
distance de la route à la place de golf restera la
même. J'ai passé par là et j'ai pu faire la même
remarque que M. Steffen. Peut-être pourra-t-on
pousser la route de quelques mètres de côté pour
permettre aux nombreux spectateurs imprudents
de continuer à stationner là. Sans courir le danger
d'être pris en écharpe par les automobiles.

Je suis d'accord avec M. Wenger. Nous faisons
notre possible; en principe, je reconnais que nous
devrions pouvoir améliorer ces routes qui ne sont
pas munies d'un revêtement antipoussière. Nous
continuerons notre effort dans ce sens.

En ce qui concerne M. Lädrach, je ne sais pas
si le président de la commission d'économie
publique a relevé l'erreur de la page 2, N° 6, Berne -
Thoune. Il ne s'agit pas de «1'Ausbau mit Gehweganlage

in Münsingen» mais de «Konolfingen».
Concernant le tronçon Grünegg - Konolfingen,

le canton a accordé une subvention pour la
construction de trottoir. Nous n'avons rien prévu dans
le programme de deux ans pour l'adaptation et
l'aménagement de la route. Sitôt les trottoirs établis

par la commune, l'Etat devra suivre avec
l'adaptation de la route. Nous verrons si nous
pouvons puiser dans la réserve, puisqu'il y a une
proposition d'augmenter cette réserve. Nous
devrions pour l'adaptation des chaussées des routes
cantonales aux trottoirs pouvoir disposer d'une
réserve indépendante parce que, lorsque les
communes décident d'aménager les trottoirs - c'est
une nécessité absolue aujourd'hui de construire des
trottoirs dans les villes et les villages - nous
devrons pouvoir suivre avec nos propres travaux
routière. Nous ferons notre possible. Si la construction
du trottoir se fait en 1963/64, il n'y aura pas de
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difficulté. Nous pourrons prévoir un crédit dans
le prochain programme routier.

Je remercie M. Fankhauser de sa proposition;
elle est absolument nécessaire. Comme l'a dit le
président de la commission d'économie publique, il
s'agira, pour le Grand Conseil, de la faire accepter
dans le budget de l'année 1963 lors de la
prochaine session. Encore une fois, je remercie Monsieur

Fankhauser.
En ce qui concerne l'intervention de M. Bischoff,

je puis lui dire que j'ai transmis son plan à l'ingénieur

cantonal, qui l'examinera sans aucun
préjugé défavorable. Si l'on peut économiser 100 000
francs et arriver au même résultat, je vous
garantis que nous ne manquerons pas de le faire.

En ce qui concerne M. Stauffer qui est intervenu
pour le revêtement antipoussière du tronçon Ma-
mishaus - Gambach nous ferons notre possible.

M. U. Kunz de Thoune veut déposer un postulat;
par conséquent, je ne m'étendrai pas sur cette
question. J'ai expérimenté à mes propres dépenses
la traversée de Thoune par un beau soir d'été et je
ne puis que confirmer ce qu'il a dit. Là aussi, nous
voulons nous efforcer de metttre des bouchées
doubles. C'est un des tronçons les plus difficiles
du canton, sinon le plus difficile et d'année en
année les conditions deviennent plus mauvaises. Je
ne veux pas employer le mot de catastrophe parce
que ce n'est pas encore une catastrophe. Si les
automobilistes mettent une heure de plus ou de
moins pour aller à Berne, pourvu qu'ils y arrivent,
cela n'a pas l'allure d'une catastrophe. Néanmoins,
c'est un tronçon que nous devons pousser et je puis
vous donner l'assurance que nous interviendrons
auprès du chef de l'office fédéral des routes et des
digues pour sortir ce tronçon de la 2e partie du
programme de construction des routes nationales
et essayer de le réaliser le plus tôt possible. Il y a
certaines difficultés à obtenir le terrain. Les projets

généraux sont déposés. Nous irons de l'avant
mais il n'y aura pas de mircale. Il nous faudra
peut-être deux ou trois ans, avant que nous puissions

commencer les travaux.
En ce qui concerne la Muri-Allee, je peux donner

à M. Bratschi des renseignements positifs et
optimistes. Le fruit a fini par mûrir. Nous nous
acheminons vers une solution provisoire. Je pense qu'on
pourra commencer les travaux cet automne. Si j'ai
dit que le fruit a fini par mûrir, cela signifie que
ceux qui étaient partisans des autobus ont compris
finalement qu'un chemin de fer, sur un tracé
indépendant, constituait un moyen de locomotion
extrêmement précieux pour régler les problèmes
actuels de la circulation.

Il faudra élargir la route, abattre la rangée sud
des arbres, prévoir - ce n'est pas pour demain -
une ligne de tram pour desservir le Oberes Muri-
feld qui d'ici quelques années sera couvert de
maisons d'habitation. On parle d'y construire pour
20 000 personnes. Un comité spécial s'occupe de
chercher une solution aux problèmes du trafic qui
se posent pour la Muri-Allee et la traversée deMuri,
le comité se réunira en septembre de cette année et
nous nous efforcerons de prendre les décisions qui
s'imposent pour commencer les travaux cet
automne. Mais, je le répète, il ne s'agit que d'une
solution provisoire qui durera peut-être quelques
années. On mettra le rail de chemin de fer au

milieu de la chaussée et, de chaque côté, il y aura
une voie pour le trafic automobile. Ainsi les
accidents qui se produisaient à la chaîne ces dernières
années diminueront, nous en sommes certains. Je
suis plus optimiste que M. Bratschi et je pense que
la déviation de Muri absorbera peut-être la moitié
du trafic, mais je n'en suis pas sûr; je le souhaite.

M. Stucki, si j'ai bien compris sa proposition,
voudrait rassembler les ingénieur d'arrondissement

à Berne et discuter avec eux. Je n'ai pas
demandé si cela se faisait mais je l'éspère; sinon,
on pourrait essayer.

M. Trachsel recommande l'aménagement de la
route Berne - Ostermundigen - Sinneringen - Boll.
Ce projet est prêt. Il se pourrait que ce projet ait
sa place dans le prochain programme routier.

M. Barben insiste pour qu'on aménage le tronçon
de route qui mène d'Aeschi à la route de Kander-
steg. J'ai visité cette région; elle est magnifique.
Nous ferons notre possible. Nous sommes animés
de bonne volonté et si vous augmentez les crédits,
nous pourrons faire davantage de travail.

Selon l'intervention de M. Stoller, la route de
Reichenbach - Kiental devrait être aménagée car
les grands cars ne peuvent pas passer. Nous faisons
les mêmes remarques que précédemment. Nous
verrons la chose.

Même remarque également pour l'intervention
de M. Wandfluh concernant Frutigen - Kandersteg.
Nous avons prévu fr. 600 000.— dans le programme
1963/64. Nous continuerons d'améliorer cette route
parce qu'il est important qu'elle soit aménagée
convenablement pour desservir la station touristique

de Kandersteg.
M. Eggenberg a posé la question précise de

savoir si nous disposons d'une certaine influence pour
obliger les communes ou les privés à construire
des places de parc pour véhicules à moteur. Je
peux dire que la nouvelle loi sur la construction
des routes prévoit que l'Etat peut obliger les
propriétaires d'immeubles à construire des places de
parc pour les véhicules à moteur. Je ne sais pas
si l'Etat peut avoir une influence dans d'autres
domaines. M. Eggenberg n'a pas précisé sa pensée,
je ne puis donc pas lui répondre. En ce qui
concerne les places de parc, c'est positif. U est évident
que l'Etat peut obliger, là où c'est nécessaire, de
prévoir des places de parc.

En ce qui concerne l'observation de M. Burri,
je ne vois pas ce qu'il en est. Nous examinerons sa
demande. Peut-être pourrons-nous faire un traitement

superficiel de ce tronçon de route en prélevant

sur la réserve.
Je voudrais encore vous remercier très sincèrement.

J'ai le sentiment de n'avoir pas répondu à
votre entière satisfaction à toutes les question et
je m'excuse si je n'ai pas répondu à certains points
précis mais il est midi et j'ai voulu aller assez
rapidement. On pourra revenir sur certains autres
problèmes à propos du rapport de gestion.

Präsident. Der Rat nimmt vom Programm in
zustimmendem Sinne Kenntnis. Der Antrag
Fankhauser (BGB-Fraktion) ist nicht bestritten und
somit angenommen.

Angenommen mit folgenden Änderungen im
Antrag des Regierungsrates:
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A. Hauptstrassen, Ziffer 7, Projektierungsarbeiten
und Reserve der Baudirektion Fr. 4 570 000.—

(total Hauptstrassen 26 Millionen Franken),
Abschnitt B. Verbindungs- und Nebenstrassen, nach
dem Abschnitt Oberingenieurkreis V fällt die
Bezeichnung «Ziffer 9» weg, und der Text lautet:
«Projektierungsarbeiten und Reserve der
Baudirektion Fr. 4 010 000.— (total Verbindungs- und
Nebenstrassen 28 Millionen Franken). In der
Rekapitulation heisst es entsprechend: «A.
Hauptstrassen 26 Millionen, B. Verbindungs- und
Nebenstrassen 28 Millionen, total 54 Millionen». In
Abschnitt A Ziffer 3 lit. c muss es heissen «Ausbau
mit Gehweganlage in Konolfingen Fr. 450 000.—»
statt «Ausbau mit Gehweganlage in Münsingen».

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr

Sechste Sitzung

Montag, den 10. September 1962,
14.15 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 183 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 17 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren: Ast,
Baumann, Blaser (Zäziwil), Boss, Broquet, Fankhauser
(Toffen), Gigandet, Glatthard, Horst, Hubacher,
Kautz, Nobel, Parietti, Petignat, Rohrbach, Uel-
tschi, Winzenried.

Der Redaktor: Eingelangt ist folgende

W.Bosshard Motion:
Die Gemeindestrassen werden heute durch die

motorisierten Fahrzeuge des innerörtlichen
Werkverkehrs, der Touristik, wie namentlich auch des
Verbindungsverkehrs derart benützt, dass sie den
Anforderungen in keiner Weise mehr genügen.
Viele Landgemeinden und Ortschaften, besonders
die abgelegenen mit vielfach grossem Strassen-
netz, sind nicht mehr in der Lage, den stets
wachsenden Aufwand finanziell zu bestreiten.

Die Absicht, nebst der Dorfstrasse wenigstens
gewisse Verbindungswege zu wichtigen
Wirtschaftszentren staubfrei auszubauen, wird z. T.
auch dadurch verunmöglicht, weil diese vielfach
über das Hoheitsgebiet anderer Gemeinden führen,
welche am Ausbau dieser Zwischenstücke kein
besonderes Interesse haben und somit nicht zu den
notwendigen Leistungen und zur Mitarbeit bewegt
werden können.

Vermehrte finanzielle Unterstützung durch den
Staat und andere Massnahmen sind unerlässlich.
In besondern Fällen, bei starkem Verbindungsund

Touristenverkehr und überall da, wo
Gemeindestrassen den Charakter blosser Gemeindewege

verlieren, muss der Staat dieselben zum Ausbau

und Unterhalt im verstärktem Masse
subventionieren und übernehmen können.

Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der
kommenden Revision des Gesetzes über den Bau
und Unterhalt der Strassen die notwendigen
gesetzlichen Grundlagen hiezu zu schaffen.

5. September 1962

Arni (Bangerten)
BGB-Fraktion

und 54 Mitunterzeichner

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates -1962 40
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Eingelangt sind folgende

Postulate :

I.

Die stetigen Veränderungen des Geldwertes führen

zu einer Verlagerung der Fiskallasten, die vom
Gesetzgeber nicht gewollt ist und die Grosszahl
der Steuerzahler einer ungerechtfertigten
Mehrbelastung unterstellt. Dieser Umstand ruft einer
nicht abreissenden Folge von an sich unfruchtbaren

Teilrevisionen des Steuergesetzes.
Der Regierungsrat wird eingeladen, im Hinblick

auf die angekündigte grössere Steuergesetzrevision
die Einführung indexvariabler Tarife und Abzüge
(Indexklausel) zu prüfen, die geeignet sein dürften,
sowohl den gesetzgeberischen Leerlauf wie auch
die immer wiederkehrenden Steuerungerechtigkeiten

zu beheben.

5. September 1962

Staender
und 19 Mitunterzeichner

II.
Die Vorschriften über die Schiffahrtspolizei in

unserem Kanton sind teilweise sehr ausführlich,
namentlich was die rein administrativen
Bestimmungen, wie Beschaffenheit der Fahrzeuge,
Gebührenbezug, Verkehrsregeln usw. angeht,
dagegen wenig präzis mit Bezug auf die Überwachung

deren Einhaltung, die Rettung und Bergung
bei Unglücksfällen.

Die Rettungspflicht ist den Bootsvermietern
übertragen und die Ufergemeinden der Seen sind
gehalten, bei den Landungsstegen ein Rettungsboot

bereitzuhalten. Bis heute wird die Seerettung
hauptsächlich von ideal gesinnten privaten
Organisationen betrieben, die teilweise die finanzielle
Unterstützung der Gemeinden geniessen. Was aber
fehlt, sind permanente, unverzüglich einsatzbereite

Rettungsequipen. Ebenso fehlen im Kanton
Bern die Ausrüstungen zur Bergung von
verunglückten Menschen und Material. Zu diesem Zweck
muss bis heute regelmässig die Seepolizei des Kantons

Zürich beigezogen werden.
Der zunehmende Bade- und private Schiffsverkehr

auf unseren Seen und Gewässern erfordert
die Schaffung von Spezialgruppen, die sowohl den
Verkehr auf dem Wasser überwachen, wie auch
als Rettungs- und Bergungsorganisation eingesetzt
werden können.

Ich ersuche den Regierungsrat, zu prüfen, ob
nicht bei der Kantonspolizei eine besondere
Seepolizei geschaffen werden sollte, die diese
Aufgaben übernehmen und die die bestehenden
privaten Organisationen verstärken und unterstützen
kann.

5. September 1962

Huwyler
und 5 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

In letzter Zeit hat die Landes- und Regionalplanung

unter dem Druck der Verhältnisse erfreuliche

Fortschritte gemacht. Nachdem grosse
Bevölkerungskreise in den Genuss von vermehrter
Freizeit kommen, wäre es zu begrüssen, die
Bestrebungen betreffend Landbeschaffung für
Familiengärten bei der Landes- und Regionalplanung
zu unterstüzen.

Ist der Regierungsrat bereit, in dieser Richtimg
geeignete Massnahmen zu ergreifen?

5. September 1962

Mäder (Ipsach)
und 39 Mitunterzeichner

Geht an die Regierung.

Tagesordnung

Verwaltungsbericht
der Baudirektion für 1961

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Bei unserem Besuch auf der
Baudirektion haben wir hauptsächlich zwei Fragen
besprochen, erstens die Frage der Verwendung des
Anteils am Benzinzoll und der Autosteuern und
zweitens die Konjunkturdämpfung auf der
Baudirektion. Uber die Konjunkturdämpfung haben
wir uns letzte Woche ausgesprochen; ich verzichte
daher auf weitere Ausführungen.

Der vorliegende Verwaltungsbericht berührt
noch die Tätigkeit des aus dem Regierungsrat
zurückgetretenen alt Regierungsrates Brawand. In
der Februarsession des Grossen Rates wurde über
sein Schaffen für den Staat Bern gesprochen. Ich
verzichte hier auf Wiederholungen. Im Auftrage
der Staatswirtschaftskommission spreche ich nochmals

den Dank für sein Wirken aus. Dieser Dank
gehört aber auch dem gesamten Personal, das mit
grossem Einsatz arbeitet. Ich bitte den neuen
Baudirektor, Herrn Regierungsrat Huber, diesen Dank
weiterzuleiten.

Beim Durchlesen des Berichtes stellen Sie fest,
dass die Aufgaben und das Bauvolumen nochmals
angestiegen sind. Im Hochbau sind die Ausgaben
von 17,2 Millionen Franken auf 26,1 Millionen
gestiegen, im Tiefbau von 39,9 Millionen auf 46,4
Millionen Franken. Summenmässig beträgt die
Erhöhung 15,5 Millionen Franken. Dementsprechend
sind auch die Bundessubventionen von 5,9 auf
9,7 Millionen Franken gestiegen. Die Leistung des
Personals ist um so bemerkenswerter, als dessen
Bestand seit Jahren gleichgeblieben ist. Dies dürfte
für die Zukunft nicht mehr der Fall sein; denn die
mannigfaltigen Aufgaben - ich nenne als
wichtigstes Beispiel die Reinhaltung der Gewässer -
müssen mit neuen Impulsen gefördert und so der
Verwirklichung entgegengebracht werden.
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Bei unserem Besuch auf der Direktion konnten
wir uns überzeugen, dass es nicht mehr möglich
ist, noch mehr Personal in den der Direktion zur
Verfügung stehendenRäumen unterzubringen. Eine
weitere Aufspaltung der Direktion - sie ist heute
bereits in drei verschiedenen Gebäuden
untergebracht - wäre der Sache nicht dienlich.

Zum Bericht selber gestatte ich mir noch einige
kurze Ausführungen anzubringen. Die Tatsache,
dass sich der Regierungsrat mit 37 Rekursen in
baupolizeilichen Belangen befassen musste, dass
Entscheide bis an das Bundesgericht gezogen
wurden und dass nur in einem einzigen Fall darauf

eingetreten worden ist, dürfte sicher der
Beweis seriöser Arbeit sein. Im Falle, wo das Bündes-
gericht auf den Rekurs eingetreten ist, handelte
es sich um die Anwendung der kantonalen
Landschaftsschutzbestimmungen.

Unter Abschnitt «Gesetzgebung» können Sie
sich ins Bild setzen, wieweit sich die Direktion mit
der Gestaltung der Gesetzesrevision abgegeben hat.
Einzelne Revisionen dürften nächsthin den Rat
beschäftigen, so z. B. das Gesetz über den Bau und
Unterhalt der Strassen. Die Kommission zur
Vorberatung ist bereits gewählt worden. Begrüssen
möchte ich die Verordnung über die Verhütung
von Unfällen und über die sanitarischen und
hygienischen Einrichtungen bei der Ausführung von
Bauarbeiten. Leider zeigt sich, dass man bezüglich
der Frage der Unterkunft nicht genügend weit
gegangen ist, scheint es doch, dass z. B. die
Unterkunftverhältnisse in den Wohnbaracken wie auch
in den Magazinen von dieser Verordnimg nicht
erfasst werden, obwohl dies dringend notwendig
wäre.

Die Abschnitte «Hochbau und Unterhaltungskosten»

geben Auskunft über getätigte Bauten,
wie auch über das Ausmass der vorgenommenen
Renovationen, Umbauten und Reparaturen. Ich
hatte bei früheren Berichterstattungen Gelegenheit,

auf einzelne solche Notwendigkeiten
hinzuweisen, z. B. auf die Reparatur der Kaserne. Leider
konnte man diese Reparatur noch nicht in Angriff
nehmen.

Im Abschnitt «Strassenbau» wird festgehalten,
dass der Ausbau der Nationalstrassen und
Hauptstrassen nach dem Bauprogramm des Bundes
erfolgt. Trotz Mangel an Arbeitskräften und
wachsender Schwierigkeiten im Landerwerb werden
diese Arbeiten vorangetrieben. Der Projektierung
für die Beseitigung oderVerbesserung von
Niveauübergängen wird alle Aufmerksamkeit geschenkt.
Für den Nationalstrassenbau fehlen teilweise die
technischen Mitarbeiter. In einer Bauzeit von
18 Monaten wurde der Viadukt über das Worblen-
tal erstellt und das Teilstück Bern - Schönbühl
(Grauholzstrasse) beendet. Beide Werke sind im
Laufe des Jahres 1962 dem Verkehr übergeben
worden. Im Zuge der Weiterführung bis zur
«Emme» hofft man, bis zur Eröffnung der
Landesausstellung ebenfalls fertig zu sein. Auf jeden Fall
sind die Arbeiten sehr weit fortgeschritten.

Der Aufwand für den Nationalstrassenbau pro
1961, ohne vorsorglichen Landerwerb, beträgt rund
10 Millionen Franken. Neben den Nationalstrassen
wurde aber auch am Ausbau der Hauptstrassen
(Verbindungsstrassen) wie auch an den Alpenstras-
sen weitergearbeitet. Einzelne Arbeiten mussten

zurückgestellt werden. Ich verweise diesbezüglich
auf den Bericht. Der Bruttoaufwand für die Strassen

beträgt Fr. 46 442 214.—.
Die Eingänge aus den Motorfahrzeugsteuern und

dem Benzinzollanteil sind um 2,4 Millionen Franken

angestiegen und betragen Fr. 23 548 000.—.
Über die Verwendung dieser Erträgnisse haben
wir anlässlich unseres Besuches an die Direktion
die Frage gerichtet, ob alle diese Mittel für den
Strassenbau verwendet werden, oder ob der Kanton

aus der Staatskasse noch weitere Mittel zur
Verfügung stellen muss. Wie es scheint, haben sich
auch andere Kreise für diese Frage interessiert,
haben aber die Zahlen, wie sie aus dem Bericht
hervorgehen, falsch interpretiert. Es wurde
festgehalten, dass der Kanton einen Überschuss aus
dem Benzinzollanteil usw. von 4,3 Millionen Franken

zugunsten der Staatskasse erziele. Sie konnten
in den Tageszeitungen eine Mitteilung der
Staatskanzlei des Kantons Bern lesen, wo diese falsche
Publikation richtiggestellt und festgehalten wurde,
dass aus allgemeinen Steuergeldern, also aus
staatseigenen Mitteln, rund 8,2 Millionen Franken für
den Strassenbau verwendet werden. Wir äusserten
den Wunsch, man solle die Darstellung korrigieren,
sonst könnte man zur Auffassung gelangen, es sei
wirklich ein Überschuss entstanden. Wir hoffen
also für die Zukunft auf eine eindeutigere
Darstellung.

Im Laufe des Jahres hatte sich das Bernervolk
mit grosser Mehrheit für die Durchführung der
Juragewässerkorrektion ausgesprochen. Zu diesem
Zwecke wurde ein Kredit von rund 17,82 Millionen
Franken bewilligt. Mit den Arbeiten wurde bereits
begonnen. Damit ist die Einleitung eines grossen
Sanierungswerkes vollzogen.

Im Abschnitt «Wasserwirtschaft» ist von besonderer

Bedeutung, dass durch eine Gesamtkonzeption
alle bisherigen Konzessionen und Bewilligungen
der Kraftwerke Oberhasli AG, insbesondere

der Zeitpunkt des Heimfalles aller Rechte,
einheitlich auf den 1. Januar 2042 festgesetzt wurde.

Ich habe eingangs erwähnt, dass es der Wille der
neuen Direktion ist, die Frage der Reinhaltung der
Gewässer weiterhin zu fördern. Aus dem Bericht
ersehen wir, dass auch an diesem Problem
gearbeitet wird. Es ist zu hoffen, dass möglichst bald
weitere Projekte ausführungsreif werden. Man
wird für vermehrtes Fachpersonal eintreten müssen.

Zum Abschluss meiner Ausführungen beantrage
ich im Namen der Staatswirtschaftskommission
die Genehmigung des Berichtes unter Verdankung
der geleisteten Arbeit an alt Regierungsrat Bra-
wand und an das Gesamtpersonal der Direktion.

Jakob. Gestatten Sie mir eine Anfrage an den
Herrn Baudirektor betreffend die Verbindungsstrasse

Rohrmoos -Unterbergental. Diesem Stras-
senstück fällt die Aufgabe zu, dass Oberburg in
der Richtung Thun, Bern, Burgdorf umfahren werden

kann. 1948 deponierte Grossrat Walter
Baumann, Burgdorf, eine Motion, welche die Unter-
bergenstrasse mit dem erwähnten Strassenstück
zur Sanierung umschrieb. Diese Motion wurde vom
Grossen Rat erheblich erklärt. Die Unterbergen-
strasse wie die Strasse durch das Lindental sind
vorzüglich gebaut. Das Verbindungsstück Rohr-
























































































































































































